
932 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Nachdruck vom 8. 3. 1993 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz (51. Novelle zum 
ASVG), das Beamten-Kranken- und Unfallver­
sicherungsgesetz (22. Novelle zum B-KUVG) 
und das Sonderunterstützungsgesetz geändert 

werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
BGBI. Ne. 18911955, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI. Nr. 17/1993, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 4 Abs. 1 Z 5 lautet: 
,,5. Schüler (Schülerinnen), die in Ausbildung zum 

Krankenpflegefachdienst oder zum medizi­
nisch-technischen Fachdienst im Sinne des 
Krankenpflegegesetzes, BGBI. Ne. 10211961, 
bzw. zu den gehobenen medizinisch-techni­
schen Diensten im Sinne des MTD-Gesetzes, 
BGBI. Nr. 460/1992, stehen, sowie Hebam­
menschülerinnen an einer Bundeshebammen­
lehranstalt;" 

2. Im § 5 Abs. 2 letzter Satz wird der Klammer­
ausdruck ,,(§ 242 Abs. 6 erster Halbsatz)" durch 
den Klammerausdruck ,,(§ 242 Abs.6)" und der 
Ausdruck ,,§ 108i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

3. Im § 14 Abs. 1 Z 2 wird der Ausdruck 
"Entlohnungsschema I, I L, 11 L" durch den Aus­
druck "Entlohnungsschema I, K, I L, II L" ersetzt. 

4. § 15 Abs. 1 und 2 lauten: 

,,(1) Zur knappschaftlichen Pensionsversicherung 
gehören die in der Pensionsversicherung pflichtver­
sicherten Personen, die in knappschaftlichen Betrie­
ben mit wesentlich bergmännischen oder diesen 
gleichgestellten Arbeiten im Sinne der Anlagen 9 
und 10 zu diesem Bundesgesetz beschäftigt sind. 

(2) Knappschaftliehe Betriebe sind jene Betriebe, 
die gemäß § 2 des Berggesetzes 1975 in dessen 
Anwendungsbereich fallen sowie jene, in denen 
Tätigkeiten im Sinne des § 132 des Berggeset­
zes 1975 von einem Bergbauberechtigten durchge­
führt werden." 

5. Im § 16 Abs. 2 Z 1 wird der Ausdruck ;,der §§ 3 
Abs.l Z 1 bis 7,4 und 5 des Studienförderungsge­
setzes 1992" durch den Ausdruck "des § 3 Abs. 1 
Z Ibis 7 des Studienförderungsgesetzes 1992" 
ersetzt. 

6. § 18 wird aufgehoben. 

7. Dem § 21 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Die Formalversicherung in der Pensionsversiche­
rung endet jedoch spätestens mit dem Tag vor dem 
Stichtag (§ 223 Abs. 2)." 

8. § 29 lautet: 

"Sachliche Zuständigkeit der Träger der 
Pensionsversicherung 

§ 29. (1) Zur Durchführung der Pensionsversi­
cherung der Arbeiter sind, unbeschadet des § 17 
Abs.3 über die Weiterversicherung und der §§ 245 
und 246 über die Leistungszugehörigkeit und 
Leistungszuständigkeit, sachlich zuständig: 

1. die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, 
soweit nicht einer der unter Z 2 oder 3 
genannten Versicherungsträger zuständig ist; 

2. die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen für die bei ihr oder der 
Betriebskrankenkasse der Wiener Verkehrsbe­
triebe in der Krankenversicherung pflichtversi­
cherten Personen; 

3. die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues hinsichtlich aller in knappschaftli­
chen und diesen gleichgestellten Betrieben 
beschäftigten Arbeiter, wobei auf Beschäftigte, 
die wesentlich bergmännische oder diesen 
gleichgestellte Tätigkeiten im Sinne der 
Anlagen 9 und 10 zu diesem Bundesgesetz 
ausführen, der Abschnitt IV des Vierten Teiles 
dieses Bundesgesetzes Anwendung findet. 
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2 932 der Beilagen 

(2) Zur Durchführung der Pensiohsversicherung 
der Angestellten sind, unbeschadet des § 17 Abs. 3 
über die Weiterversicherung und der §§ 245 und 246 
über die Leistungszugehörigkeit und Leistungszu­
ständigkeit, sachlich zuständig: 

1. die Pensionsversicherungsanstalt der Ange­
stellten, soweit nicht der unter Z 2 genannte 
Versicherungsträger zuständig ist; 

2. die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues hinsichtlich aller in knappschaftli­
chen und diesen gleichgestellten Betrieben 
beschäftigten Angestellten, wobei auf Beschäf­
tigte, die wesentlich bergmännische oder 
diesen gleichgestellte Tätigkeiten im Sinne der 
Anlagen 9 und 10 zu diesem Bundesgesetz 
ausführen, der Abschnitt IV des Vierten Teiles 
dieses Bundesgesetzes Anwendung findet." 

9. § 33 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Abs. 1 gilt für die nur in der Unfall- und 
Pensionsversicherung sowie für die nur in der 
Unfallversicherung nach § 7 Z 3 ·lit. a Pflichtversi­
cherten mit der Maßgabe, daß die Meldungen beim 
Träger der Krankenversicherung, der beim Beste­
hen einer Krankenversicherung nach diesem Bun­
desgesetz für sie sachlich und örtlich zuständig 
wäre, zu erstatten sind." 

10. Im § 37 erster Satz wird der Ausdruck ,,§ 7 
Z 3 lit. a und b" durch den Ausdruck,,§ 7 Z 3lit. b" 
ersetzt. 

11. § 40 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Abs. 1 gilt auch für Personen, 
1. die eine Leistung aus einem Versicherungsfall 

des Alters, der geminderten Arbeitsfähigkeit 
oder des Todes beantragt haben, wenn sie vom 
Versicherungsträger nachweislich über den 
Umfang ihrer Meldeverpflichtung belehrt 
wurden; 

2. die eine Gleitpension (§ 253 c) beziehen, mit 
der Maßgabe, daß auch das jeweilige Ausmaß 
der wöchentlichen Arbeitszeit zu melden ist." 

12. § 44 Abs. 1 Z 7 lautet: 
,,7. bei den nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e und Z 5 

pflichtversicherten Personen das Monatsgeld, 
die Dienstgradzulage, die Monatsprämie, die 
Vergütungen nach § 6 Abs.2 bis 4 des 
Heeresgebührengesetzes 1992, BGBI. Nr. 422, 
und die Anerkennungsprämie ;" 

13. Im § 44 Abs.6 letzter Satz wird der 
Klammeratisdruck ,,(§ 242 Abs. 6 erster Halbsatz)" 
durch den Klammerausdruck ,,(§ 242 Abs. 6)" und 
der Ausdruck,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

14. Im § 45 Abs. 1 zweiter Satz wird der Ausdruck 
,,§ 108 b Abs. 1" durch den Ausdruck ,,§ 108 Abs. 1 
und 3" ersetzt. 

15. Im § 49 Abs. 3 Z 9 wird jeweils der Ausdruck 
"Eintritt de~ Arbeitsunfähigkeit" durch den Aus­
druck "Eintritt de~ Versicherungsfalles" ersetzt. 

16. Im § 56 a Abs.2 zweiter Satz wird der 
Klammerausdruck ,,(§ 242 Abs. 6 erster Halbsatz)" 
durch den Klammerausdruck ,,(§ 242 Abs. 6)" und 
der Ausdruck,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

17. § 70 lautet: 

"Anrechnung für die Höherversicherung bzw. 
Erstattung von Beiträgen in der 

Pensionsversicherung 

§ 70. (1) Überschreitet in einem Beitragsjahr 
(§ 242 Abs.6) bei einer versicherungspflichtigen 
Beschäftigung oder bei gleichzeitig ausgeübten 
versicherungspflichtigen Beschäftigungen oder bei 
gleichzeitig ausgeübten versicherungspflichtigen 
Beschäftigungen und Erwerbstätigkeiten die 
Summe aller Beitragsgrundlagen der Pflichtversi­
cherung einschließlich der Sonderzahlungen die 
Summe der monatlichen Gesamtbeitragsgrundlagen 
im Kalenderjahr (§ 242 Abs. 3 bzw. § 244 a Abs. 5), 
so gilt der Beitrag zur Pensionsversicherung, der auf 
den Überschreitungsbetrag entfällt, wenn nicht nach 
Abs. 2 Beiträge erstattet wurden, im Rahmen der 
Bestimmungen des § 77 Abs. 2 als Beitrag zur 
Höherversicherung; hiebei ist als Beitragssatz 
jeweils der aus der Summe der Beitragssätze gemäß 
§ 51 Abs. 1 Z 3 lit. a und § 51 a sich ergebende 
Beitragssatz zur Zeit der Entrichtung heranzuzie­
hen. Beitragsteile,- die im Rahmen der Bestimmun­
gen des § 77 Abs. 2 nicht als Beitrag zur 
Höherversicherung gelten, sind bei Eintritt des 
Versicherungsfalles aufgewertet mit dem der 
zeitlichen Lagerung entsprechenden Aufwertungs­
faktor (§ 108 Abs. 4) in halber Höhe zu erstatten. 

(2) Der (die) Versicherte kann bei sonstigem 
Ausschluß bis 31. Jänner eines jeden Kalenderjahres 
für im Vorjahr fällig gewordene Beiträge bei einem 
der beteiligten Versicherungsträger den Antrag 
stellen, ihm (ihr) den auf den Ül:ierschreitungsbetrag 
(Abs. 1) entfallend~n Beitrag oder den gemäß § 77 
Abs. 2 zur Höherversicherung nicht anrechenbaren 
Beitrag zu erstatten, wobei der halbe Beitragssatz 
nach Abs. 1 anzuwenden ist. 

(3) Der nach Abs. 1 oder Abs. 2 zu erstattende 
Betrag ist dem auszahlenden . Versicherungsträger 
aus dem Ausgleichsfonds der Pensionsversiche­
rungsträger (§ 447 g) zu ersetzen." 

18. Im § 74 Abs. 1 zweiter und vierter Satz wird 
der Ausdruck,,§ 108 i" durch den Ausdruck,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

19. § 76 a .Abs. 1 lautet: 

,,(1) Beitragsgrundlage für den Kalendertag ist 
für in der Pensionsversicherung Weiterversicherte 
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die um ein Sechstel ihres Betrages erhöhte 
Tagesbeitragsgrundlage der Pflichtversicherung 
(§ 242 Abs. 1 Z 1) des dem Ausscheiden aus der 
Pflichtversicherung vorangegangenen letzten Bei­
tragsjahres (§ 242 Abs. 6); in den Fällen des § 17 
Abs. 3 letzter Satz ist die Beitragsgrundlage für den 
Kalendertag ein Dreißigstel der sich gemäß § 244 a 
ergebenden Gesamtbeitragsgrundlage des dem 
Ausscheiden aus der Pflichtversicherung vorange­
gangenen letzten Kalenderjahres. Hat der Versi­
cherte Beitragszeiten der Pflichtversicherung nur im 
Beitragsjahr des Ausscheidens aus der Pflichtversi­
cherung erworben, so ist dieses Beitragsjahr 
heranzuziehen. Die demnach in Betracht kom­
mende Beitragsgrundlage ist mit dem sich gemäß 
Abs. 2 ergebenden Faktor zu vervielfachen. Hat der 
(die) Versicherte vor der Weiterversicherung 
Beitragszeiten einer Selbstversicherung gemäß 
§ 16 a erworben, gilt als Beitragsgrundlage für die 
Weiterversicherung die Beitragsgrundlage gemäß 
§ 76 b Abs. 5; hat der ( die) Versicherte vor der 
Weiterversicherung Beitragszeiten einer Selbstversi­
cherung gemäß § 18 a erworben, gilt als Beitrags­
grundlage für die Weiterversicherung die Beitrags­
grundlage gemäß§ 76 b Abs. 4." 

20. Im 76 a Abs. 3 zweiter Satz wird der Ausdruck 
,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 Abs.9" 
ersetzt. 

21. Im 76 b Abs. 1 zweiter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

22. § 76 b Abs. 3 wird aufgehoben. 

23. § 77 Abs. 2 lautet: 

,,(2) In der Pensionsversicherung ist der Beitrags­
satz für alle Weiter- und Selbstversicherten die 
Summe der jeweils geltenden Beitragssätze gemäß 
den §§ 51 Abs. 1 Z 3 lit. a und 51 a. Für die 
Höherversicherung in der Pensionsversicherung 
sind Beiträge in einer vom Versicherten gewählten 
Höhe zu entrichten; der jährliche Beitrag darf das 
Sechzigfache der Höchstbeitragsgrundlage nach 
§ 45 Abs. 1 nicht übersteigen." 

24. Im § 77 Abs. 4 zweiter und dritter Satz wird 
jeweils der Ausdruck ,,§ 108 i" durch den Ausdruck 
,,§ -I 08 Abs. 9" ersetzt. 

25. § 78 Abs. 3 letzter Satz entfällt. 

26. Der 4. Unterabschnitt des Abschnittes V des 
Ersten Teiles lautet: 

,,4. UNTERABSCHNITT 

Grundsätze der langfristigen Finanzierung der 
Pensionsversicherung 

§ 79 a. Die Finanzierung der Pensionsversiche­
rung ist durch Beiträge der Versicherten und 

Bundesbeiträge sicherzustellen. Übersteigt die 
Summe der gebührenden Beiträge des Bundes 
gemäß § 80 Abs. 1 ein Drittel der Gesamtaufwen­
dungen in der Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz, sind Mehraufwendungen der Pen­
sionsversicherung gleichmäßig auf Bundesbeiträge 
und Beiträge für Pflichtversicherte aufzuteilen. 

Beitrag des Bundes 

§ 80. (1) In der Pensionsversicherung leistet der 
Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in der 
Höhe des Betrages, um den 100,2 vH der 
Aufwendungen die Erträge übersteigen. Hiebei sind 
bei den Aufwendungen die Ausgleichszulagen, die' 
außerordentlichen Zuschüsse des Trägers der 
Pensionsversicherung als Dienstgeber zur Rückstel­
lung für Pensionszwecke und die Abschreibungen 
von bebauten Grundstücken, bei den Erträgen der 
Bundesbeitrag nach Abs. 1 und 2 und die Ersätze für 
Ausgleichszulagen außer Betracht zu lassen. 

(2) Der Bund leistet über den Beitrag gemäß 
Abs. 1 hinaus einen Beitrag 

a) in der Höhe der zur Finanzierung jährlich 
aufgewendeten Mittel fur eine nach dem 
31. Dezember 1987 gemäß § 447 genehmigte 
Erwerbung von Liegenschaften, ferner für 
eine nach dem 31. Dezember 1987 gemäß 
§ 447 genehmigte Errichtung, Erweiterung 
oder einen nach dem 31. Dezember 1987 
gemäß § 447 genehmigten Umbau von 
Gebäuden; der Beitrag des Bundes darf den 
Betrag der genehmigten Mittel nicht überstei­
gen; allfällig gebildete Ersatzbeschaffungs­
rücklagen sind in Abzug zu bringen; 

b) an die Pensionsversicherungsanstalt der Ar­
beiter und die Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten in der Höhe von je 
3 Millionen Schilling, an die Versicherungs­
anstalt der österreichischen Eisenbahnen und 
die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues als Träger der Pensionsversiche­
rung in der Höhe von je 1,25 Millionen 
Schilling als Zuschuß für den Umbau von 
Gebäuden, der gemäß § 447 in Verbindung 
mit § 31 Abs. 6 lit. a deshalb nicht genehm i­
gungspflichtig ist, weil damit keine Änderung 
des Verwendungs zweckes verbunden ist. 

(3) Der den einzelnen Trägern der Pensionsversi­
cherung nach Abs. 1 und 2 gebührende Beitrag des 
Bundes ist monatlich im erforderlichen Ausmaß 
unter Bedachtnahme auf die Kassenlage des Bundes 
zu bevorschussen. 

§ 80 a. (1) Die Allgemeine Unfallversicherungs­
anstalt hat an den Ausgleichsfonds der Pensionsver­
sicherungsträger (§ 447 g) 1,5 Milliarden Schilling 
am 20. November 1992 zu überweisen. 
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(2) Abweichend von § 80 Abs. 1 leistet der Bund 
für das Geschäftsjahr 1992 einen Beitrag, der sich 
gegenüber dem nach § 80 Abs. 1 zu ermittelnden 
Betrag vermindert: 

1. für die Pensionsversicherungsanstalt der Ar­
beiter um 1 050 Millionen Schilling, 

2. für die Versicherungsanstalt der österreichi­
schen Eisenbahnen um 250 Millionen Schil­
ling, 

3. für die Pensionsversicherungsanstalt der An­
gestellten um 950 Millionen Schilling, 

4. für die Versicherungsanstalt des österreichi­
schen Bergbaues um 350 Millionen Schilling." 

27. Im § 86 Abs. 3 Z 1 wird nach dem zweiten 
Satz folgender Satz eingefügt: 

"Wird ein Antrag auf Waisenpension nicht 
fristgerecht gestellt, so fällt die Waisenpension mit 
dem Eintritt des Versicherungsfalles bzw. dem 
darauf folgenden Monatsersten an, sofern der 
Antrag längstens bis zum Ablauf von sechs Monaten 
nach dem Eintritt der Volljährigkeit der Waise 
gestellt wird." 

28. § 95 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Bei der Anwendung der §§ 90 und 90 a sind 
die Renten (Pensionen) mit dem Zurechnungszu­
schlag (§ 261 a) und dem Leistungszuschlag (§ 284 
Abs. 5), jedoch ohne die besonderen Steigerungsbe­
träge für Höherversicherung (§ 248) und die 
Kinderzuschüsse (§ 262) heranzuziehen." 

29. § 99 Abs. 3 Z 2 und 3 werden aufgehoben. Die 
bisherige Z 4 erhält die Bezeichnung 2. 

30. Dem § 99 wird folgender Abs.4 angefügt: 

,,(4) Die Entziehung einer Leistung aus einem 
Versicherungsfall der. geminderten Arbeitsfähigkeit 
ist nach der Erreichung des Anfallsalters für die 
Alterspension bzw. Knappschaftsalterspension 
(§§ 253 bzw. 276) nicht mehr zulässig." 

31. Dem § 104 Abs. 2 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Fällt der Auszahlungstermin bei der unbaren 
Überweisung der genannten Leistungen auf einen 
Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, so 
sind diese Leistungen so zeitgerecht anzuweisen, 
daß sie an dem diesen Tagen vorhergehenden 
Werktag dem Pensionsbezieher zur Verfügung 
stehen." 

32. Im § 107 Abs. 5 wird der Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 1" durch den Ausdruck ,,§ 107 a Abs. 1" 
ersetzt. 

33. Der bisherige § 108 erhält die Bezeichnung 
§ 107 a. 

34. Abschnitt VI a des Ersten Teiles lautet: 

"Abschnitt VI a 

Aufwertung und Anpassung in der 
Sozialversicherung 

1. Unterabschnitt: Grundlagen 

§ 108. (1) Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales hat jedes Jahr für das folgende Kalender­
jahr eine Aufwertungszahl (Abs. 2), eine Höchstbei­
tragsgrundlage (Abs.3), Aufwertungsfaktoren 
(Abs.4) und die festen Beträge nach diesem 
Bundesgesetz (Abs.9), im Dezember jeden Jahres 
einen Beitragsbelastungsfaktor (Abs. 8) für das 
laufende Kalenderjahr und jedes Jahr für das 
.vorangegangene Kalenderjahr einen endgültigen 
Anpassungsrichtwert (Abs.6) zu ermitteln und 
kundzumachen. 

(2) Aufwertungszahl: Die Aufwertungszahl be­
ruht auf der Veränderung der durchschnittlichen 
Beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz vom jeweils drittvorangegan­
genen Kalenderjahr zum jeweils zweitvorangegan­
genen Kalenderjahr. Veränderungen von Beitrags­
sätzen bleiben unberücksichtigt. Die Aufwertungs­
zahl ist, soweit im einzelnen nichts anderes 
angeordnet wird, für die Erhöhung der Höchstbei­
tragsgrundlage und der festen Beträge, die der 
Beitragsberechnung dienen, heranzuziehen. 

(3) Höchstbeitragsgrundlage: Höchstbeitrags­
grundlage für die Beitragszeiträume eines Jahres ist 
der Meßbetrag (§ 108 b) dieses Kalenderjahres, 
wenn er ganzzahlig durch 20 teilbar ist, ansonsten 
der nächsthöhere ganzzahlig durch 20 teilbare 
Betrag. 

(4) Aufwertungsfaktoren : Die Aufwertungsfak­
toren eines Kalenderjahres errechnen sich durch 
Vervielfachung der zuletzt in Geltung gestandenen 
Aufwertungsfaktoren mit dem Anpassungsfaktor 
des Vorjahres. Sie sind auf 3 Dezimalstellen zu 
runden. Der Reihe dieser Aufwertungsfaktoren ist 
der Anpassungsfaktor des Vorjahres als Aufwer­
tungsfaktor für die Beitragsgrundlagen des zweit­
vorangegangenen Kalenderjahres anzufügen. Die 
Aufwertungsfaktoren sind für die Aufwertung von 
Beitragsgrundlagen, die zur Bildung der Bemes­
sungsgrundlage verwendet werden, heranzuziehen. 

(5) Anpassungsfaktor: Der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales hat jedes Jahr für das folgende 
Kalenderjahr einen Anpassungsfaktor unter Be­
rücksichtigung des vorläufigen Anpassungsricht­
wertes für das Anpassungsjahr (Abs.6), der 
Anpassungsbandbreite (Abs. 7) und des Gutachtens 
des Beirates für die Renten- und Pensionsanpassung 
(§ 108 e) durch Verordnung festzusetzen. Die 
Verordnung ist nach Zustimmung durch die 
Bundesregierung vom Bundesminister für Arbeit 
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und Soziales dem Hauptausschuß des Nationalrates 
zur Zustimmung vorzulegen. Die Zustimmung der 
Bundesregierung ist bis spätestens 10. November 
eines jeden Jahres zu beantragen. Der Anpassungs­
faktor ist, soweit im einzelnen nichts anderes 
angeordnet wird, für die Erhöhung der Renten und 
Pensionen und der leistungsbezogenen festen 
Beträge in der Sozialversicherung heranzuziehen. 

(6) Anpassungsrichtwert: Jedes Jahr sind für das 
Anpassungsjahr (das ist jenes Kalenderjahr, für das 
der Anpassungsfaktor festzusetzen ist) und das 
diesem vorangehende Jahr je ein vorläufiger 
Anpassungsrichtwert und für das diesem zweitvor­
angehende Jahr der endgültige Anpassungsrichtwert 
zu ermitteln. Die Berechnung der vorläufigen 
Anpassungsrichtwerte ist; soweit die erforderlichen 
statistischen Werte noch nicht vorliegen, auf 
Schätzungen aufzubauen. Der Anpassungsrichtwert 
ist so zu ermitteln, daß seine Anwendung als 
Anpassungsfaktor bewirken würde, daß sich die 
durchschnittliche Höhe der Pensionen aus den 
Versicherungsfällen des Alters und der geminderten 
Arbeitsfähigkeit im Anpassungsjahr gegenüber dem 
Vorjahr mit dem gleichen Hundertsa.tz verändert. 
wie die durchschnittliche Beitragsgrundlage. Dabei 
sind nur Werte. aus der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz heranzuziehen. Änderungen 
von Beitragssätzen für Versicherte und/ oder 
Pensionisten in diesen beiden Jahren sind zu 
berücksichtigen (besondere Nettoanpassung). 

(7) Anpassungsbandbreite: Die Anpassungsband­
breite (§ 108 f Abs. 3, 4 und 5) ergibt sich aus einer 
Gegenüberstellung der längerfristigen Entwicklung 

. der Anpassungsfaktoren und der Anpassungsricht­
werte bis zum Anpassungsjahr. Sie darf bei der 
Festsetzung des Anpassungsfaktors nicht unter­
schritten werden. Eine Überschreitung ist nur bei 
gleichzeitiger Vorsorge für zusätzliche Einnahmen. 
der Pensionsversicherung zulässig. 

(8) Beitragsbelastungsfaktor: Für Kalenderjahre 
vor dem Jahr 1993 beträgt der Beitragsbelastungs­
faktor 1,00000. Für jedes weitere Kalenderjahr 
ergibt sich der Beitragsbelastungsfaktor aus der 
Vervielfachung der Beitragsbelastungsmeßzahl 
(§ 108 d Abs.4) dieses Kalenderjahres mit der 
Pensionsbelastungsmeßzahl des Jahres 1992 
(§ 108 d Abs.7), geteilt durch die Beitragsbela­
stungsmeßzahl des Jahres 1992 und die Pensionsbe­
lastungsmeßzahl dieses Kalenderjahres. Der Bei­
tragsbelastungsfaktor ist bei der Bildung der 
Bemessungsgrundlage aus den jeweiligen Beitrags­
grundlagen heranzuziehen. 

(9) Anpassung fester Beträge: Sind nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes feste Beträge 
mit der Aufwertungszahl beziehungsweise mit dem 
Anpassungsfaktor zu vervielfachen, ist diese Ver­
vielfachung init Wirksamkeit ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres in der Weise vorzunehmen, daß der 
Vervielfachung mit der Aufwertungszahl bezie-

hungsweise mit dem Anpassungstaktor der am 
31. Dezember des vorangegangenen Jahres in 
Geltung gestandene Betrag zugrunde zu legen ist. 
Die vervielfachten Beträge sind auf volle Schilling 
zu runden. 

2. Unterabschnitt : Durchführung 

Aufwertungszahl 

§ 108 a. (1) Die Aufwertungszahl eines Kalender­
jahres gemäß § 108 Abs.2 ist durch Teilung der 
durchschnittlichen Beitragsgrundlage des zweitvor­
angegangenen Kalenderjahres (Ausgangsjahr) 
durch die durchschnittliche Beitragsgrundlage des 
drittvorangegangenen Kalenderjahres (Vergleichs­
jahr) zu errechnen. Die Berechnung der durch­
schnittlichen Beitragsgrundlage ist gemäß Abs. 2, 3 
und 4 vorzunehmen. Die Aufwertungszahl ist auf 
drei Dezimalstellen zu runden. 

(2) Zur Ermittlung der durchschnittlichen Bei­
tragsgrundlage eines Jahres sind alle Versicherungs­
tage von Pflichtversicherten eines Jahres, für die 
eine Tagesbeitragsgrundlage vorgesehen ist, für alle 
Versicherten sowie getrennt nach Arbeitern und 
Angestellten in die Lohnstufen (§ 46 Abs. 2 bis 5) 
einzureihen. Der Hauptverband hat bei Erreichen 
eines Auswertungsgrades der. Beitragsgrundlageri 
von 99 vH für das Ausgangsjahr diese Einreihung 
für das Ausgangsjahr, das Vergleichsjahr und das 
dem Vergleichsjahr vorangegangene Jahr auf 
Grund der Daten der Versicherungsdatei durchzu­
führen. Die Einreihung ist aber auf jeden Fall so 
rechtzeitig durchzuführen, daß sie dem Bundesmi­
nisterium für Arbeit und Soziales am 15. Juni eines 
jeden Jahres zur Verfügung steht. 

(3) Zur Feststellung der durchschnittlichen 
Beitragsgrundlage (Abs. 1) ist die Zahl der in jeder 
Lohnstufe eingereihten Versicherungstage mit dem 
Tageswert (§ 46 Abs.4) dieser Lohnstufe zu 
vervielfachen. 

(4) Die durchschnittliche Beitragsgrundlage des 
Vergleichs- bzw. Ausgangsjahres ist der Betrag, der 
sich aus der Summe der nach Abs. 3 errechneten 
Beträge für alle Lohnstufen im Vergleichsjahr bzw. 
im Ausgangsjahr, geteilt durch die Summe der im 
Vergleichsjahr bzw. im Ausgangsjahr in diese 
Lohnstufen eingereihten Versicherungstage ergibt. 
Die durchschnittliche Beitragsgrundlage ist auf 
Groschen zu runden. 

Meßbetrag für die Höchstbeitragsgrundlage 

§ 108 b. Für das Kalenderj ahr 1992 beträgt der 
Meßbetrag 1050,17 S. Der Meßbetrag für jedes 
weitere Kalenderjahr ergibt sich aus der Vervielfa­
chung des letzten Meßbetrages mit der Aufwer­
tungszahl (§ 108 Abs. 2) des Kalenderjahres, für das 
der Meßbetrag neu festzusetzen ist. Der Meßbetrag 
ist auf Groschen zu runden. 
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Aufwertungsfaktoren 

§ 108 c. Die Aufwertungsfa!\.toren für das Kalen­
derj ahr 1993 betragen: 

für die Jahre Faktor 

1938 und früher 65,170 
1939 bis 1946 57,929 

1947 32,580 
1948 19,556 
1949 16,406 
1950 13,021 
1951 9,645 
1952 8,681 
1953 8,205 
1954 7,719 
1955 7,472 
1956 7,137 
1957 6,842 
1958 6,656 
1959 6,514 . 
1960 6,031 
1961 5,594 
1962 5,161 
1963 4,819 
1964 4,503 
1965 4,166 
1966 3,915 
1967 3,656 
1968 3,469 
1969 3,239 
1970 3,016 
1971 2,767 
1972 2,506 
1973 2,284 
1974 2,058 
1975 1,932 
1976 1,817 
1977 1,713 
1978 1,630 
1979 1,558 
1980 1,489 
1981 1,418 
1982 1,370 
1983 1,332 
1984 1,288 
1985 1,240 
1986 1,213 
1987 1,187 
1988 1,165 
1989 1,135 
1990 1,089 
1991 1,041. 

Anpassungsrichtwert 

§ 108 d. (1) Der Anpassungsrichtwert für ein 
Kalenderjahr ist durch Teilung des Nettosteige­
rungsfaktors der durchschnittlichen Beitragsgrund-

lage (Abs. 2) durch den Nettosteigerungsfaktor der 
durchschnittlichen Pensionsleistung (Abs. 5), ver­
vielfacht mit dem Anpassungsfaktor (§ 108 Abs. 5) 
des Kalenderjahres, für das der Anpassungsricht­
wert berechnet wird, zu ermitteln. Der Anpassungs­
richtwert ist auf drei Dezimalstellen zu runden. Ist 
die dem Anpassungsrichtwert entsprechende pro­
zentuelle Erhöhung niedriger als die vom Österrei­
chischen Statistischen Zentral amt für dieses Kalen­
derjahr bekanntgegebene Erhöhung der Verbrau­
cherpreise im Jahresdurchschnitt, ist der Anpas­

> sungsrichtwert entsprechend dieser Erhöhung fest­
zusetzen. Entspricht der Bruttosteigerungsfaktor 
der durchschnittlichen Beitragsgrundlage (Abs. 3) 
jedoch einer geringeren Erhöhung als der Erhöhung 
auf Grund des Verbraucherpreisindex, ist der 
Anpassungsrichtwert in der Höhe des Bruttosteige­
rungsfaktors der durchschnittlichen Beitragsgrund­
lage (Abs. 3) festzusetzen. 

(2) Nettosteigerungsfaktor der durchschnittli­
chen Beitragsgrundlage: Der Nettosteigerungsfak­
tor der durchschnittlichen Beitragsgrundlage eines 
Kalenderjahres ist aus der Vervielfachung des 
Bruttosteigerungsfaktors der durchschnittlichen 
Beitragsgrundlage (Abs. 3) mit der Beitragsbela­
stungsmeßzahl (Abs. 4), geteilt durch die Beitrags­
belastungsmeßzahl des Vorjahres zu ermitteln. Der 
Faktor ist auf vier Dezimalstellen zu runden. 

(3) Bruttosteigerungsfaktor der durchschnittli­
chen Beitragsgrundlage: Der Bruttosteigerungsfak­
tor der durchschnittlichen Beitragsgrundlage eines 
Kalenderjahres ist nach den Grundsätzen der 
Ermittlung für die Aufwertungszahl (§ 108 a) mit 
der Maßgabe zu berechnen, daß als Ausgangsjahr 
das Kalenderjahr, für das dieser Faktor berechnet 
wird, bzw. als Vergleichsjahr das vorangegangene 
Kalenderjahr heranzuziehen ist. Der Faktor ist auf 
vier Dezimalstellen zu runden. 

(4) Beitragsbelastungsmeßzahl : Zur Ermittlung 
der Beitragsbelastungsmeßzahl eines Kalenderjah­
res ist auf der Grundlage der vom Hauptverband 
durchgeführten Einreihung der Versicherungstage 
von Pflichtversicherten des Vorjahres (§ 108 a 
Abs. 2) jeweils eine durchschnittliche Beitrags­
grundlage für Arbeiter und für Angestellte zu 
berechnen. § 108 a Abs.3 und 4 sind dabei 
anzuwenden. Unter Bedachtriahme auf den (die) 

1. Beitrag zur Krankenversicherung inklusive 
Zusatzbeitrag, . 

2. Beitrag zur Pensionsversicherung inklusive 
Zusatzbeitrag, 

3. Beitrag zur Arbeitslosenversicherung, 
4. Arbeiterkammerumlage und 
5. Wohnbauförderungsbeitrag 

sind aus den durchschnittlichen Beitragsgrundlagen 
für Arbeiter bzw. für Angestellte durchschnittliche 
Beitragsgrundlagen für Arbeiter bzw. für Ange­
stellte unter Berücksichtigung der den Dienstneh­
mer belastenden Beiträge zu berechnen. Dabei sind 
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die Beitragssätze des Jahres, für das die Beitragsbe­
lastungsmeßzahl zu ermitteln ist, heranzuziehen. 
Beitragssatzänderungen während des Jahres sind im 
Mittel aller Monate des Jahres ohne Bedachtnahme 
auf Sonderzahlungen zu berücksichtigen. Die 
Beitragsbelastungsmeßzahl ergibt sich aus der 
Teilung des gewogenen Mittels der durchschnittli­
chen Beitragsgrundlagen für Arbeiter bzw. für 
Angestellte unter Berücksichtigung der Beitragsbe­
lastung durch das gewogene Mittel der durch­
schnittlichen Beitragsgrundlagen für Arbeiter bzw. 
für Angestellte ohne Berücksichtigung der Beitrags­
belastung. Die Beitragsbelastungsmeßzahl ist auf 
fünf Dezimalstellen zu runden. 

(5) Nettosteigerungsfaktor der durchschnittli­
chen Pensionsleistung: Der Nettosteigerungsfaktor 
der durchschnittlichen Pensionsleistung eines Ka­
lenderjahres ist aus der Vervielfachung des 
Bruttosteigerungsfaktors der durchschnittlichen 
Pensionsleistung (Abs.6) mit der Pensionsbela­
stungsmeßzahl (Abs. 7), geteilt durch die Pensions­
belastungsmeßzahl des Vorjahres zu ermitteln. Der 
Faktor ist auf vier Dezimalstellen zu runden. 

(6)" Bruttosteigerungsfaktor der durchschnittli­
chen Pensionsleistung: Der Bruttosteigerungsfaktor 
der durchschnittlichen Pensionsleistung eines Ka­
lenderjahres ist durch Teilung der durchschnittli­
chen Pensionsleistung dieses Kalenderjahres durch 
die durchschnittliche Pensionsleistung des vorange­
gangenen Kalenderjahres zu ermitteln. Die durch­
schnittliche Pensionsleistung ist gemäß Abs. 8,9, 10 
und 11 zu errechnen. Dabei sind nur Pensionen aus 
den Versicherungsfällen des Alters und der 
geminderten Arbeitsfähigkeit in' der Pensionsversi­
cherung nach diesem Bundesgesetz heranzuziehen. 
Der Faktor ist auf vier Dezimalstellen zu runden. 

(7) Pensionsbelastungsmeßzahl : Die Pensionsbe­
lastungsmeßzahl eines Kalenderjahres ist der 
Betrag, der sich aus der Verminderung der Zahl 100 
um den Beitragssatz des Einbehalts von jeder 
Pension in der Krankenversicherung der Pensioni­
sten, geteilt durch 100, ergibt. Beitragssatzänderun­
gen beim Einbehalt während des Jahres sind im 
Mittel aller Monate des Jahres ohne Bedachtnahme 
auf Sonderzahlungen zu berücksichtigen. 

(8) Zur Ermittlung der durchschnittlichen Pen­
sionsleistung eines Jahres ist die Gliederung des 
Pensionsstandes für Pensionen ohne Zulagen und 
Zuschüsse nach der Höhe des Monatsbetrages auf 
Grund der Weisungen für die statistischen Nach­
weisungen heranzuziehen. 

(9) Zur Feststellung der durchschnittlichen 
Pensionsleistung ist die Zahl der in jede Monatsbe­
tragsstufe eingereihten Pe~sionen mit dem Mittel­
wert dieser Monatsbetragsstufe zu vervielfachen. 
Dabei ist als unterste Monatsbetragsstufe jene 
anzunehmen, in die der Grenzbetrag gemäß Abs. 11 
fällt. Berücksichtigt wird für die unterste Monatsbe-

tragsstufe der Bereich zwischen dem Grenzwert und 
der nächsthöheren Monatsbetragsstufengrenze. Die 
Zahl der in die unterste Monatsbetragsstufe 
eingereihten Pensionen ist entsprechend der Ver­
kürzung des Monatsbetragsstufenbereiches zu ver­
mindern und die so verminderte Zahl mit dem 
Mittelwert aus dem Grenzbetrag und der nächsthö­
heren Monatsbetragsstufengrenze, gerundet auf 
volle Schilling, zu vervielfachen. 

(10) Die durchschnittliche Pensionsleistung ist 
der Betrag, der sich aus der Summe der nach Abs. 9 
errechneten Beträge für alle Monatsbetragsstufen, 
geteilt durch die Summe der in diese Monatsbe­
tragsstufen eingereihten Pensionen ergibt. Die 
durchschnittliche Pensionsleistung ist auf Schilling' 
zu runden. 

(11) Der Grenzbetrag beträgt 4 245 S für das 
Kalenderjahr 1991. Für jedes weitere Kalenderjahr 
ist der Grenzbetr"ag mit dem Produkt der 
Bruttosteigerungsfaktoren der durchschnittlichen 
Beitragsgrundlage (Abs.3) für das Kalender­
jahr 1992 bis zum Kalenderjahr, für das der 
Grenzbetrag gilt, zu vervielfachen und auf volle 
Schilling zu runden. 

Beirat für die Renten- und Pensionsanpassung 

§ 108 e. (1) Beim Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales ist ein Beirat für die Renten- und 
Pensionsanpassung zu errichten. 

(2) Dem Beirat gehören als stimmberechtigte 
Mitglieder an: 

je ein Vertreter des Bundeskanzleramtes, des 
Bundesministeriums für Finanzen und des Bundes­
ministeriums für Arbeit und Soziales; 

je zwei Vertreter der Bundesarbeitskammer und der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft; 

ein Vertreter des Hauptverbandes; 

vier Venreter des Österreichischen Gewerkschafts­
bundes, davon ein Vertreter aus einer der 
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes; 

je ein Vertreter der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs und des 
Landarbeiterkammertages ; 

je zwei vom Bundesministerium für Finanzen und 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu 
entsendende Fachleute aus dem Bereich der 
Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften, die nach 
Tunlichkeit die akademische Lehrbefugnis besitzen 
sollen. 

Für jedes Mitglied ist gleichzeitig ein Stellvertreter 
zu entsenden. 
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(3) Den Vorsitz im Beirat führt der Bundesmini­
ster für Arbeit und Soziales oder ein von ihm 
bestellter Vertreter. Er hat die Mitglieder des 
Beirates bei Antritt ihres Amtes zur Amtsverschwie­
genheit sowie zur gewissenhaften und unpartei­
ischen Ausübung ihres Amtes zu verpflichten. 

(4) Die Amtsdauer des Beirates beträgt jeweils 
fünf Jahre. Nach Ablauf der Amtsdauer hat der alte 
Beirat die Geschäfte so lange weiterzuführen, bis 
der neue Beirat zusammentritt. Die Zeit der 
Weiterführung der Geschäfte durch den alten Beirat 
zählt auf die fünf jährige Amtsdauer des neuen 
Beirates. 

(5) Der Beirat ist bei Anwesenheit von mindestens 
zwölf Mitgliedern (Stellvertretern) beschlußfähig. 
Ein Gutachten des Beirates im Sinne des Abs. 10 
kommt nur dann zustande, wenn es der Meinung 
von mehr als der Hälfte der anwesenden Mitglieder 
entspricht. Haben mindestens drei Mitglieder eine 
gemeinsame, von der einfachen Mehrheit des 
Beirates abweichende Meinung vertreten, ist bei der 
Erstellung des Gutachtens auch diese Meinung zum 
Ausdruck zu bringen. 

(6) Die näheren Bestimmungen über die Ge­
schäftsordnung des Beirates erläßt der Bundesmini­
ster für Arbeit und Soziales durch Verordnung. 

(7)' Die Mitglieder des Beirates versehen ihr Amt 
auf Grund einer öffentlichen Verpflichtung als 
Ehrenamt. 

(8) Die Bürogeschäfte des Beirates sind vom 
Bundesministeriuin für Arbeit und· Soziales zu 
führen. 

(9) Den Mitgliedern des Beirates und den mit der 
Führung der Bürogeschäfte beauftragten Bedienste­
ten können Entschädigungen gewährt werden, 
deren Höhe der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen festzusetzen hat. Die Kosten des 
Beirates trägt der Bund. 

(10) Der Beirat kann bis zum 30. Juni eines jeden 
Jahres dem Bundesminister für Arbeit und Soziales 
eine vorläufige Empfehlung darüber vorlegen, in 
welcher Höhe der Anpassungsfaktor festgesetzt 
werden soll. Bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres 
hat der Beirat dem Bundesminister für Arbeit und 
Soziales in einem Gutachten den Anpassungsfaktor 
unter Bedachtnahme auf die Grundsätze des § 108 f 
Abs. 3, 4 und 5 vorzuschlagen. Das Gutachten ist 
unverzüglich in der Fachzeitschrift "Soziale Sicher­
heit" zu verlautbaren. 

(11) Die Behörden des Bundes, die gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen der Versicherten und der 
Dienstgeber, die Träger der Unfall- und der 
Pensionsversicherung und der Hauptverband sind 
verpflichtet, dem Beirat auf Verlangen alle ihnen zur 
Verfügung stehenden Unterlagen vorzulegen, die 
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat 
darüber hinaus von sich aus dem Beirat alljährlich 
eine Berechnung über die voraussichtliche Geba­
rung der Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz für die folgenden fünf Jahre so 
rechtzeitig vorzulegen, daß sie dem Beirat bei 
Erstellung seines Gutachtens zur Verfügung steht. 

Festsetzung des Anpassungsfaktors 

§ 108 f. (1) Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales hat für jedes Jahr den Anpassungsfaktor 
unter Bedachtnahme auf das Gutachten des Beirates 
für die Renten- und Pensionsanpassung sowie auf 
die im Abs. 3, 4 und 5 genannten Grundsätze 
(Anpassungsbandb reite) festzusetzen. 

(2) Kommt ein Gutachten des Beirates gemäß 
§ 108 e Abs. 10 nicht zustande oder legt der Beirat 
das Gutachten nicht rechtzeitig vor, hat der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales den 
Anpassungsfaktor unter Bedachtnahme auf die im 
Abs. 3, 4 und 5 genannten Grundsätze festzusetzen. 

(3) Der Anpassungsfaktor ist unter Bedacht­
nahme auf den Anpassungsrichtwert für das 
Anpassungsjahr (§ 108 Abs. 6) so festzusetzen, daß 
die Anpassungsfaktormeßzahl (Abs.4) für das 
Anpassungsjahr die Anpassungsrichtwertmeßzahl 
(Abs. 5) für das Anpassungsjahr um nicht mehr als 
1 % unter- bzw. überschreitet. Daß die Anpassungs­
faktormeßzahl die Anpassungsrichtwertmeßzahl 
um mehr als 1 % unterschreitet, ist unzulässig. Wird 
ein Anpassungsfaktor in einer Höhe festgesetzt, daß 
die Anpassungsfaktormeßzahl die Anpassungsricht­
wertmeßzahl um mehr als 1 % überschreitet, ist dies 
nur dann ,zulässig, wenn gleichzeitig mit der 
Verordnung (§ 108 Abs.5) in einem eigenen 
Bundesgesetz für den 1% überschreitenden Unter­
schiedsbetrag zwischen Anpassungsfaktormeßzahl 
und Anpassungsrichtwertmeßzahl eine finanzielle 
Bedeckung durch eine Erhöhung der Beitragssätze 
in der Pensionsversicherung oder eine Erhöhung 
des Anteiles der Summe der Bundesbeiträge an den 
Gesamtaufwendungen der Pensionsversicherung 
(§ 79 a) vorgesehen wird. 

(4) Für das Kalenderjahr 1992 beträgt die 
Anpassungsfaktormeßzahll00,00. Für jedes weitere 
Kalenderjahr ist die Anpassungsfaktormeßzahl in 
der Verordnung nach § 108 Abs. 5 festzusetzen. Die 
Anpassungsfaktormeßzahl ergibt sich aus der 
Vervielfachung der letzten Anpassungsfaktormeß­
zahl mit dem Anpassungsfaktor. Die Anpassungs­
faktormeßzahl ist auf zwei Dezimalstellen zu 
runden. 

(5) Für das Kalenderjahr 1992 beträgt die 
Anpassungsrichtwertmeßzahl 100,00. Für jedes 
weitere Kalenderjahr ist die Anpassungsrichtwert­
meßzahl in der Verordnung nach § 108 Abs. 5 
festzusetzen. Die Anpassungsrichtwertmeßzahl er-
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gibt sich aus der Vervielfachung der Anpassungs­
richtwertmeßzahl für das Jahr 1992 mit dem 

Anpassung der Pensionen aus der 
Pensionsversicherung 

9 

Produkt der Anpassungsrichtwerte für das Kalen­
derjahr 1993 und die folgenden Jahre bis einschließ­
lich das Anpassungsjahr. Wurde in einem Kalender­
jahr von der Möglichkeit der Festsetzung eines 
höheren Anpassungsfaktors gemäß Abs. 3 dritter 
Satz Gebrauch gemacht, ist bei der Berechnung der 
Anpassungsrichtwertmeßzahl das Produkt der An­
passungsrichtwerte zusätzlich mit dem Faktor zu 
vervielfachen, der sich durch Teilung der Anpas­
sungsfaktormeßzahl für dieses Jahr durch die um 
1 % erhöhte für dieses Jahr zugrunde gelegte 
Anpassungsrichtwertmeßzahl ergibt. Die Anpas­
sungsrichtwertmeßzahl ist auf zwei Dezimalstellen 
zu runden. 

Anpassung der Renten aus der Unfallversicherung 

§ 108 g. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres sind die Renten aus der Unfallversiche­
rung mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen; 
soweit Renten nicht nach festen Beträgen bemessen 
sind, gilt dies jedoch nur dann, wenn der 
Versicherungsfall vor dem 1. Jänner des vorange­
gangenen Jahres eingetreten ist, und zwar mit der 
Maßgabe, daß die erstmalige Anpassung, sofern der 
Versicherungsfall im zweiten Halbj ahr eingetreten 
ist, mit dem um 0,5 erhöhten halben Anpassungsfak­
tor vorzunehmen ist. 

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Rente 
zugrunde zu legen, auf die nach den am 
31. Dezember des vorangegangenen Jahres in 
Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch be­
stand, jedoch mit Ausnahme der Kinderzuschüsse 
und vor Anwendung von Ruhensbestimmungen. Sie 
erfaßt im gleichen Ausmaß alle Rentenbestandteile. 

(3) Zu der nach Abs. 1 und 2 gebührenden Rente 
treten die Kinderzuschüsse nach den. hiefür 
geltenden Vorschriften. . 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten 
entsprechend auch für andere Geldleistungen aus 
der Unfallversicherung, deren Höhe sich nach der 
Bemessungsgrundlage (nach dem Jahresarbeitsver­
dienst) bemißt. 

(5) Bei Anwendung der Abs. 1 und 4 ist in den 
Fällen des § 180 von dem Zeitpunkt auszugehen, zu 
dem die Rente neu festgestellt wurde; in den Fällen 
des § 215 Abs. 3 ist vom Todestag des Versicherten 
auszugehen, falls der Unterhaltsanspruch nicht 
höher war als 20 vH der Bemessungsgrundlage. 

(6) Bei der Anwendung des Abs. 5 und der §§ 210 
Abs.3, 213 Abs.2 und 220 tritt an die Stelle der 
Bemessungsgrundlage der mit dem Anpassungsfak­
tor vervielfachte Betrag der Bemessungsgrundlage. 
Diese Vervielfachung ist ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres in der Weise vorzunehmen, daß der 
Vervielfachung der für das vorangegangene Jahr 
ermittelte Betrag zugrunde zu legen ist. 

§ 108 h. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres sind 

a) alle Pensionen aus der Pensionsversicherung, 
für die der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor dem 
1. Jänner dieses Jahres liegt, 

b) alle Hinterbliebenenpensionen, für die der 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) am 1. Jänner dieses 
Jahres liegt, wenn diese Pensionen von der 
Pension bemessen wurden, auf die der 
Verstorbene am Todestag Anspruch hatte, 

mit dem Anpassurigsfaktor zu vervielfachen. Lit. b 
ist nicht anzuwenden, wenn der Stichtag für- die 
Pension des Verstorbenen gleichfalls am 1. Jänner 
dieses Jahres liegt. 

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Pension 
zugrunde zu legen, auf die nach den am 
31. Dezember des vorangegangenen Jahres in 
Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch be­
stand, jedoch mit Ausnahme der Kinderzuschüsse 
und der Ausgleichszulage und vor Anwendung von 
Ruhensbestimmungen. Sie erfaßt im gleichen 
Ausmaß alle Pensionsbestandteile. 

(3) Zu der nach Abs. 1 und 2 gebührenden 
Pension treten die Kinderzuschüsse und die 
Ausgleichszulage nach den hiefür geltenden V or­
schriften. 

(4) An die Stelle des Betrages der Bemessungs­
grundlage aus einem früheren Versicherungsfall 
tritt der Betrag, der sich aus der Vervielfachung 
dieser Bemessungsgrundlage mit dem Anpassungs­
faktor ergibt, der auf die entzogene (erloschene) 
Pension im Falle ihrer Weitergewährung anzuwen­
den gewesen wäre. Sind in zeitlicher Folge mehrere 
Anpassungsfaktoren anzuwenden, ist die Vervielfa­
chung in der Weise vorzunehmen, daß ihr jeweils 
der für das vorangegangene Jahr ermittelte Betrag 
zugrunde zu legen ist. Als Anpassungsfaktor für das 
Jahr 1990 ist das produkt der Faktoren 1,030 und 
1,010 heranzuziehen. 

(5) Abs. 4 gilt entsprechend bei der Anwendung 
des § 267. 

Anpassung der Leistungen von Amts wegen 

§ 108 k. Die Anpassung der Leistungen gemäß 
den Bestimmungen der §§ 108 g und 108 h ist von 
Amts wegen vorzunehmen. 

§ 1081. (1) Die Aufwertungszahl (§ 108 a in der 
Fassung der SO. Novelle, BGB!. Nr. 676/1991) 
beträgt für das Jahr 1992 1,055. 

(2) Der Richtwert (§ 108 d in der Fassung der 
so. Novelle, BGB!. Nr.676/1991) beträgt für das 
Jahr 1992 1,045. 
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(3) Die Höchstbeitragsgrundlage (§ 108 b Abs. 1 
in der Fassung der 50. Novelle, BGB!. 
Nr. 676/1991) beträgt für das Jahr 1992 1 060 S für 
den Kalendertag." 

35. Im § 122 Abs.4 zweiter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

36. § 135 Abs. 1 Z 1 lautet: 
,,1. eine auf Grund ärztlicher Verschreibung 

erforderliche 
a) physiotherapeutische, 
b) logopädisch-phoniatrisch-audiologische 

oder 
c) ergotherapeutische 

Behandlung durch Personen, die gemäß § 7 des 
Bundesgesetzes über die Regelung der gehobenen 
medizinisch-technischen Dienste, BGB!. 
Nr.460/1992, zur freiberuflichen Ausübung des 
physiotherapeutischen Dienstes, des logopädisch­
phoniatrisch-audiologischen Dienstes bzw. des 
eigotherapeutischen Dienstes berechtigt sind;" 

37. Im § 136 Abs.3 dritter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

.\ 

38. Im § 137 Abs. 2 wird der Klammerausdruck 
,,(§ 108 b Abs.2)" durch den Klammerausdruck 
,,(§ 108 b)" ersetzt. 

39. Im § 141 Abs.3 zweiter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. . 

40. Dem § 143 Abs. 1 Z 3 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Folgeprovisionen gelten nicht als weitergeleistete 
Bezüge;" 

41. Im § 151 Abs. 2 wird der Klammerausdruck 
,,(§ 23 des Bundesgesetzes betreffend die Regelung 
des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch­
technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste, 
BGB!. Nr. 102/1961)" durch den Klammeraus­
druck ,,(§ 23 des Krankenpflegegesetzes, BGB!. 
Nr. 102/1961)" ersetzt. 

42. Im § 154 Abs. 1 zweiter Satz wird der 
Klammerausdruck ,,(§ 108 b Abs.2)" durch den 
Klammerausdruck ,,(§ 108 b)" ersetzt. 

43. Im § 181 Abs.1 zweiter Satz und Abs.2 
zweiter Satz wird jeweils der Ausdruck ,,§ 108 i" 
durch den Ausdruck ,,§ 108 Abs. 9" ersetzt. 

44. Im § 181 b zweiter Satz wird der Ausdruck 
,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 Abs.9" 
ersetzt. 

45. Im § 212 Abs.3 dritter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

46. § 215 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Rente nach Abs. 1 gebührt auch 
1. der Frau, 
2. dem Mann, . 

deren (dessen) Ehe mit dem (der) Versicherten für 
nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden worden 
ist, wenn ihr (ihm) der (die) Versicherte zur Zeit 
seines (ihres) Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbei­
trag) zu leisten hatte bzw. Unterhalt geleistet hat, 
und zwar 

a) auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, 
b) auf Grund eines gerichtlichen Vergleiches, 
c) auf Grund einer vor Auflösung (Nichtigerklä­

rung) der Ehe eingegangenen vertraglichen 
Verpflichtung, 

d) regelmäßig zur Deckung des Unterhaltsbe­
darfs ab einem Zeitpunkt nach der Rechts­
kraft der Scheidung bis zu seinem (ihrem) 
Tod, mindestens während der Dauer des 
letzten Jahres vor seinem (ihrem) Tod, wenn 
die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat, 

sofern und solange die Frau (der Mann) nicht eine 
neue Ehe geschlossen hat. Die Witwen (Wit­
wer)rente nach lit. abis c wird mit dem Betrag 
gewährt, der dem gegen den Versicherten (die 
Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes bestehen­
den Anspruch auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag) 
entspricht; die Witwen(Witwer)rente nach lit. d 
wird mit dem Betrag gewährt, der dem vom 
Versicherten bzw. von der Versicherten in dem dort 
genannten Zeitraum, längstens jedoch während der 
letzten drei Jahre vor seinem (ihrem) Tod 
geleisteten durchschnittlichen monatlichen Unter­
halt entspricht; die Witwen(Witwer)rente darf 
20 vH der Bemessungsgrundlage des (der) Versi­
cherten nicht übersteigen. In den Fällen der lit. a 
bis c bleibt eine vertraglich oder durch gerichtlichen 
Vergleich übernommene Erhöhung des Unterhaltes 
(Unterhaltsbeitrages) außer Betracht, wenn seit dem 
Abschluß des Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod 
nicht mindestens ein Jahr vergangen ist, in den 
Fällen der lit. cl bleibt eine Erhöhung des Unterhal­
tes außer Betracht, wenn seit dem Zeitpunkt der 
Erhöhung bis zum Tod nicht mindestens ein Jahr 
vergangen ist." 

47. Im § 222 Abs. 1 Z 1 wird der Strichpunkt am 
Ende der lit. c durch einen Beistrich ersetzt. Eine 
lit. d und e mit folgendem Wortlaut wird angefügt: 

"d) die Gleitpension (§§ 253 c,270), 
e) die vorzeitige Alterspension wegen geminder­

ter Arbeitsfähigkeit (§§ 253 d, 270);" 

48. Im § 222 Abs. 2 Z 1 wird der Punkt am Ende 
der lit. d durch einen Beistrich ersetzt. Eine lit. e 
und f mit folgendem Wortlaut wird angefügt: 

"e) die Knappschaftsgleitpension (§ 276 c), 
f) die vorzeitige Knappschaftsalterspension we­

gen geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 276 d)." 

49. § 223 Abs. 2 letzter Satz entfällt. 
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50. § 225 Abs. 1 Z 3 lautet: 
,,3. Zeiten einer freiwilligen Versicherung, wenn 

die Beiträge innerhalb von zwölf Monaten 
nach Ablauf des Beitragszeitraumes, für den 
sie gelten sollen, wirksam (§ 230) entrichtet 
worden sind;" 

51. § 227 Abs. 1 Z 4 lautet: 
,,4. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 

dem die letzte vorangegangene Versiche­
rungszeit bzw. beim Fehlen einer solchen, in 
dem die erste nachfolgende Versicherungszeit 
vorliegt, 
a) bei einer (einem) Versicherten die Zeit der 

Erziehung ihres (seines) Kindes im Inland 
bis zum Höchstausmaß von 48 Kalender­
monaten ab der Geburt des Kindes, 

b) bei einer (einem) Versicherten im Fall der 
Annahme an Kindes Statt (Übernahme der 
unentgeltlichen Pflege des Kindes) die 
nach der Annahme an Kindes Statt 
(Übernahme der unentgeltlichen Pflege 
des Kindes) liegende Zeit der Erziehung 
ihres (seines) Kindes im Inland bis zum 
Höchstausmaß von 48 Kalendermonaten 
ab der Geburt des Kindes, sofern die 
Annahme (Übernahme) nach dem 31. De­
zember 1987 erfolgte; 

liegt die Geburt (Annahme an Kindes Statt, 
Übernahme der unentgeltlichen Pflege des Kindes) 
eines weiteren Kindes vor dem Ablauf der 
48-Kalendermonate-Frist, so erstreckt sich diese nur 
bis zu dieser neuerlichen Geburt (Annahme an 
Kindes Statt, Übernahme der unentgeltlichen Pflege 
des Kindes); der Erziehung des Kindes im Inland 
steht eine solche in einem Mitgliedstaat . des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts­
raum (EWR) gleich, wenn für dieses Kind Anspruch 
auf eine Geldleistung aus dem Versicherungsfall der 
Mutterschaft nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz bzw. auf Betriebshilfe nach dem 
Betriebshilfegesetz besteht bzw. bestanden hat und 
die Zeit der Kindererziehung nach dem Inkrafttre­
ten dieses Abkommens liegt; Anspruch für ein und 
dasselbe Kind besteht jeweils nur für eine Person. 
Vorrang auf Anspruch hat die Person, die 
Karenzurlaubsgeld bezieht; wurde kein Karenzur­
laubsgeld bezogen oder stand bei den Elternteilen 
Karenzurlaubsgeld bei Teilzeitbeschäftigung zu, hat 
die weibliche Versicherte Anspruch, es sei denn, sie 
hat zugunsteri des Mannes auf den Anspruch 
verzichtet. Ein solcher nicht widerrufbarer Verzicht 
ist spätestens bis zu dem Zeitpunkt zulässig, zu dem 
einer der beiden Elternteile einen Pensionsantrag 
stellt;" 

52. Im § 227 Abs. 2 erster Satz wird der Ausdruck 
,,§§ 253 b Abs. 1lit. b bzw. 276 b Abs. 1lit. b" durch 
den Ausdruck ,,§§ 253 b Abs. 1 Z 2, 253 c Abs. 1 
Z 2, 276 b Abs. 1 Z 2 bzw. 276 c Abs. 1 Z 2" ersetzt. 

53. Im § 228 Abs. 1 wird der Punkt am Ende der 
Z 9 durch einen Strichpunkt ersetzt. Als Z 10 wird 
angefügt: . 
,,10. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 

dem die letzte vorangegangene Versiche­
rungszeit bzw. beim Fehlen einer solchen, in 
dem die erste nachfolgende Versicherungs­
zeit vorliegt, bei einer (einem) Versicherten, 
die (der) im Zeitpunkt der Geburt ihren 
(seinen) Wohnsitz im Inland hatte, die Zeit 
der Erziehung des Kindes im Inland bis zum 
Höchstausmaß von 48 Kalendermonaten ab 
der Geburt; liegt die Geburt eines weiteren 
Kindes vor dem Ablauf der 48-Kalendermo­
nate-Frist, so erstreckt sich diese nur bis zu 
dieser neuerlichen Geburt; Anspruch für ein 
und dasselbe Kind besteht jeweils nur für eine 
Person. Die Versicherte kann zugunsten des 
Mannes, der dieses Kind erzogen hat, auf die 
Ersatzzeit verzichten. Ein solcher nicht 
widerrufbarer Verzicht ist spätestens bis zu 
dem Zeitpunkt zulässig, zu dem einer der 
beiden Elternteile eInen Pensionsantrag 
stellt." 

54. Dem § 231 Z 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Deckt sich eine Ersatzzeit gemäß § 227 Abs. 1 Z 4 
oder gemäß § 228 Abs. 1 Z 10 mit einer Beitragszeit 
der freiwilligen Versicherung, so geht die Beitrags­
zeit der freiwilligen Versicherung der Ersatzzeit 
vor. " 

55. § 234 Abs. 1 Z 11 lautet: 
,,11. Zeiten im Sinne des § 18 a Abs. 1, die zur 

Selbstversi~herung berechtigt hätten." 

56. § 236 Abs. 1 bis 3 lauten: 

,,(1) Die Wartezeit ist erfüllt, wenn am Stichtag 
(§ 223 Abs. 2) Versicherungs monate im Sinne des 
§ 235 Abs.2 in folgender Mindestzahl vorliegen: 

1. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall 
der geminderten Arbeitsfähigkeit sowie aus 
dem Versicherungsfall des Todes 
a) wenn der Stichtag vor Vollendung des 

50. Lebensjahres liegt, 60 Monate; 
b) wenn der Stichtag nach Vollendung des 

50. Lebensjahres liegt, erhöht sich die 
Wartezeit nach lit. a je nach dem Lebensal­
ter des (der) Versicherten für jeden 
weiteren Lebensmonat um jeweils einen 
Monat bis zum Höchstausmaß von 
180 Monaten; 

2. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall 
des Alters, und zwar 
a) für die Alterspension (Knappschaftsalters­

pension), die vorzeitige Alterspension 
(Knappschaftsalterspension) bei Arbeitslo­
sigkeit, die vorzeitige Alterspension 
(Knappschaftsalterspension) bei langer 
Versicherungsdauer - unbeschadet § 276 
Abs. 3 - und die Gleitpension (Knapp­
schaftsgleitpension) 180 Monate; 
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b) für die vorzeitige Alterspension (Knapp­
schaftsalterspension) wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit 120 Monate; 

c) für den Knappschaftssold 240 Monate. 

(2) Die gemäß Abs. 1 für die Erfüllung der 
Wartezeit erforderliche Mindestzahl von Versiche­
rungsmonaten muß 

1. im Falle des Abs. 1 Z 1 innerhalb der letzten 
120 Kalendermonate vor dem Stichtag liegen; 
dieser Zeitraum verlängert sich, wenn der 
Stichtag nach Vollendung des 50. Lebensjah­
res liegt, je nach dem Lebensalter des (der) 
Versicherten für jeden weiteren Lebensmonat 
um jeweils zwei Kalendermonate bis zum 
Höchstausmaß von 360 Kalendermonaten; 

2. im Falle des Abs. 1 Z 2 lit. a und c innerhalb 
der letzten 360 Kalendermonate vor dem 
Stichtag liegen; 

3. im Falle des Abs. 1 Z 2 lit. b innerhalb der 
letzten 240 Kalendermonate vor dem Stichtag 
liegen. 

(3) Fallen in die Zeiträume gemäß Abs. 2 neutrale 
Monate (§ 234), so verlängern sich die Zeiträume 
um diese Monate." 

57. § 238 lautet: 

"Bemessungsgrundlage 

§ 238. (1) Bemessungsgrundlage für die Leistun­
gen aus der Pensionsversicherung ist die Summe der 
180 höchsten monatlichen Gesamtbeitragsgrundla­
gen (§ 242 bzw. § 244 a) aus dem Zeitraum vom 
erstmaligen Eintritt in die Versicherung bis zum 
Ende des letzten vor dem Stichtag liegenden 
Kalenderjahres, geteilt durch 210. Liegen weniger 
als 180 Beitragsmonate vor, so ist die Bemessungs­
grundlage die Summe der monatlichen Gesamtbei­
iragsgrundlagen aus den vorhandenen Beitragsmo­
naten, geteilt durch die um ein Sechstel erhöhte Zahl 
dieser Beitragsmonate. Die Bemessungsgrundlage 
ist auf volle Schilling aufzurunden. 

(2) Bei der Anwendung des Abs. 1 bleiben außer 
Betracht: 

1. a) Beitragsmonate nach diesem Bundesge­
setz, die vor dem 1. Jänner 1956 liegep, es 
sei denn, daß Beitragsmonate nur in 
diesem Zeitraum vorhanden sind; 

b) Beitragsmonate nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz, die vor dem 
1. Jänner 1958 liegen, es sei denn, daß 
Beitragsmonate nur in diesem Zeitraum 
vorhanden sind; 

c) Beitragsmonate nach dem Bauern-Sozial­
versicherungs gesetz, die vor dem 1. Jänner 
'1972 liegen, es sei denn, daß Beitragsmo­
nate nur in diesem Zeitraum vorhanden 
sind; 

2. Beitragsmonate der freiwilligen Versicherung, 
die auch Zeiten enthalten, während welcher 
Krankengeld, Arbeitslosengeld, Notstands­
hilfe oder Karenzurlaubsgeld aus gesetzlicher 
Versicherung bezogen wurde, wenn es für den 
Versicherten günstiger ist; dies gilt entspre­
chend auch für Beitragsmonateder Pflichtver­
sicherung, welche Zeiten enthalten, während 
welcher berufliche Maßnahmen der Rehabili­
tation (§§ 198 bzw. 303 dieses Bundesgesetzes 
sowie § 161 des Gewerblichen Sozialversiche­
rungsgesetzes und § 153 des Bauern-Sozial­
versicherungsgesetzes) gewährt wurden bzw. 
Zeiten einer Beschäftigung enthalten, zu deren 
Ausübung ihn diese Maßnahmen befähigt 
haben; 

3. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die 
Zeiten enthalten, während welcher der Versi­
cherte eine Beihilfe zur Deckung des Lebens­
unterhaltes gemäß § 20 Abs. 2 lit. c in 
Verbindung mit § 25 Abs. 1 des Arbeitsmarkt­
förderungsgesetzes, BGBl. N r. 31/1969, bezo­
gen hat; 

4. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die 
Zeiten nach den §§ 225 Abs. 1 Z 5 zweiter 
Halbsatz bzw. 226 Abs. 2 lit. c zweiter 
Halbsatz enthalten; 

5. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die 
Zeiten des Bezuges einer Lehrlingsentschädi­
gung gemäß § 17 des Berufsausbildungsgeset­
zes enthalten. 

(3) Die Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 ist 
nicht für Zeiten der Kindererziehung (§§ 227 Abs. 1 
Z 4, 228 Abs. 1 Z 10) anzuwenden." . 

58. § 238 a wird aufgehoben. 

59. § 239 lautet: 

"Bemessungsgrundlage für Zeiten der 
Kindererziehung (§§ 227 Abs. 1 Z 4, 228 Abs. 1 

Z 10) 

§ 239. (1) Die Bemessungsgrundlage für Zeiten 
der Kindererziehung beträgt 5 800 S. An die Stelle 
des Betrages von 5 800 S tritt ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 
Abs. 9 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor 

. (§ 108 f) vervielfachte Betrag. 

(2) Überschneiden sich Zeiten der Kindererzie­
hung mit Monaten e'iner Selbstversicherung gemäß 
§ 18 a bzw. einer Ersatzzeit gemäß § 227 Abs. 1 Z 3 
und § 228 Abs. 1 Z 5, ist für diese Versicherungsmo­
nate nur die Bemessungsgrundlage gemäß §§ 238 
bzw. 244 a anzuwenden. 

(3) Überschneiden sich Zeiten der Kindererzie­
hung und andere Versicherungsmonate mit Aus­
nahme von Monaten einer Selbstversicherung 
gemäß § 18 a bzw. einer Ersatzzeit gemäß § 227 
Abs. 1 Z 3 und § 228 Abs. 1 Z 5, wird für diese sich 
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überschneidenden Zeiten die Bemessungsgrundlage 
. gemäß §§ 238 bzw. 244 a und die Bemessungs­

grundlage gemäß Abs. 1 zusammengezählt. 

(4) Die Bemessungsgrundlage gemäß Abs. 1 bzw. 
Abs. 3 ist nur auf den auf die Zeiten der 
Kindererziehung entfallenden Steigerungsbetrag 
(§§ 261 bzw. 284) anzuwenden." 

60. § 240 wird aufgehoben. 

61. Im § 241 erster Halbsatz wird der Ausdruck 
"im Bemessungszeitpunkt" durch den Ausdruck 
"zum Stichtag" ersetzt. 

62. § 241 a wird aufgehoben. 

63. § 242 lautet: 

"Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen in der 
Bemessungsgrundlage 

§ 242. (1) Die für die Bildung der Bemessungs­
grundlage gemäß § 238 heranzuziehenden monatli­
chen Gesamtbeitragsgrundlagen sind aus den nach 
den §§ 243, 244 und 251 Abs.4 ermittelten 
Beitragsgrundlagen eines Beitragsjahres (Abs.6) 
unter Bedachtnahme auf Abs. 2, 3 und 5 wie folgt zu 
bilden: 

1. Aus der Sum~e aller Beitragsgrundlagen der 
Pflichtversicherung in jedem Beitragsjahr wird 
je eine durchschnittliche tägliche Beitrags­
grundlage (Tagesbeitragsgrundlage) der 
Pflichtversicherung ermittelt, indem die 
Summe der Beitragsgrundlagen durch die ZahL 
der im Beitragsjahr liegenden Beitragstage der 
Pflichtversicherung unter Bedachtnahme auf 
Z 2 und Z 4 geteilt wird. Die Tagesbeitrags­
grundlage darf die im jeweiligen Beitragsjahr 
geltende bzw. in Geltung gestandene Höchst­
beitragsgrUndlage in der Pensionsversicherung 
nicht übersteigen. 

2. Bei der Ermittlung der Tagesbeitragsgrund­
lage der Pflichtversicherung bleiben Beitrags­
tage der Pflichtversicherung, während welcher 
wegen Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
oder wegen Mutterschaft nur ein Teilentgelt 
geleistet worden ist oder während welcher der 
Versicherte eine Beihilfe zur Deckung des 
Lebensunterhaltes gemäß § 20 Abs. 2 lit. c in 
Verbindung mit § 25 Abs. 1 des Arbeitsmarkt­
förderungsgesetzes bezogen hat, sowie die auf 
solche Zeiten entfallenden Beitragsgrundlagen 
außer Betracht. 

3. Die Tagesbeitragsgrundlage der Pflichtversi­
cherung in einem Beitragsjahr ist mit der Zahl 
der innerhalb des entsprechenden Kalender­
jahres in Beitragsmonaten der Pflichtversiche­
rung (§ 232 Abs. 1) liegenden Tage erworbe­
ner Versicherungszeiten (Versicherungstage) 
unter Bedachtnahme auf Z 4 und Z 5 zu 
vervielfachen. Aus dem so errechneten Betrag 
ist für jedes Kalenderjahr eine monatliche 

Beitragsgrundlage der Pflichtversicherung zu 
ermitteln, indem der genannte Betrag durch 
die Zahl der im Kalenderjahr liegenden 
Beitragsmonate der Pflichtversicherung geteilt 
wird. Bei der Vervielfachung der Tagesbei­
tragsgrundlage und der I;:rmittlung der monat­
lichen Beitragsgrundlage bleibt der unmittel­
bar vor dem Stichtag liegende Beitragsmonat 
der Pflichtversicherung außer Betracht. Ist in 
einem Kalenderjahr an Beitragsmonaten der 
Pflichtversicherung nur der unmittelbar vor 
dem Stichtag liegende vorhanden, so gilt als 
monatliche Beitragsgrundlage das Dreißigfa­
che der Tagesbeitragsgrundlage nach Z 1. 

4. Im Falle einer durchlaufenden Versicherung 
ist ein voller Kalendermonat jedenfalls mit 30 
Tagen zu zählen, ohne Bedachtnahme darauf, 
nach welchen Beitragszeiträumen die. Beiträge 
bemessen bzw. abgerechnet wurden. 

5. Für einen Beitragsmonat der Pflichtversiche­
rung, der auch neutrale Zeiten der im § 234 
Abs. 1 Z 5, 6 und 10 genannten Art oder 
Zeiten enthält, in denen nach § 138 Abs. 1 kein 
Anspruch auf Krankengeld bestanden hat, 
gelten die Tage dieser Zeiten als Versiche­
rungstage (Z 3). 

(2) Folgende Beitragsgrundlagen nach den 
§§ 243, 244 und 251 Abs.4, die zur Bildung der 
durchschnittlichen monatlichen· Beitragsgrundlage 
eines Versicherungsmonates heranzuziehen sind, 
sind zu vervielfachen, und zwar 

1. Beitragsgrundlagen nach § 243 Abs. 1 Z 2lit. b 
und d, nach § 244 Abs. 1 letzter Satz und 
Abs. 2 sowie nach § 250 Abs. 3 aus der Zeit vor 
dem 1. Jänner 1947 mit dem Faktor, der sich 
aus der Teilung des für das Jahr 1951 
geltenden Aufwertungsfaktors (§ 108 Abs.4) 
durch den der zeitlichen Lagerung der 
Beitragsgrurtdlagen entsprechenden Aufwer­
tungsfaktor (§ 108 Abs. 4) ergibt, aus der Zeit 
ab 1. Jänner 1951 mit dem Faktor, der sich aus 
der Teilung des für das Jahr 1954 geltenden 
Aufwertungsfaktors (§ 108 Abs. 4) durch den 
der zeitlichen Lagerung der Beitragsgrundla­
gen entsprechenden Aufwertungsfaktor er­
gibt; 

2. Beitragsgrundlagen nach § 251 Abs. 4, soweit 
es sich um vorgemerkte Arbeitsverdienste 
handelt bzw. sie mit 7 S für den Kalendertag 
(210 S für den Kalendermonat) festgesetzt 
sind, mit dem Faktor, der sich aus der Teilung 
des für das Jahr, in dem der Nachteil in den 
sozialversicherungsrechtlichen Verhältnissen • 
(§ 500) eingetreten ist, geltenden Aufwer­
tungsfaktors (§ 108 Abs.4) durch den der 
zeitlichen Lagerung der Beitragsgrundlagen 
entsprechenden Aufwertungsfaktor ergibt, so­
weit es sich um Beträge nach § 9 Abs. 1 Z 1 
und 2 des Auslandsrenten-Übernahmegesetzes 
handelt, mit dem Faktor, der sich aus der 
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Teilung des für das Jahr 1946 geltenden 
Aufwertungsfaktors (§ 108 Abs. 4) durch den 
der zeitlichen Lagerung der Beitragsgrundla­
gen entsprechenden Aufwertungsfaktor (§ 108 
Abs.4) ergibt. Die in Betracht kommenden 
Faktoren sind auf drei Dezimalstellen zu 
runden. 

(3) Den monatlichen Beitragsgrundlagen in 
einem Kalenderjahr sind Sonderzahlungen nach 
den jeweils in Geltung gestandenen Vorschriften 
und bis zu dem sich aus § 54 Abs. 1 ergebenden 
Höchstbetrag zuzuschlagen, soweit für sie Sonder­
beiträge fällig geworden sind. Aus dieser Summe ist 
für jedes Kalenderjahr eine monatliche Gesamtbei­
tragsgrundlage zu ermitteln, indem diese Summe 
durch die Zahl der im Kalenderjahr liegenden 
Beitragsmonate der Pflichtversicherung geteilt wird. 
Die monatliche Gesamtbeitragsgrundlage darf den 
35fachen Betrag der im jeweiligen Beitragsjahr 
geltenden bzw. in Geltung gestandenen Höchstbei­
tragsgrundlage in der Pensionsversicherung nicht 
übersteigen. 

(4) Soweit Beitragsgrundlagen der freiwilligen 
Versicherung zu berücksichtigen sind, sind unter 
entsprechender Anwendung des Abs. 1 Z 1 und 3 
für jedes der in Betracht kommenden Beitrags- bzw. 
Kalenderjahre eine Tagesbeitragsgrundlage und 
eine monatliche Beitragsgrundlage der freiwilligen 
Versicherung zu ermitteln. Hiebei darf die Tages­
beitragsgrundlage die um ein Sechstel ihres Betrages 
erhöhte im jeweiligen Beitragsjahr geltende bzw. in 
Geltung gestandene Höchstbeitragsgrundlage nicht 
übersteigen. Die so ermittelte monatliche Beitrags­
grundlage gilt als monatliche Gesamtbeitragsgrund­
lage für Beitragsmonate der freiwilligen Versiche­
rung. 

(5) Monatliche Gesamtbeitragsgrundlagen 
(Abs.3 bzw. Abs. 4) sind mit dem ihrer zeitlichen 
Lagerung entsprechenden, am Stichtag in Geltung 
stehenden Aufwertungsfaktor (§ 108 Abs. 4) aufzu­
werten und mit dem ihrer zeitlichen Lagerung 
entsprechenden Beitragsbelastungsfaktor (§ 108 
Abs. 8) zu vervielfachen. . 

(6) Das Beitragsjahr umfaßt den Beitragszeitraum 
(§ 44 Abs. 2), in den der 1. Jänner eines Jahres fällt, 
und die folgenden vollen Beitragszeiträume dieses 
Jahres. 

(7) Wenn innerhalb eines Beitragsjahres die 
Höchstbeitragsgrundlage mit einem anderen Wirk­
samkeitsbeginn als dem 1. Jänner bzw. dem Beginn 
des Beitragszeitraumes Jänner geändert wurde, gilt 
die jeweils höhere Höchstbeitragsgrundlage für das 
ganze Jahr." 

64. § 243 Abs. 1 Z 3 wird aufgehoben. 

65. Im § 244 Abs. 3 wird der Ausdruck ,,§ 242 
Abs. 4" durch den Ausdruck ,,§ 242 Abs. 3" ersetzt. 

66. § 244 a lautet: 

"Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen in der 
Bemessungsgrundlage bei gleichzeitiger Ausübung 

mehrerer versicherungspflichtiger 
Erwerbstätigkeiten 

§ 244 a. (1) Übt ein nach diesem Bundesgesetz in 
der Pensionsversicherung Pflichtversicherter in 
einem Kalenderjahr auch eine oder mehrere 
Erwerbstätigkeit(en) aus, die die Pflichtversiche­
rung in der Pensionsversicherung nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz und (oder) 
nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz be­
gründet (begründen), so sind allen monatlichen 
Beitragsgrundlagen gemäß § 242 Abs.1 Z 3 im 
Kalenderjahr sechs Siebentel der Beitragsgrundla­
gen im Kalenderjahr nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz und (oder) sechs Sieben­
tel der Beitragsgrundlagen im Kalenderjahr nach 
dem Bauen'l-Sozialversicherungsgesetz zuzuschla­
gen. 

(2) Der nach Abs. 1 ermittelte Betrag ist durch die 
Zahl der im Kalenderjahr liegenden Beitragsmonate 
der Pflichtversicherung zu teilen, wobei sich 
deckende Beitragsmonate nur einmal zu zählen 
sind. 

(3) Die nach Abs. 2 ermittelte monatliche 
Beitragsgrundlage darf den 30fachen Betrag der im 
jeweiligen Beitragsjahr geltenden bzw. in Geltung 
gestandenen Höchstbeitragsgrundlage in der Pen­
sionsversicherung (§ 45 Abs. 1) nicht übersteigen. 

(4) Den monatlichen Beitragsgrundlagen gemäß 
Abs. 2 und 3 in einem Kalenderjahr sind die gemäß 
§ 242 Abs. 3 zu berücksichtigenden Sonderzahlun­
gen und ein Siebentel der Beitragsgrundlagen aller 
in der Pensionsversicherung nach dem Gewerbli­
chen Sozialversicherungsgesetz und (oder) nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz im Kalen­
derjahr erworbenen Versicherungsmonate zuzu­
schlagen. Alle zugeschlagenen Beträge dürfen 
zusammen den für Sonderzahlungen vorgesehenen 
Höchstbetrag gemäß § 54 Abs. 1 nicht überschrei­
ten. 

(5) Aus der gemäß Abs. 4 ermittelten Summe ist 
für jedes Kalenderjahr eine monatliche Gesamtbei­
tragsgrundlage zu ermitteln, indem diese Summe 
durch die Zahl der im Kalenderjahr liegenden 
Beitragsmonate der Pflichtversicherung geteilt wird, 
wobei sich deckende Beitragsmonate nur einmal zu 
zählen sind. Die monatliche Gesamtbeitragsgrund­
lage darf den· 35fachen Betrag der im jeweiligen 
Beitragsjahr geltenden bzw. in Geltung gestandenen 
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversiche­
rung nicht überschreiten. 

(6) Monatliche Gesamtbeitragsgrundlagen 
(Abs.5) sind mit dem ihrer zeitlichen Lagerung 
entsprechenden, am Stichtag in Geltung stehenden 
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Aufwertungsfaktor (§ 108 Abs. 4) aufzuwerten und 
mit dem ihrer zeitlichen Lagerung entsprechenden 
Beitragsbelastungsfaktor (§ 108 Abs. 8) zu vervielfa-
chen. . 

(7) Ein Beitragsmonat mit Beitragsgrundlagen 
nach diesem Bundesgesetz und nach dem Gewerbli­
chen Sozialversicherungsgesetz und (oder) nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz gilt nur in 
der Pensionsversicherung nach diesem Bundesge­
setz als erworben." 

67. Dem § 245 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

,,(7) Abweichend von den Abs. 1 bis 6 bleibt ein 
Versicherter, der 

1. mehr als die Hälfte aller Versicherungsmonate 
nach diesem Bundesgesetz vor dem Stichtag 
(§ 223 Abs. 2) iri der knappschaftlichen Pen­
sionsversicherung erworben hat und 

2. wegen Einschränkung oder Stillegung eines 
knappschaftlichen Betriebes (Zeche, Grube, 
Revier) oder eines einem solchen gleichgestell-. 
ten Betriebes (§ 15) nach dem 31. Oktober 
1975 aus der knappschaftlichen Pensionsversi­
cherung ausgeschieden ist, 

jedenfalls der knappschaftlichen Pensionsversiche­
rung leistungszugehörig." 

68. Im § 248 Abs. 1 wird der Ausdruck ,,§§ 70, 
248 a, 249 und 250" durch den Ausdruck ,,§§ 70, 
248 a, 248 b, 249 und 250" ersetzt. 

69. Dem § 248 a wird folgender Satz angefügt: 
"Dies gilt nicht, wenn es sich um Ersatzmonate 
gemäß § 227 Abs. 1 Z 4 oder § 228 Abs. 1 Z 10 
handelt." 

70. Nach § 248 a wird folgender § 248 b einge­
fügt: 

'"Anrechnung von Beiträgen zur knappschaftlichen 
Pensionsversicherung für die Höherversicherung 

§ 248 b. Für Versicherte, die am Stichtag (§ 223 
Abs. 2) auch unter Bedachtnahme auf § 245 Abs. 7 
nicht der knappschaftlichen Pensionsversicherung 
leistungszugehörig sind und die Beiträge auf Grund 
von wesentlich bergmännischen oder ihnen gleich­
gestellten Arbeiten (§ 236 Abs. 6) entrichtet haben, 
gelten diese Beiträge im Ausmaß von 5,5 vH der 
allgemeinen Beitragsgrundlage auf Antrag als zur 
Höherversicherung entrichtet." 

71. Im § 249 Abs. 1 erster Satz wird der 
Klammerausdruck ,,(§ 242 Abs. 2 Z 1)" durch den 
Klammerausdruck ,,(§ 242 Abs. 1 Z 1)" ersetzt. 

72. Im § 250 Abs. 2 erster Satz entfällt der 
Ausdruck "oder § 239". 

73. Dem § 251 a Abs. 3 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Die Bestimmungen des § 245 Abs. 7 sind anzuwen­
den." 

74. § 251 a Abs. 7 Z 3 lautet: 
,,3. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlagen 

gelten für Beitragsmonate nach dem Gewerbli­
chen Sozialversicherungsgesetz bzw. nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz jene 
Beträge, die für die Ermittlung der Bemes­
sungsgrundlage nach dem Gewerblichen Sozi­
alversicherungsgesetz bzw. dem Bauern-Sozi­
alversicherungsgesetz heranzuziehen wären, 
als monatliche Gesamtbeitragsgrundlage im 
Sinne des § 242." 

75. § 251 a Abs. 7 Z 4 wird aufgehoben. 

76. § 253 lautet: 

"Alterspension 

§ 253. (1) Anspruch auf Alterspension hat der 
Versicherte nach Vollendung des 65. Lebensjahres, 
die Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjah­
res, wenn die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist. 

(2) Ab dem Tag, ab dem der (die) Versicherte eine 
selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit 
ausübt, gebührt die Alterspension als Teilpension im 
Ausmaß von 85 vH der nach § 261 ermittelten 
Pension, sofern nicht mehr als 360 Beitragsmonate 
vorliegen. Der Hundertsatz von 85 erhöht sich ab 
dem 361. Beitragsmonat für jeden Beitragsmonat 
um 0,25 bis zum Höchstausmaß von 100. Eine 
Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein Erwerbsein­
kommen bezogen wird, das den nach § f93 Abs. 1 
lit. a bb jeweils in Betracht kommenden Richtsatz 
nicht übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Als 
Erwerbseinkommen auf Grund einer Erwerbstätig­
keit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügegeset­
zes bezeichneten Bezüge. Endet die Erwerbstätig­
keit, gebührt die Alterspension ab dem dem Ende 
der Erwerbstätigkeit folgenden Tag in der sich nach 
§ 261 b ergebende Höhe. 

(3) Ein Antrag auf Alterspension gemäß Abs. 1 ist 
nicht zulässig, wenn bereits Anspruch auf eine 
vorzeltlge Alterspension bei Arbeitslosigkeit 
(§ 253 a), eine vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer (§ 253 b), eine Gleitpension 
(§ 253 c) oder eine vorzeitige Alterspension wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 253 d) besteht." 

77. Dem § 253 a wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei 
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei 
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 261 
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß 
§ 261 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt 
als Alterspension gemäß § 253 Abs. 1." 

78. § 253 b Abs. 1 lautet: 

,,(1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei 
langer Versicherungsdauer hat der Versicherte nach 
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Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte 
nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn 

1. die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 
2. am Stichtag 420 für die Bemessung der 

Leistung zu berücksichtigende Versicherungs­
monate erworben sind, 

3. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor 
dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht­
versicherung in der Pensionsversicherung 
nachgewiesen sind oder die letzten zwölf 
Versicherungsmonate vor dem Stichtag Bei­
tragsmonate der Pflichtversicherung oder 
Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw. 
Z 6 sind; fallen in den Zeitraum der letzten 
36 Kalendermonate vor dem Stichtag Ersatz­
monate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw. Ersatz­
monate gemäß § 227 Abs. 1 Z 6, so verlängert 
sich der Zeitraum um diese Zeiten bis zum 
Höchstausmaß von 42 Kalendermonaten, und 

4. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 
Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig 
erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit, auf 
Grund derer ein Erwerbseinkommen bezogen 
wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c jeweils in 
Betracht kommende Monatseinkommen nicht 
übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Als 
Erwerbseinkommen auf Grund einer Erwerbs­
tätigkeit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des 
Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge." 

79. § 253 b Abs. 4 lautet: 

,,(4) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei 
männliche!). Versicherten, des 60. Lebensj ahres bei 
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 261 
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß 
§ 261 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt 
als Alterspension gemäß § 253 Abs. 1." 

80. Nach § 253 b wird folgender § 253 c einge­
fügt: 

"Gleitpension 

§ 253 c. (1) Kann die vorzeitige Alterspension bei 
langer Versicherungsdauer (§ 253 b) nicht in 
Anspruch genommen werden, weil am Stichtag eine 
unselbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird, 
haben Anspruch auf Gleitpension der Versicherte 
nach Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versi­
cherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn 

1. die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 
2. am Stichtag 420 für die Bemessung der 

Leistung zu berücksichtigende Versicherungs­
monate erworben sind, 

3. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor 
dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht­
versicherung in der Pensionsversicherung 
nachgewiesen sind oder die letzten zwölf 
Versicherungsmonate vor dem Stichtag Bei­
tragsmonate der Pflichtversicherung oder 
Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw. 
Z 6 sind; fallen in den Zeitraum der letzten 

36 Kalendermonate vor dem Stichtag Ersatz­
monate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw. Ersatz­
monate gemäß § 227 Abs. 1 Z 6, so verlängert 
sich der Zeitraum um diese Zeiten bis zum 
Höchstausmaß von 42 Kalendermonaten, und 

4. die Arbeitszeit im Sinn des Abs. 2 reduziert 
wird. 

(2) Die Gleitpension gebührt als Teilpension im 
Ausmaß von 70 vH der nach § 261 ermittelten 
Pension, wenn das Ausmaß der wöchentlichen 
Arbeitszeit höchstens 20 Stunden bei einer nach 
gesetzlichen Bestimmungen oder' Normen der 
kollektiven Rechtsgestaltung geleisteten Normalar­
beitszeit oder höchstens so vH der vor der 
Teilpension geleisteten (nach gesetzlichen Bestim­
mungen oder Normen der kollektiven Rechtsgestal­
tung) zulässigen, mehr als 40 Stunden betragenden 
wöchentlichen Arbeitszeit beträgt. Sie gebührt im 
Ausmaß von SO vH der nach § 261 ermittelten 
Pension, wenn das Ausmaß der wöchentlichen 
Arbeitszeit höchstens 28 Stunden bei einer nach 
gesetzlichen Bestimmungen oder Normen der 
kollektiven Rechtsgestaltung geleisteten Normalar­
beitszeit oder höchstens 70 vH der vor der 
Teilpension geleisteten (nach gesetzlichen Bestim­
mungen oder Normen der kollektiven Rechtsgestal­
tung) zulässigen, mehr als 40 Stunden betragenden 
wöchentlichen Arbeitszeit beträgt. 

(3) Stellt der Versicherte vor Vollendung des 
65. Lebensjahres, die Versicherte vor Vollendung 
des 60. Lebensjahres die Erwerbstätigkeit ein, ist die 
gemäß § 261 ermittelte Pension gemäß § 261 b zu 
erhöhen und gebührt ab diesem Zeitpunkt als 
vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs­
dauer. 

(4) Besteht bis zur Vollendung des 65. Lebensjah­
res bei männlichen Versicherten bzw. des 60. Le­
bensj ahres bei weiblichen Versicherten Anspruch 
auf Gleitpension, ist die gemäß § 261 ermittelte 
Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß § 261 b zu 
erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt als 
Alterspension gemäß § 253 Abs. 1." 

81. Nach § 253 c wird folgender § 253 d einge­
fügt: 

"Vorzeitige Alterspension wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit 

§ 253 d. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspen­
sion wegen geminderter Arbeitsfähigkeit hat der 
(die) Versicherte nach Vollendung des 55. Lebens­
jahres, wenn er (sie) 

1. die Wartezeit erfüllt hat (§ 236), 
2. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor 

dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht­
versicherung oder innerhalb der letzten 
180 Kalendermonate vor dem Stichtag 36 Bei­
tragsmonate der Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung nachweist, 
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3. in mindestens der Hälfte der Beitragsmonate 
nach diesem Bundesgesetz während der 
letzten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 223 
Abs. 2) eine gleiche oder gleichartige Tätigkeit 
ausgeübt hat und 

4. infolge seines (ihres) körperlichen· oder 
geistigen Zustandes nicht mehr imstande ist, 
durch diese Tätigkeit (Z 3) wenigstens die 
Hälfte des Entgeltes zu erwerben, das ein 
körperlich und geistig gesunder Versicherter 
regelmäßig durch eine solche Tätigkeit zu 
erzielen pflegt. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag 
weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän­
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit ausübt; eine 
Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein Erwerbsein­
komm~n bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c 
jeweils in Betracht kommende Monatseinkommen 
nicht übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Als 
Erwerbseinkommen auf Grund einer Erwerbstätig­
keit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügegeset­
zes bezeichneten Bezüge. Ist die Pension aus diesem 
Grund weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, 
so lebt die Pension auf die dem Träger der 
Pensionsversicherung erstattete A.nzeige über das 
Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten 
Ausmaß mit dem dem Ende der Erwerbstätigkeit 

. folgenden Tag wieder auf. 

(~) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei 
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei 
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 261 
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß 
§ 261 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt 
als Alterspension gemäß § 253 Abs. 1." 

82. § 254 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Anspruch auf Invaliditätspension hat der 
(die) Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist 
(§ 236) und er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch 
nicht die Voraussetzung für eine Alterspension, eine 
vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs­
dauer oder eine vorzeitige Alterspension wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit (dauernder Erwerbs­
unfähigkeit) nach diesem Bundesgesetz oder nach 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder 
nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz erfüllt 
hat, 

1. bei dauernder Invalidität, 
2. bei vorübergehender Invalidität ab der 

27. Woche ihres· Bestandes; hiebei sind Zeit­
räume einer auf der gleichen Ursache 
beruhenden Invalidität zusammenzurechnen, 
wenn diese Zeiträume nicht mehr als vier 
Monate auseinanderliegen:' 

83. Dem § 254 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Wurden Maßnahmen der Rehabilitation 
gewährt und wurde durch diese Maßnahmen das im 
§ 300 Abs. 3 angestrebte Ziel erreicht, fällt die 
Invaliditätspension mit dem Monatsersten weg, ab 

dem das im Monat gebührende Erwerbseinkommen 
aus einer Beschäftigung, zu der der Pensionsbezie­
her durch die Rehabilitation befähigt wurde, das 
Zweifache der Bemessungsgrundlage und das 
30fache der jeweils geltenden Höchstbeitragsgrund­
lage (§ 45 Abs. 1) übersteigt. Ist die Pension aus 
diesem Grund weggefallen, so lebt sie auf die dem 
Träger der Pensionsversicherung erstattete Anzeige 
mit dem Ersten des Monats wieder auf, in dem das 
Erwerbseinkommen unter die genannten Grenzbe­
träge ab gesunken ist." 

84. § 255 Abs. 4 wird aufgehoben. 

85. § 255 a wird aufgehoben. 

86. § 258 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die Pension nach Abs.l gebührt nach 
Maßgabe der Abs. 2 und 3 auch 

1. der Frau, 
2. dem Mann, 

deren (dessen) Ehe mit dem (der) Versicherten für 
nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden worden 
ist, wenn ihr (ihm) der (die) Versicherte zur Zeit 
seines (ihres) Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbei­
trag) zu leisten hatte bzw. Unterhalt geleistet hat, 
und zwar 

a) auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, 
b) auf Grund eines gerichtlichen Vergleiches, 
c) auf Grund einer vor Auflösung (Nichtigerklä­

rung) der Ehe eingegangenen vertraglichen 
Verpflichtung, 

d) regelmäßig zur Deckung des Unterhaltsbe­
darfs ab einem Zeitpunkt nach der Rechts­
kraft der Scheidung bis zu seinerri (ihrem) 
Tod, mindestens während der Dauer des 
letzten Jahres vor seinem (ihrem) Tod, wenn 
die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat, 

sofern und solange die Frau (der Mann) nicht eine 
neue Ehe geschlossen hat." 

87. § 261 lautet: 

,,Alters (Invaliditäts )pension, Ausmaß 

§ 261. (1) Die Leistungen aus den Versicherungs­
fällen des Alters und die Invaliditätspension 
bestehen aus dem Steigerungsbetrag, bei Vorliegen 
einer Höherversicherung auch aus dem besonderen 
Steigerungsbetrag gemäß § 248 Abs. 1. Zur Invalidi­
tätspension gebührt ein Zurechnungszuschlag nach 
Maßgabe des § 261 a. Der Steigerungsbetrag ist ein 
Hundertsatz der Bemessungsgrundlage. 

(2) Der Hundertsatz gemäß Abs. 1 beträgt für je 
zwölf Versicherungsmonate 

bis zum 360. Monat. . . . . . . . .. . . .. . . . .. 1,9, 
vom 361. Monat an. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 1,5. 

Ein Rest von weniger als zwölf Versicherungsmona­
ten wird in der Weise berücksichtigt, daß für jeden 
restlichen Monat ein Zwölf tel des nach· der 
zeitlichen Lagerung In Betracht kommenden 

2 
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Hundertsatzes heranzuziehen ist; der sich erge­
bende Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu 
runden. 

(3) Bei Inanspruchnahme einer Leistung nach 
dem 60. Lebensjahr bei Männern bzw. nach dem 
55. Lebensjahr bei Frauen ist, sofern zu diesem 
Zeitpunkt nicht bereits ein bescheidmäßig zuer­
kannter Anspruch auf eine Pension aus einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme 
von Pensionen aus dem Versicherungsfall des Todes 
bestanden hat, der Hundertsatz gemäß Abs. 2 mit 
dem Faktor, der sich aus der Teilung der Zahl 80 
durch die um acht Sechzigstel der Zahl der Monate, 
die bei Männern zwischen der Vollendung des 
60. Lebensjahres, bei Frauen zwischen der Vollen­
dung des 55. Lebensjahres und dem Stichtag liegen, 
verminderte Zahl 80 ergibt, zu vervielfachen. Von 
den Monaten, die zwischen der Vollendung des 
60. Lebensjahres bei Männern bzw. des 55. Lebens­
jahres bei Frauen und dem Stichtag liegen, sind 
höchstens 60 Monate zu berücksichtigen. Der 
Faktor ist auf sechs Dezimalstellen zu runden. 

(4) Der Hundertsatz gemäß Abs. 2 bzw. 3 darf 80 
nicht übersteigen." 

88. § 261 a lautet: 

"ZurechDungszuschlag zur Invaliditätspension 
§ 261 a. (1) Zur Invaliditätspension gebührt zum 

Steigerungsbetrag gemäß § 261 Abs. 1 ein Zurech­
nungszuschlag, wenn der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor 
der Vollendung des 56. Lebensjahres liegt. 

(2) Der Zurechnungszuschlag gemäß Abs. 1 
gebührt für je zwölf Kalendermonate ab dem 
Stichtag bis zum Monatsersten nach Vollendung des 
56. Lebensjahres mit 1,9 vH der Bemessungsgrund­
lage (§§ 238, 241 bzw. 244 a) mit der Maßgabe, daß 
der so ermittelte Hundertsatz zusammen mit dem 
Hundertsatz gemäß § 261 Abs. 260 nicht übersteigt. 
§ 261 Abs. 2 letzter Satz ist anzuweri.den. 

(3) Der Zurechnungszuschlag gemäß Abs. 1 
gebührt höchstens mit dem Betrag, um den die 
Summe aus einem Erwerbseinkommen und dem 
Steigerungsbetrag gemäß § 261 Abs. 1 die Bemes­
sungsgrundlage (§§ 238, 241 bzw. 244 a) unter­
schreitet. 

(4) Die Höhe des Zurechnungszuschlags ist unter 
Berücksichtigung eines allfälligen Erwerbseinkom­
mens am Stichtag festzustellen. Der Zurechnungs­
zuschlag ist ab Beginn des Monates nach der 
Änderung des Erwerbseinkommens neu festzuset­
zen." 

89. § 261 blautet: 

,;Erhöhung von Leistungen aus dem 
Versicherungsfall des Alters bei Inanspruchnahme 

einer Teilpension bzw. bei Wegfall der Pension 
§ 261 b. (1) Wird in den Fällen der §§ 253 Abs. 2 

und 253 c, in denen eine Teilpension gewährt 

wurde, die neben dem Pensionsbezug ausgeübte 
Erwerbstätigkeit eingestellt, so gebührt dem (der) 
Versicherten ein erhöhter Steigerungs betrag, der 
gemäß Abs. 3 und 4 zu berechnen ist. 

(2) In den Fällen der §§ 253 a, 253 bund 253 d, in 
denen die Pension wegen einer Erwerbstätigkeit 
weggefallen ist, gebührt dem (der) Versicherten ab 
dem Erreichen des Anfallsalters für die Alterspen­
sion gemäß § 253 Abs. 1 ein erhöhter Steigerungsbe­
trag, der gemäß Abs. 5 und 6 zu berechnen ist. 

(3) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der 
Pension, von der die Teilpension berechnet wurde, 
ist für je zwölf Kalendermonate der Inanspruch­
nahme der Teilpension 

bei einer Teilpension von 70 vH mit dem Faktor 
1,009, 

bei einer Teilpension von 50 vH mit dem Faktor 
1,015 
zu vervielfachen. Ein Rest von weniger als zwölf 
Monaten wird in der Weise berücksichtigt, daß für 
jeden restlichen Monat ein Zwölf tel des um 1 
verminderten Faktors zu errechnen und die Summe 
dieser Beträge aus den restlichen Monaten um 1 
erhöht wird. Der sich ergebende Faktor ist auf fünf 
Dezimalstellen zu runden. Der Hundertsatz darf 80 
nicht übersteigen. 

(4) Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der 
Hundertsatz gemäß Abs. 3 der zum auf den 
Zeitpunkt der Einstellung der Erwerbstätigkeit . 
folgenden Monatsersten zu ermittelnden Bemes­
sungsgrundlage . 

(5) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der 
Pension ist für je zwölf Kalendermonate des 
Wegfalls der Pension, in denen eine Pflichtversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz, dem Sozialversiche­
rungsgesetz der freiberuflich selbständig Erwerbstä­
tigen oder dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
bestanden hat, mit dem Faktor 1,015 zu vervielfa­
chen. Abs. 3 zweiter bis vierter Satz sind anzuwen­
den. 

(6) Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der 
Hundertsatz gemäß Abs. 5 der zum auf die 
Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen 
Versicherten, auf die Vollendung des 60. Lebens­
jahres bei weiblichen Versicherten folgenden 
Monatsersten zu ermittelnden Bemessungsgrund­
lage." 

90. Der bisherige § 261 b erhält die Bezeichnung 
§ 261 c. 

91. § 261 c (neu) Abs. 1 erster Satz lautet: 

,,Anspruch auf die erhöhte Alterspension hat der 
( die) Versicherte, der ( die) die Alterspension gemäß 
§ 253 Abs. 1 erst nach Erreichung des Anfallsalters 
in Anspruch nimmt, wenn er (sie) die Wartezeit 
(§ 236) nach den am Stichtag der erhöhten 
Alterspension in Geltung gestandenen Rechtsvor-
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schriften erfüllt hat und vor diesem Zeitpunkt nicht 
bereits ein bescheidmäßig zuerkannter Anspruch 
auf Pension aus einer gesetzlichen Pensionsversi­
cherung mit Ausnahme von Pensionen des Versi­
cherungsfalles des Todes besteht bzw. bestanden 
hat." 

92. § 262 lautet: 

"Kinderzuschüsse 

§ 262. (1) Zu den Leistungen aus den Versiche­
rungsfällen des Alters und zur Invaliditätspension 
gebührt für jedes Kind (§ 252) ein Kinderzuschuß. 
Für die Dauer des Anspruches. auf Kinderzuschuß 
gebührt für ein und dasselbe Kind kein weiterer 
Kinderzuschuß. Über das vollendete 18. Lebensjahr 
wird der Kinderzuschuß nur auf besonderen Antrag 
gewährt. 

(2) Der Kinderzuschuß beträgt 300 S monatlich." 

93. § 264 lautet: 

"Witwen(Witwer}pension, Ausmaß ab 1. Juli 1993 

§ 264. (1) Die Witwen(Witwer)pension beträgt, 
wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

1. keinen Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pen­
sion hatte, 60 vH der Pension, auf die er (sie) 
in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

2. Anspruch auf Invaliditäts (Alters)pension 
hatte, ohne nach deren Anfall weitere 
Beitragszeiten der Pflichtversicherung erwor­
ben zu haben, 60 vH dieser Pension; 

3. Anspruch auf Invaliditätspension und nach 
deren Anfall weitere Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesge­
setz, dem Gewerblichen Sozialversicherungs­
gesetz oder dem Bauern-Sozialversicherungs­
gesetz erworben hatte, 60 vH der Invaliditäts­
pension; hiebei ist das Ausmaß der in der 
Invaliditätspension berücksichtigten Steige­
rungsbeträge (§ 261) um die auf die Beitrags­
zeiten entfallenden Steigerungs beträge zu 
erhöhen. Ein in der Invaliditätspension allen­
falls enthaltener Zurechnungszuschlag 
(§ 261 a Abs. 1 und 2) ist unter Berücksichti­
gung der weiteren Beitragszeiten entsprechend 
zu vermindern. Das Gesamtausmaß der 
Pension darf 80 vH der Bemessungsgrundlage 
nicht übersteigen; 

4. Anspruch auf Alterspension (§ 253), vorzeitige 
Alterspension bei Arbeitslosigkeit (§ 253 a), 
vorzeitige Alterspension bei langer Versiche­
rungsdauer (§ 253 b), Gleitpension (§ 253 c) 
oder vorzeitige Alterspension wegen gemin-. 
derter Arbeitsfähigkeit (§ 253 d) und nach 
deren Anfall weitere Beitragsze;ten der 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesge­
setz, dem Gewerblichen Sozialversicherungs-

gesetz oder dem Bauern-Sozialversicherungs­
gesetz erworben hatte, 60 vH der unter 
Anwendung des § 261 b zu ermittelnden 
Pension. 

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension 
haben Kinderzuschüsse außer Ansatz zu bleiben. 
Ein zur Invaliditätspension gebührender Zurech­
nungszuschlag ist ohne Anwendung des § 261 a 
Abs. 3 zu ermitteln. 

(2) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258 
Abs. 4 lit. abis c darf den gegen den Versicherten 
(die Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes 
bestehenden . und mit dem im Zeitpunkt des 
Pensionsanfalles für das Jahr des Todes geltenden 
Aufwertungsfaktor (§ 108 Abs. 4) aufgewerteten 
Anspruch auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag), ver­
mindert um eine der (dem) Anspruchsberechtigten 
nach dem (der) Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 
gebührende Witwen(Witwer)rente sowie die der 
hinterlassenen Witwe (dem hinterlassenen Witwer) 
aus demselben Versicherungsfall gebührende Wit­
wen(Witwer)pension nicht übersteigen. Eine ver­
traglich oder durch gerichtlichen Vergleich über­
nommene Erhöhung des Unterhaltes (Unterhalts­
beitrages) bleibt außer Betracht, wenn seit dem 
Abschluß des Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod 
nicht mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(3) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258 
Abs. 4 lit. d darf den vom Versicherten bzw.von der 
Versicherten in dem dort genannten Zeitraum, 
längstens jedoch während der letzten drei Jahre vor 
seinem (ihrem) Tod geleisteten durchschnittlichen 
monatlichen Unterhalt, vermindert um eine der 
(dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der) 
Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 . gebührende 
Witwen(Witwer)rente, sowie die der hinterlassenen 
Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben 
Versicherungsfall gebührende Witwen(Wit­
wer)pension, nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
Unterhaltes bleibt außer Betracht, wenn seit dem 
Zeitpunkt der Erhöhung bis zum Tod rücht 
mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(4) Abs. 2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn 
1. das auf Scheidung lautende Urteil den 

Ausspruch nach § 61 Abs. 3 des Ehegesetzes 
enthält, 

2. die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert 
und 

3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des 
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur­
teiles das 40. Lebensjahr vollendet hat. 

Die unter Z 3 genannte Voraussetzung entfällt, 
wenn 

a) die Frau (<;ier Mann) seit dem Zeitpunkt des 
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur­
teiles erwerbsunfähig ist oder 

b). nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine 
Waisenpension für ein Kind im Sinne des 
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§ 252 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern 
dieses Kind aus der geschiedenen Ehe stammt 
oder von den Ehegatten gemeinsam an Kindes 
Statt angenommen worden ist und das Kind in 
allen diesen Fällen im Zeitpunkt des Todes 
des in Betracht kommenden Elternteiles 
ständig in Hausgemeinschaft (§ 252 Abs. 1 
letzter Satz) mit dem anderen Eheteil lebt. 
Das Erfordernis der ständigen Hausgemein­
schaft entfällt bei nachgeborenen Kindern." 

94. § 264 lautet: 

"Witwen(Witwer)pension, Ausmaß ab 1. Jänner 
1995 

§ 264. (1) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pen­
sion ergibt sich aus einem Hundertsatz der Pension 
des (der) Versicherten. Als Pension gilt, wenn der 
(die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

1. keinen Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pen­
sion hatte, die Pension, auf die er (sie) in 
diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

2. Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension 
hatte, ohne· nach deren Anfall weitere 
Beitragszeiten der Pflichtversicherung erwor­
ben zu haben, diese Pension; 

3. Anspruch auf Invaliditätspension und nach 
deren Anfall weitere Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesge­
setz, dem Gewerblichen Sozialversicherungs­
gesetz oder dem Bauern-Sozialversicherungs­
gesetz erworben hatte, diese Invaliditätspen­
sion; hiebei ist das Ausmaß der in der 
Invaliditätspension berücksichtigten Steige­
rungsbeträge (§ 261) um die auf die Beitrags­
zeiten entfallenden Steigerungsbeträge zu 
erhöhen. Ein in der Invaliditätspension allen­
falls enthaltener Zurechnungszuschlag 
(§ 261 a Abs. 1 und 2) ist unter Berücksichti­
gung der weiteren Beitragszeiten entsprechend 
zu vermindern. Das Gesamtausmaß der 
Pension darf 80 vH der Bemessungsgrundlage 
nicht übersteigen; 

4. Anspruch auf Alterspension (§ 253), vorzeitige 
Alterspension bei Arbeitslosigkeit (§ 253 a), 
vorzeitige Alterspension bei langer Versiche­
rungsdauer (§ 253 b), Gleitpension (§ 253 c) 
oder vorzeitige Alterspension wegen gemin­
derter Arbeitsfähigkeit (§ 253 d) und nach 
deren Anfall weitere Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung nach. diesem Bundesge­
setz, dem Gewerblichen Sozialversicherungs­
gesetz oder dem Bauern-Sozialversicherungs­
gesetz erworben hatte, die unter Anwendung 
des § 261 b zu ermittelnde Pension. 

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension 
haben Kinderzuschüsse außer Ansatz zu bleiben. 
Ein zur Invaliditätspension 'gebührender Zurech­
nungszuschlag ist ohne Anwendung des § 261 a 
Abs. 3 zu ermitteln. 

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird 
vorerst die Bemessungsgrundlage der Witwe (des 
Witwers) durch die Bemessungsgrundlage des (der) 
Verstorbenen geteilt, auf drei Dezimalstellen 
gerundet und mit der Zahl 24 vervielfacht. Der 
Hundertsatz ergibt sich sodann aus der Verminde­
rung der Zahl 76 um die vorhin ermittelte Zahl. Er 
beträgt jedoch mindestens 40 und höchstens 60. 

(3) Als Bemessungsgrundlage der Witwe (des 
Witwers) im Sinne des Abs. 2 gilt die zum Zeitpunkt 
des Todes des (der) Versicherten zu ermittelnde 
Bemessungsgrundlage im Sinne der §§ 238, 241 
bzw. 244 a. Bezieht die Witwe (der Witwer) im 
Zeitpunkt des Todes des (der) Versicherten eine 
Pension aus der Pensionsversicherung, so gilt als 
Bemessungsgrundlage der Witwe (des Witwers) die 
für diese Pension maßgebliche Bemessungsgrund­
lage; § 108 h Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden. 
Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Be­
tracht, ist die höchste heranzuziehen. Läßt sich eine 
Bemessungsgrundlage nicht ermitteln, weil die 
Witwe (der Witwer) ab dem Jahre 1956 ausschließ­
lich Erwerbseinkünfte im Ausland erzielte bzw. sich 
ausschließlich in einem pensionsversicherungsfreien 
Dienstverhältnis befand, so ist § 241 anzuwenden. 

(4) Als Bemessungsgrundlage der (des) Verstor­
benen im Sinne des Abs. 2 gilt die zum Zeitpunkt des 
Todes des (der) Versicherten zu ermittelnde 
Bemessungsgrundlage im Sinne der §§ 238, 241 
bzw. 244 a. Bezieht er (sie) im Zeitpunkt des Todes 
eine Pension aus der Pensionsversicherung, so gilt 
als Bemessungsgrundlage die für diese Pension 
maßgebliche Bemessungsgrundlage; § 108 h Abs. 4 
ist entsprechend anzuwenden. Kommen mehrere 
Bemessungsgrundlagen in Betracht, ist die höchste 
heranzuziehen. 

(5) Dem Bezug einer Pension aus der Pensions­
versicherung im Sinne des Abs. 3 ist gleichzuhalten 

1. der Bezug eines Ruhegenusses auf Grund des 
Pensionsgesetzes 1965 bzw. gleichartiger lan­
desgesetzlicher Regelungen; 

2. der Bezug eines Ruhegenusses, Übergangsbei­
trages oder Unterhaltsbeitrages nach dem 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BG BI. 
Nr. 30211984, dem Land- und forstwirtschaft­
lichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, 
BGBI. Nr.296/1985, dem Bezügegesetz, 
BGBI. Nr. 273/1972, der Salinenarbeiter-Pen­
sionsordnung 1967, BGBI. Nr.5/1968, dem 
Post- und Telegraphen-Pensionsgesetz 1967, 
BGBI. Nr. 231, dem Bundesgesetz vom 1. Juli 
1967 über die Pensionsansprüche der Zivilbe­
diensteten der ehemaligen k. u. k. Heeresver­
waltung und ihrer Hinterbliebenen, BGBI. 
Nr.255, dem Verfassungsgerichtshofgesetz, 
BGBI. Nr. 85/1953, dem Dorotheumsgesetz, 
BGBI. Nr. 6611979, dem Bundestheaterpen­
sionsgesetz, BGBI. Nr. 159/1958, § 163 Abs. 8 
des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, 
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BGBI. Nr. 333, der Bundesbahn-Pensionsord­
nung 1966, BGBI. Nr.313, Dienst(Pen­
sions)ordnungen für ehemalige Dienstnehmer 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften, Fonds, 
Stiftungen, Anstalten und Betriebe, die vom 
Bund, einem Bundesland, einem Gemeinde­
verband oder einer Gemeinde verwaltet 
werden, ferner ein Ruhebezug oder eine 
gleichartige Leistun.~ nach den Pensionsvor­
schriften für die Osterreichische National­
bank, nach Dienst(Pensions)ordnungen für 
ehemalige Dienstnehmer von sonstigen öffent­
lich-rechtlichen Körperschaften sowie von 
Einrichtungen, die der Kontrolle des Rech­
nungshofes unterliegen; dabei gilt als Bemes­
sungsgrundlage im Sinne des Abs. 3 die 
Berechnungsgrundlage gemäß § 15 Abs. 3 des 
Pensionsgesetzes 1965 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr .... bzw. vergleich­
bare Berechnungsgrundlagen nach anderen 
Regelungen für Bezüge gemäß Z 2; 

3. ein Bezug im Sinne des § 23 Abs.2 des 
Bezügegesetzes. 

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen 
des (der) Hinterbliebenen und der gemäß Abs.2 
berechneten Hinterbliebenenpension nicht den 
Betrag von 16000 S, so ist, solange diese Vorausset­
zung zutrifft, der Hundertsatz der Witwen(Wit­
wer)pension soweit zu erhöhen, daß die Summe aus 
eigenem Einkommen und Hinterbliebenenpension 
den genannten Betrag erreicht. Der so ermittelte 
Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In den 
Fällen, in denen eine mit dem Hundertsatz von 60 
bemessene Witwen(Witwer)pension den Betrag von 
16 000 S überschreitet, tritt diese an die Stelle des 
Betrages von 16 000 S. An die Stelle des Betrages 
von 16 000 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, 
erstmals ab 1. Jänner 1996, der unter Bedachtnahme 
auf § 108 Abs. 9 mit demjeweiligen Anpassungsfak­
tor (§ 108 f) vervielfachte Betrag. Als eigenes 
Einkommen gelten jedes Einkommen aus selbstän­
diger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, die 
Bezüge im Sinne des § 23 Abs. 2 des Bezügegeset­
zes, wiederkehrende Geldleistungen aus der gesetz­
lichen Sozialversicherung einschließlich der Arbeits­
losenversicherung sowie Ruhe(Versorgungs)ge­
nüsse. 

(7) Die Erhöhung der Witwen(Witwer)pension 
nach Abs. 6 ist erstmalig auf Grund des Pensionsan­
trages festzustellen. Sie gebührt ab dem Tag, an dem 
die Voraussetzungen für die Erhöhung erfüllt sind. 
Werden die Voraussetzungen für eine (weitere) 
Erhöhung zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt, 
gebührt diese auf besonderen Antrag. Die Erhöhung 
gebührt bis zum Ablauf des Monats, in dem die 
Voraussetzungen weggefallen sind. Das gleiche gilt 
für die Festsetzung eines geringeren Ausmaßes der 
Erhöhung. 

(8) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258 
Abs. 4 lit. abis c darf den gegen den Versicherten 
(die Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes 
bestehenden und mit dem im Zeitpunkt des 
Pensionsanfalles für das Jahr des Todes geltenden 
Aufwertungsfaktor (§ 108 Abs. 4) aufgewerteten 
Anspruch auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag), ver­
mindert um eine der (dem) Anspruchsberechtigten 
nach dem (der) Versicherten gemäß § 215 Abs.3 
gebührende Witwen(Witwer)rente sowie die der 
hinterlassenen Witwe (dem hinterlassenen Witwer) 
aus demselben Versicherungsfall gebührende Wit­
wen(Witwer)pension nicht übersteigen. Eine ver­
traglich oder durch gerichtlichen Vergleich über­
nommene Erhöhung des Unterhaltes (Unterhalts­
beitrages) bleibt außer Betracht, wenn seit dem 
Abschluß des Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod 
nicht mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(9) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258 
Abs. 4 lit. d darf den vom Versicherten bzw. von der 
Versicherten in dem dort genannten Zeitraum, 
längstens jedoch während der letzten drei Jahre vor 
seinem (ihrem) Tod geleisteten durchschnittlichen 
monatlichen Unterhalt, vermindert um eine der 
(dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der) 
Versicherten gemäß § 215 Abs.3 gebührende 
Witwen(Witwer)rente, sowie die der hinterlassenen 
Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben 
Versicherungsfall gebührende Witwen (Wit­
wer)pension, nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
Unterhaltes bleibt außer Betracht, wenn seit dem 
Zeitpunkt der Erhöhung bis zum Tod nicht 
mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(10) Abs. 8 und 9 sind nicht anzuwenden, wenn 
1. das auf Scheidung lautende Urteil den 

Ausspruch nach § 61 Abs.3 des Ehegesetzes 
enthält, 

2. die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert 
und 

3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des 
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur­
teiles das 40. Lebensjahr vollendet hat. 

Die unter Z 3 genannte Voraussetzung entfällt, 
wenn 

a) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des 
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur­
teiles erwerbsunfähig ist oder 

b) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine 
Waisenpension für ein Kind im Sinne des 
§ 252 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern 
dieses Kind aus der geschiedenen Ehe stammt 
oder von den Ehegatten gemeinsam an Kindes 
Statt angenommen worden ist und das Kind in 
allen diesen Fällen im Zeitpunkt des Todes 
des in Betracht kommenden Elternteiles 
ständig in Hausgemeinschaft (§ 252 Abs. 1 
letzter Satz) mit dem anderen Eheteil lebt. 
Das Erfordernis der ständigen Hausgemein­
schaft entfällt bei nachgeborenen Kindern." 
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95. § 266 lautet: 

"Waisenpension, Ausmaß 

§ 266. Die Waisenpension beträgt für jedes 
einfach verwaiste Kind 40 vH, für jedes doppelt 
verwaiste Kind 60 vH einer nach dem verstorbenen 
Elternteil mit dem Hundertsatz 60 ermittelten 
Witwen(Witwer)pension nach § 264 Abs. 1." 

96. Im § 267 wird der Klammerausdruck ,,(§§ 264 
Abs. 1 und 266)" durch den' Klammerausdruck 
,,(§§ 264 und 266)" und der Ausdruck ,,§ 264 
Abs. 5" durch den Ausdruck ,,§ 264 Abs. 4" ersetzt. 

97. Im § 267 wird der Ausdruck ,,§ 264 Abs. 4" 
durch den Ausdruck ,,§ 264 Abs. 10" ersetzt. 

98. Im § 269 Abs.2 erster Satz wird der 
Klammerausdruck ,,(§ 242 Abs. 2)" durch den 
Klammerausdruck ,,(§ 242 Abs. 1)" ersetzt. 

99. § 270 lautet: 

"Leistungen mit Ausnahme der 
Berufsunfähigkeitspension 

§ 270. In der Pensionsversicherung der Angestell­
ten gelten für die Begründung der Ansprüche auf die 
Alterspension, die erhöhte Alterspension, die 
vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit, die 
vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs­
dauer, di~ Gleitpension, die vorzeitige Alterspension 
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit, die Hinterblie­
benenpensionen und die Abfindung sowie für die 
Bemessung dieser Leistungen, für die Gewährung 
von Zuschüssen zu diesen und für die Abfertigung 
der Witwen(Witwer}pension die in Abschnitt II für 
die bezüglichen Leistungen aus der Pensionsversi­
cherung der Arbeiter getroffenen Bestimmungen 
entsprechend. " 

100. § 271 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Anspruch auf Berufsunfähigkeitspension hat 
der (die) Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist 
(§ 236) und er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch 
nicht die Voraussetzungen für eine Alterspension, 
eine vorzeitige Alterspension bei langer Versiche­
rungsdauer oder eine vorzeitige Alterspension 
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit (dauernder 
Erwerbsunfähigkeit) nach diesem Bundesgesetz 
oder nach dem Gewerblichen Sozialversicherungs­
gesetz oder nach dem Bauern-Sozialversicherungs­
gesetz erfüllt hat, 

1. bei dauernder Berufsunfähigkeit, 
2. bei vorübergehender Berufsunfähigkeit ab der 

27. Woche ihres Bestandes; hiebei sind Zeit­
räume einer auf der gleichen Ursache 
beruhenden Berufsunfähigkeit zusammenzu­
rechnen, wenn diese Zeiträume nicht mehr als 
vier Monate auseinanderliegen." 

101. § 271 Abs. 3 lautet: 

,,(3) § 254 Abs. 3 bis 5 und § 256 sind entspre­
chend anzuwenden." 

102. § 273 Abs. 3 wird aufgehoben. 

103. § 273 a wird aufgehoben. 

104. § 274 lautet: 

"Berufsunfähigkeitspension, Ausmaß 

§ 274. Für die Bemessung der Berufsunfähigkeits­
pension und die Gewährung von Zuschüssen zu 
dieser gelten die §§ 261, 261 a und 262 entspre­
chend." 

105. § 276 lautet: 

"Knappschaftsalterspension 

§ 276. (1) Anspruch auf Knappschaftsalterspen­
sion hat der Versicherte nach Vollendung des 
65. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung 
des 60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit (§ 236) 
erfüllt ist. 

(2) Ab dem Tag, ab dem der (die) Versichert~ ein.e 
selbständige oder unselbständige Erwerbst~tIgkelt 
ausübt, gebührt die KnappschaftsalterspensIOn als 
Teilpension im Ausmaß von 85 vH der nach § 28.4 
ermittelten Pension, sofern nicht mehr als 360 Bel­
tragsmonate vorliegen. Der Hundertsatz vo.n 85 
erhöht sich ab dem 361. Beitragsmonat für Jeden 
Beitragsmonat um 0,25 bis zum Höchstaus'maß v~n 
100. Eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein 
Erwerbseinkommen bezogen wird, das den nach 
§ 293 Abs. 1lit. a bb jeweils in Betracht kommenden 
Richtsatz nicht übersteigt, bleibt hiebei unberück­
sichtigt. Als Erwerbseinkommen auf Grund einer 
Erwerbstätigkeit gelten auch die im § 23 Abs. 2 d:s 
Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge. Endet die 
Erwerbstätigkeit, gebührt die Alterspension ab de~ 
dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag In 

der sich nach § 284 b ergebende Höhe. 

(3) Anspruch auf Knappschaftsalterspension hat 
ferner der männliche Versicherte nach Vollendung 
des 60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit (§ 236) 
für den Knappschaftssold erfüllt ist. 

(4) Ein Antrag auf Knappsc?aftsalterspensi~n 
gemäß Abs. 1 ist nicht zuläSSIg, wenn bereits 
Anspruch auf eine vorzeitige Knappsc?aftsalter~­
pension bei Arbeitslosigkeit (§ 27~ a), eine vo.rzel­
tige Knappschaftsalterspension bel langer V er~lche­
rungsdauer (§ 276 b), eine Knappschansgleltpen­
si on (§ 276 c) oder eine vorzeitige Knap'psch~ftsa~­
terspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 
(§ 276 d) besteht." 

106. Dem § 276 a wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Bei Vollendung des 65. Lebensj~hres be! 
männlichen Versicherten, des 60. lebensjahres bel 
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weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 284 
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß 
§ 284 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt 
als Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1." 

107. § 276 b Abs. 1 lautet: 

,,(1) Anspruch auf vorzeitige Knappschaftsalters­
pension bei langer Versicherungsdauer hat der 
Versicherte nach Vollendung' des 60. Lebensjahres, 
die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjah­
res, wenn 

1. die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 
2. am Stichtag 420 für die Bemessung der 

Leistung zu berücksichtigende Versicherungs­
monate erworben sind, 

3. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor 
dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht­
versicherung in der Pensionsversicherung 
nachgewiesen sind oder die letzten zwölf 
Versicherungsmonate vor dem Stichtag Bei­
tragsmonate der Pflichtversicherung oder 
Ersatimonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw. 
Z 6 sind; fallen in den Zeitraum der letzten 
36 Kalendermonate vor dem Stichtag Ei-satz­
monate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw. Ersatz­
monate gemäß § 227 Abs. 1 Z 6, so verlängert 
sich der Zeitraum um diese Zeiten bis zum 
Höchstausmaß von 42 Kalendermonaten, und 

4. der (die ) Versicherte ain Stichtag (§ 223 
Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig 
erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit, auf 
Grund derer ein Erwerbseinkommen bezogen 
wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c jeweils in 
Betracht kommende Monatseinkommen nicht 
übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Als 
Erwerbseinkommen auf Grund einer Erwerbs­
tätigkeit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des 
Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge." 

108. Dem § 276 b wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,( 4) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei 
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei 
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 284 
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß 
§ 284 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt 
als Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1." 

109. Nach § 276 b wird folgender § 276 c 
eingefügt: 

. "Knappschaftsgleitpension 

§ 276 c. (1) Kann die vorzeitige Knappschaftsal­
terspension bei langer Versicherungsdauer (§ 276 b) 
nicht in Anspruch genommen werden, weil am 
Stichtag eine unselbständige Erwerbstätigkeitaus­
geübt wird, haben Anspruch auf Knappschaftsgleit­
pension der Versicherte nach Vollendung des 
60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung 
des 55. Lebensjahres, wenn 

1. die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 

2. am Stichtag 420 für die Bemessung der 
Leistung zu berücksichtigende Versicherungs­
monate erworben sind, 

3. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor 
dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht­
versicherung in der Pensionsversicherung 
nachgewiesen sind oder die letzten zwölf 
Versicherungsmonate vor dem Stichtag Bei­
tragsmonate der Pflichtversicherung oder 
Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw. 
Z 6 sind; fallen in den Zeitraum der letzten 
36 Kalendermonate vor dem Stichtag Ersatz­
monate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw. Ersatz­
monate gemäß § 227 Abs. 1 Z 6, so verlängert 
sich der Zeitraum um diese Zeiten bis zum 
Höchstausmaß von 42 Kalendermonaten, und 

4. die Arbeitszeit im Sinn des Abs. 2 reduziert 
wird. 

(2) Die Knappsch~ftsgleitpension gebührt als 
Teilpension im Ausmaß von 70 vH der nach § 284 
ermittelten Pension, wenn das Ausmaß der wö­
chentlichen Arbeitszeit höchstens 20 Stunden bei 
einer nach gesetzlichen Bestimmungen oder Nor­
men der kollektiven Rechtsgestaltung geleisteten 
Normalarbeitszeit oder höchstens 50 vH der vor der 
Teilpension geleisteten (nach gesetzlichen Bestim~ 
mungen oder Normen der kollektiven Rechtsgestal­
tung) zulässigen, mehr als 40 Stunden betragenden 
wöchentlichen Arbeitszeit beträgt. Sie gebührt im 
Ausmaß von 50 vH der nach § 284 ermittelten 
Pension, 'wenn das Ausmaß der wöchentlichen 
Arbeitszeit höchstens 28 Stunden bei einer nach 
gesetzlichen Bestimmungen oder Normen der 
kollektiven Rechtsgestaltung geleisteten Normalar­
beitszeit oder höchstens 70 vH der vor der 
Teilpension geleisteten (nach gesetzlichen Bestim­
mungen oder Normen der kollektiven Rechtsgestal­
tung) zulässigen, mehr als 40 Stunden betragenden 
wöchentlichen Arbeitszeit beträgt. 

(3) Stellt der Versicherte vor Vollendung des 
65. Lebensj ahres, die Versicherte vor Vollendung 
des 60. Lebensjahres die Erwerbstätigkeit ein, ist die 
gemäß: § 284 ermittelte Pension gemäß § 284 b zu 
erhöhen und gebührt ab diesem' Zeitpunkt als 
vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer 
Versicherungsdauer. 

(4) Besteht bis zur Vollendung des 65. Lebensjah­
res bei männlichen Versicherten bzw. 60. Lebens­
jahres bei weiblichen Versicherten Anspruch auf 
Knappschaftsgleitpension, ist die gemäß § 284 
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß 
§ 284 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt 
als Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1." 

110. Nach § 276 c wird folgender § 276 d 
eingefügt: 

"Vorzeitig~ Knappschaftsalterspension wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit 

§ 276 d. (1) Anspruch auf vorzeitige Knapp­
schaftsalterspension wegen geminderter Arbeitsfä-
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higkeit hat der (die) Versicherte nach Vollendung 
des 55. Lebensjahres, wenn er (sie) 

1. die Wartezeit erfüllt hat (§ 236), 
2. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor 

dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht­
versicherung oder innerhalb der letzten 
180 Kalendermonate vor dem Stichtag 36 Bei­
tragsmonate der Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung nachweist, 

3. in mindestens der Hälfte der Beitragsmonate 
nach diesem Bundesgesetz während der 
letzten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 223 
Abs. 2) eine gleiche oder gleichartige Tätigkeit 
ausgeübt hat und 

4. infolge seines (ihres) körperlichen oder 
geistigen Zustandes nicht mehr imstande ist, 
durch diese Tätigkeit (Z 3) wenigstens die 
Hälfte des Entgeltes zu erwerben, das ein 
körperlich und geistig gesunder Versicherter 
regelmäßig durch eine solche Tätigkeit zu 
erzielen pflegt. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag 
weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän­
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit ausübt; eine 
Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein Erwerbsein­
kommen bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c 
jeweils in Betracht kommende Monatseinkommen 
nicht übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Als 
Erwerbseinkommen auf Grund einer Erwerbstätig­
keit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügegeset­
zes bezeichneten Bezüge. Ist die Pension aus diesem 
Grund weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, 
so lebt die Pension auf die dem Träger der 
Pensionsversicherung erstattete Anzeige über das 
Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten 
Ausrr:aß mit dem dem Ende der Erwerbstätigkeit 
folgenden Tag wieder auf. 

(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei 
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei 
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 284 
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß 
§ 284 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt 
als Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1." 

111. § 279 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Anspruch auf Knappschaftsvollpension hai: 
der (die) Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist 
(§ 236) und er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch 
nicht die Voraussetzung für eine Knappschaftsal­
terspension, eine vorzeitige Knappschaftsalterspen­
sion bei langer Versicherungsdauer oder eine 
vorzeitige Knappschaftsalterspension wegen gemin­
derter Arbeitsfähigkeit nach diesem Bundesgesetz 
erfüllt hat, 

1. bei dauernder Invalidität, 
2. bei vorübergehender Invalidität ab· der 

27. Woche ihres Bestandes; hiebei sind Zeit­
räume einer auf der gleichen Ursache 
beruhenden Invalidität zusammenzurechnen, 
wenn diese Zeiträume nicht mehr als vier 
Monate auseinanderliegen." 

112. § 279 Abs. 3 lautet: 

,,(3) § 254 Abs. 3 bis 5 und § 256 sind anzuwen­
den." 

113. § 280 zweiter Satz entfällt. 

114. Im § 283 zweiter Satz wird der Ausdruck 
,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 Abs.9" 
ersetzt. 

115. § 284 lautet: 

"Knappschaftsalters(voll)pension, Ausmaß 

§ 284. (1) Die Leistungen aus den Versicherungs­
fällen des Alters mit Ausnahme des Knappschafts­
soldes und die Knappschaftsvollpension bestehen 
aus dem Steigerungsbetrag, bei Vorliegen einer 
Höherversicherung auch aus dem besonderen 
Steigerungsbetrag gemäß § 248 Abs. 1 und ferner 
bei Vorliegen wesentlich bergmännischer Tätigkeit 
aus dem Leistungszuschlag gemäß Abs. 6. Zur. 
Knappschaftsvollpension gebührt ein Zurechnungs­
zuschlag nach Maßgabe des § 284 a. Der Steige­
rungsbetrag ist ein Hundertsatz der Bemessungs­
grundlage. 

(2) Der Hundertsatz gemäß Abs. 1 beträgt für je 
zwölf Versicherungsmonate 

bis zum 360. Monat. . . . .. . . . . . . . . . . . .. 2,1, 
vom 361. Monat an . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,6. 

Ein Rest von weniger als zwölf Versicherungsmona­
ten wird in der Weise berücksichtigt, daß für jeden 
restlichen Monat ein Zwölf tel des nach der 
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden 
Hundertsatzes heranzuziehen ist; der sich erge­
bende Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu 
runden. 

(3) Bei Inanspruchnahme einer Leistung nach 
dem 60. Lebensjahr bei Männern bzw. nach dem 
55. Lebensjahr bei Frauen ist, sofern zu diesem 
Zeitpunkt nicht bereits ein bescheidmäßig zuer­
kannter Anspruch auf eine Pension aus einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme 
von Pensionen aus dem Versicherungsfall des Todes 
bestanden hat, der Hundertsatz gemäß Abs. 2 mit 
dem Faktor, der sich aus der Teilung der Zahl 87 
durch die um acht Sechzigstel der Zahl der Monate, 
die bei Männern zwischen der Vollendung des 
60. Lebensjahres, bei Frauen zwischen der Vollen­
dung des 55. Lebensjahres und dem Stichtag liegen, 
verminderte Zahl 87 ergibt, zu vervielfachen. Von 
den Monaten, die zwischen der Vollendung des 
60. Lebensjahres bei Männern bzw. des 55. Lebens­
jahres bei Frauen und dem Stichtag liegen, sind 
höchstens 60 Monate zu berücksichtigen. Der 
Faktor ist auf sechs Dezimalstellen zu runden. 

(4) Der Hundertsatz gemäß Abs. 2 bzw. 3 darf 87 
nicht übersteigen. 
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(5) Als monatlicher Leistungszuschlag gebühren 
für je zwölf Monate wesentlich bergmännischer 
Tätigkeit oder ihr gleichgestellter Tätigkeit (§ 236 
Abs.3) 3 vT der Bemessungsgrundlage. Volle 
Monate, während derer Anspruch auf Knapp­
schaftspension, Knappschaftsvollpension oder eine 
Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters mit 
Ausnahme des Knappschaftssoldes bestand, sind 
hiebei nicht zu zählen." 

116. § 284 a lautet: 

"Zurechnungszuschlag zur Knappschaftvollpension 

§ 284 a. (1) Zur Knappschaftsvollpension'gebührt 
zum Steigerungsbetrag gemäß § 284 Abs. 1 ein 
Zurechnungszuschlag, wenn der Stichtag (§ 223 
Abs. 2) vor der Vollendung des 56. Lebensjahres 
liegt. 

(2) Der Zurechnungszuschlag gemäß Abs. 1 
gebührt für je zwölf Kalendermonate ab dem 
Stichtag bis zum Monatsersten nach Vollendung des 
56. Lebensjahres mit 2,1 vH der Bemessungsgrund­
lage (§§ 238, 241 bzw. 244 a) mit der Maßgabe, daß 
der so ermittelte Hundertsatz zusammen mit dem 
Hundertsatz gemäß §284 Abs. 266 nicht übersteigt. 
§ 284 Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden. 

(3) Der Zurechnungszuschlag gemäß Abs. 1 
gebührt höchstens mit dem Betrag, um den die 
Summe aus einem Erwerbseinkommen und dem 
Steigerungsbetrag gemäß § 284 Abs. 1 die Bemes­
sungsgrundlage (§§ 238, 241 bzw. 244 a) unter­
schreitet. 

(4) Die Höhe des Zurechnungszuschlags ist unter 
Berücksichtigung eines allfälligen Erwerbseinkom­
mens am Stichtag festzustellen. Der Zurechnungs­
zuschlag ist ab Beginn des Monates nach der 
Änderung des Erwerbseinkommens neu festzuset­
zen." 

117. § 284 b'lautet: 

"Erhöhung von Leistungen aus dem 
Versicherungsfall des Alters bei Inanspruchnahme 

einer Teilpension bzw. bei Wegfall der Pension 

§ 284 b. (1) Wird in den Fällen der §§ 276 Abs. 2 
und 276 c, in denen eine Teilpension gewährt 
wurde, die neben dem Pensionsbezug ausgeübte 
Erwerbstätigkeit eingestellt, so gebührt dem (der) 
Versicherten ein erhöhter Steigerungs betrag, der 
gemäß Abs. 3 und 4 zu berechnen ist. 

(2) In den Fällen der §§ 276 a, 276 bund 276 d, in 
denen die Pension wegen einer Erwerbstätigkeit 
weggefallen ist, gebührt dem (der) Versicherten ab 
dem Erreichen des Anfallsalters Jür die Alterspen­
sion gemäß§ 276 Abs. 1 ein erhönter Steigerungs be­
trag, der gemäß Abs. 5 und 6 zu, berechnen ist. 

(3) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der 
Pension, von der die Teilpension berechnet wurde, 
ist für je zwölf Kalendermonate der Inanspruch­
nahme der Teilpension 

bei einer Teilpension von 70 vH mit dem Faktor 
1,009, 

bei einer Teilpension von so vH mit dem Faktor 
1,015 
zu vervielfachen. Ein Rest von weniger als zwölf 
Monaten wird in der Weise berücksichtigt, daß für 
jeden restlichen Monat ein Zwölf tel des um 1 
verminderten Faktors zu errechnen und die Summe 
dieser Beträge aus den restlichen Monaten um 1 
erhöht wird. Der sich ergebende Faktor ist auf fünf 
Dezimalstellen zu runden. Der Hundertsatz darf 87 
nicht übersteigen. 

(4) Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der 
Hundertsatz gemäß Abs. 3 der zum auf den 
Zeitpunkt der Einstellung der Erwerbstätigkeit 
folgenden Monatsersten zu ermittelnden Bemes­
sungsgrundlage. 

(5) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der 
Pension ist für je zwölf Kalendermonate des 
Wegfalls der Pension, in denen eine Pflichtversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz, ,dem Sozialversiche­
rungsgesetz der freiberuflich selbständig Erwerbstä­
tigen oder dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
bestanden hat, mit dem Faktor 1,015 zu vervielfa­
chen. Abs. 3 zweiter bis vierter Satz sind anzuwen­
den. 

(6) Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der 
Hundertsatz gemäß Abs. 5 der zum auf die 
Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen 
Versicherten, auf die Vollendung des 60. Lebens­
jahres bei weiblichen Versicherten· folgenden 
Monatsersten zu ermittelnden Bemessungsgrund­
lage." 

118. Der bisherige § 284 b erhält die Bezeichnung 
§ 284 c. 

119; § 284 c (neu) Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Anspruch auf die erhöhte Knappschaftsalterspen­
sion hat der ( die) Versicherte, der (die) die 
Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1 erst 
nach Erreichung des Anfallsalters in Anspruch 
nimmt, wenn er (sie) die Wartezeit (§ 236) nach den 
am Stichtag der erhöhten Knappschaftsalterspen­
sion in Geltung gestandenen Rechtsvorschriften 
erfüllt hat und vor diesem Zeitpunkt nicht bereits ein 
bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf Pension 
aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung mit 
Ausnahme von Pensionen des Versicherungsfalles 
des Todes besteht bzw. bestanden hat." 

120. § 285 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Knappschaftspension besteht aus den im 
§ 284 Abs. 1 angeführten Bestandteilen." 
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121. Im § 288 Abs. 1 zweiter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

122. § 289 lautet: 

"Hinterbliebenenpensionen, Ausmaß 

§ 289. Für das Ausmaß der Hinterbliebenenpen­
sionen und für die Abfertigung der Witwen(Wit­
wer)pension gelten die §§ 264 bis 267 mit der 
Maßgabe, daß im § 264 Abs. 1 Z 3 das Gesamtaus­
maß der Pension 87 vH der Bemessungsgrundlage 
nicht übersteigen darf und an die Stelle der 
Invaliditätspension die Knappschaftsvollpension, an 
die Stelle der Alterspension die Knappschaftsalters­
pension und an die Stelle der Gleitpension die 
Knappschaftsgleitpension tritt." 

123. § 292 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 

"Für die Bewertung der Sachbezüge gilt, soweit 
nicht Abs. 8 anzuwenden ist, die Bewertung für 
Zwecke der Lohnsteuer mit der Maßgabe, daß als 
Wert der vollen freien Station bei einem 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb mit einem Ein­
heitswert im Sinne des Abs. 8 von 60 000 S der 
Betrag von 2552 S vervielfacht - unter Bedacht­
nahme auf § 108 Abs. 9 - mit dem Anpassungsfak­
tor für das Jahr 1993 heranzuziehen ist; dieser 
Betrag vermindert sich für Einheitswerte unter 
60 000 S im Verhältnis des maßgeblichen Einheits­
wertes zu dem genannten Einheitswert, gerundet 
auf volle Schilling; an die Stelle dieses Betrages tritt 
ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmalig ab 
1. Jänner 1994, der unter Bedachtnahme auf § 108 
Abs.9 mit dem Anpassungsfaktor (§ 108 f) verviel­
fachte Betrag." 

124. Im § 292 Abs.4 lit. g wird der Ausdruck 
"Gnadenpensionen privater Dienstgeber" durch 
den Ausdruck "Gnadenpensionen" ersetzt. 

125. Im § 292 Abs.4 lit. h wird der Ausdruck 
,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 Abs.9" 
ersetzt. 

126. Im § 293 Abs. 2 wird der Ausdruck,,§ 108 i" 
durch den Ausdruck ,,§ 108 Abs. 9" ersetzt. 

127. § 294 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 

"Eine Zurechnung zum Nettoeinkommen erfolgt 
nur in der Höhe eines Vierzehntels der jährlich 
tatsächlich zufließenden Unterhaltsleistung, wenn 
die nach Abs. 1 und 2 berechnete Unterhaltsforde­
rung der Höhe nach trotz durchgeführter Zwangs­
maßnahmen einschließlich gerichtlicher Exeku­
tionsführung uneinbringlich oder die Verfolgung 
eines Unterhalts anspruches in dieser Höhe offenbar 
aussichtslos oder offenbar unzumutbar ist." 

28. Dem § 294 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Eine Anrechnung nach Abs. 1 ~rfolgt nicht, 
wenn die Ehe aus dem Verschulden des anderen 
Ehegatten geschieden wurde, eine Unterhaltslei-

stung aus dieser Scheidung auf Grund eines 
Unterhaltsverzichtes nicht erbracht wird und dieser 
Verzicht spätestens 1 0 Jahre vor. dem Stichtag 
abgegeben wurde." 

129. Im § 306 Abs. 2 zweiter Satz wird der 
Klammerausdruck ,,(§ 242 Abs.2)" durch den 
Klammerausdruck ,,(§ 242 Abs. 1)" und der Aus­
druck ,,§ 242 Abs. 4" durch den Ausdruck ,,§ 242 
Abs. 3" ersetzt. 

130. Im § 306 Abs. 2 letzter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

131. § 307 e Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Für die Dauer der Unterbringung eines Versicher­
ten in einer der im § 307 d Abs. 2 genannten 
Einrichtungen hat der Pensionsversicherungsträger 
dem Versicherten Familiengeld für seine Angehöri­
gen (§ 123) bzw. Taggeld zu gewähren, wenn ein 
Krankengeldanspruch gemäß § 139 Abs. 1 bis 4 
weggefallen ist." 

132. Im § 307 e Abs. 2 wird der Ausdruck ,,§ 195 
Abs. 2 bis 5" durch den Ausdruck ,,§ 195 Abs. 2 
bis 6" und der Ausdruck ,,§§ 16 a, 18, 18 a" durch 
den Ausdruck ,,§§ 16 a und 18 a" ersetzt. 

133. Im § 308 Abs.3 letzter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108" durch den Ausdruck ,,§ 107 a". 
ersetzt. 

134. Im § 324 Abs. 3 erster Satz wird nach dem 
Ausdruck ,;auf Kosten eines Träger der Sozialhilfe" 
der Ausdruck "oder auf Kosten eines Trägers der 
Jugendwohlfahrt" eingefügt. 

135. § 347 Abs. 6 erster Satz lautet: 

"Die Verhandlungen der Landesberufungskommis­
sion (§ 345) und der Landesschiedskommission 
(§ 345 a) . sind am Sitz des Landesgerichtes der 
jeweiligen Landeshauptstadt, im Land Vorarlberg 
am Sitz des Landesgerichtes Feldkireh, und die 
Verhandlungen der Bundesschiedskommission 
(§ 346) am Sitz des Obersten Gerichtshofes 
durchzuführen. " 

136. § 354 Z 4 lautet: 
,,4. Feststellung von Versicherungszeiten der 

Pensionsversicherung außerhalb des Lei­
stungsfeststellungsverfahrens auf Antrag des 
Versicherten (§ 247)." 

137. Im § 361 Abs.2 vierter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108" durch den Ausdruck ,,§ 107 a" 
ersetzt. 

13 8. Im § 421 Abs. 2 erster Satz entfällt der 
Ausdruck "durchschnittliche". 

139. Im § 421 Abs. 2 wird nach dem ersten Satz 
folgender Satz eingefügt: 

"Die Zahl der Versicherten ist auf Grund einer im 
Monat Juli des der Neubestellung der Verwaltungs-
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körper zweitvorangegangenen Kalenderjahres 
durchzuführenden Stichtagserhebu'ng zu ermit-
tein" I 

. I 
140. Im § 434 Abs. 1 zweiter Satz wird der 

Ausdruck "Bundesminister für soziale Verwaltung" 
durch den Ausdruck "Bundesmini~ter für Arbeit 
und Soziales" und der Ausdruck "des Österreichi­
schen Arbeiterkammertages" durchi den Ausdruck 
"der Bundesarbeitskammer" ersetzt, 

, 

142. Im § 447 f 
Ausdruck ,,§ 108 b 
,,§ 108 b" ersetzt. 

Abs.5 Z 4 w~rd jeweils der 
I 

Abs. 2" durch I den Ausdruck 

143. § 447 g lautet: i 

i 
"Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger 

§ 447 g. (1) Beim Hauptverband ist ein Aus­
gleichsfonds der Träger der Pensi~nsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz, dem' Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz, dem Bau,ern-Sozialversi­
cherungsgesetz und dem Freiberuflichen Sozialver­
sicherungsgesetz zu errichten. Das Vermögen dieses' 
Fonds ist getrennt vom sonstigen I Vermögen des 
Hauptverbandes zu verwalten. Für jedes Geschäfts­
jahr ist ein Rechnungsabschluß ztr erstellen, der 
jedenfalls aus einer Erfolgsrechnung und einer 
Schlußbilanz zum Ende des Jahre~ bestehen muß. 
Weiters ist zum Abschluß eines jeden Jahres ein 
Geschäftsbericht zu verfassen ~nd mit dem 
Rechnungsabschluß dem Bundesininisterium für 
Arbeit und Soziales vorzulegen. Darüber hinaus ist 
bis zum 30. April des folgend~n Jahres der 
Gesamtbetrag der Überweisungen hach Abs. 5 dem 
Bundesministerium für Arbeit urtd Soziales be-
kanntzugeben. ' 

. (2) Die Mittel des Ausgleic~sfonds werden 
aufgebracht durch: i. 

a) die Erträge an Zusatzbeiträg~n (§ 51 a); 
b) die Überweisungen gemäß Abs. 3 und 4; 
c) sonstige Einnahmen. I 

I 

(3) Zur Abgeltung bzw. teilweisen Abgeltung der 
Aufwendungen, die den Pensionsversicherungsträ­
gern aus der Anrechnung von Ersatzzeiten erwach­
sen, sind an den Ausgleichsfonds gemäß Abs. 1 zu 
überweisen: I 

1. für Zeiten des Bezuges einer Geldleistung aus 
der Arbeitslosenversicherung 'wegen Arbeitslo­
sigkeit bzw. des Ruhens des' Anspruches auf 
Arbeitslosengeld gemäß § 1~ Abs. 1 lit. I des 
Arbeitslosenversicherungsges~tzes 1977 und 
für Zeiten des Bezuges von iSonderunterstüt­
zung bzw. des Ruhens des; Anspruches auf 
Sonderunterstützung gemäß § 2 des Sonder­
unterstützungsgesetzes, BGEI. Nr.64211973, 
aus Mitteln der Arbeitslosertversicherung ein 
Betrag in der Höhe vdn 22,8 vH der 
Aufwendungen für Arbeitslosengeld, Not­
stands hilfe und Sonderunterstützung nach 

dem Sonderunterstützungsgesetz, ausgenom­
men der Aufwand für die Krankenversiche­
rung der Bezieher dieser Geldleistungen; . 

2. für Zeiten gemäß § 227 Abs. 1 Z 4 ein Betrag 
in der Höhe von 22,7 vH des Aufwandes für 
Karei1Zuriaubsgeld (§ 6 Abs. 1 lit. d AIVG) 
und Teilzeitbeihilfe aus Mitteln des Aus­
gleichsfonds für Familienbeihilfen; 

3. für Zeiten des Wehrdienstes als Zeitsoldat der 
Abgeltungsbetrag gemäß § 22 Abs. 5 des 
Heeresgebührengesetzes 1992, BGBI. Nr. 422. 

(4) Zur Abgeltung der Aufwendungen, die den 
PensIonsversicherungsträgern aus der Anrechnung 
der Ersatzzeiten gemäß § 227 Abs. 1 Z 11, § 228 
Abs. 1 Z 1 lit. b sowie § 228 Abs. 1 Z 7 und 8 
erwachsen, ist an den Ausgleichsfonds nach Abs. 1 
aus Mitteln der Kriegsopferversorgung sowie aus 
Mitteln der Opferfürsorge jeweils ein jährlicher 
Pauschbetrag zu überweisen. Ausmaßund Fälligkeit 
dieser Pauschbeträge werden durch ein besonderes 
Bundesgesetz bestimmt. 

(5) Der Hauptverband hat für jedes Geschäftsjahr 
von den Erträgen an Zusatzbeiträgen (Abs. 2 lit. a) 
zunächst insgesamt 5 vH an die Sozialversiche­
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und an die 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern, beide An­
stalten als Träger der Pensionsversicherung, zu 
überweisen. Die verbleibenden Mittel gemäß Abs. 2 
abzüglich der Ersätze gemäß § 70 dieses Bundesge­
setzes, gemäß § 127 b des Gewerblichen Sozialversi­
cherungsgesetzes und gemäß § 118 b des Bauern­
Sozialversicherungsgesetzes sowie spnstiger Ausga­
ben sind an die Träger der Pensionsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz zu überweisen. Die 
Überweisung an die Pensionsversicherungsträger ist 
nach' den sich gemäß Abs.7 ergebenden Auftei­
lungsschlüsseln vorzunehmen. 

(6) Der Hauptverband hat nach dem 20. eines 
jeden Kalendermonates die Überweisungen gemäß 
Abs. 5 nach Aufteilungsschlüsseln zu bevorschussen, 
die vom Bundesminister für Arbeit und Soziales für 
das in Betracht kommende Geschäftsjahr auf Grund 
der voraussichtlichen Gebarungsergebnisse unter 
Berücksichtigung des Abs. 7 zu schätzen und dem 
Hauptverband bekanntzugeben sind; hiebei sind 
alle bei ihm jeweils eingelangten Beträge an die 
Träger der Pensionsversicherung nach Abs. 1 so 
rechtzeitig zu überweisen, daß die Vorschüsse für 
die Pensionszahlung des folgenden Kalendermona­
tes zur Verfügung stehen. U meine ungünstige 
Kassenlage eines Trägers der Pensionsversicherung 
gant oder teilweise zu beheben, kann der 
Hauptverband zusätzliche Vorschußzahlungen vor­
nehmen. 

(7) Die Aufteilungsschlüssel gemäß Abs. 5 für ein 
Geschäftsjahr sind - getrennt für die Träger der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
bzw. nach dem Gewerblichen Sozialversicherungs­
gesetz und dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
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unter Zugrundelegung des Verhältnisses, in 
welchem der nicht gedeckte Aufwand aller 

. Pensionsversicherungsträger nach diesem Bundes­
gesetz bzw. der Pensionsversicherungsträger der 
Selbständigen auf die einzelnen Träger entfällt, 
festzusetzen. Die Aufteilungsschlüssel sind auf zwei 
Dezimalstellen zu runden. 

(8) Nicht gedeckter Aufwand gemäß Abs. 7 ist 
der Betrag, um den die Aufwendungen die Erträge 
übersteigen. Hiebei sind bei den Aufwendungen die 
Ausgleichszulagen, bei den Erträgen der Bundesbei­
trag gemäß § 80 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes, 
gemäß § 34 Abs. 2 des Gewerblichen Sozialversiche­
rungsgesetzes und gemäß § 31 Abs. 3 des Bauern­
Sozialversicherungsges~tzes, die Ersätze für Aus­
gleichszulagen und die Überweisung gemäß Abs. 5 
außer. Betracht zu lassen. Der nicht gedeckte 
Aufwand eines Geschäftsjahres ist von jedem 
Pension·sversicherungsträger nach Abs. 1 bis zum 
30. April des folgenden Jahres dem Bundesministe­
rium für Arbeit und Soziales bekanntzugeben." 

144. Im § 470 Abs. 3 wird der Klammerausdruck 
,,(§ 242 Abs. 2 Z 1)" durch den Klammerausdruck 
,,(§ 242 Abs. 1 Z 1)" ersetzt. 

145. § 472 a Abs. 2 vierter Satz lautet: 

"Der Dienstgeber hat überdies zur Bestreitung von 
Ausgaben der erweiterten Heilbehandlung sowie 
der medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation 
(§ 154 a) einen Zuschlag zu den Beiträgen in der 
Höhe von 0,5 vH der Beitragsgrundlage zu 
entrichten." 

146. 'Im § 479 Abs. 2 Z 1 wird der Ausdruck 
,,§ 108" durch den Ausdruck ,,§ 107 a" ersetzt. 

147. Im § 502' Abs. 4 zweiter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

148. Irri § 502 Abs. 6 wird der Ausdruck "in der 
Zeit vom 12. März 1938 bis 9. Mai 1945 das 
15. Lebensjahr vollendet hat" durch den Ausdruck 
"und im Kalenderjahr 1938 und früher das 
6. Lebensjahr vollendet hat" ersetzt. 

149. Im § 506 a letzter Satz wird der Klammer­
ausdruck ,,(§ 242 Abs. 2 Z 1)" durch den Klammer­
ausdruck ,,(§ 242 Abs. 1 Z 1)" ersetzt. 

150. Im § 522 Abs. 3 Z 1 lit. b wird der Ausdruck 
,,§ 108" durch den Ausdruck ,,§ 107 a" ersetzt. 

151. Im § 522 k Abs.2 zweiter Satz wird der 
Ausdruck ,,§ 108 i" durch den Ausdruck ,,§ 108 
Abs. 9" ersetzt. 

152. Im § 529 Abs. 5 zweiter Satz wird der 
A.usdruck ,,§ 108" durch den Ausdruck ,,§ 107 a" 
ersetzt. 

153. Im § 547 Abs.3 wird der Ausdruck "Juni 
1993" durch den Ausdruck "Dezember 1994" 
ersetzt. 

·154. Nach § 550 wird folgender § 551 angefügt: 

,,§ 551. (1) Es treten in Kraft: 
1. mit 1. Jänner 1993 die §§ 104 Abs. 2 und 292 

Abs. 4 lit. g in der Fassung des Bund~sgesetzes 
BGBI. Nr. .. ./1993; 

2. mit 1. Juli 1993 die §§ 14 Abs. 1 Z 2,15 Abs. 1 
und 2,21 Abs. 2, 29, 49 Abs. 3 Z 9, 86 Abs. 3 
Z 1,104 Abs. 2, 135 Abs. 1 Z 1,143 Abs. 1 Z 3, 
151 Abs. 2, 215 Abs. 3,245 Abs. 7, 248 Abs. 1, 
248 b, 251 a Abs. 3,258 Abs. 4,292 Abs. 3,294 
Abs.3 und 5, 307 e Abs. 1, 324 Abs.3, 347 
Abs.6, 434 Abs. 1, 502 Abs.6, 547 Abs.3 
sowie in der Anlage 9 die Z 4, 7 und 8 in der 
Fassung des - Bundesgesetzes BGBI. 
Nr ... ./1993; 

3. mit 1. Juli 1993, sofern zu diesem Zeitpunkt 
für die Ruhe(Versorgungs)bezüge auf Grund 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis­
ses Regelungen in Kraft stehen, die dem 
System der Aufwertung und Anpassung in der 
Sozialversicherung (N ettoanpassung 
§§ 108 bis 108 I in der Fassung des Art. I Z 34) 
mindestens gleichwertig sind, die §§ 5 Abs. 2, 
18,40 Abs. 2,44 Abs. 6, 45 Abs. 1,56 a Abs. 2, 
70, 74 Abs. 1, 76 a Abs. 1 und 3, 76 b Abs. 1 
und 3, 77 Abs. 2 und 4, 78 Abs. 3,95 Abs. 1,99 
Abs. 3 Z 2 und 3 und Abs. 4, 107 Abs. 5, 107 a, 
108 bis 108 I, 122 Abs.4, 136 Abs.3, 137 
Abs.2, 141 Abs.3, 154 Abs.l, 181 Abs.1, 
181 b, 212 Abs. 3, 222 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 
Z 1,223 Abs. 2, 225 Abs. 1 Z 3, 227 Abs. 1 Z 4 
und Abs.2, 228 Abs.l Z 10, 231 Z 2, 234 
Abs. 1 Z 11, 236 Abs. 1 bis 3, 238, 238 a, 239, 
240, 241, 241 a, 242, 243 Abs.l Z 3, 244 
Abs.3, 244 a, 248 a, 249 Abs. 1, 250 Abs.2, 
251 a Abs. 7 Z 3 und 4, 253, 253 a Abs. 3, 
253 b Abs. 1 und 4, 253 c, 253 d, 254 Abs. 1 
und 5, 255 Abs.4, 255 a, 261, 261 a, 261 b, 
261 c, 262, 264 in der Fassung des Art. I Z 93, 
266, 267 in der Fassung des Art. I Z 96, 269 
Abs. 2, 270, 271 Abs. 1 und 3, 273 Abs. 3, 
273 a, 274, 276, 276 a Abs.3, 276 b Abs. 1 
und 4, 276 c, 276 d, 279 Abs. 1 und 3, 280, 
283, 284, 284 a, 284 b, 284 c, 285 Abs. 1, 288 
Abs. 1, 289, 292 Abs. 4 lit. h, 293 Abs. 2, 306 
Abs. 2, 307 e Abs. 2, 308 Abs. 3, 354 Z 4, 361 
Abs. 2, 447 f Abs. 5 Z 4, 470 Abs. 3, 479 Abs. 2 
Z 1, 502 Abs.4, 506 a, 522 Abs.3 Z 1 lit. b, 
522 k Abs. 2 und 529 Abs. 5 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./1993; 

4. mit dem Beginn des Beitragszeitraumes Juli 
1993 § 44 Abs. 1 Z 7 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. .. ./1993; 

5. mit 1. Jänner 1994 die §§ 33 Abs. 2, 37, 79 a, 
80, 80 a, 444 a und 447 g in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. .. ./1993; 

6. mit 1. Jänner 1995 die §§ 264 und 267 in der 
Fassung des Art. I Z 94 bzw. Z 97 des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./ 1993; 

932 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)28 von 189

www.parlament.gv.at



932 der Beilagen 29 

7. rückwirkend mit 1. Jänner 1992 § 472 a Abs. 2 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr ... ./1993; 

8. rückwirkend mit 1. Juli 1992 §421 Abs.2 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. , 
Nr ... :/1993; . I. 

9. rückwIrkend mIt 1. September, 1992 dIe §§ 4 
Abs. 1 Z 5 und 16 Abs. 2 Z lin der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr. '1' ./1993. 

(2) Bei der Anwendung des § 951in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr ... )1993 auf Lei­
stungen mit einem vor dem 1. Juli :1993 liegenden 
Stichtag ist der Zurechnungszuschlag und der 
Kinderzuschlag nach den vor dem i 1. Juli 1993 in 
Geltung gestandenen Vorschriften heranzuziehen. 

I 

(3) Personen, die erst auf Grund d~r §§ 215 Abs. 3 
lit. d bzw. 258 Abs.4 lit. d in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr .... Ans!pruch auf eine 
Leistung aus der Unfall- bzw. Pensionsversicherung 
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
erhalten, gebührt diese Leistung ~b 1. Juli 1993, 
wenn der Antrag bis zum 30. Juni 19~4 gestellt wird, 
sonst ab dem auf die AntragsteIlung folgenden 
Monatsersten. i 

i 
(4) Als Beitragszeiten im Sinne des § 225 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGB'1. Nr ... ./1993 
sind auch anzusehen Zeiten der Weiterversicherung 
sowie Zeiten der Selbstversicherung gemäß § 225 
Abs. 1 Z 3 lit. a in der am 30. Juni f 1993 geltenden 
Fassung, wenn die Entbindung vor äem 1. Juli 1993 
erfolgt ist und die Beiträge bis längstens 30. Juni 
1999 wirksam (§ 230) entrichtet werden. 

. I 
(5) DIe §§ 227 Abs. 1 Z 4, 228 Abs. 1 Z 10, 236 

Abs.l bis 3,238,239,242,244 a, 251 a Abs. 7 Z 3, 
253, 253 a Abs. 3, 253 b Abs. 1 und 4, 253 c, 253 d, 
254 Abs. 1 und 5, 255 Abs.3 untt 4, 261, 261 a, 
261 b, 271 Abs. 1 und 3, 273 Abs. 3l274, 276, 276 a 
Abs. 3, 276 b Abs. 1 und 4,276 c, 276 d, 279 Abs. 1 
und 3, 284, 284 a und 284 b in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. ... sind nur auf Versi­
cherungsfälle anzuwenden, in deden' der Stichtag 
nach dem 30. Juni 1993 liegt. : 

(6) Bei Personen mit Stichtag 1 J Jänner 1993 bis 
1. Juni 1993, bei denen Zeiten ge~äß § 227 Abs. 1 
Z 4 bzw. § 228 Abs. 1 Z 10 nach d~r am 1. Juli 1993 
geltenden Rechtslage für die Pensiqn zu berücksich­
tigen gewesen wären, wenn diese Rechtslage bereits 
am 1. Jänner 1993 in Kraft getreten wäre, ist die 
Pension von Amts wegen auf Gru~d der am 1. Juli 
1993 geltenden Rechtslage (gesanites Bemessungs­
recht) neu zu bemessen. Wenn es! für sie günstiger 
ist, gebührt die neu bemessene Pen~ion rückwirkend 
ab Pensionsbeginn. I . 

(7) Abweichend von Abs. 5 bleib!en, wenn dies für 
den Versicherten günstiger ist, dje Bestimmungen 
des Vierten Teiles über die Bemessung einer 
Pension in der am 30. Juni 1993 g:eltenden Fassung 
für Versicherungsfälle, deren ~tichtag in den 

Zeitraum vom 1. Juli 1993 bis 1. Dezember 1996 
fällt, mit der Maßgabe weiterhin anwendbar, daß 
für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
anstelle der letzten 120 Versicherungsmonate bei 
einem Stichtag 

1. vom 1. Jänner 1995 bis 1. Dezember 1995 die 
letzten 132 Versicherungsmonate, 

2. vom 1. Jänner 1996 bis 1. Dezember 1996 die 
letzten 156 Versicherungsmonate 

aus allen Zweigen der Pensionsversicherung heran­
zuziehen sind. Dies gilt bei Anwendung des § 238 
Abs. 2 Z 1 und 2 in der am 30. Juni 1993 geltenden 
Fassung in den Fällen der Z 1, wenn der Stichtag vor 
bzw. nach Vollendung des 51. Lebensjahres liegt, in 
den Fällen der Z 2, wenn der Stichtag vor bzw. nach 
Vollendung des 53. Lebensjahres liegt. Dabei ist 
§ 108 c in der am 30. Juni 1993 in Geltung 
gestandenen Fassung mit der Maßgabe weiter 
anzuwenden, daß bei der Festsetzung der Aufwer­
tungsfaktoren für die Jahre 1994 bis 1996 anstelle 
des Richtwertes der jeweils geltende Anpassungs­
faktor des zweitvorangegangenen Kalenderjahres 
tritt. 

(8) Bei Pensionen aus dem Versicherungsfall der 
geminderten Arbeitsfähigkeit, bei vorzeitigen Al­
terspensionen gemäß § 253 a, § 253 b, § 276 a bzw. 
§ 276 b, deren Stichtag vor dem 1. Juli 1993 liegt, ist 
bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei Männern 
bzw. des 60. Lebensjahres bei Frauen § 253 bzw. 
§ 276 in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung 
weiterhin anzuwenden. 

(9) Ein am 30: Juni 1993 bestandener Anspruch 
auf Kinderzuschuß gemäß den §§ 262 bzw. 286 in 
der ani 30. Juni 1993 geltenden Fassung bleibt auch 
über diesen Zeitpunkt hinaus solange weiter 
bestehen, solange die Veraussetzungen für den 
Anspruch nach der am 30. Juni 1993 geltenden 
Rechtslage gegeben sind. Die bis 30. Juni 1993 den 
Kinderzuschuß betreffenden Bestimmungen sind 
dabei weiter anzuwenden. 

(10) § 262 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr .... ist nur auf Leistungen anzuwenden, 
die nach dem 30. Juni 1993 anfallen. 

(11) § 240 in der am 30.Juni 1993 geltenden 
Fassung ist in den Fällen des Bezuges von 
Sonderunterstützung nach den Bestimmungen des 
Sonderunterstützungsgesetzes für den in Betracht 
kommenden Versicherungsfall, dessen Stichtag vor 
dem 1. Juli 1993 liegt, weiterhin anzuwenden. 

(12) § 264 in der Fassung des Art. I Z 93 des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./1993 ist anzuwen­
den: 

1. auf alle Versicherungsfälle des Todes, in 
denen der Stichtag nach dem 30. Juni 1993 
liegt; 

2. auf die gemäß § 258 des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I 
Z 14 der 36. Novelle zum Allgemeinen Sozial-
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versicherungsgesetz, BGBL Nr. 28211981, ge­
bührenden Witwerpensionen, in denen der 
Versicherungsfall nach dem 31. Mai 1981 
eingetreten ist, mit Ausnahme der im Art. II 
Abs. 9 der 36. Novelle zum Allgemeinen 
S.ozialversicherungsgesetz bezeichneten Pen­
SlOnen. 

(13) § 264 in der Fassung des Art. I Z 94 des 
Bundesgesetzes BGBL Nr .... ist anzuwenden: 

1. auf alle Versicherungsfälle des Todes, in 
denen der Stichtag nach dem 31. Dezember 
1994 liegt; . 

2. auf die gemäß § 258 des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I 
Z 14 der 36. Novelle zum Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetz, BGBL Nr. 28211981, ge­
bührenden Witwerpensionen, in denen der 
Versicherungsfall nach dem 31. Mai 1981 
eingetreten ist, mit Ausnahme der im Art. II 
Abs.9 der 36. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz bezeichneten Pen­
sionen. 

(14) Ein Versicherter (eine Versicherte), der (die) 
am 30. Juni 1993 in der knappschaftlichen Pensions­
versicherung versichert ist, bleibt auch für die nach 
diesem Zeitpunkt liegenden Zeiten einer Beschäfti­
gung in einem knappschaftlichen Betrieb in der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung versichert. 
Die Bestimmungen des Abschnittes IV des Vierten 
Teiles dieses Bundesgesetzes finden Anwendung. 
Dies gilt auch für jene Personen, die am 30. Juni 
1993 eine Leistung aus der Arbeitsinarktverwaltung 
beziehen und unmittelbar vor Inanspruchnahme 
dieser Leistung in der knappschaftlichen Pensions­
versicherung versichert waren. 

(15) Personen, die erst auf Grund des § 502 Abs. 6 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. ... 
Anspruch auf eine Leistung aus der Pensionsversi­
cherung nach dem Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz erhalten, gebührt diese Leistung ab 
1. Juli 1993, wenn der Antrag bis zum 30. Juni 1994 
gestellt wird, sonst ab dem auf die AntragsteIlung 
folgenden Monatsersten. Befindet sich der Antrag­
steller im Zeitpunkt der Antragstellung in Auswir­
kung einer aus den Gründen des § 500 Abs. 1 
erfolgten Auswanderung noch im Ausland, ist das 
Zutreffen der Voraussetzungen für den Leistungs­
anspruch abweichend von § 223 Abs.2 zum 
Zeitpunkt des Eintrittes des Versicherungsfalles zu 
prüfen. 

(16) § 502 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgeset­
zes BGBL Nr.... ist auf Antrag auch auf 
Leistungsansprüche anzuwenden, die am 30. Juni 
1993 bereits bestehen. Eine sich daraus ergebende 
Erhöhung der Leistungsansprüche gebührt ab 1. Juli 
1993, wenn der Antrag bis 30. Juni 1994 gestellt 
wird, sonst ab dem der Antragstellung folgenden 
Monatsersten. " 

156. In Z 4 der Anlage 9 wird der Ausdruck 
"Ziffern 1 bis 3 und 7" durch den Ausdruck "Ziffern 
1 bis 3, 7 und 8" ersetzt. 

157. Die Z 7 und 8 der Anlage 9 lauten: 
,,7. in Tagbaubetrieben die Tätigkeit der Hauer im 

engeren Sinne, soweit sie ausschließlich oder 
überwiegend mit Bohren, Schießen, Abräu- . 
men, Ablauten und Sichern befaßt sind, wobei 
in Betrieben, in denen der Hauerschein noch 
nicht eingeführt ist, die Anerkennung als 
Hauer durch den Betrieb maßgebend ist; 

.8. in Betrieben der Erdöl- und Erdgasgewinnung 
die Tätigkeit der unmittelbar mit dem 
Aufschluß und der Gewinnung beschäftigten 
Personen." 

Artikel 11 

Änderung des Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetzes 

Das Beamten-Kranken- und Unfallversiche­
rungsgesetz, BGBL Nr. 200/1967, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBL Nr. .. ./1993, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 22 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Dienstgeber hat überdies zur Bestrei­
tung von Ausgaben der erweiterten Heilbehandlung 
(§ 70) sowie der medizinischen Maßnahmen der 
Rehabilitation (§ 65 a) einen Zuschlag zu diesen 
Beiträgen in der Höhe von 0,4 vH der Beitrags­
grundlage (§ 19) beziehungsweise der beitrags­
pflichtigen Sonderzahlungen zu entrichten." 

2. § 63 Abs. 1 Z 1 lautet: 

,,1. eine auf Grund ärztlicher Verschreibung 
erforderliche 

a) physiotherapeutische, 
b) logopädisch-phoniatrisch-audiologische oder 
c) ergotherapeutische 

Behandlung durch Personen, die gemäß § 7 des 
Bundesgesetzes über die Regelung der gehobenen 
medizinisch-technischen Dienste, BGBI. 
Nr.460/1992, zur freiberuflichen Ausübung des 
physiotherpeutischen Dienstes, des logopädisch­
phoniatrisch-audiologischen Dienstes bzw. des 
ergotherapeutischen Dienstes berechtigt sind;" 

3. Im § 71 Abs.2 wird der Klammerausdruck 
,,(§ 23 des Bundesgesetzes betreffend die Regelung 
des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch­
technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste, 
BGBL Nr. 102/1961)" durch den Ausdruck ,,(§ 23 
des Krankenpflegegesetzes, BG BI. N r. 102/1961)" 
ersetzt. 

4. Nach § 174 wird folgender § 175 angefügt: 

,,§ 175. (1) § 22 Abs. 3 tritt rückwirkend mit 
1. Jänner 1992 in Kraft. 
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(2) Die §§ 63 Abs. 1 2 1 und 71 Abs. 2 treten mit 
1. Juli i 993 in Kraft." 

Artikel III 

Änderung des Sonderunterstützungsgesetzes 

Das Sonderunterstützungsgesetz, BGBL 
Nr. 642/1973, zuletzt geändert durch das Bundesge­
setz BGBL Nr. 416/1992, wird wie folgt geändert: 

1. Art. IV Abs. 2 lautet: 

,,(2) Personen, die vor Eintritt der Arbeitslosig­
keit in einem Dienstverhältnis zu einem knapp" 
schaftlichen Betrieb im Sinne des § 15 Abs. 2 ASVG 
standen, haben Anspruch auf Sonderunterstützung 
gemäß § 1 Abs. 1 Z 1, sofern sie die sonstigen im § 1 
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllen." 

2. Die 2 1 tritt mit 1. Juli 1993 in Kraft. 
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. VORBLATT 

A. Problem und Ziel: 

Im Einklang mit der Regierungserklärung Sicherstellung der Finanzierung der Pensionsversicherung 
unter Berücksichtigung der steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung und der Entwicklung hinsichtlich 
des faktischen Pensionsanfallsalters ; Schließung von im derzeitigen Leistungsrecht noch bestehenden 
Versorgungslücken ; Vermeidung von Überversorgungen im Leistungsrecht der Hinterbliebenen; 
Konkretisierung der in der 50. Novelle zum ASVG begonnenen Neugestaltung von Aufwertung und 
Anpassung. 

B. Lösung: 

Das durchschnittliche Leistungsniveau soll insgesamt weder erhöht noch gesenkt werden, doch sollen 
leistungsrechtliche Maßnahmen insgesamt zu einer Erleichterung der langfristigen Finanzierung der 
Pensionsversicherung durch Anreize, freiwillig länger im Erwerbsleben zu bleiben, führen. Verbesserte 
Anrechnung von Kindererziehungszeiten; Neuregelung der Witwen(Witwer)pension ab 1995. 

C. Alternativen: 

Beibehaltung des geltenden Rechtszustandes. 

D. Kosten: 

Die Neugestaltung von Aufwertung und Anpassung und die Änderung auf dem Leistungssektor mit 
Ausnahme der Änderung der Anrechnung von Kindererziehungszeiten bringen bis zum Jahr 2000 
Einsparungen mit sich. Diesen Einsparungen stehen Mehraufwendungen für die verbesserte Anrechnung 
von Kindererziehungszeiten gegenüber, sodaß gegenüber der Rechtslage vor der 50. Novelle zum ASVG 
init insgesamt geringfügigen Mehrkosten bis zum Jahr 2000 zu rechnen ist. Im Detail wird auf die 
Finanziellen Erläuterungen verwiesen. 

E. Konformität mit EG-Recht gegeben. 
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Erläuterungen 

Gegenstand des vorliegenden Novellenentwurfes 
ist die in der Erklärung der Bundesregierung vom 
Dezember 1990 angekündigte Pensionsreform. 
Hauptanlaß dafür ist im wesentlichen einerseits der 
kontinuierliche Rückgang des tatsächlichen (im 
Gegensatz zum gesetzlichen) Pensionsanfallsalters 
- es liegt derzeit für Männer und Frauen bei etwa 
dem 58. Lebensjahr - und andererseits die 
steigende Lebenserwartung unserer Bevölkerung. 

Durch die Pensionsreform wird sichergestellt, 
daß die Pensionsversicherung auch in Zukunft ihre 
Funktion als Sicherung des Lebensstandards im 
Alter, bei geminderter Arbeitsfähigkeit oder bei Tod 
erfüllen kann. Die Maßnahmen, um dieses Ziel zu 
erreichen, sind folgende: 

Neugestaltung der Aufwertung und Anpas­
sung; dadurch soll ein Gleichklang in der 
Entwicklung der Durchschnittseinkommen 
der Aktiven und der Durchschnittspensionen, 
.nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge, 
hergestellt werden. 
Vereinheitlichung der Pensions bemessungs­
grundlage; die Bemessungsgrundlage wird 
aus den besten 180 Beitragsmonaten ermittelt. 
Neustrukturierung der Steigerungsbeträge für 
Alterspensionen; zur Unterstützung der An­
hebung des faktischen Pensionsanfallsalters 
sollen sich die Steigerungsbeträge bei einem 
späteren Pensionsantritt (nach dem 60. Le­
bensjahr für Männer, 55. Lebensjahr für 
Frauen) stärker erhöhen, und zwar in der 
Weise, daß sie bei Vorliegen von 40 Versiche­
rungsjaliren und einem Anfallsalter von 60 für 
Frauen bzw. 65 für Männer 80% der 
Bemessungsgrundlage betragen. 
Gleitpension; ab dem Erreichen der Alters­
grenze für die vorzeitige Alterspension wegen 
langer Versicherungsdauer kann neben einer 
Erwerbstätigkeit eine Teilpension nach freier 
Wahl in der Höhe von 70% oder 50% der 
ansonsten gebührenden Vollpension unter 
entsprechender Reduzierung der wöchent­
lichen Arbeitszeit in Anspruch genommen 
werden. 
Vorzeitige Alterspension bei geminderter 
Arbeitsfähigkeit; mit dieser Regelung wird 
eine neue Frühpension eingeführt, die den 

bisherigen Berufsschutz bei der Invalidi­
täts (Berufsunfähigkeits )pension übernimmt. 
Anrechnung von Kindererziehungszeiten; an­
stelle des derzeitigen Kinderzuschlages und 
der bisherigen Ersatzzeitenregelung werden 
künftig Zeiten der Kindererziehung im 
Ausmaß von höchstens 4 Jahren pro Kind in 
Form eines fixen Betrages zur Pension 
berücksichtigt. 
Neuregelung der Hinterbliebenenversorgung 
ab 1. Jänner 1995; das Ausmaß der Wit­
wen(Witwer)pension soll künftig zwischen 
40% und 60% der Pension des (der) 
Verstorbenen betragen, abhängig von der 
Höhe des eigenen Einkommens und des 
Einkommens des überlebenden Ehepartners. 
Erreicht dabei die Summe aus eigenem 
Einkommen (oder eigener Pension) und 
Witwen(Witwer)pension nicht den Betrag 
von 16000 S, so bleibt es beim bisherigen 
Ausmaß von 60 vH der Pension des verstorbe­
nen Ehepartners. 
Witwen(Witwer)pensionsanspruch für Ge­
schiedene, wenn kein Unterhalt gerichtlich 
festgelegt wird; Witwen(Witwer)pension ge­
bührt dem (der) Geschiedenen auch, wenn 
tatsächlich regelmäßig Unterhalt geleistet 
wurde und die Ehe mindestens 10 Jahre 
gedauert hat. 

Darüber hinaus enthält der Entwurf eine Reihe 
von Maßnahmen, mit denen Anregungen verschie­
dener Interessenvertretungen entsprochen werden 
soll. 

Bezüglich der finanziellen Auswirkungen der 
vorgeschlagenen Änderungen und Ergänzungen 
wird auf die Finanziellen Erläuterungen verwiesen. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung der 
im vorliegenden Entwurf enthaltenen Regelungen 
gründet sich auf den Kompetenztatbestand Sozial­
versicherungswesen des Art. 10 Abs. 1 Z 11 B-VG. 

Allgemeiner Teil 

Bereits zu Beginn der achtziger Jahre wurde aus 
den verschiedensten Gründen über eine Pensionsre­
form diskutiert. Hauptanstoßpunkt war die dama-

3 
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lige W achstumsschwäch~ der Wirtschaft, die auch 
in mittelfristigen Prognosen eine nicht unerhebliche 
Steigerung der Bundesbeiträge zur Pensionsversi­
cherung erwarten ließ. Immer mehr wurde jedoch in 
der Öffentlichkeit auch die . langfristige Finanzier­
barkeit der Pensionsversicherung auf Grund des 
Alterungsprozesses der Bevölkerung, insbesondere 
nach der Jahrhundertwende, in Frage gestellt. 

Diese Diskussionen führten zu ersten Reform­
maßnahmen ab dem Jahre 1985, die neben zahlrei­
chen Strukturverbesserungen im Leistungsrecht 
auch die mittelfristige Finanzierung bis zur 
Jahrhundertwende sicherstellen sollten. Zu erwäh­
nen ist dabei insbesondere die Berücksichtigung der 
Arbeitslosenrate bei der Pensionsanpassung .. 

Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieser ersten 
Reformmaßnahmen wurde eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt, die die langfristige Finanzierung der 
Pensionsversicherung überdenken sollte. Die Er­
gebnisse dieser Arbeitsgruppe fanden 1988 in einem 
weiteren Reformschritt Berücksichtigung. Um die 
langfristige Finanzierung zu erleichtern, wurde das 
überhöhte Nettoleistungsniveau bei Neuzugängen 
- verursacht vor allem durch die nicht unerhebli­
chen Beitragssatzerhöhungen ab dem Beginn der 
siebziger Jahre - wieder auf das Niveau bei 
Einführung des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes zurückgeführt. Zusammen mit den 1985 
gesetzten Reformmaßnahmen, insbesondere der 
Anpassungsregelung, konnte erreicht werden, daß 
die durchschnittlichen Nettopensionen in den 
letzten Jahren nicht stärker gestiegen sind als die 
durchschnittlichen Nettoaktiveinkommen. 

Offen blieb in der Pensionsreform 1988 die 
Aufbringung der· für die Finanzierung der Pensions­
versicherung notwendigen Mittel ab dem Jahr 2000. 
Die" vieldiskutierte Wertschöpfungsabgabe sollte 
weiterberaten werden und ihre Einführung gegen 
Ende dieses Jahrzehnts bei gleichzeitigem Wegfall 
der Arbeitgeberbeiträge (Ersatz der Arbeitgeberbei­
träge durch die Wertschöpfungsabgabe) die Finan­
zierung der Pensionsversicherung auch in Zukunft 
sicherstellen. 

Die bereits damals großen Widerstände gegen 
diese Art der Finanzierung der Pensionsversiche­
rung veranlaßte das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, die Sozialpartner zu ersuchen, den 
Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen mit einer 
Studie zu beauftragen, die klären sollte, ob die 
Wertschöpfungsabgabe ein geeignetes Instrument 
zur langfristigen Sicherung der Finanzierbarkeit der 
Pensionsversicherung sein kann. 

Die Sozialpartner haben letztendlich den Beirat 
für Wirtschafts- und Sozialfragen mit einer 
umfassenden Studie über "die soziale Sicherung im 
Alter" zu Beginn des Jahres 1990 beauftragt. 
Zwischenergebnisse dieser Studie fanden Eingang in 
das Koalitionsübereinkommen; die Studie selbst 
wurde im Herbst 1991 fertiggestellt. 

Der Beirat stellt darin fest, daß es auch in Zukunft 
. keine unlösbaren Finanzierungsprobleme für die 

Pensionsversicherung geben wird. Er schlägt aber 
eine Reihe von Maßnahmen vor, die die Finanzie­
rung der Pensionsversicherung auch bei einer 
alternden Bevölkerung erleichtern (siehe dazu die 
Studie des Beirates für Wirtschafts- und Sozialfra­
gen, "Soziale Sicherung im Alter", Wien 1991). 

Auf der Basis dieser Beiratsstudie wurden ab 
Herbst 1991 in einer Vielzahl von Beratungen die 
notwendigen Maßnahmen einer Pensionsreform mit 
Experten der Kammern, der Sozialversicherungs­
träger und der Wissenschaft eingehend diskutiert. 
Der vorliegende Entwurf ist das Ergebnis dieser 
Beratungen und soll mittelfristig und - sofern 
längerfristig keine extrem anderen wirtschaftlichen 
Entwicklungen, wie in der Studie des Beirates 
vorausgesagt, eintreten - auch langfristig die 
Pensionsversicherung absichern und damit die 1985 
begonnenen Reformmaßnahmen abschließen. 

Das österreichische Altersversorgungsrecht ist 
quantitativ und qualitativ im internationalen Ver­
gleich sehr gut ausgebaut. Es beruht auf der 
Sicherung des Lebensstandards unter Berücksichti­
gung einer im Alter etwas geringeren Bedürfnis­
struktur. Dieser Grundsatz soll auch in Zukunft 
nicht aufgegeben, sondern in Richtung von mehr 
Verteilungs gerechtigkeit weiterentwickelt werden. 
Dazu gehört vor allem die Schließung von im 
derzeitigen Leistungsrecht noch bestehenden Ver­
sorgungslücken (zB Anrechnung von Kindererzie­
hungszeiten). 

Das durchschnittliche Leistungsniveau soll insge­
samt weder erhöht noch gesenkt werden. Die 
Maßnahmen im Leistungsrecht sollen jedoch 
insgesamt zu einer Erleichterung der langfristigen 
Finanzierung der Pensionsversicherung durch An­
reize, freiwillig länger im Erwerbsleben zu bleiben, 
führen. Um dieses Ziel eines höheren effektiven 
Pensionsantrittsalters zu erreichen, werden aller­
dings neben den Maßnahmen im Sozialversiche­
rungsrecht auch anderweitig Maßnahmen zur 
Förderung altersgerechter spezifischer Arbeitsbe­
dingungen zu setzen sein. Dort, wo die gesundheit­
liche Belastung während des Arbeitslebens beson­
ders intensiv ist, ist durch gezielte Gesundheitsvor­
sorgemaßnahmen im Bereich der Arbeitsmedizin, 
der Sicherheitstechnik, des Arbeitnehmerschutzes 
und der Arbeitsorganisation eine Entlastung von 
kurzzeitigen Spitzenanforderungen zugunsten eines 
längeren erfüllten Arbeitslebens zu bewirken. Die 
Doppelbelastung der Frau und ihre Benachteiligung 
im Arbeitsleben, was Einkommen, berufliche 
Stellung und Arbeitsinhalt betrifft, muß weiter 
verringert werden. Dies setzt eine gleichmäßigere 
Verteilung der Familienpflichten und mehr Hilfe bei 
der Bewältigung von Pflege- und Erziehungsaufga­
ben voraus. Nur dann wird eine stärkere Erwerbsbe­
teiligung der Frauen auch in fortgeschrittenem 
Lebensalter erwartet werden können. 
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Alle Maßnahmen dieses Entwurfes können nur 
im Rahmen des Sozialversicherungsrechts Weichen­
stellungen in diese Richtung vornehmen, ein 
faktisch höheres Pensionsantrittsalter hängt aber 
wesentlich von den vorhin genannten durch das 
Sozialversicherungsrecht nur gering beeinflußbaren 
Faktoren ab. 

Die finanzielle Absicherung der Pensionsversi­
cherung kann aber nicht allein über Maßnahmen im 
Leistungsrecht vorgenommen werden. 

Sie bedarf auch Maßnahmen im Beitragsrecht, 
vor allem der künftigen Gestaltung der Finanzie­
rung durch Beiträge der Versicherten und des 
Bundes. 

Die schon erwähnte Beiratsstudie sieht in der 
Wertschöpfungsabgabe zumindest in der bisher 
diskutierten Form kein zielführendes Instrument 
zur Lösung der finanziellen Absicherung der 
Pensionsversicherung. Sie meint vielmehr, daß im 
gegenwärtigen Steuersystem genug Platz für 
wertschöpfungsgebundene Elemente wäre, die 
ausgebaut werden könnten und so die Finanzierung 
über einen höheren Bundesbeitrag ermöglichen 
würden. Insgesamt soU jedoch das derzeitige duale 
Finanzierungssystem grundsätzlich beibehalten 
werden. 

Das bedeutet langfristig, daß der Bund über 
Steuern und Abgaben zunächst einen doch größeren 
Teil als heute zur Finanzierung beitragen könnte, 
wobei auf mittelfristige Probleme (Budgetkonsoli­
dierung, Arbeitsmarktentwicklung) Rücksicht zu 
nehmen ist. Ab einem bestimmten Zeitpunkt sollten 
jedoch zusätzlich notwendige Mittel der Pensions­
versicherung durch Beiträge der Versicherten und 
Bundesmittel gleichschrittig aufgebracht werden, 
dh. daß ein Höchstanteil der Bundesfinanzierung 
gemessen an den Beiträgen der Versicherten 
festzusetzen ist. 

Ab einem Zeitpunkt, der im nächsten Jahrzehnt 
liegen wird, werden Versicherte und Bund durch -
allerdings maßvolle - Erhöhung ihres Beitrages die 
durch den Alterungsprozeß der Bevölkerung 
notwendigen zusätzlichen Mittel aufzubringen 
haben. 

Die neue Form der Aufwertung und.Anpassung 
garantiert dabei eine gerechte Auf teilung der 
Belastung auf die aktive Bevölkerung und die 
Pensionisten. Mit ihr wird erreicht, daß sich die 
Durchschnittsnettoeinkommen der Erwerbstätigen . 
und der Pensionisten gleichschrittig entwickeln. 

Das Leistungsrecht des Entwurfes enthält eine 
Fülle von Änderungen im Zusammenhang mit der 
grundsätzlichen Gewährung und der Höhe einer 
Pension. 

Im Rahmen einer "Sozial" -Versicherung ist die 
Pension Ersatz des verlorengegangenen Erwerbs­
einkommens und soll damit den Lebensstandard 

nach der Aufgabe der Erwerbstätigkeit unter 
Berücksichtigung einer dann etwas geringeren 
Bedürfnisstruktur sichern. Dem gegenüber steht der 
Anspruch einer Sozial-"versicherung" auf ein 
Äquivalent für erbrachte Beitragsleistungen. 

In diesem Spannungsverhältnis sind die derzeit 
bestehende Stichtagsregelung und alle anderen 
Maßnahmen zu sehen, die verhindern sollen, daß 
die Pension zu einer Invaliditäts- bzw. Altersprämie 
umfunktioniert wird. 

Der Entwurf versucht diese Problematik anders 
als bisher zu lösen. 

Beim Betrachten einer globalen Äquivalenz 
zwischen Beiträgen und Leistungen sind die 
Hundertsätze des Steigerungsbetrages einer Pen­
sion aus der Sicht des reinen Versicherungsprinzips 
zu hoch. Aus der Sicht des Lebensstandardprinzips 
entsprechen sie den an sie gestellten Anforderungen 
der Absicherung bei Aufgabe der Erwerbstätigkeit. 
Der Anspruch auf eine Leistung unabhängig von 
einem weiter erzielten Erwerbseinkommen bei 
Eintritt eines Versicherungsfalles (Invalidität, Tod, 
Alter) in voller Höhe widerspricht daher nicht nur 
dem Versicherungsprinzip, sondern auch dem 
Sozialprinzip, weil dadurch nicht der Lebensstan­
dard gesichert, sondern erhöht wird. Die bisherigen 
Bedingungen für den Anfall einer Pension, nämlich 
"keine Erwerbstätigkeit am Stichtag bzw. in einer 
gewissen Zeit nach dem Stichtag", aber zugegebe­
nermaßen auch die früher geltenden Ruhensbestim­
mungen, konnten dieses Problem nicht ausreichend 
lösen. Umgehungen waren möglich. Der Entwurf 
trennt daher zwischen der nach dem Versicherungs­
prinzip auf jeden Fall zustehenden Leistung auf 
Grund der eingezahlten Beiträge und der notwendi­
gen Leistung zur Aufrechterhaltung des Lebensstan­
dards bei Aufgabe der Erwerbstätigkeit. 

Dies wird bei den Pensionen aus dem Versiche­
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit dadurch 
erreicht, daß der Zurechnungszuschlag nur dann in 
voller Höhe gebührt, wenn kein Erwerbseinkom­
men erzielt wird. Die Pension auf Grund des 
Steigerungsbetrages gebührt aber als "Versiche­
rungsleistung" auf jeden Fall unabhängig von einem 
weiter erzielten Erwerbseinkommen. Die kompli­
zierte Stichtagsregelung entfällt. 

Bei den Pensionen aus dem Versicherungsfall des 
Alters wird bei allen vorzeitigen Alterspensionen 
und der Gleitpension streng auf das V ersicherungs­
prinzip Rücksicht genommen. Wegfall der Pension 
bei Aufnahme einer Eiwerbstätigkeit bzw. Gleitpen­
sion bei Reduzierung der Arbeitszeit und Erhöhung 
bei Erreichen des Anfallsalters für die "normale" 
Alterspension für zusätzliche Beitragszeiten nach­
versicherungsmathematischen Grundsätzen anstelle 
einer Neuberechrtung zu diesem Zeitpunkt sind die 
Konsequenz. Durch die Neuregelung wird erreicht, 
daß - unabhängig vom Alter der erstmaligen 
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Inanspruchnahme der Pension - die Lebenspen­
sionssumme für vergleichbare Bemessungsgrundla­
gen in etwa gleich hoch ist. 

Wie bereits weiter oben ausKeführt, sind die 
Hundertsätze des Steigerungsbetrages einer Pen­
sion aus der Sicht des Versicherungsprinzips zu 
hoch. Die dem Versicherungsprinzip entsprechen­
den progressiven Steigerungsbeträge in der Stamm­
fassung dieses Bundesgesetzes wurden mit der 
~.o. Novelle in degressive Steigerungsbeträge in 
Ubereinstimmung mit dem Lebensstandardprinzip 
umgewandelt. Um bei der "normalen" Alterspen­
sion dem Versicherungsprinzip zum Durchbruch zu 
verhelfen, wird durch die Konstruktion einer 
Teilpension, deren Höhe von der Zahl der 
Beitragsjahre abhängig ist, ein progressiver Verlauf 
der Steigerungsbeträge nachgebildet. Dieser Teil 
der Pension, der sich nach dem Äquivalenzprinzip 
auf Grund der eingezahlten Beiträge ergibt, gebührt 
auf jeden Fall auch bei weiterer Erwerbstätigkeit mit 
einem entsprechenden Einkommen. 

Die äußerst komplizierte Regelung einer Stich­
zeit in den Versicherungsfällen des Alters, die noch 
dazu administrativ viele Schwierigkeiten bereitete, 
entfällt. 

Durch alle beschriebenen aufeinander abge­
stimmten Maßnahmen im Leistungs- und Beitrags­
recht sowie durch eine ausreichende Bundesbeteili­
gung sichert der Entwurf die Finanzierung der 
Pensionen auch in Zukunft. 

Besonderer Teil 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird folgendes 
bemerkt: 

Zu Art. I Z 1; 36 und 41 und Art. 11 Z 2 und 3 ( §§ 4 
Abs. 1 Z 5, 135 Abs. 1 Z 1 und 151 Abs.2): 

Die vorgeschlagenen Änderungen dienen der 
terminologischen Anpassung an das arri 1. Septem­
ber 1992 in Kraft getretene MTD-Gesetz sowie an 
das am 1. Jänner 1993 in Kraft getretene Kranken­
pflegegesetz. 

Zu Art. I Z 2, 13, 16, 17, 19,57,58,60,61,.63 bis 66, 
71, 72, 74, 75,84 bis 87, 90, 98, 129, 130, 144 und 
149 (§§ 5 Abs. 2, 44 Abs. 6, 56 a Abs. 2, 70 Abs. 1, 
76 a Abs.l, 238, 238 a, 240, 241, 242, 243, 244, 
244 a, 249 Abs.l, 250 Abs.2, 251 a Abs.7, 269 
Abs. 2,306 Abs. 2, 470 Abs. 3 und 506 a): 

Anstelle der Vielzahl der derzeit geltenden 
verschieden berechneten Bemessungsgrundlagen 
tritt in Hinkunft im wesentlichen eine Bemessungs­
grundlage, berechnet aus den einkommensmäßig 
höchsten 180 aufgewerteten durchschnittlichen 
monatlichen Beitragsgrundlagen. Maßgeblich für 

die Berechnung der Bemessungsgrundlage ist der· 
Zeitraum vom erstmaligen Eintritt in die Versiche­
rung bis zum Ende des letzten vor dem Stichtag 
liegenden Kalenderj ahres. Bei Vorliegen von 

. mindestens 180 Beitragsmonaten in diesem Zeit­
raum ergibt sich die Bemessungsgrundlage durch 
Teilung aller Beitragsgrundlagen einschließlich der 
Sonderzahlungen in den einkommensmäßig besten 
180 Beitragsmonaten durch die Zahl 210. Sind 
weniger als 180 Beitragsmonate vorhanden, wird 
die Summe der Beitragsgrundlagen durch die um ein 
Sechstel erhöhte Zahl der vorhandenen Beitragsmo­
nate geteilt. Nicht berücksichtigt werden Beitrags­
monate nach diesem Bundesgesetz vor dem 
1. Jänner 1956, weil erst ab diesem Zeitpunkt die 
Krankenversicherungsträger zur Führung der 
Stammkarten verpflichtet waren, aus denen die 
Beitragsgrundlagen ersichtlich sind. Vor dem 
1. Jänner 1956 oblag die Führung der Versiche­
rungsunterlagen grundsätzlich den Dienstgebern, 
nur in Ausnahmefällen wurde sie von den 
Krankenversicherungsträgern durchgeführt. Da 
eine so weit zurückliegende Aufbewahrungspflicht 
nicht besteht und darüber hinaus viele Dienstgeber 
nicht mehr existieren, ist eine Feststellung von 
Beitragsgrundlagen aus dieser Zeit in der Mehrzahl 
der Fälle nicht möglich. 

Ebenfalls nicht berücksichtigt werden Beitrags­
monate nach dem Gewerblichen Sozialversiche­
rungsgesetz, die vor dem 1. Jänner 1958, und 
Beitragsmonate nach dem Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetz, die vor dem 1. Jänner 1972 liegen. 
Anknüpfungspunkt für die Festlegung dieser 
Zeitpunkte sind einerseits das Inkrafttreten des 
Gewerblichen Pensionsversicherungsgesetzes bzw. 
für Zeiten nach dem Bauern-Sozialversicherungsge­
setz der Zeitpunkt, ab dem die Beitragsgrundlagen 
im Hauptverband EDV-mäßig gespeichert sind. 

Weiters außer Betracht bleiben die schon bisher 
im § 238 Abs. 4 ASVG genannten Versicherungszei­
ten. 

Im Hinblick darauf, daß in Hinkunft für die 
Bildung der Bemessungsgrundlage die besten 180 
Beitragsmonate heranzuziehen sind, sind die 
Sonderregelungen der bisherigen §§ 238 a und 239 
ASVG nicht mehr erforderlich und können daher 
entfallen. 

Neu eingeführt wurde eine Bemessungsgrundlage 
bei Vorliegen von Zeiten der Kindererziehung, für 
die ein fester Betrag vorgesehen ist (§ 239 ASVG). 

Die Neufassung des § 241 ASVG enthält nur eine 
geringfügige Anpassung an die neue Rechtslage 
hinsichtlich des Bemessungszeitraumes. 

Im Zusammenhang mit der Neuregelung der 
Bemessungsvorschriften waren auch geringfügige 
Änderungen des § 242 ASVG notwendig, der 
gleichzeitig noch klarer nach den Bedürfnissen einer 
automationsgestützten Datenverarbeitung gefaßt 
wurde. 
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Die Beitragsgrundlagenbildung bei Vorliegen von 
mehreren Beschäftigungen und / oder Erwerbstätig­
keiten (§ 244 a ASVG) mußte ebenfalls im Zusam­
menhang mit der Neuregelung der Bemess~ngsvor­
schriften geändert werden, um ungerechtfertigte 
Auswirkungen beim Zusammentreffen einer unselb­
ständigen und einer selbständigen Erwerbstätigkeit 
in einem Kalenderjahr zu verhindern. Dabei wurde 
auch auf eine Harmonisierung der Vorschriften 
nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz und dem Bauern-Sozial­
versicherungsgesetz Bedacht genommen. 

Zu Art; I Z 2, 13, 14, 16, 18,20, 21, 24, 33, 34, 35, 
37, 38, 39, 42 bis 45, 114, 121, 125, 126, 130, 142, 
147 und 151 (§§ 5 Abs. 2, 44 Abs. 6, 45 Abs. 1, 56 a 
Abs. 2, 74 Abs. 1,76 a Abs. 3,76 b Abs. 1,77 Abs. 4, 
108 bis 1081, 122 Abs. 4, 136 Abs. 3, 137 Abs. 2, 141 
Abs.3, 154 Abs. 1, 181 Abs.l, 181 b, 212 Abs.3, 
283, 288 Abs. 1, 292 Abs.4 lit. h, 293 Abs.2, 306 
Abs. 2, 447 f Abs. 5 Z 4, 502 Abs. 4, 522 k Abs. 2): 

1. Das Ziel des neuen Aufwertungs- und Anpas­
sungssysterns 

Ziel des neuen Systems ist die Umstellung auf eine 
Nettoanpassung von besonderer Art. Die Pro-Kopf­
Einkommen der Pensionisten (nach Abzug von 
Sozialversicherungsbeiträgen) sollen sich grund­
sätzlich im Gleichklang mit den Pro-Kopf-Einkom­
men der versicherten Arbeitnehmer (nach Abzug 
von Sozialabgaben) entwickeln. Um größere 
kurzfristige Abweichungen von diesem Ziel nach 
Möglichkeit auszuschließen, sollen die Berechnun­
gen bis in das Jahr der Anpassung durchgeführt 
werden. 

Stellt sich nachträglich heraus, daß die wirtschaft­
liche Entwicklung anders verlaufen ist, als man bei 
der Festsetzung der Pensions anpassung angenom­
men hat; sind die Anpassungen in den nächsten 
Jahren entsprechend zu korrigieren und/oder die 
allenfalls erforderliche Zuführung zusätzlicher 
Finanzierungsmittel sicherzustellen. 

Alt- und Neupensionen sollen nach denselben 
Grundsätzen behandelt werden. Daher sind die zur 
Bemessung der neu zuerkannten Pensionen heran­
zuziehenden individuellen Beitragsgrundlagen je­
weils im gleichen Ausmaß wie die Pensionen zu 
erhöhen. Bei der Neuzuerkennung einer Pension 
sollen überdies zwei weitere Schwachstellen des 
gegenwärtigen Systems der Aufwertung und Anpas­
sung behoben werden. Die Aufwertung der 
individuellen Beitragsgrundlagen soll um ein Jahr 
näher an den Zeitpunkt der Pensionszuerkennung 
herangeführt werden; unerwünschte Veränderun­
gen in der Höhe der Nettopension verglichen mit 
dem zuletzt bezogenen Nettoaktiveinkommen 
durch Änderungen der Beitragsbelastung sollen 
ausgeschaltet werden. 

2. Die Realisierung im Überblick 

2.1 Wie bisher soll das Ausmaß der jährlichen 
Pensionsanpassung durch Verordnung festge­
setzt werden. 

2.2 Grundlage für die Erlassung dieser Verordnung 
ist ein Gutachten des Beirats für die Renten­
und Pensionsanpassung. Dieses Gutachten hat 
einen Anpassungsfaktor zu empfehlen, der 
unter Bedachtnahme auf einen Anpassungs­
richtwert festzusetzen ist. 

2.3 Der Anpassungsrichtwert gibt an, um welchen 
Prozentsatz die Pensionen erhöht werden 
müssen, um zu erreichen, daß sich die 
durchschnittlichen Nettopensionen um densel­
ben Prozentsatz erhöhen wie die Nettodurch­
schnittseinkommen der Versicherten. 

2.4 Die Festsetzung des Anpassungsfaktors kann 
von diesem Richtwert abweichen; überschreitet 
die Abweichung jedoch einen bestimmten 
Schwankungsbereich, ist gleichzeitig mit der 
Verordnung in einem Bundesgesetz für eine 
zusätzliche Mittelzuführung an die Pensions­
versicherung auf Dauer Sorge zu tragen. 

2.5 Mit dem in der Verordnung festgesetzten 
Anpassungsfaktor werden auch die für die 
Aufwertung der individuellen Beitragsgrundla­
gen dienenden Aufwertungsfaktoren erhöht; 
aus den so erhöhten individuellen Beitrags­
grundlagen werden die Bemessungsgrundlagen 
für die neu anfallenden Pensionen berechnet. 
Die Erhöhung der individuellen Beitragsgrund­
lagen und die Erhöhung der Pensionen für ein 
und dasselbe Jahr ist ident. 

2.6 In Hinkunft werden die individuellen Beitrags­
grundlagen auf das Jahr vor der Pensionierung 
aufgewertet. 

2.7 Als Maßnahme zur Realisierung der Nettoauf­
wertung und -anpassung werden unterschiedli­
che Beitragsbelastungen vergangener Jahre 
sowohl bei der Festsetzung des Anpassungsfak­
tors und damit der Aufwertungsfaktoren als 
auch bei der Berechnung der Bemessungs­
grundlagen aus den individuellen Beitrags­
grundlagen berücksichtigt. 

2.8 Die Aufwertung der Höchstbeitragsgrundlagen 
und grundsätzlich der der Beitragsberechnung 
dienenden festen Beträge soll auch weiterhin 
nach der durch die 50. Novelle eingeführten 
neuen 'Methode erfolgen. 

3. Erwartete Konsequenzen 

Das neue System ähnelt insofern einem automati­
schen Regelkreis, als es nicht nur die Einkommen 
der Pensionisten mit den Einkommen der Aktiven 
verknüpft, sondern auch die Finanzierung miteinbe~ 
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zieht. Werden wegen steigender Pensionslasten 
Beitragserhöhungen erforderlich, dämpfen diese in 
der Folge nicht nur die Einkommenserhöhung der 
Aktiven, sondern wegen des Prinzips der Nettoan­
passung auch jene der Pensionisten. Damit werden 
die langfristig zu erwartenden Belastungserhöhun­
gen gleichmäßig auf Aktive und Pensionisten 
aufgeteilt und die Gefahren einer Aufkündigung des 
"Generationenvertrages" entscheidend vermindert. 

Die jeweils erste Berechnung des vorläufigen 
Anpassungsrichtwerts baut nicht nur auf gesicherten 
Daten auf, sondern muß die Daten des jeweils 
laufenden und des folgenden Jahres (das ist das 
Jahr, in dem die Anpassung wirksam werden soll) 
schätzen. Dadurch wird gewährleistet, daß die 
Anpassung bereits erkennbare Entwicklungen der 
Löhne und Gehälter bzw. der Verbraucherpreise 
berücksichtigen und damit ein kurzfristiges Ausein­
anderdriften der Einkommen der Pensionisten und 
der Aktiven verhindern kann. Andererseits läßt sich 
nicht ausschließen, daß die tatsächliche Entwick­
lung anders verläuft als die prognostizierte. Solche 
Abweichungen müssen daher systemgemäß in den 
Folgejahren nach oben oder unten korrigiert 
werden. 

Nach wie vor ist nicht an eine Pensionsautomatik 
gedacht. Die Höhe des jeweiligen Anpassungsfak­
tors soll auch in Zukunft politisch entschieden 
werden. Vom System her ist dafür ein Spielraum 
vorgesehen, innerhalb dessen auf Sonderentwick­
lungen Bedacht genommen werden kann. Auch eine 
Überschreitung des Spielraumes ist möglich. Da 
eine solche aber im System nicht berücksichtigte 
Langzeitauswirkungen nach sich zieht und damit 
den Regelkreis beeinträchtigt, müssen in diesem Fall 
gleichzeitig die erforderlichen Finanzierungs­
schritte gesetzt werden. 

Beim Neuanfall von Pensionen wird es wegen der 
BerücksiChtigung der jeweils aktuellen Entwicklung 
bei der Festsetzung des Anpassungsfaktors und auch 
der Aufwertung der individuellen Beitragsgrundla­
gen auf das Jahr vor der Pensionierung zur 
Ausschaltung unbeabsichtigter Inflationsgewinne 
bzw. -verluste kommen. Die bisherige Berechnung 
der Pensionen hat nicht darauf Rücksicht genom­
men, daß (unterschiedliche) Erhöhungen von 
Beitragssätzen in der Sozialversicherung in jenen 
Jahren, die zur Pensionsberechnung herangezogen 
wurden, zu Verzerrungen bei der Pensionszuerken­
nung führen. Ging ein Versicherter in einem Jahr in 
Pension, in dem es zu Erhöhungen von Beitragssät­
zen gekommen war, so erzielte er eine höhere 
Nettopension (verglichen mit seinem letzten Netto­
aktiveinkommen) als ein Versicherter mit gleichen 
Beitragsgrundlagen, der ein Jahr früher in Pension 
gegangen war. Die nunmehr vorgesehene besondere 
Art der Nettoanpassung in Verbindung mit der 
neuen Regelung der Aufwertung für Beitragsgrund­
lagen aus zurückliegenden Beitragsjahren beseitigt 

solche Zufallsschwankungen und gewährleistet 
damit größere Pensionsgerechtigkeit. Die Neuerun­
gen bei der Erstberechnung der Pension sind auch in 
Verbindung mit der geplanten Neufestsetzung des 
Pensionsbemessungszeitraumes zu sehen: In Zu­
kunft sollen die einkommensmäßig 15 besten 
Versicherungsj ahre des Versicherten herangezogen 
werden. 

Die Beibehaltung der Bruttoaufwertung der 
Höchstbeitragsgrundlagen und fester Beträge, die 
zur Beitragsermittlung verwendet werden, verhin­
dert die allmähliche Unterversicherung der Bezieher 
höherer Einkommen. Die Nichtaktualisierung der 
Berechnung der Aufwertungszahl (Beobachtungs­
zeitraum bleiben das drittvorangegangene und das 
zweitvorangegangene Jahr) ist nicht nur aus 
technischen Gründen notwendig (zumindest ein 
Wert muß auf feststehenden Daten beruhen), sie 
bewirkt auch kurzfristig einen positiven antizykli­
schen Finanzierungseffekt. Mittelfristig werden sich 
die durchschnittlichen Beitragsgrundlagen dennoch 
wie die durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen 
der ASVG-Versicherten entwickeln. 

Im § 108 sind alle grundsätzlichen Bestimmungen 
über die Werte, die der Aufwertung und Anpassung 
dienen und die entweder durch Kundmachung oder 
Verordnung festzustellen sind, enthalten. Die 
weiteren Paragraphen beinhalten, soweit dies noch 
notwendig ist, nähere Detailvorschriften. 

Zu § 108 Abs.l: 

Sämtliche Werte der Aufwertung und Anpassung, 
die durch einen im Gesetz vorgegebenen Rechen­
vorgang auf Grund von endgültigen Statistikwerten 
ermittelt werden können, sollen in Hinkunft nur 
kundgemacht werden. Werte, bei denen em 
Ermessensspielraum . im . Gesetz eingeräumt ist, 
werden durch Verordnung festgesetzt. 

Zu § 108 Abs. 2 und § 108 a: 

Das geplante System der Aufwertung und 
Anpassung ab 1. Jänner 1993 wurde hinsichtlich der 
Berechnung der Aufwertungszahl bereits durch die 
50. Novelle zum ASVG vorbereitet. Durch die 
50. Novelle wurde festgelegt, daß die Aufwertungs­
zahl eines Jahres die Änderung der durchschnittli­
chen Beitragsgrundlagen des zweitvorangegange­
nen Jahres (Ausgangsjahr) gegenüber dem drittvor­
angegangenen J ahr (Vergleichsjahr) widerspiegelt. 
Ermittelt werden die durchschnittlichen Beitrags­
grundlagen aus den Daten der Versichertendatei 
des Hauptverbandes ohne dämpfende mathemati­
sche Methoden, die vor der 50. Novelle gegolten 
haben. Durch die neue Berechnungsmethode seit 
Inkrafttreten der 50. Novelle ist sichergestellt, daß 
mittel- und langfristig die durchschnittlichen 
Beitragsgrundlagen . (brutto) sich in etwa gleich 
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entwickeln wie die durchschnittlichen Brutto-pro­
Kopf-Einkommen aller ASVG-Versicherten. Die 
Dämpfung durch eine ungenügende Aufwertung 
der Höchstbeitragsgrundlage und der sonstigen 
beitragsbezogenen festen Beträge in der Sozialversi­
cherung fällt weg. 

Ein Vergleich der Aufwertungszahlen, der 
Höchstbeitragsgrundlagen, der Steigerung der 
Brutto-pro-Kopf-Einkommen und der durch­
schnittlichen Beitragsgrundlagen (brutto) in der 
Pensionsversicherung nach dem ASVG nach der vor 
der 50. Novelle und nach der 50. Novelle geltenden 
Rechtslage zeigt folgendes Bild, wenn man 
annimmt, daß ab dem Jahr 1984 die neue 
Berechnungsmethode gegolten hätte: 

Aufwenungszahl nach der monatliche 
Höchstbeitragsgrundlage nach Rechtslage der Rechtslage 

nach der nach der 
vor der 50. Novelle vor der 50. Novelle 

50. Novelle *) (und au~h in 50. Novelle *) (und auch in 
Hinkunft) Hinkunft) 

1986 1,041 1,046 25800 S 26400 S 
1987 1,041 1,048 26400 S 27600 S 
1988 1,031 1,050 27600 S 29400 S 
1989 1,026 1,036 28200 S 30000 S 
1990- 1,025 1,036 28800 S 31200 S 
1991 1,033 1,043 30000 S 32400 S 
1992 1,045 1,058 31200 S 34200 S 

*) Ohne diskretionäre Eingriffe. 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Steigerung der durchschnittlichen 
Beitra((sgrundlagen in der 

Steigerunf? der PensionsversIcherung nach dem ASVG 
Pro-Kopf-Emkorn- nach der Rechtslage 

IDen der Versichenenf-------.--.....:...----
nach dem ASVG nach der 50. Novelle 

vor der 50. Novelle (und auch in 
Hinkunft) 

5,1% 5,0% 5,0% 
3,5% 3,3% 3,6% 
3,2% 3,3% 3,6% 
4,6% 4,3% 4,3% 
6,1% 5,5% 5,8% 
6,5% 6,1% 6,1% 
5,7% ,,) 5,4% 5,8% 

. ") geschätzt. 

Die Schätzung In die Zukunft zeigt folgendes 
Bild: 

Aufwenungszahl nach der monatliche 

Rechtslage Höchstbeitragsgrundlage nach 
der Rechtslage *) 

nach der nach der 
vor der 50. Novelle vor der 50. Novelle 

50. Novelle (und auch in 50. Novelle (und auch in 
Hinkunft) Hinkunft) 

1993 1,050 1,061 33000 S 33600 S 
1994 1,046 1,058 34800 S 35400 S 
1995 1,042 1,055 36000 S 37800 S 
1996 1,043 1,054 37800 S 39600 S 

Aufwenungszahl nach der 
monatliche 

Höchstbeitragsgrundlage nach 
Rechtslage der Rechtslage *) 

nach der nach der 
vor der 50. Novelle vor der 50. Novelle 

50. Novelle (und auch in SO. Novelle (und auch in 
Hinkunft) Hinkunft) 

1997 1,040 1,056 39000 S 42000 S 
1998 1,041 1,051 40800 S 43800 S 
1999 1,038 1,053 42000 S 46200 S 
2000 1,039 1,059 43800 S 48000 S 

*) Ausgehend von einem Meßbetrag für 1992 von 
1040,21 S nach der Rechtslage vor der 50. Novelle bzw. 
von 1 050,17 S nach der Rechtslage auf Grund der 
50. Novelle und in Hinkunft. 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Steigerung der durchschnittlichen' 
Beitragsgrundlagen in der 

Steigerung der Pensionsversicherung nach dem ASVG 
Pro-Kopf-Einkorn- nach der Rechtslage 

rnen der Versichenenl------..,.--.....:...----
nach dem ASVG nach der so. Novelle 

vor der 50. Novelle (und auch in 
Hinkunft) 

5,5% 5,2% 5,5% 
5,4% 5,4% 5,4% 
5,3% 5,0% 5,6% 
5,2% 5,2% 5,1%. 
5,1% 4,7% 5,3% 
5,0% 4,9% 4,9% 
5,0% 4,5% 5,1% 
5,0% 4,8% 5,0% 

Zu § 108 Abs. 3 und § 108 b: 

Die Festsetzung der Höchstbeitragsgrundlage 
wurde nicht geändert. 

Zu § 108 Abs. 4 und § 108 c: 

Die Aufwertung der individuellen Beitragsgrund­
lagen für die Bildung der Bemessungsgrundlage und 
die Anpassung der Pensionen für ein und dasselbe 
Jahr sollen wieder in gleicher Höhe festgesetzt 
werden (Rechtslage vor der 40. Novelle zum 
ASVG). Dadurch wird ein Auseinanderentwickeln 
von Neu- und Altpensionen, das durch das ab 1986 
geltende Aufwertungs- und Anpassungssystem 
gegeben war und durch die Aktualisierung bloß der 
Anpassung in den letzten beiden Jahren noch 
verstärkt wurde, in Zukunft verhindert. Die neue 
Methode der Aufwertung und Anpassung wirkt 
dem Auseinanderentwickeln von Neu- und Altpen­
sionen entgegen und verringert langfristig durch die 
Berücksichtigung auch der Beitragsbelastung im 
Zeitablauf bei der Bemessung der Pension die 
Niveauunterschiede zwischen den Neupensionen 
und dem Bestand der Pensionen. Dadurch kommt 
es auch nicht mehr zu einer ungewollten automati­
schen Erhöhung der Nettoersatzrate bei Änderun­
gen der Beitragsbelastung. 
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Der Faktor, der zur Vervielfachung der Aufwer­
tungsfaktoren jeweils herangezogen wird, ent­
spricht dem Anpassungsfaktor des folgenden Jahres, 
womit ein Gleichklang der Aufwertung und 
Anpassung wieder hergestellt ist. 

Derzeit werden durch die Reihe der Aufwer­
tungsfaktoren die Beitragsgrundlagen auf das 
Niveau des dem Pensionsbeginn zweitvorangegan­
genen Jahres aufgewertet. Für die Bemessung der 
Pension treten noch die nicht aufgewerteten 
Beitragsgrundlagen des zweitvorangegangenen 
Jahres und des dem Pensionsbeginn vorangegange­
nen Jahres hinzu. Die Neuzugangspension ist daher 
nicht auf dem Niveau des Zugangsjahres, sondern 
mit Ausnahme der Beitragsgrundlage des vorange­
gangenen Jahres auf dem Niveau des zweitvorange­
gangenen1ahres. Unterschiedlich hohe Inflationsra­
ten verursachen Inflationsgewinne bzw. -verluste, 
abhängig vom jeweiligen Zugangsjahr einer Pen­
sion. Ab 1. Juli 1993 wird daher die Aufwertung um 
ein Jahr näher an den Pensionsbeginn herangeführt. 

Die Reihe der Aufwertungsfaktoren für die 
Berechnung der Bemessungsgrundlage in einem 
bestimmten Jahr endet in Hinkunft mit dem 
Aufwertungsfaktor des zweitvorangegangenen 
Jahres, das bedeutet, daß alle Beitragsgrundlagen 
auf das der Berechnung der Bemessungsgrundlage 
vorangegangene Jahr aufgewertet werden. Der 
letzte Aufwertungsfaktor entspricht· dem Anpas­
sungsfaktor für das dem Jahr der Bemessung 
vorangegangene Jahr, dh. daß beide Faktoren die 
gleiche Niveauerhöhung berücksichtigen. 

Eine Neupensionbefindet sich daher in Hinkunft 
auf jeden Fall auf dem Niveau des Vorjahres. 
Angepaßt wird sie mit der Niveauerhöhung des 
folgenden Jahres. 

Aufwertungsfaktoren für die Jahre 1992 und 
1993 

für das Jahr 1992 

derzeitige Gesetzeslage I Gesetzeslage ab 1.1.1993 

Aufwer-
tungszahl aktualisier-

bzw. ter 
Aufwer- Richtzahl ~.npassungs- Aufwer- fOr das Jahr 

tungsfaktor für das faktor des tungsfaktor 1993 
drittfol- nächsten 
gende 
Jahr ') 

Jahres 2) 

1938 
und 
früher 65,857 1,125 1,125 62,603 65,170 
1939-
1946 58,535 1,778 1,778 55,647 57,929 
1947 32,928 1,666 1,666 31,297 32,580 
1948 19,763 1,192 1,192 18,786 19,556 
1949 16,584 1,260 1,260 15,760 16,406 
1950 13,165 1,350 1,350 12,508 13,021 
1951 9,753 1,111 1,111 9,265 9,645 
1952 8,779 1,058 1,058 8,339 8,681 
1953 8,297 1,063 1,063 7,882 8,205 

für das Jahr 1992 

derzeitige Gesetzeslage I Gesetzeslage ab 1.1.1993 

Aufwer-
tungszahl aktualisier-

bzw. ter 
Aufwer- Richtzahl IA!>kassungs- Aufwer- für das Jahr 

tungsfaktor für das fa tor des tungsfaktor 1993 
drittfol- nächsten 
gende Jahres 2) 
Jahr ') 

1954 7,807 1,033 1,033 7,415 7,719 
1955 7,558 1,047 1,047 7,178 7,472 
1956 7,221 1,043 1,043 6,856 7,137 
1957 6,924 1,028 1,028 6,573 6,842 
1958 6,736 1,022 1,022 6,394 6,656 
1959 6,588 1,080 1,080 6,257 6,514 
1960 6,101 1,078 1,078 5,793 6,031 
1961 5,662 1,084 1,084 5,374 5,594 
1962 5,223 1,071 1,071 4,958 5,161 
1963 4,878 1,070 1,070 4,629 4,819 
1964 4,560 1,081 1,081 4,326 4,503 
1965 4,220 1,064 1,064 4,002 4,166 
1966 3,963 1,071 1,071 3,761 3,915 
1967 3,700 1,054 1,054 3,512 3,656 
1968 3,512 1,071 1,071 3,332 3,469 
1969 3,277 1,074 1,074 3,111 3,239 
1970 3,051 1,090 1,090 2,897 3,016 
1971 2,802 1,104 1,104 2,658 2,767 
1972 2,538 1,102 1,097 2,407 2,506 
1973 2,300 1,115 1,110 2,194 2,284 
1974 2,063 1,070 1,065 1,977 2,058 
1975 1,929 1,069 1,064 1,856 1,932 
1976 1,803 1,065 1,060 1,745 1,817 
1977 1,693 1,056 1,051 1,646 1,713 
1978 1,605 1,051 1,046 1,566 1,630 
1979 1,527 1,052 1,047 1,497 1,558 
1980 1,449 1,055 1,050 1,430 1,489 
1981 1,375 1,040 1,035 1,362 1,418 
1982 1,323 1,033 1,028 1,316 1,370 
1983 1,282 1,041 1,035 1,280 1,332 
1984 1,231 1,041 1,038 1,237 1,288 
1985 1,182 1,031 1,023 1,191 1,240 
1986 1,146 1,026 1,022 1,165 1,213 
1987 1,117 1,025 1,018 1,140 1,187 
1988 1,090 1,043 1,027 1,119 1,165 
1989 1,045 1,045 1,042 1,090 1,135 
1990 - - 1,046 1,046 1,089 
1991 - - - - 1,041 

') Die Richtzahl bzw. die Aufwertungszahl bis zum Jahr 
1985 war ident mit dem Anpassungsfaktor; die Pensionen 
wurden auf das Niveau der Beitragsgrundlagen des 
zweitvorangegangenen Jahres angehoben. 

Ab dem Jahre 1986 war die Anpassung durch die 
Arbeitslosenrate gedämpft, nicht aber die Aufwertung. Ab 
dem Jahre 1990 wurde die Anpassung aktuell .berechnet, 
nicht jedoch die Aufwertung. 

2) Für die Jahre 1986 bis 1991 aktualisierte Anpassungs­
faktoren nach der neuen Anpassungsmethode ohne 
Berücksichtigung der veränderten Beitragsbelastung. Für 
die Jahre 1983 bis 1985 aktualisierte Anpassungsfaktoren 
nach der Methode vor der 50. Novelle. Für die Jahre 1972 
bis 1982 aktualisierte· Anpassungsfaktoren abzüglich 
0,5%-Punkte. Für die früheren Jahre aktualisierte 
Anpassungsfaktoren ohne Änderung. 

932 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)40 von 189

www.parlament.gv.at



932 der Beilagen 41 

Bei der Berechnung der neuen Aufwertungsfak­
toren für das Jahr 1993, die für die Folgejahre der 
Vervielfachung mit dem Anpassungsfaktor zu­
grunde zu legen sind, wurden . Änderungen der 
Beitragsbelastung in den vergangenen Jahren nicht 
berücksichtigt, um einen gleitenden Übergang in 
das neue System zu ermöglichen. Die Berücksichti­
gung der Beitragsbelastung bei der Bildung der 
Bemessungsgrundlage aus den Beitragsgrundlagen 
(siehe § 108 Abs. 8) wird ebenfalls erst ab dem Jahr 
1993 vorgenommen werden. Die den Aufwertungs­
faktoren zugrunde liegenden einzelnen Faktoren 
(Anpassungsfaktoren) sind daher nicht vergleichbar 
mit den neuen Werten der Anpassung (endgültige 
Anpassungsrichtwerte) der Vergangenheit (siehe 
§ 108 d). Die Aufwertungsfaktoren für das Jahr 
1994 sind mit dem Anpassungsfaktor des Jahres 
1993 zu vervielfachen usw. 

Zu § 108 Abs. 5, 7 und § 108 f: 

Der Anpassungsfaktor eines Jahres ist so 
festzusetzen, daß die Erhöhung der durchschnittli­
chen Beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung 
nach dem ASVG vom Vorjahr auf das Jahr, für das 
der Anpassungsfaktor festgesetzt wird, gleich ist der 
Erhöhung der durchschnittlichen Pensionsleistung 
für Pensionen aus den Versicherungsfällen des 
Alters und der geminderten Arbeitsfähigkeit in der 
Pensionsversicherung nach dem ASVG ebenfalls 
vom Vorjahr auf das Jahr, für das der Anpassungs­
faktor festzusetzen ist. Bei den Erhöhungen der 
durchschnittlichen Beitragsgrundlage und der 
durchschnittlichen Pensionsleistung ist auf Ände­
~ngen. der Beitragsbelastung durch eine allfällige 
Anderung der Beitragssätze in diesen Jahren 
Bedacht zu nehmen. 

Der Anpassungsfaktor eines Jahres ist in 
Hinkunft unter Berücksichtigung einer Anpassungs­
bandbreite, die sich aus einem Vergleich der 
Anpassungsrichtwertmeßzahl und der Anpassungs­
faktormeßzahl dieses Jahres ergibt, auf Grund des 
geschätzten Anpassungsrichtwertes dieses Jahres 
festzusetzen. Für die Anpassungsrichtwertmeßzahl 
und die Anpassungsfaktormeßzahl ist jeweils eine 
Meßzahlreihe zu bilden. Beginn der Meßzahlreihe 
für beide ist das Jahr 1992 mit einem Wert von 100. 
Die Anpassungsrichtwertmeßzahl eines Jahres er­
gibt sich durch Vervielfachung des Wertes für 1992 
mit den endgültig errechneten Anpassungsrichtwer­
ten der Folgejahre und den geschätzten Anpas­
sungsrichtwerten in den letzten beiden Jahren der 
Meßzahlreihe. Die Anpassungsfaktormeßzahl eines 
Jahres ergibt sich durch Vervielfachung des 
Vorjahreswertes mit dem Anpassungsfaktor eines 
Jahres. 

Die Festsetzung des Anpassungsfaktors hat unter 
Bedachtnahme auf den geschätzten Anpassungs­
richtwert des Jahres, für das der Anpassungsfaktor 

gelten soll, so zu erfolgen, daß die Anpassungsfak­
tormeßzahl für dieses Jahr die Anpassungsricht­
wertnießzahl für dieses Jihr um nicht mehr als 1 % 
übersteigt. Wird ein Anpassungsfaktor in einer 
Höhe festgesetzt, daß der Unterschied zwischen 
Anpassungsfaktormeßzahl und Anpassungsricht­
wertmeßzahl mehr als 1 % beträgt, ist die finanzielle 
Bedeckung für die Erhöhung, die über die 
Schwankungsbreite von 1 % hinausgeht, entweder 
durch eine Beitragssatzerhöhung und/oder eine 
Änderung der künftigen Bundesbeitragsformel 
(erhöhter Bundesbeitrag) sicherzustellen. 

Dazu ein Beispiel (Annahmen): 

Für die Jahre 1993 bis 1996 werden folgende 
Anpassungsrichtwerte geschätzt: 

1993 ............................. 1,041 
1994 .......... , .................. 1,039 
1995 ............................. 1,039 
1996 ............................. 1,034 

Für die Jahre 1993 bis 1995 wurden die 
Anpassungsfaktoren in der Höhe der geschätzten 
Anpassungsrichtwerte festgesetzt. Auf Grund der 
endgültigen Berechnung der Anpassungsrichtwerte 
für die Jahre 1993 und 1994 und der Schätzung der 
Anpassungsrichtwerte für 1995 und 1996, die im 
Jahre 1995 vorgenommen wird, ergeben sich 
folgende Anpassungsrichtwerte und die daraus 
errechnete Anpassungsrichtwertmeßzahlreihe: 

1992 ........ . 
1993 ........ . 
1994 ........ . 
1995 ....... .. 
1996 ........ . 

Anpassung­
richtwert 

1,038 
1,035 
1,036 
1,034 

Anpassungs­
richtwertmeßzahl 

100,00 
103,80 
107,43 
111,30 
115,08 

Den Anpassungsrichtwertmeßzahlenstehen fol­
gende Anpassungsfaktormeßzahlen gegenüber: 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Anpassungsfaktor­
meßzahl 

100,00 
104,10 
108,16 
112,38 
116,20 

Die Anpassungsfaktormeßzahl darf die Anpas­
sungsrichtwertmeßzahl für das Jahr 1996 um nicht 
mehr als 1 % übersteigen, dh. sie darf den Wert von 
115,08 x 1,01 = 116,23 nicht überschreiten. Wie 
ersichtlich, liegt die Anpassungsfaktormeßzahl für 
das Jahr 1996,mit 116,20 noch im Schwankungsbe­
reich von 1 %. Ein Anpassungsfaktor für 1996 von 
1,034 wäre möglich. Allerdings sollten die positiven 
Schätzfehler der Vorjahre bereits jetzt zum Teil 
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korrigiert werden, da sonst im darauffolgenden Jahr 
Kein Spielraum innerhalb der Bandbreite mehr wäre. 

Bei anderen Annahmen für die Beispielsrechnung, 
bei denen die Anpassungsfaktormeßzahl im Jahr 
1996 die um 1 % erhöhte Anpassungsrichtwertmeß­
zahl bereits übersteigt, müßte der Anpassungsfaktor 
entsprechend· niedriger festgesetzt werden. Wird 
dies nicht getan, ist eine entsprechende Beitragssat­
zerhöhung und/oder Änderung der Bundesbei­
tragsformel (§ 80 Abs. 3) gleichzeitig mit der 
Verordnung über die Festsetzung des Anpassungs­
faktors in einem Bundesgesetz vorzusehen. 

Wird auf diese Weise eine höhere Anpassung 
festgesetzt, ist in den Folgejahren die Anpassungs­
richtwertmeßzahl entsprechend zu erhöhen. Dazu 
ein Beispiel: Für die Jahre 1993 bis 1995 wurden die 
Anpassungsrichtwerte wie im vorigen Beispiel 
geschätzt und die Anpassungsfaktoren in der Höhe 
der geschätzten Anpassungsrichtwerte festgesetzt. 
Die endgültige Berechnung der Anpassungsricht­
werte für die Jahre 1993 und 1994 hätte ebenfalls die 
im vorigen Beispiel angegebenen Werte ergeben. 
Die Schätzung der Anpassungsrichtwerte für die 
Jahre 1995 und 1996 sind jedoch anders als im 
vorigen Beispiel. Die Anpassungsrichtwerte und die 
daraus errechnete Anpassungsrichtwertmeßzahl­
reihe hätten betragen: 

Anpassungs-
richtwert 

Anpassunns-
richtwertme zahl 

1992 ............ 100,00 
1993 .......... .. 1,039 103,90 
1994 .......... 1,035 107,54 
1995 ............ 1,034 111,20 
1996 .......... 1,037 115,31 

Die Anpassungsfaktormeßzahl darf die Anpas­
sungsrichtwertmeßzahl für das Jahr 1996 um nicht 
mehr als 1 % übersteigen, dh. sie darf den Wert von 
115,31 x 1,01 = 116,46 nicht übersteigen. Bei 
einer Festsetzung des Anpassungsfaktors mit 1,037 
für das Jahr 1996 ergibt sich aber eine Anpassungs­
faktormeßzahl von 116,54. Entweder wird für 1996 
nur ein Anpassungsfaktorvon 1,036 festgesetzt (die 
Anpassungsfaktormeßzahl beträgt dann 116,93 und 
liegt in der Bandbreite), oder für die Anpassung von 
1,037 wird die Finanzierung sichergestellt. In 
diesem Fall ist bei der Berechnung der Anpassungs­
richtwertmeßzahl für das Jahr 1997 das Produkt der 
Anpassungsrichtwerte mit dem Faktor 
116,54 : 116,46 = 1,00069 zu vervielfachen. Damit 
wird sichergestellt, daß die durch zusätzliche 
Finanzierung ermöglichte höhere Anpassung nicht 
automatisch bei der nächsten Berechnung rückgän­
gig gemacht wird. 

Zu § 108 Abs. 6 und § 108 d: 
Die Berechnung des endgültigen Anpassungs­

richtwertes eines Jahres hat folgendermaßen zu 
erfolgen: 

Ausgangspunkt ist die Steigerung der durch­
schnittlichen Beitragsgrundlage der Versicherten 
nach dem ASVG vom Vorjahr auf das Jahr, für das 
der Richtwert berechnet wird. Dabei ist zunächst 
analog vorzugehen wie bei der Berechnung der 
Aufwertungszahl (Bruttosteigerung). Diese Brutto­
steigerung ist jedoch mit einem Korrekturfaktor zu 
vervielfachen, der eine allfällige Änderung der 
Beitragsbelastung der Versicherten nach dem 
ASVG in den verglichenen Jahren widerspiegelt. 
Daraus ergibt sich die Nettosteigerung der durch­
schnittlichen Beitragsgrundlage der Versicherten 
nach dem ASVG (netto vor Steuerabzug), die als 
Parameter für die Festsetzung des Richtwertes 
dient. 

Für die Berechnung des Korrekturfaktors für die 
Nettosteigerung der durchschnittlichen Beitrags­
grundlage ist aus dem gewogenen Mittel der 
durchschnittlichen Beitragsgrundlagen für Arbeiter 
und Angestellte eine durchschnittliche Beitrags­
grundlage aller Versicherten nach dem ASVG 
brutto (analoge Berechnung wie für die Aufwer­
tungszahl) sowie unter Berücksichtigung sämtlicher 
den Dienstnehmer belastenden Beiträge zu berech­
nen. Aus diesen durchschnittlichen Beitragsgrundla­
gen - brutto und netto vor Steuerabzug - ist eine 
Beitragsbelastungsmeßzahl zu errechnen. Der Kor­
rekturfaktor für die Errechnung der Nettosteige­
rung der durchschnittlichen Beitragsgrundlage 
berechnet sich aus der Änderung der Beitragsbela­
stungsmeßzahlen der Jahre, für die die Nettosteige­
rung gerechnet wird . 

Folgende den Dienstnehmer belastende Beiträge 
sind zu berücksichtigen: 

Beitrag zur Krankenversicherung inklusive 
Zusatzbeitrag ; 
Beitrag zur Pensionsversicherung inklusive 
Zusatzbeitrag ; 
Beitrag zur Arbeitslosenversicherung; 
Arbeiterkammerumlage ; 
Wohnbauförderungsbeitrag. 

Aus der Einreihung der reinen Pensions leistungen 
aus den Versicherungsfällen des Alters und der 
geminderten Arbeitsfähigkeit (ohne Zulagen und 
Zuschüsse) der Pensionen nach dem ASVG nach 
deren Höhe (Pensionsstatistik) ist die Steigerung 
der durchschnittlichen Pensionsleistung vom Vor­
jahr auf das Jahr, für das der Anpassungsrichtwert 
berechnet wird, zu ermitteln. Diese Bruttosteige­
rung ist ebenfalls mit einem Korrekturfaktor zu 
vervielfachen, der eine allfällige Änderung der 
Beitragsbelastung durch den Krankenversiche­
rungsbeitrag der Pensionisten in den verglichenen 
Jahren berücksichtigt. Daraus ergibt sich die 
Nettosteigerung der durchschnittlichen Pensionslei­
stung der Pensionen aus den Versicherungsfällen 
des Alters und der geminderten Arbeitsfähigkeit in 
der Pensionsversicherung nach dem ASVG (netto 
vor Steuerabzug). 
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Bei der J3erechnung der durchschnittlichen 
Pensionsleistung aus der Pensionsstatistik sind 
Pensionsleistungen, die unter einem bestimmten 
Betrag liegen, nicht zu berücksichtigen. Durch die 
Einführung der ewigen Anwartschaft und mehrere 
neue zwischenstaatliche Abkommen in den letzten 
Jahren wird die normale Entwicklung der durch­
schnittlichen Pensionsleistung empfindlich gestört. 
Viele neue Leistungen mit extrem niedrigen Höhen 
(wenig Versicherungszeiten bzw. Teilleistungen) 
dämpfen den Anstieg der durchschnittlichen Pen­
sionsleistung und würden zu einer überproportional 
hohen Anpassung führen. Es wurde daher unter­
sucht, bei welcher Pensionshöhe die durchschnittli­
chen Pensionsleistungen, jeweils darüber und 
d.arumer im Durchschnitt gerechnet, zumindest in 
den letzten drei Jahren, wo keine darüber 
hinausgehenden Störfaktoren durch gesetzliche 
Maßnahmen wesentlichen Einfluß gehabt haben 
können, die gleiche Entwicklung zeigen. Umfang­
reiche Berechnungen haben ergeben, daß ein Wert 
von 3 500 S für das Jahr 1987, der jährlich mit der 
Steigerung der durchschnittlichen Beitragsgrund­
lage (brutto) erhöht wird, diese Bedingung erfüllt. 
Für die Berechnung der durchschnittlichen Pen­
siorisleistung werden nur Pensions leistungen über 
diesem Wert (4 245 S für das Jahr 1991) herangezo­
gen, sodaß die Auswirkungen von vermehrten 
T eilleistungen und anderen niedrigen Leistungen 
die Anpassung nicht beeinflussen. 

Der endgültige Anpassungsrichtwert eines Jahres 
errechnet sich durch Teilung· der Nettosteigerung 
der durchschnittlichen Beitragsgrundlage der V ersi­
cherten nach dem ASVG auf dieses Jahr, durch die 
Nettosteigerung der durchschnittlichen Pensionslei­
stung der Pensionen aus den Versicherungsfällen 
des Alters und der geminderten Arbeitsfähigkeit in 
der Pensionsversicherung nach dem ASVG auf 
dieses Jahr, vervielfacht mit dem tatsächlichen 
Anpassungsfaktor dieses Jahres. Wurde der Anpas­
sungsrichtwert ursprünglich richtig geschätzt und 
der Anpassungsfaktor in dieser Höhe festgesetzt, 
ergibt sich ein endgültiger Richtwert in der gleichen 
Höhe. Eine für die Vergangenheit durchgeführte . 
Berechnung ab 1987 ergibt folgende Werte: 

Bruttostei- Nettostei-

d;:chs~t~~:ti- Beitragsbela-
Korrekturfaktor d!:chs~t~~~i-ehen stungsmeßzahl ehen 

Beitragsgrund-
lage 

Beitragsgrund-
lage 

1986 - 0,83743 - -
1987 1,036 0,83751 1,00010 1,0361 
1988 1,036 0,83356 0,99528 1,0311 
1989 1,043 0,83354 0,99998 1,0430 
1990 1,058 0,83694 1,00408 1,0623 
1991 1,061 0,83719 1,00030 1,0613 
1992 1,058 0,83061 0,99214 1,0497 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Brutto- und 
Nettosteigerung der tatsächliche 
durchschnittlichen Anpsassungsfaktoren 
Pensionsleistung I) 

1,0518 1,038 
1,0407 1,023 
1,0371 1,021 
1,0557 1,040 
1,0650 1,050 
1,0570 ,:-) 1,040 

endgültige 
Anpassungsricht­

werte 

1,023 
1,014 
1,027 
1,047 
1,046 
1,033 

") geschätzt 
') Die Beiträge in der Krankenversicherung der 

Pensionisten blieben gleich hoch. 

Für die jeweils letzten beiden Jahre, also das Jahr, 
für das der Anpassungsfaktor festgesetzt werden 
soll, und das vorangegangene Jahr müssen die 
Anpassungsrichtwerte auf Grund der volkswirt­
schaftlichen Daten (Lohn- und Gehaltssumme pro 
Beschäftigten) und der Berechnungen über die 
Pensionen im Beiratsgutachten (Stand und durch­
schnittliche Höhe) geschätzt werden. 

Eine Schätzung der Anpassungsrichtwerte in die 
Zukunft ergibt folgendes Bild: 

Steigerung der Steigerung der Steigerung der 
Pro-Kopf-Ein- durchschnittli- Anpassungs- durchschnittli-

kommen der ehen richtwert ehen 
ASVG-Versi- Beitragsgrund- Pellsiollslelstung 

eherten lage 

1993 5,5% 5,5% 1,041 5,5% 
1994 5,4% 5,4% 1,039 5,4% 
1995 5,3% 5,6% 1,039 5,6% 
1996 5,2% 5,1% 1,034 5,1% 
1997 5,1% 5,3% 1,036 5,3% 
1998 5,0% 4,9% 1,034 4,9% 
1999 5,0% 5,1% 1,034 5,1% 
2000 5,0% 5,0% 1,034 5,0% 

Bei dieser Schätzung wurde keine Änderung der 
Beitragsbelastung berücksichtigt. 

Ein Vergleich der Anpassungsrichtwerte (und 
damit der Anpassungsfaktoren) nach der Rechtslage 
vor der 50. Novelle und auf Grund der neuen 
Anpassungsformel ergibt folgendes Bild: 

1993 ........... . 
1994 ........... . 

·1995 ........... . 
1996 ........... . 
1997 ........... . 
1998 ........... . 
1999 ........... . 
2000 ........... . 

Anpassungsrichtwerte 
auf Grund der Rechtslage 

vor der der 
50. Novelle Pensionsreform 

1,037 
1,038 
1,035 
1,035 
1,033 
1,034 
1,032 
1,034 

1,041 
1,039 
1,039 . 
1,034 
1,036 
1,034 
1,034 
1,034 
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Beitragsbelastung für Arbeiter und Angestellte 
(gesamter Dienstnehmerbeitrag) 

Arbeiter Ange­
stellte Zeitraum (unterliegt 

01.01.1986-31.12.1987 
01.01.1988-31.12.1989 
01.01.1990-31.07.1990 
01.08.1990-31.10.1991 
01.11.1991-31.12.1991 
1992 ..................... . 

EFZG) 

16,60% 
17,00% 
16,70% 
16,60% 
16,85% 
17,25% 

15,95% 
16,35% 
16,05% 
15,95% 
16,20% 
16,70% 

Beitragsbelastung für Arbeiter und Angestellte 
im Jahresdurchschnitt 

Arbeiter Ange-Zeitraum ( unterliegt 
EFZG) stellte 

1986 ...................... 16,60% 15,95% 
1987 ...................... 16,60% 15,95% 
1988 ...................... 17,00% 16,35% 
1989 ...................... 17,00% 16,35% 
1990 ...................... 16,66% 16,01% 
1991 ...................... 16,64% 15,99% 
1992 ...................... 17,25% 16,70% 

Zu § 108 Abs. 8: 

Erhöhungen der Beitragsbelastung der aktiven 
Versicherten führen automatisch zu einer ungewolI" 
ten Erhöhung der Nettoersatzrate bei Neuzugangs­
pensionen. Dieses Phänomen ist schon bisher durch 
die Erhöhung der Beitragssätze in der Sozialversi­
cherung seit Inkrafttreten. des ASVG massiv 
aufgetreten und wurde in der Auswirkung durch die 
Pensionsreformen 1985 und 1988 kompensiert 
(Verlängerung des Bemessungszeitraumes zunächst 
auf 10 und später auf 15 Jahre). Um dieses für die 
langfristige Finanzierung der Pensionsversicherung 
unerWünschte Phänomen in Zukunft auszuschlie­
ßen, soll ab dem Jahr 1992 die Steigerung der 
Bruttobeitragsgrundlagen auf das Niveau der 
Steigerung der Nettobeitragsgrundlagen (netto vor 
Steuerabzug) zurückgeführt werden. 

Andererseits bewirkt jede Veränderung der 
Beitragssätze in aer Krankenversicherung der 
Pensionisten eine Verminderung der N ettoersatz­
rate. Auch diese unerwünschte Auswirkung soll 
berücksichtigt werden. 

Solange sich die Beitragsbelastung sowohl bei den 
Versicherten als auch bei den Pensionisten gegen­
über derzeit nicht ändert, ist die jeweilige 
individuelle Beitragsgrundlage mit einem Beitrags­
belastungsfaktor 1 zu vervielfachen. Sie ist daher in 
derselben Höhe wie derzeit anzusetzen. Ändert sich 
die Beitragsbelastung, werden die individuellen 
Beitragsgrundlagen analog den Steigerungen der 
Nettobeitragsgrundlagen bzw. der Nettopensions­
leistungen reduziert bzw. erhöht. 

Für die praktische Durchführung wird für jedes 
Jahr ein Beitragsbelastungsfaktor gerechnet. Der 
Beitragsbelastungsfaktor für Jahre bis 1992 wird mit 
1 festgesetzt. Ab dem Jahr 1993 errechnet sich der 
Beitragsbelastungsfaktor eines Jahres durch Teilung 
der Beitragsbelastungsmeßzahl dieses Jahres durch 
die Beitragsbelastungsmeßzahl des Jahres 1992, 
vervielfacht mit dem Reziprokwert aus der Teilung 
der Pensionsbelastungsmeßzahl dieses Jahres durch 
die Pensionsbelastungsmeßzahl des Jahres 1992. Bei 
der Bildung der Bemessungsgrundlage aus den 
individuellen Beitragsgrundlagen sind diese in 
Hinkunft sowohl mit dem für das jeweilige Jahr 
geltenden Aufwertungsfaktor als auch mit dem für 
dieses Jahr geltenden Beitragsbelastungsfaktor zu 
vervielfachen. 

Zu § 108 e: 

Der Beirat für die Renten- und Pensionsanpas­
sung wird auch weiterhin die wichtige Aufgabe 
haben, eine Expertenmeinung über die Festsetzung 
des Anpassungsfaktors abzugeben. Er wird in 
Hinkunft eine größere Verantwortung als bisher 
übernehmen müssen, sowohl was die Schätzung der 
der Anpassung zugrundeliegenden Daten als auch 
die Festlegung des Anpassungsfaktors innerhalb 
eines Schwankungsbereiches betrifft. Das Gutach­
ten wird vor allem die dabei vom Beirat getroffenen 
Überlegungen zu enthalten haben, die er anhand 
der ihm vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales vorgelegten Berechnungen und der Pro­
gnose der Gebarung der Pensionsversicherung der 
nächsten fünf Jahre anstellt. 

Da in Hinkunft der Anpassungsfaktor auch für 
die Erhöhung der Beamtenpensionen herangezogen 
werden soll, wird die Zahl der Beiratsmitglieder um 
je einen Vertreter der Dienstgeber (vertreten durch 
das Bundeskanzleramt) und der Dienstnehmer (aus 
einer Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes) 
erweitert. 

Zu Art. I Z 5 (§ 16 Abs. 2 Z 1): 

Die vorgeschlagenen Änderungen dienen der 
Beseitigung eines Redaktionsversehens im Rahmen 
des Sozialrechts-Änderungsgesetzes 1992. 

Zu Art. I Z 3 (§ 14 Abs. 1 Z 2); 

Nach § 14 Abs. 1 Z 2 ASVG gehören zur 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten unter 
anderem die in der Pensionsversicherung pflichtver­
sicherten Personen, wenn ihr Beschäftigungsver­
hältnis durch das Vertragsbedienstetengesetz 1948, 
BGBl. Nr.86, geregelt ist und sie nach dem 
Entlohnungsschema I, I L, 11 L bzw. nach dem 111. 
oder IV. Abschnitt des Vertragsbedienstetengeset­
zes 1948 entlohnt werden. 
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Nunmehr wurden durch Art. II Z 7 des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 227/1991 mit Wirkung 
vom 1. Jänner 1991 Sonderbestimmungen für 
Vertragsbedienstete des Krankenpflegefachdienstes 
und damit auch ein eigenes "Entlohnungs­
schema K" geschaffen. Es wird vorgeschlagen, 
dieses Entlohnungsschema K ebenfalls in die 
Aufzählung des § 14 Abs. 1 Z 2 ASVG aufzuneh­
men. 

Zu Art. I Z 4,8 und 155 bis 157 (§§ 15 Abs. 1 und 2, 
29, 551 Abs.14 und Anlage 9 Z 4, 7 und 8) und 
Art. III: 

Die vorgeschlagenen Änderungen, die auf Anre­
gungen der Versicherungsanstalt des österreichi­
schen Bergbaues beruhen, verfolgen den Zweck, 
den sozialversicherungsrechtlichen Bergbaubegriff 
an jenen des Bergrechts anzugleichen, womit auch 
eine Änderung des Zuständigkeitsbereiches der 
Versicherungsanstalt des österreichischen Berg­
baues einhergeht (§ 15 Abs. 1 und 2 ASVG). 

In Zukunft sollen die leistungsrechtlichen Bestim­
mungen des Abschnittes IV des Vierten Teiles des 
ASVG nur noch hinsichtlich jener Versicherten, die 
wesentlich bergmännische Tätigkeiten im Sinne der 
Anlagen 9 und 10 zum ASVG ausüben, Anwendung 
finden. Für alle übrigen in knappschaftlichen 
Betrieben beschäftigten Personen soll zwar ebenfalls 
die Versicherungsanstalt des österreichischen Berg­
baues zuständig sein, es sollen jedoch die 
leistungsrechtlichen Bestimmungen über die Pen­
sionsversicherung der Arbeiter bzw. der Angestell­
ten zur Anwendung kommen (§ 29 ASVG). 

Durch die vorgeschlagenen Änderungen der 
Anlage 9 zum ASVG sollen auch alle Betriebe, in 
denen grundeigene Mineralien sowie Erdöl und 
Erdgas gewonnen werden, in die sachliche Zustän­
digkeit der Versicherungsanstalt des österreichi­
schen Bergbaues einbezogen werden. 

Für jene Versicherten, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Änderungen bereits in einem 
knappschaftlichen Betrieb beschäftigt sind, aber 
keine wesentlich bergmännischen Tätigkeiten aus­
üben, sollen auch weiterhin die Bestimmungen über 
die knappschaftliehe Pensionsversicherung gelten, 
während für nach der neuen Rechtslage neu in 
knappschaftliche Betriebe eintretende nicht wesent­
lich bergmännisch tätige Personen die Bestimmun­
gen über die Pensionsversicherung der Arbeiter 
bzw. der Angestellten zur Anwendung kommen 
sollen (§ 551 Abs. 14 ASVG). 

Durch die vorgeschlagene Änderung des Sonder­
unterstützungsgesetzes (Art. 111) soll die Verein­
heitlichung des Bergbaubegriffes auch in diesem 
Bereich wirksam werden. 

Zu Art. I Z 6, 22, 25, 50, 51, 53 bis 55, 59, 76, 80 und 
154 (§§ 18, 76 b Abs. 3, 78 Abs. 3, 225 Abs. 1, 227 
Abs. 1 Z 4, 228 Abs. 1 Z 10,231 Z 2, 234 Abs. 1,239 
und 551 Abs. 6 und 7): 

Anstelle des Kinderzuschlages und der Ersatzzei­
tenanrechnung in der derzeit geltenden Form tritt 
ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Pensionsre­
form für Monate der Erziehung eines Kindes im 
Inland folgende· Regelung: Als Monate der 
Kindererziehung werden 48 Monate (vier Jahre) 
pro Kind, beginnend jeweils von der Geburt des 
letztgeborenen Kindes, als Ersatzzeit angerechnet. 
Diesen Zeiten wird eine einheitliche Bemessungs­
grundlage, die im ersten Jahr des Inkrafttretens 
5 800 S (§ 239 ASVG) beträgt, zugrunde gelegt. 
Diese einheitliche Bemessungsgrundlage ist für 
jedes weitere Jahr mit dem Anpassungsfaktor zu 
vervielfachen. Die Berücksichtigung in der Leistung 
erfolgt folgendermaßen: 

Zunächst wird die Bemessungsgrundlage auf 
Grund der "besten" 180 Beitragsmonate ohne 
Berücksichtigung der zusätzlichen Bemessungs­
grundlage für die Kindererziehung errechnet. 
Überdecken sich Zeiten der Kindererziehung mit 
anderen Beitragszeiten nicht, werden die Monate 
der Kindererziehung mit der einheitlichen Bemes­
sungsgrundlage für die Kindererziehung mit dem 
nach der Lagerung dieser Zeiten gebührenden 
Steigerungsbetrag berücksichtigt. Überschneiden 
sich Zeiten der Kindererziehung und andere 
Beitragsmonate, ausgenommen Beitragsmonate der 
Selbstversicherung gemäß § 18 a ASVG, wird für 
diese sich überschneidenden Zeiten die normale 
Bemessungsgrundlage und die einheitliche Bemes­
sungsgrundlage für die Kindererziehung zusam­
mengezählt. Von der Summe dieser Bemessungs­
grundlagen gebührt dann der Steigerungsbetrag für 
diese Zeiten. Durch diese Regelung soll bewirkt 
werden, daß auch bei Versicherten, die während der 
Zeit der Erziehung eines Kindes einer Erwerbstätig­
keit nachgegangen sind, die Kindererziehungszeit 
leistungssteigernd berücksichtigt wird. 

Die Anrechnung von Kindererziehungszeiten ist 
grundsätzlich jener Person zu gewähren, die das 
Kind erzogen hat. Anspruch besteht jeweils nur für 
eine Person. Die Reihenfolge ist im Gesetz 
festgelegt: danach hat die Person, die Karenzur­
laubsgeld bezieht bzw. bezogen hat, den Vorrang. 
Für den Fall, daß kein Karenzurlaubsgeld bezogen 
worden ist oder beiden Elternteilen Karenzurlaubs­
geld (bei Teilzeitbeschäftigung) zugestanden ist, 
steht der Anspruch der weiblichen Versicherten zu, 
die jedoch zugunsten des Mannes darauf verzichten 
kann. 

Erfolgte die Erziehung des Kindes nicht im 
Inland, sondern in einem Mitgliedstaat des 
EWR-Abkommens, so werden die Erziehungszeiten 
dann angerechnet, wenn für das Kind Anspruch auf 
eine Geldleistung aus dem VersicherungsfaU der 
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Mutterschaft bzw. auf Betriebshilfe nach dem 
Betriebshilfegesetz gegeben war. 

Die Neuregelung tritt wie alle übrigen Regelun­
gen der Pensionsreform mit 1. Juli 1993 in Kraft. 
Dessenungeachtet können Personen, deren Pen­
sionsstichtag im ersten Halbjahr 1993 liegt, die 
Neuregelung bereits in Anspruch nehmen, wenn 
dies für sie günstiger ist. 

Hinsichtlich der EG-Konformität dieser Bestim­
mungen ist folgendes zu bemerken: 

Durch die Sicherstellung, daß beide Elternteile 
(unabhängig von ihrem Geschlecht) die Kinderer­
ziehungszeit als Ersatzzeit in Anspruch nehmen 
können, entspricht diese Regelung der Richtlinie 
79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur 
schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen im 
Bereich der Sozialen Sicherheit (ABI. Nr. L 6 vom 
10. Jänner 1979, Seite 24 - Anhang XVIII P. 19 
des Abkommens über den Europäischen Wirt­
schaftsraum). 

Im Hinblick auf die Judikatur des Europäischen 
Gerichtshofes betreffend die Freizügigkeit (insbe­
sondere betreffend Art. 51 des EWG-Vertrages -
Art. 29 des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum) mußte ferner sichergestellt wer­
den, daß die Gewährung von Kindererziehungszei­
ten nicht nur auf Personen eingeschränkt wird, die 
die Kindererziehung im Inland vornehmen. In 
Anlehnung an eine diesbezügliche deutsche Rege­
lung im Rahmen der EG (Anhang VI/c. Deutsch­
land/19 zur Verordnung des Rates [EWG] 
Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der 
Sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstän­
dige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb 
der Gemeinschaft zu- und abwandern, in der 
Fassung der Verordnung [EWG] Nr. 2195/91 vom 
25.Juni 1991, ABI. Nr. L206 vom 29.Juli 1991, 
Seite 2 - Anhang VI zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum) wird die Kinderer­
ziehungszeit auch jenen Personen gewährt, die sich 
der Kindererziehung zwar in einem anderen 
EWR-Staat widmen, aber Anspruch auf eine 
Geldleistung aus dem Versicherungsfall der Mutter­
schaft bzw. auf Betriebshilfe nach den österreichi­
schen Rechtsvorschriften haben oder hatten. 

Im übrigen wird klargestellt, daß die in einem 
EWR-Staat zurückgelegten Kindererziehungszei­
ten nur in dem Ausmaß zu berücksichtigen sind, als 
sie nach dem Inkrafttreten des EWR-Abkommens 
liegen und die Mutter einen Anspruch auf eine 
Geldleistung aus der österreichischen Sozialversi­
cherung aus dem Versicherungsfall der Mutter­
schaft hat. 

§ 26 Abs. 3 BAO sieht vor, daß in einem 
Dienstverhältnis zu einer Körperschaft des öffentli­
chen Rechts stehende österreichische Staatsbürger, 
die ihren Dienstort im Ausland haben, wie Personen 

behandelt werden, die ihren gewöhnlichen Aufent­
halt am Ort der die Dienstbezüge anweisenden 
Stelle haben; das gleiche gilt für deren Ehegatten 
und für deren minderjährige Kinder; die zu ihrem 
Haushalt gehören. In Anbetracht dieser Bestim-

. mung, die schon bisher für den Bereich der 
Sozialversicherung Anwendung gefunden hat (siehe 
Bericht des Ausschusses für soziale Verwaltung zur 
40. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetz, 390 der Beilagen zu den Stenographischen 
Protokollen XVI. GP zu § 261 a ASVG sowie 
Erläuterungen der Regierungsvorlage einer 50. No­
velle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, 
284 der Beilagen zu den Stenographischen Proto­
kollen XVIII. GP zu § 16 a ASVG), ist insbesondere 
für die Bediensteten des Bundesministeriums für 
auswärtige Angelegenheiten bzw. deren Angehörige 
bei der Berücksichtigung der Zeiten der Kinderer­
ziehung die versicherungsrechtliche Gleichstellung 
des jeweiligen ausländischen Dienst- und Wohnor­
tes mit einem inländischen Wohnort gewährleistet. 
Dies bedeutet, daß die Erziehung der Kinder dieser 
Personen im Ausland der Erziehung im Inland 
gleichgestellt ist. 

Die Regelung im § 228 Abs.1 Z 10 ASVG, 
derzufolge bei Geburten vor dem 1. Jänner 1956 die 
Anrechnung der' Kindererziehungszeiten im Ver­
gleich zu § 227 Abs. 1 Z 10 ASVG zusätzlich an die 
Voraussetzung des Wohnsitzes des (der) Versicher­
ten im Inland im Zeitpunkt der Geburt gebunden 
sein soll, soll dazu beitragen, Beweisschwierigkeiten 
bei der Ermittlung der Versicherungs zeiten zu 
vermeiden. 

Um zu verhindern, daß Mütter, die in der 
Vergangenheit für die Zeit der Kindererziehung 
Beiträge zur freiwilligen Versicherung in der 
Pensionsversicherung entrichtet haben, durch die 
Berücksichtigung der Kindererziehungszeiten als 
Ersatzzeit künftig die ewige Anwartschaft nicht 
mehr erfüllen, wird im § 231 Z 2 ASVG normiert, 
daß in solchen Fällen die Beitragszeit der 
freiwilligen Versicherung der Ersatzzeit vorangeht. 

Zu Art. I Z 7 (§ 21 Abs.2): 

Die vorgeschlagene Änderung dient der Anpas­
sung an die Bestimmungen der §§ 14 Abs. 3 GSVG 
bzw. 12 Abs.2 Z 2 BSVG im Bereich der 
Formalversicherung. 

Zu Art. I Z 9 und 10 (§§ 33 Abs. 2 und 37): 

Die vorgesehene Änderung führt dazu, daß auch 
geringfügig Beschäftigte den Krankenversiche­
rungsträgern bekannt und damit in das Meldesy­
stem der Sozialversicherung einbezogen werden. 
Neben Vorteilen für das Melde- und Leistungswe­
sen werden sich hiedurch auch positive Effekte im 
Zusammenhang mit Ausländerbeschäftigung und 
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Arbeitsmarktplanung ergeben, weil dadurch erst­
mals ausreichend klargestellt werden kann, wie viele 
Personen tatsächlich "geringfügig beschäftigt" sind. 

Die vorgeschlagene Änderung soll sicherstellen, 
daß für die in der Praxis am häufigsten vorkommen­
den Versicherungsverhältnisse, nämlich jene von 
Dienstnehmern, nur eine Meldestelle zuständig ist, 
nämlich der örtlich und sachlich zuständige 
Krankenversicherungsträger. Für Versicherte und 
deren Dienstgeber ergibt sich damit eine V ereinfa­
chung, weil nur mehr dieser Träger als "Anlauf­
steIle" für Fragen im Zusammenhang mit dem 
Meldewesen gilt. Eine einheitliche AnlaufsteIle ist 
auch für das Leistungsrecht zur Wahrung der 
Interessen der Versicherten, insbesondere jener der 
geringfügig Beschäftigten, zweckmäßig. 

Für die Unfallversicherung ändert sich nichts; 
gemäß § 321 ASVG sind die Sozialversicherungsträ­
ger untereinander verpflichtet, notwendige Meldun­
gen weiterzugeben. 

Zu Art. I Z 11, 80, 90, 91, 109, 118, 119 (§§ 40, 
253 c, 261 c, 276 C und 284 c): 

Bei Erreichen der Altersgrenze und Erfüllung der 
sonstigen Voraussetzungen für die vorzeitige 
Alterspension bei langer Versicherungsdauer soll in 
Hinkunft eine Wahlmöglichkeit geschaffen werden, 
anstelle der Frühpension, neben der keine Erwerbs­
tätigkeit (ausgenommen eine geringfügige) ausge­
übt werden darf (Wegfallbestimmungen), eine 
Teilpension in Anspruch zu nehmen, neben der eine 
weitere Erwerbstätigkeit möglich ist. Diese Teilpen­
sion kann nach freier Wahl in der Höhe von 70% 
oder 50% einer zu diesem Zeitpunkt gebührenden 
Vollpension bei gleichzeitiger Reduzierung der 
wöchentlichen Arbeitszeit (siehe auch § 40 ASVG) 
in Anspruch genommen werden. 

Wird die neben dem Pensionsbezug ausgeübte 
Erwerbstätigkeit eingestellt, so gebührt dem (der) 
Versicherten zur Pension, von der die Teilpension 
berechnet wurde, ein erhöhter Steigerungsbetrag 
(§ 261 b ~SVG). 

Dieser Steigerungsbetrag entspricht versiche­
rungsmathematischen Grundsätzen, wobei weitere 
Beitragszahlungen und die Gesamtlebenserwartung 
Berücksichtigung finden. 

Bei Erreichen der Altersgrenze für die Alterspen­
sion wird die der Gleitpension zugrundeliegende 
Vollpension erhöht (§ 261 b ASVG) und gebührt ab 
diesem Zeitpunkt als "normale" Alterspension. 

Stellt der Versicherte vor Vollendung des 
65. Lebensjahres bzw. die Versicherte vor Vollen­
dung des 60. Lebensjahres die Erwerbstätigkeit ein, 
wird die der Gleitpension ztigrundeliegende Voll­
pension (§ 261 b ASVG) erhöht und gebührt als 
vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs-

dauer. Dies bedeutet, daß bei späterem Antritt einer 
Erwerbstätigkeit (ausgenommen einer geringfügi­
gen) diese Pension zur Gänze wegfällt. 

Zu Art. I Z 12 (§ 44 Abs. 1 Z 7): 

Die vorgeschlagene Änderung dient der Anpas­
sung an die im Rahmen des am 1. Juli 1992 in Kraft 
getretenen Heeresgebührengesetzes 1992 normier­
ten Modifikation hinsichtlich der finanziellen 
Ansprüche der Zeitsoldaten. 

Zu Art. I Z 15 (§ 49 Abs. 3 Z 9): 

Derzeit ist nach § 49 Abs. 3 Z 9 ASVG zwar eine 
Zuzahlung zum Krankengeld beitragsfrei, nicht 
jedoch eine solche zum Wochengeld. Der Haupt­
verband der österreichischen Sozialversicherungs­
träger hat angeregt, diese Unterscheidung aus 
sozialen Gesichtspunkten und zur Vermeidung 
möglicher Härtefälle nicht weiter aufrechtzuerhal­
ten. 

Zu Art. I Z 26 (§ 79 a): 

.. Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen 
führt in seiner Studie "Soziale Sicherung im Alter" 
folgendes aus: . 

"In neuen Finanzierungsinstrumenten, in einer 
alleinigen Erhöhung der Beiträge zur Pensionsversi­
cherung oder in einer alleinigen Erhöhung des 
Bundesbeitrages sieht der Beirat keine zielführende 
Lösung der Finanzierungsprobleme der Pensions­
versicherung, sondern nur in einem Bündel von 
Maßnahmen ..... . 

Ein Konstanthalten der Beitragssätze bedeutet für' 
die Variante der Erwerbsquotenkonstanz eine 
Erhöhung der Bundesbeiträge von zirka 11 % des 
BIP, ..... , dh ...... eine Erhöhung der Steuer-
quote um8,25%-Punkte ...... ' Für die dafür 
notwendige Steuererhöhung besteht. derzeit keine 
politische Mehrheit ..... . 

In der Inländervariante müssen die Beitragssätze, 
wenn der Bundesbeitrag auf dem Niveau 1988 
bleibt,um zirka 15%-Punkte steigen. Attraktiver als 
Beitragssatzerhöhungen in diesem Umfang ist die 
Auf teilung der Finanzierung auf Bundesbeitrag und 
Beiträge ..... . 

. Der Beirat sieht daher bei der Inländervariante, 
die eine erhebliche Zunahme der Erwerbsquoten 
der Frauen und der älteren Männer impliziert, keine 
unlösbaren Finanzierungsprobleme. Auch in den 
übrigen Varianten sind die Finanzierungsprobleme 
theoretisch nicht unlösbar, wenn man davon 
ausgeht, daß im Wege der Nettoanpassung bei 
höheren Beitragssätzen sich für Aktive und 
Pensionisten eine gleiche Nettoeinkommenserhö-
hung pro Kopf ergibt ...... " 
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Diesen Vorschlägen des Beirats wird hinsichtlich 
der Nettoanpassung durch das neue Aufwertungs­
und Anpassungssystem im vorliegenden Entwurf 
voll Rechnung getragen. Wirksam werden k;J.nn das 
neue Aufwertungs- und Anpassungssystem jedoch 
nur im Zusammenwirken mit dem vom Beirat 
vorgeschlagenen Finanzierungsmix aus Beiträgen 
der Versicherten und Bundesbeiträgen. Der vorlie­
gende Paragraph trifft eine Aussage, in welchem 
Verhältnis die Finanzierung durch Beiträge der 
Versicherten und den Bundesbeitrag ab einem 
Zeitpunkt, der am Ende des nächsten Jahrzehnts 
liegen wird, vorzunehmen ist. Damit wird ein 
automatischer Regelkreis im Sinne der Ausführun­
gen der Beiratsstudie in Gang gesetzt und die 
Finanzierung der Pensionsversicherung sicherge­
stellt. 

Zu Art. I Z 27 (§ 86 Abs. 3 Z 1): 

Die Volksanwaltschaft hat darauf hingewiesen, 
daß trotz der im Zuge der 49. Novelle zum 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz erfolgten 
Lockerung des Antragsprinzips im Rahmen des 
Hinterbliebenenpensionsrechte~ zugunsten von 
Vollwaisen nicht ausgeschlossen werden könne, daß 
nach wie vor Rechtsverluste infolge verspäteter 
Antragstellung bei waisenpensionsberechtigten Kin­
dern eintreten. Im zeitlichen Auseinanderklaffen 
zwischen der Entstehung des Anspruches auf 
Waisen pension und dem Beginn der Auszahlung 
dieser Leistung bei verspäteter Antragstellung sieht 
die Volks anwaltschaft eine Gefährdung von sozia-
1en Positionen und eine Schlechterstellung von 
Personen, für die der Gesetzgeber grundsätzlich die 
Leistungsverpflichtung anerkannt habe. 

Da für minderjährige Waisen keine Möglichkeit 
besteht, bei Säumigkeit ihres gesetzlichen Vertreters 
selbst einen Antrag auf Waisenpension zu stellen, 
sieht die vorgeschlagene Novellierung eine Verlän­
gerung der Antragsfrist bis zum Ablauf von sechs 
Monaten nach Erreichung der Volljährigkeit (somit 
der Vollendung des neunzehnten Lebensjahres) vor, 
wobei der Anfall der Waisenpension mit dem 
Eintritt des Versicherungsfalles bzw. dem darauffol­
genden Monatsersten erfolgen soll. 

Zu Art. I Z 92 (§ 262): 

Mit 1. Jänner 1993 tritt im Bereich des Steuer-' 
rechtes das neue Familienpaket in Kraft, das 
gestaffelt für jedes Kind, beginnend mit 350 S für 
das erste Kind, einen Zuschlag zur Familienbeihilfe 
vorsieht. Im Hinblick auf diese Verbesserung 
zugunsten der Familie erscheint die Aufrechterhal­
tung des vergleichbaren Kinderzuschusses in der 
Pensionsversicherung 'in voller Höhe nicht mehr 
gerechtfertigt. Der Kinderzuschuß soll in Hinkunft 
einheitlich 300 S betragen und für ein und dasselbe 

Kind nur einmal gewährt werden. In den Fällen, in 
denen am 30. Juni 1993 ein Anspruch auf 
Kinderzuschuß zu einer Pension besteht, bleibt 
dieser Anspruch weiterhin bestehen, solange die 
Voraussetzungen für den Anspruch gegeben sind. 

Zu Art. I Z 29, 30, 49, 52, 76, 78, 79, 82, 85, 88, 89, 
100,103,105,107,108,111,113,116,117 und 136 
(§§ 99, 223 Abs. 2, 227 Abs. 2, 253, 253 b Abs. 1 und 
4,254 Abs. 1, 255 a, 261 a, 261 b, 271 Abs. 1,273 a, 
276, 276 b Abs. 1 und 4, 279 Abs. 1, 280, 284 a, 
284 bund 354 Z 4): 

Im Zuge der Pensionsreform soll auch die der 
Pension schon immer innewohnende Ersatzfunk­
tion für das weggefallene Erwerbseinkommen 
stärker zum Ausdruck gebracht werden (siehe 
Allgemeiner Teil). Dies geschieht in der Weise, daß 
bestimmte Leistungsteile nur bei Nichtvorhanden­
sein von Erwerbseinkommen gebühren. Damit 
erübrigen sich aber die bisherigen Vorschriften über 
die Versicherungspflicht am Stichtag bzw. über die 
Entziehung der Pension während einer bestimmten 
Zeit (6 Monate) nach der Zuerkennung. Gleiches 
gilt im Hinblick auf die Neuordnung der Bemes­
sungsvorschriften für die Invaliditätspension hin­
sichtlich der Regelung der Anspruchsvoraussetzun­
gen für diese Pension. 

Die derzeitige Regelung über den Übergang von 
vorzeitigen Alterspensionen bzw. Invaliditätspen­
sionen auf Alterspensionen konnte wegen der im 
Entwurf vorgesehenen unterschiedlichen Bemes­
sungsvorschriften für die Alterspension einerseits 
und die Invaliditätspension andererseits nicht, 
aufrechterhalten werden; sie wird daher aufgeho­
ben. Um aber die Entziehung einer Invaliditätspen­
sion nach Erreichung des Anfallsalters für die 
Alterspension auszuschließen, wurde § 99 ASVG 
entsprechend geändert. 

Vorzeitige Alterspensionen gehen in Hinkunft 
automatisch unter Berücksichtigung eventuell vor­
handener zusätzlich erworbener Beitragszeiten 
nach versicherungsmathematischen Grundsätzen in 
eine ;,normale" Alterspension über. 

Zu Art. I Z 31 (§ 104 Abs. 2): 
Mit der vorgeschlagenen Novellierung soll 

klargestellt werden, daß die Auszahlung der in Rede 
stehenden Leistungen - wenn diese nicht bar, 
sondern im Wege einer Überweisung auf ein 
Bankkonto erfolgt - am Werktag vor dem vom 
einzelnen Versicherungsträger festgesetzten Aus­
zahlungstermin zu erfolgen hat, wenn dieser ein 
Samstag, Sonntag oder gesetzlicher Feiertag ist. 
Diese Vorgangsweise, die bereits derzeit von 
einigen Versicherungsträgern zugunsten der. Lei­
stungsempfänger praktiziert wird, erhält damit eine 
gesetzliche Grundlage. 

Zu Art. (Z 40 (§ 143 Abs. 1 Z 3): 
Nach der herrschenden Judikatur (OGH 

12. März 1991, 10 Ob S 70/91) sind Folgeprovisio-
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nen bei der Prüfung, ob der Anspruch auf 
Krankengeld nach § 143 Abs. 1 Z 3 ASVG ruht, als 
Bezüge für den Auszahlungszeitraum zu berück­
sichtigen, auch wenn sie Geschäftsabschlüsse 
betreffen, die außerhalb dieses Zeitraumes liegen. 

Diese für bestimmte Angestelltengruppen (ver­
gleiche Kollektivvertrag für Angestellte des Außen­
dienstes der Versicherungsunternehmungen) eigen­
tümliche Entgeltart soll auf Grund einer seitens der 
Interessenvertretungen der Dienstnehmer vorge­
schlagenen Gesetzesänderung in Hinkunft nicht 
mehr zum Ruhen des Krankengeldanspruches 
führen. Die Neuregelung ist insbesondere für 
Provisionsvertreter mit geringem Fixum gedacht. 

Zu Art. I Z 46, 86, 93 und 94 (§§ 215 Abs.3, 258 
Abs. 4, 264 Abs. 3 und 264 Abs. 9): 

Die Witwenpension gebührt gemäß § 258 Abs. 4 
ASVG nach Maßgabe der dieser Bestimmung 
vorangehenden Absätze unter anderem auch· der 
Frau, deren Ehe mit dem Versicherten für nichtig 
erklärt, aufgehoben oder geschieden worden ist, 
wenn ihr der Versicherte zur Zeit seines Todes 
einen Unterhaltsbeitrag auf Grund eines gerichtli­
chen Urteiles, eines gerichtlichen Vergleiches oder 
einer vor Auflösung (Nichtigerklärung) der Ehe 
eingegangenen vertraglichen Verpflichtung zu 
leisten hatte, und zwar sofern und solange die Frau 
nicht eine neue Ehe geschlossen hat. Nach dem 
Wortlaut des Gesetzes hängt der Anspruch auf 
Witwenpension davon ab, ob dem hinterbliebenen 
geschiedenen Ehegatten auf Grund eines der drei im 
Gesetz angeführten rechtsbegründenden Tatbe­
stände im Zeitpunkt des Todes ein Anspruch auf 
Unterhalt zustand. 

Der Zweck der formalen Erfordernisse des § 258 
Abs. 4 ASVG liegt einerseits darin, daß den 
Sozialversicherungsträgern die materielle Prüfung 
des Grundes, insbesondere aber der Höhe des 
Unterhalts anspruches erspart bleiben soll. Anderer­
seits sollen damit Manipulationsmöglichkeiten zu 
Lasten der Sozialversicherung verhindert werden. 

Die Volksanwaltschaft hat anhand praktischer 
Fälle darauf hingewiesen, daß diese Ziele in 
Wahrheit nicht erreichbar seien. So hätte auch die 
Judikatur des Obersten Gerichtshofes aufgezeigt, 
daß es bei vertraglichen Unterhaltsvereinbarungen 
vielfach unumgänglich erscheint, über das bloße 
Vorliegen eines Unterhaltstitels hinaus zu prüfen, 
ob eine Leistung allein unter dem Titel des 
Unterhalts versprochen wurde oder zum Teil 
freiwillig erfolgte. Ebenso sei dahin gehend zu 
differenzieren, ob in dem Unterhaltsbetrag unter 
anderem auch Unterhaltsleistungen für Kinder· 
enthalten sind. Auch zum Zweck der Feststellung, 
ob die unterhaltsrechtliche Vereinbarung nur zum 

. Schein getroffen wurde, um dem geschiedenen 
Partner zumindest die Hinterbliebenenleistung zu 

. sichern, sei ein Rückgriff auf das materielle 
Unterhaltsrecht des Ehegesetzes erforderlich. Im 
übrigen sei es in Fällen, in denen sich unterhaltsrele­
vante Kriterien wesentlich und dauernd dahin 
gehend geändert haben, daß die Unterhaltsver­
pflichtung zur Gänze entfällt, ein leichtes für die 
geschiedenen Ehegatten, zu Lasten des Sozialversi­
cherungsträgers zu agieren, indem der Unterhaltsti­
tel in einer gewissen Höhe zwar aufrecht bleibt, aber 
auf die tatsächlichen Zahlungen verzichtet wird. 

Durch die vorgeschlagene Novellierung soll 
nunmehr - um Härtefälle zu vermeiden - ein 
Anspruch auf Hinterbliebenenpension auch dann 
entstehen, wenn für eine bestimmte Zeit nachweis­
lich bis zum Tod des Ehepartners regelmäßig 
tatsächlich Unterhalt geleistet worden ist und die 
Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat. 

Unterhaltszahlungen sind nach § 1418 ABGB 
regelmäßig monatlich im vorhinein zu bezahlen. 
Praktisch erfolgen aber Unterhaltszahlungen nicht 
immer mit der gebotenen Regelmäßigkkeit, sondern 
können - ohne Beeinträchtigung ihres Unterhalts­
charakters - auch schwankende Höhen haben. 
Gelegentlich wird eine für einen Monat fällige 
Zahlung mit dem nächsten Monat ausgeglichen. Die 
vorgeschlagene Fassung nimmt auf diese Umstände 
Rücksicht. Die Zahlungen müssen zur Deckung 
eines Unterhaltsbedarfs tatsächlich geleistet worden 
sein. Wenn also Leistungen zwar regelmäßig 
erbracht worden sind, aber ein entsprechender 
Bedarf nicht zu ermitteln ist, so soll der 
Versorgungsanspruch nicht bestehen. 

Zu Art. I Z 47, 48, 56, 81, 84, 102 und 110 (§§ 222, 
236,253 d, 255 Abs. 4,273 Abs. 3 und 276 d): 

Als eine Maßnahme im Interesse älterer, nicht 
mehr voll einsatzfähiger Langzeitarbeitsloser, die 
vorher schon längere Zeit der Versichertengemein­
schaft angehört haben, wird mit der vorzeitigen 
Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 
eine neue Leistung der Pensionsversicherung 
eingeführt, und zwar dadurch, daß die derzeit 
bestehenden Regelungen (Tätigkeitsschutz) bei 
Invalidität/Berufsunfähigkeit ab dem 55. lebens­
jahr (§§ 255 Abs. 4, 273 Abs. 3 ASVG) zu einer 
vorzeitigen Alterspension zusammengefaßt werden. 
Sie kann bereits mit der Vollendung des 55. lebens­
jahres in Anspruch genommen werden. Die 
Wartezeit ist gegenüber der Wartezeit bei einer 
Alterspension klarer definiert: entweder innerhalb 
der letzten 36 Kalendermonate vor dem Stichtag 24 
Beitragsmonate der Pflichtversicherung oder inner­
halb der letzten 180 Kalendermonate vor dem 
Stichtag 36 Beitragsmonate der Pflichtversicherung. 
Gegenüber der Inanspruchnahme einer Invaliditäts­
pension gemäß § 255 . Abs. 4 ASVG sind die 
Anspruchsvoraussetzungen jedoch erschwert. Der 
Zweckbestimmung dieser Leistung entsprechend 

4 
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wird sie durch eine ausgeübte Erwerbstätigkeit 
beeinflußt. Wie bei allen vorzeitigen Alterspensio­
nen fällt bei einem Erwerbseinkommen über der 
Geringfügigkeitsgrenze die Pension weg. 

Zu Art. I Z 67,70 und 73 (§§ 245 Abs. 7,248 bund 
251 a Abs. 3): 

Die 33. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz, BGBI. Nr-. 684/1978, enthält in ihrem 
Art. XXI Abs. 5 eine Sonderregelung für umge­
schulte Bergleute hinsichtlich der Aufrechterhaltung 
ihrer Leistungszugehörigkeit zur knappschaftlichen 
Pensionsversicherung. Bei der Abgrenzung des 
Personenkreises, der für die Sonderregelung in 
Betracht kommt, wurde von zwei Kriterien 
ausgegangen, die die Verbundenheit mit dem 
Bergmannsberuf erweisen sollen, und zwar entwe­
der die Zurücklegung von 15 Jahren Versicherungs­
zeit in der knappschaftlichen Pensionsversicherung 
oder der Nachweis von zehn Jahren qualifizierter 
Beschäftigung im Bergbau. Diese Voraussetzungen 
müssen alternativ erfüllt sein, und zwar an einem 
bestimmten Stichtag, der im Gesetz mit 31. Oktober 
1975 festgesetzt worden ist. Dieser Stichtag 
ermöglichte, die Bergleute des Bergbaues Fohnsdorf 
und verschiedener anderer Bergwerke (Bergla, 
Hintertux) nach der Sonderregelung zu behandeln. 

Die in Rede stehende Sonderregelung zur 
Aufrechterhaltung der Leistungszugehörigkeit zur 
knappschaftlichen Pensionsversicherung für umge­
schulte Bergleute wurde in den Jahren 1976 und 
1977 nach langen Beratungen mit den Betroffenen 
'(Interessenvertretung der Dienstnehmer, Versiche­
rungsanstalt des österreichischen Bergbaues) erar­
beitet. 

Seit dem Jahr 1975 bis heute wurden im Bereich 
des Bergbaues fortwährend Personal(Struktur)-An­
passungsmaßnahmen vorgenommen, die zu einem 
deutlichen Absinken der Beschäftigtenanzahl bzw. 
zu Schließungen von Bergbaubetrieben führten. 
Folgende Betriebe wurden seither stillgelegt: 
Reviere Franzschacht und Bergla der Graz-Köf­
lacher Eisenbahn- und Bergbauges.m.b.H, Österr. 
Amerikan. Magnesit AG, Werk Tux, Gipsbergbau 
Preuss/St. Anton, Kupferbergbau Mitterbergl 
Mühlbach, Werk Fohnsdorf der Graz-Köflacher 
Eisenbahn- und Bergbauges.m.b.H, Gipsbergbau 
Haagen/Kuchl, VOEST-Alpine Montan AG, Berg­
bau Hüttenberg/Knappenberg, ALDESTA, Alpen­
dekorstein Austria GmbHlEisenerz, Energie-Indu­
strie-Wolfsberg GmbHISt. Stefan, Tagbau Brent­
ling/Mittersill, MINEREX Mineral-Explorations­
GmbH/Forstau, Werk Zangtal der Graz-Köflacher 
Eisenbahn- und Bergbauges.m.b.H., BBU Rohstoff­
gewinnungs-Ges.m.b.H.lStadtschlaining, Bad Blei­
berg, Salzach-Kohlenbergbau GmbH/Trimmel­
kam, Revier Karlschacht der Graz-Köflacher 
Eisenbahn- und Bergbauges.m.b.H. 

Dazu kommen noch die auf Grund umfangrei­
cher Rationalisierungsmaßnahmen notwendigen 
Betriebseinschränkungen bei der RADEX AU­
STRIA AG mit den Standorten in Radenthein, 
Hochfilzen, Trieben, Veitsch und in der Breitenau 
sowie die Personalreduzierungen im Bereich der 

VOEST-Alpine Erzberg GmbH in Eisenerz. 

Aus sozialpolitischen Erwägungen sollte die 
schwierige Situation im Bergbau - so wie schon im 
Rahmen der eingangs erwähnten 33. Novelle zum 
ASVG - im Bereich der Sozialversicherung 
Berücksichtigung finden. 

Nach der vorgeschlagenen Änderung des § 245 
Abs.7 ASVG soll.im Falle des Ausscheidens eines 
Versicherten aus der bergmännischen Tätigkeit 
bzw. aus der knappschaftlichen Pensionsversiche­
rung ohne sein Verschulden, das heißt aus Gründen 
der Einschränkung oder Stillegung eines knapp­
schaftlichen oder diesem gleichgestellten Betriebes, 
die Leistungszugehörigkeit zur knappschaftlichen 
Pensionsversicherung unter der Voraussetzung 
gewahrt bleiben, daß der Versicherte im Rahmen 
der gesamten Versicherungskarriere mehr als die 
Hälfte Versicherungsmonate der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung erworben hat. 

Bleibt die Leistungszugehörigkeit zur knapp­
schaftlichen Pensionsversicherung nicht gewahrt, 
hat der Versicherte jedoch auf Grund von Arbeiten 
im Sinne der Anlage 9 oder 10 zum ASVG 
Beitragsmonate der knappschaftlichen Pensionsver­
sicherung erworben, so soll der das normale 
Ausmaß von 18,5 vH übersteigende Anteil an 
Pensionsversicherungsbeiträgen auf Antrag als für 
die Höherversicherung entrichtet gelten, und zwar 
auf Grund der Erwägung, daß der vom Dienstgeber 
zu entrichtende zusätzliche Beitragsanieil von 
5,5 vH sonst verlorengehen würde (§ 248 b ASVG). 

Zu Art. I Z 83, 101, 102, 112 und 113 (§§ 254 Abs. 5, 
271 Abs. 3, 273 Abs. 3, 279 Abs. 3 und 280): 

Die Ergänzung des § 254 ASVG durch die 
Regelung des Abs. 5 ist als eine Maßnahme zu 
verstehen, mit der die der Pension innewohnende 
Ersatzfunktion für das weggefallene Erwerbsein­
kommen stärker zum Ausdruck gebracht werden 
soll. Hat die Rehabilitation ihr Ziel so voll erreicht, 
daß das Erwerbseinkommen das 2fache der 
Bemessungsgrundlage und das 30fache der Höchst­
beitragsgrundlage übersteigt, soll die Pension zur 
Gänze wegfallen, weil sie die Ersatzfunktion 
verloren hat. 

Zu Art. I Z 87,115 und 120 (§§ 261,284 und 285): 

Zur Unterstützung der Anhebung des faktischen 
Pensionsantrittsalters, aber auch um unerwi,inschte 
negative Effekte der Neuberechnung der Bemes-
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sungsgrundlage zu vermeiden, werden die Steige­
rungsbeträge neu strukturiert: 

Grundsätzlich wird die derzeitige Regelung in 
ihrem Kern beibehalten (1,9% bis zum 360. Versi­
cherungsmonat, 1,5% ab dem 361. Monat für je 
zwölf Versicherungsmonate). Auf Basis dieses 
Steigerungs betrages wird allerdings bei einer 
Inanspruchnahme der Pension nach dem 60. Le­
bensjahr bei Männern bzw. nach dem 55. Lebens­
jahr bei Frauen der Hundertsatz des Steigerungsbe­
trages - unabhängig von der Zahl der erworbenen 
Versicherungsmonate so erhöht, daß' bei 
Erreichung des 65. Lebensjahres bei Männern bzw. 
des 60. Lebensjahres bei Frauen bereits mit 
40 Versicherungsjahren 80 vH der Bemessungs­
grundlage als Pension gebühren. Diese Erhöhung 
des Steigerungsbetrages erfolgt durch die Vervielfa­
chung des Hundertsatzes mit einem Faktor, der 
nach folgender Formel berechnet wird: 

80 
80 - 8 x n 

60 

n = späterer Pensions antritt in Monaten, höchstens 
jedoch 60 Monate. 

Mit dieser Maßnahme soll zum einen ein Anreiz 
gesetzt werden, die Alterspension später in An­
spruch zu nehmen. Zum anderen ist dies auch 
notwendig, um unerwünschte negative Effekte der 
Neugestaltung der Bemessungsgrundlagenberech­
nung - diese bedeutet gerade für die 65jährigen 
Männer bzw. die 60jährigen Frauen eine Ausdeh­
nung des Bemessungszeitraumes von 10'auf 15 Jahre 
- zu kompensieren. 

Um den beabsichtigten Effekt einer späteren 
Inanspruchnahme der Pension sicherzustellen, er­
folgt diese Erhöhung aber nur, wenn nicht bereits 
ein bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf 
Pension· bestanden hat. 

Bei den Invaliditätspensionen wird der Zurech­
nungszuschlag stark verbessert. Das Lebensalter für 
die Anrechnung des Zurechnungszuschlages wird 
von derzeit 50 auf 56 Jahre erhöht; die Begrenzung 
für die Gewährung mit 50% wird auf 60% erhöht. 
Mit dieser Maßnahme soll zweierlei bewirkt 
werden: 

Erstens soll die Invaliditätspension für jüngere 
Bezieher dieser Leistung stark angehoben werden, 
da gerade diese Personengruppe nicht die Möglich­
keit hatte, in ausreichendem Maße Versicherungs­
zeiten zu erwerben. Zweitens sollen bei Invaliditäts­
pensionisten, die derzeit einen Bemessungszeitraum 
von 10 Jahren oder knapp darüber aufweisen, die 
negativen Effekte der Bemessungszeitraumausdeh­
nung kompensiert werden. 

Dieser Zurechnungszuschlag kann aber gekürzt 
werden, wenn neben der Pension ein Erwerbsein­
kommen bezogen wird. 

Übersteigt das Gesamteinkommen (Pension und 
Erwerbseinkommen) die Bemessungsgrundlage der 
zugehörigen Pension, gebührt kein Zurechnungszu­
schlag. 

Im übrigen ist auf die Übergangsbestimmung des 
§ 549 Abs. 6 ASVG zu verweisen. Danach verbleibt 
es - unter den dort näher bezeichneten Regelun­
gen - bei den bisherigen Bemessungsvorschriften 
für eine Pension, und zwar für Versicherungsfälle, 
deren Stichtag in den Zeitraum vom 1. Juli 1993 bis 
1. Dezember 1996 fällt. . 

Zu Art. I Z 93 bis 96 und 122 (§§ 264, 266, 267 und 
289): 

Die 48, Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz hat versucht, Überversorgungen im 
Bereich der Hinterbliebenenpensionen zunächst 
beim Zusammenfall von Erwerbseinkommen und 
Witwen(Witwer)pensionen zu verhindern. Zu die­
sem Zweck wurden die damals auch für Wit­
wen(Witwer)pensionen geltend~n allgemeinen Ru­
hensbestimmungen wesentlich geändert. Mit dem 
Wirksamwerden der vollen Höhe der Witwerpen­
sion ab 1. Jänner 1995 sollten diese Ruhensbestim­
mungen auch auf den Zusammenfall von Eigenpen­
sion und Witwen(Witwer)pension ausgedehnt wer­
den. 

Sämtliche Ruhensbestimmungen wurden be­
kanntlich vom Verfassungsgerichtshof als verfas­
sungswidrig aufgehoben. 

Eine Neuregelung der Hinterbliebenenversor­
gung muß daher ohne Ruhensbestimmungen 
auskommen, sie muß aber auch Überversorgungen 
(vor allem durch die spiegelgleiche Witwerpension) 
verhindern, um nicht die Hinterbliebenenversor­
gung an sich in Frage zu stellen. Alternativen zur 
Hinterbliebenenversorgung (eigener Pensionsan­
spruch von Frauen ohne Berücksichtigung des 
Ehepartners) wurden zwar präsentiert und disku­
tiert, bedeuten aber im Rahmen eines grundsätzlich 
auf das Lebensstandardprinzip abgestellten V ersi­
cherungssystems in einer Mehrzahl der Fälle eine 
wesentliche Verschlechterung der Gesamtleistung 
an Frauen gegenüber dem. heutigen Recht. 

Die Neuregelung geht davon aus, daß das 
Gesamteinkommen des Hinterbliebenen in Abhän­
gigkeit vom Gesamtfamilieneinkommen, das vor 
dem Tod eines der Ehepartner zur Verfügung stand, 
soweit als möglich in gleicher Höhe zur Verfügung 
stehen soll, unabhängig davon, welcher der beiden 
Ehepanper stirbt. Für die derzeitige Berechnung der 
Witwen(Witwer)pension kommt es zu verschiede­
nen Gesamteinkommen des Hinterbliebenen im 
Vergleich zum vorher zur Verfügung gestandenen 
Familieneinkommen in Abhängigkeit von der 
Einkommensdiskrepanz bei den Ehepartnern. 
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Ein etwa gleiches Gesamteinkommen (soweit 
sachlich venretbar) soll in Hinkunft dadurch 
erreicht werden, daß bei einer Einkommensdiskre­
panz (Vergleich der Bemessungsgrundlagen) von 
50% und mehr der Ehepanner mit der höheren 
Bemessungsgrundlage alS Überlebende(r) 40% der 
Pension des (der) Verstorbenen erhält, die diesem 
(dieser) zum Zeitpunkt des Todes gebühn hätte, der 
Ehepanner mit der niedrigeren Bemessungsgrund­
lage 60%. Beträgt die Einkommensdiskrepanz 
(Vergleich der Bemessungsgrundlagen) weniger als 
50%, so bewegen sich die Hundensätze zwischen 40 
und 60% nach folgender Formel: Hundensatz der 
Witwen(Witwer)pension 76 - 24 x (Bemes­
sungsgrundlage Witwer r] /Bemessungsgrundlage 
V erstorbener r]). 

Bei gleicher Bemessungsgrundlage ergäbe sich ein 
Hundensatz von 52%. 

Als Bemessungsgrundlage der Witwe (des Wit­
wers) gilt die zum Zeitpunkt des Todes des (der) 
Versichenen zu ermittelnde Bemessungsgrundlage 
im Sinne der §§ 238 bzw. 241 ASVG. Bezieht die 
Witwe (der Witwer) im Zeitpunkt des Todes des 
(der) Versichenen eine Pension aus der Pensions­
versicherung, so gilt als Bemessungsgrundlage der 
Witwe (des Witwers) die für diese Pension 
maßgebliche Bemessungsgrundlage. Die Aufwer­
tungsregelung des § 108 h Abs.4 ASVG ist 
entsprechend anzuwenden. Als Bemessungsgrund­
lage des ( der) Verstorbenen gilt die zum Zeitpunkt 
des 'Todes des (der) Versichenen zu ermittelnde 
Bemessungsgrundlage im Sinne des § 238 ASVG. Im 
Falle des Pensionsbezuges gilt das vorhin Gesagte. 
Dem Bezug einer Pension ist der Bezug eines 
Ruhe(Versorgungs)genusses sowie ein Bezug im 
Sinne des § 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes gleichzu-
halten. -

Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen des 
(der) Hinterbliebenen und der Hinterbliebenenpen­
sion nicht den Betrag von 16000 S, so ist, solange 
diese Voraussetzung zutrifft, der Hundertsatz der 
Witwen(Witwer)pension soweit zu erhöhen, daß die 
Summe aus eigenem Einkommen und Hinterbliebe­
nenpension den genannten Betrag erreicht. Der so 
ermittelte Hundensatz darf 60 nicht überschreiten. 
In den Fällen, in denen eine mit dem Hundensatz 
von 60 bemessene Witwen(Witwer)pension den 
Betrag von 16 000 S überschreitet, tritt diese an die 
Stelle des Betrages von 16 000 S. Der Betrag von 
16000 S unterliegt der alljährlichen Anpassung. 

Um Ungereimtheiten bei der Bemessung der 
Waisenpension auszuschließen, soll hiebei nicht die 
einkommensabhängige, im konkreten Fall gebüh­
rende Witwen(Witwer)pension, sondern eine (fik­
tive) mit dem Hundensatz 60 ermittelte Wit­
wen(Witwer)pension für die Bemessung der Wai­
senpension herangezogen werden. 

Die oben dargestellte Regelung der Witwen(Wit­
wer)pension (§ 264 in der Fassung des Art. I Z 94) 
tritt mit 1. Jänner 1995, das ist der Zeitpunkt, mit 
dem die Witwerpension in voller Höhe (bisher nur 
zu 2/3) gebühn, in Kraft. 

Die Witwen(Witwer)pension (§ 264 in der 
Fassung des An. I Z 93) tritt zugleich mit der 
Pensionsreform in Kraft und gilt bis 31. Dezember 
1994. Sie stellt daher eine Übergangsregelung dar, 
die auf die neuen leistungsrechtlichen Bestimmun­
gen der Pensionsreform abstellt. 

Zu Art. I Z 99 (§ 270): 

Die in der Pensionsversicherung der Arbeiter 
vorgesehenen Neuregelungen hinsichtlich der AI­
terspension und der Gleitpension machen auch eine 
entsprechende Änderung in der Pensionsversiche­
rung der AngeStellten erforderlich. 

Zu Art. I Z 123 (§ 292 Abs. 3): 

Unter einem bestimmten Einheitswert soll, analog 
zu § 140 Abs. 7 BSVG, der Wen der vollen freien 
Station im Verhältnis zum Einheitswen aliquotien 
werden. 

Zu Art. I Z 124 (§ 292 Abs. 4 lit. g) : 

Die vorgeschlagene Novellierung verfolgt das 
Ziel, künftighin alle Gnadenpensionsleistungen 
ohne Rücksicht auf die auszahlende Stelle bei der 
Berechnung des für den Ausgleichszulagenanspruch 
maßgeblichen Einkommens unberücksichtigt zu 
lassen. Damit wären etwa auch von seiten eines 
Landes gewähne Ruhegelder für Pflegemütter unter 
die Bestimmung des § 292 Abs. 4 ASVG zu 
subsumieren. 

Zu Art. I Z 127 und 128 (§ 294 Abs. 3 und 5): 

Ein Unterhaltsverzicht bei Scheidung aus Ver- -
schulden des anderen Ehegatten soll, wenn der 
Verzicht spätestens 10 Jahre vor dem Stichtag 
abgegeben wurde, nicht die Höhe der Ausgleichszu­
lage beeinflussen. 

Weiters sollen die derzeitigen Bestimmungen 
über die Pauschalanrechnung dahingehend gemil­
den werden, daß Unterhaltsansprüche nicht nur 
dann nicht angerechnet werden, wenn· die Verfol­
gung eines Unterhaltsanspruches offenbar aus­
sichtslos ist, sondern darüber hinaus auch dann 
nicht, wenn die Verfolgung des Unterhaltsanspru­
ches offenbar unzumutbar ist. Die Änderung 
erfolgte im Hinblick auf konkrete Einzelfälle, in 
denen besondere persönliche Umstände zwischen 
den Betroffenen bzw. ein hoher Kostenaufwand der 
Verfolgung des Unterhalts anspruches entgegenste­
hen. 
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Zu Art. I Z 132 (§ 307 e Abs. 2): 

Die vorgeschlagene Änderung dient der KlarsteI­
lung, daß § 195 Abs. 6 ASVG (Ruhen des 
Anspruches auf Familien- bzw. Taggeld beim 
Zusammentreffen mit Krankengeld aus einer 
gesetzlichen Krankenversicherung) auch in den 
Fällen eines Kuraufenthaltes anzuwenden ist. 

Zu Art. I Z 134 (§ 324 Abs. 3): 

§ 324 Abs. 3 ASVG stellt sicher, daß einem 
Pensionisten, der auf Kosten eines Trägers der 
Sozialhilfe in einem Alters (Siechen) heim oder 
Fürsorgeheim, einer Heil- und Pflegeanstalt für 
Nerven- und Geisteskranke, einer Trinkerheilstätte 
oder einer ähnlichen Einrichtung bzw. außerhalb 
einer· dieser Einrichtungen im Rahmen eines 
Familienverbandes oder einer Pflegestelle verpflegt 
wird, 20% seiner Pension bleibt. Dies gilt auch in 
den Fällen, in denen ein Renten(Pensions)berech­
tigter auf Kosten eines Landes im Rahmen der 
Behindenenhilfe untergebracht wird. 

In § 324 Abs. 3 ASVG sind nur der Träger der 
Sozialhilfe und das Land angefühn, nicht aber der 
Jugendwohlfahnsträger. Dies fühn dazu, daß durch 
die Ausführungsgesetze der Länder zum Jugend­
wohlfahrtsgesetz 1989 die auf Kosten des Jugend­
wohlfahnsträgers untergebrachten Waisenpensioni­
sten gegenüber anderen Pensionisten, die gleichfalls 
auf Kostt;n . eines öffentlichen Rechtsträgers ver­
pflegt werden, benachteiligt sind, weil ihre Waisen­
pension meist zur Gänze an den Träger der 
Jugendwohlfahnspflege zur Kostenerstattung über­
wiesen wird. 

Mit der vorgesehenen Änderung wird die 
aufgezeigte Ungleichbehandlung beseitigt. 

Zu Art. I Z 135 (§ 347 Abs. 6): 

Die vorgeschlagene Änderung dient der Anpas­
sung an die am 1. Jänner 1993 in Kraft getretene 
Rechtslage, nach welcher die Kreisgerichte in 
Landesgerichte umbenannt worden sind und eine 
Gleichstellung aller Gerichtshöfe erster Instanz 
vorgenommen wurde. 

Zu Art. I Z 138 und 139 (§ 421 Abs.2): 

Eine auf die durchschnittliche Zahl der Versi­
chenen abgestellte Berechnung der Mandatsvenei­
lung wurde nie praktizien, da die dafür benötigten 
Daten keinen laufend erstellten Statistiken entnom­
men werden können. Für die Neubestellung der 
Verwaltungskörper sind nämlich Angaben über die 
Versichenen, getrennt nach der Arbeiter(Landar­
beiter)kammerzugehörigkeit und nach dem Dienst­
geber, erforderlich. Die Ermittlung dieser Daten 
muß durch die Träger der Krankenversicherung 

jeweils gesondert vorgenommen werden und stellt 
einen äußerst arbeitsaufwendigen Vorgang dar, 
weshalb bereits in der Vergangenheit dafür stets der 
Weg einer Stichtagserhebung gewählt wurde. 
Durch die vorgeschlagene Gesetzesänderung soll 
der bisher praktizienen Vorgangsweise Rechnung 
getragen werden. 

Zu Art. I Z 145 (§ 472 a Abs. 2) und Art. 11 Z 1: 

Durch die 50. Novelle zum Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetz wurde die Rehabilitation ab 
1. Jänner 1992 als Pflichtaufgabe in der Kranken­
versicherung eingefühn. An der Zuständigkeit der 
Pensionsversicherungsträger zur Durchführung der 
(auch der medizinischen) Rehabilitation für die 
aktiv erwerbstätigen Pflichtversichenen hat sich 
jedoch dadurch nichts geändert. 

Für jene Berufstätigen; die nach dem B-KUVG 
krankenversichen sind, werden bekanntlich die 
Pensionsleistungen grundsätzlich von den jeweils in 
Betracht kommenden Gebietskörperschaften über­
nommen. Um auch diesen Personen die Inanspruch~ 
nah me jener Leistungen zu ermöglichen, die im 
ASVG-Bereich von den Pensionsversicherungsträ­
gern erbracht werden, ist ein zweckgebundener 
Dienstgeberbeitrag vorgesehen (§ 472 a Abs. 2 vier­
ter Satz ASVG bzw. § 22 Abs. 3 B-KUVG). Mit 
diesen Beiträgen wurden bis zum Inkrafttreten der 
21. Novelle zum Beamten-Kranken- und Unfallver­
sichetungsgesetz die im § 70 B-KUVG (Erweitene 
Heilbehandlung) angeführten Leistungen finan­
ziert. 

Die 21. Novelle zum B-KUVG sieht jedoch unter 
anderem eine Änderung des § 70 b vor. Die bisher 
im Rahmen der Erweiterten. Heilbehandlung 
vorgesehenen medizinischen Maßnahmen der Re­
habilitation sind jetzt im neugeschaffenen § 65 a 
B-KUVG enthalten. Der § 70 b B-KUVG in der 
Fassung der 21. Novelle zum B-KUVG wurde mit 
"Erweitene Rehabilitation" überschrieben und 
umfaßt damit lediglich die berufliche und die soziale 
Rehabilitation. . 

Um sicherzustellen, daß die zweckgebundenen 
Dienstgeberbeiträge wie bisher und in analoger 
Weise wie bei den Pensionsversicherungsträgern 
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
für Zwecke der medizinischen Rehabilitation 
Verwendung finden, wird eine KlarsteIlung im 
§ 472 a Abs. 2 ASVG bzw. im § 22 Abs. 3 B-KUVG 
vorgeschlagen, wonach der vom Dienstgeber zu 
entrichtende Zuschlag von 0,5 vH der Beitrags­
grundlage - so wie nach der bis 31. Dezember 
1991 in Geltung gestandenen Rechtslage - für 
Zwecke der medizinischen Rehabilitation verwen­
det werden kann. 

Zu Art. I Z. 148 (§ 502 Abs. 6): 

Mit der am 1. Jänner 1990 in Kraft getretenen 
48. Novelle zum ASVG, BGBI. Nr.642/1989, 
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wurden ua. auch die sozialversicherungsrechtlichen 
Begünstigungsbestimmungen (§§ 500 H. ASVG) no­
velliert. Kern der diesbezüglichen Änderungen war 
die Novellierung des § 502 Abs. 6 ASVG dahin, daß 
eine Beitragsnachentrichtung für Zeiten der Emi­
gration ab dem 15. Lebensjahr des (der) Betrofferien 
ohne Nachweis von Vorversicherungszeiten ermög­
licht wurde, sofern er (sie) in der Zeit vom 12. März 
1938 bis 9. Mai 1945 das 15. Lebensjahr vollendet 
hat oder - anders ausgedrückt - der Emigrant 
(die Emigrantin) am 12. März 1938 mindestens 
8 Jahre alt war. 

Diese Regelung wurde von den maßgeblichen 
Interessenvereinigungen der Opfer des NS-Regimes 
als nachhaltige Verbesserung mit Befriedigung 
anerkannt. Allerdings verwiesen sie darauf, daß der 
von der Verbesserung erfaßte Personenkreis . aus 
ihrer Sicht zu eng gezogen sei. Ihrer Auffassung 
nach sollte auch die nicht zu vernachlässigende Zahl 
von Personen, die im Jahr 1938 mindestens 6 Jahre 
alt waren, also die Personen, die bereits im 
Schulpflichtalter standen, von der Besserstellung 
erfaßt werden. Dies deswegen, weil auch diese 
Gruppe durch die Emigration ua. dadurch zu 
Schaden gekommen ist, daß sie ihre schulische 
Ausbildung, auch wenn sie erst begann oder am 
Anfang war, im Emigrationsland in einem anderen 
Kultur- und Sprachkreis fast immer unter großen 
immateriellen und materiellen Belastungen neu 
beginnen mußte. 

Dieses Anliegen halten die genannten Vereini­
s.ungen bis heute aufrecht; mit der vorliegenden 
Anderung des § 502 Abs. 6 ASVG soll dem Anliegen 
aus folgenden Erwägungen nunmehr Rechnung 
getragen werden: 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz sieht 
bereits seit seinem Wirksamwerden im Jahre 1956 
sozialversicherungsrechtliche Begünstigungen für 
Personen vor, die wegen ihrer Abstammung verfolgt 
wurden. Ihr Grundziel ist es, die durch Verfol­
gungsmaßnahmen bewirkten nachteiligen Auswir­
kungen auf den einzelnen Versicherungsverlauf 
entsprechend auszugleichen. Allerdings galt bis zur 
41. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetz (in Kraft getreten am 1. Jänner 1986) als 
Voraussetzung für ihre Anwendung, daß der zu 
Begünstigende vor der Verfolgung bereits zum 
Kreis der Sozial versicherten gezählt, also Versiche­
rungszeiten (Beitrags- oder Ersatzzeiten) in der 
Pensionsversicherung erworben hat. 

Hinsichtlich der jüngeren weiterreichenden Ver­
besserungen der in Rede stehenden Vorschriften im 
Rahmen der 41.,44. und 48. ASVG-Novelle wurde 
von diesem Grundsatz insofern abgegangen, als 
hiebe i nicht mehr streng sozialversicherungsrechtli­
che Überlegungen, sondern in erster Linie humani­
täre Erwägungen im Vordergrund standen; für die 
Anwendung dieser Begünstigungsbestimmungen ist 
nicht mehr der Nachweis von Vorversicherungszei-

ten, sondern nur mehr, als einziger Bezug zur 
österreichischen Sozialversicherung, ein Wohnsitz 
in Österreich im März 1938 Voraussetzung. 

In den einschlägigen Erläuterungen zur 48. No­
velle zum ASVG heißt es diesbezüglich: "Es kann 
keinem Zweifel unterliegen, daß die in Betracht 
kommenden Personen unter normalen Umständen 
in die österreichische Versichertengemeinschaft 
hineingewachsen wären. Der Umstand, daß sie das 
angesichts der tödlichen Bedrohung, die für sie vom 
nationalsozialistischen Regime a~sging, nicht konn­
ten, sollte nunmehr Anerkennung finden, nicht 
zuletzt auch deswegen, weil sich die materiellen 
Voraussetzungen für die Gewährung von Begünsti­
gungen, verglichen mit der Nachkriegszeit, entspre­
chend geändert haben." 

Die Vereinigungen der Opfer des NS-Regimes 
führen wie erwähnt aus, daß diese Überlegungen 
auch für die jüngeren Jahrgänge, soweit sie im 
Jahr 1938 bereits im schulpflichtigen Alter waren, 
gelten; auch sie hatten noch die gleichen Anpas­
sungsschwierigkeiten, die in der Regel zu einem 
späteren Berufseintritt im Emigrationsland führten, 
wie die älteren Jahrgänge, die von der Verbesserung 
der Nachkaufsregelung nach der 48. Novelle zum 
ASVG erfaßt sind. 

Die oben wiedergegebenen Motive fü~ die 
jüngsten Verbesserungen der Begünstigungsbestim­
mungen gelten sicherlich auch für die Stützung 
dieses Anliegens der Sprecher der Geschädigten. 
Der Gesetzgeber kann sich so besehen auf Dauer 
ihren an sich verständlichen Argumenten nicht 
verschließen, zumal, wie ebenfalls in den einschlägi­
gen Erläuterungen zur 48. Novelle zum ASVG 
ausgeführt wird, "das Klima in Fragen der 
Wiedergutmachung allgemein viel sensibler gewor­
den ist". In diesem Sinn müssen auch die 
Erklärungen des Bundeskanzlers vom 8. Juli 1991 
im Zusammenhang mit der Jugoslawienkrise 
verstande.n werden, in der er zum Thema der 
Wiedergutmachung für die Opfer der NS-Diktatur 
ua. ausführte: "Vieles ist in den vergangenen Jahren 
geschehen, um, so gut dies möglich war, angerichte­
ten Schaden wieder gutzumachen, angetanes Leid 
zu mildern. Vieles bleibt nach wie vor zu tun, und 
die Bundesregierung wird auch weiterhin alles in 
ihrer Macht Stehende unternehmen, um jenen zu 
helfen, die von den bisherigen Maßnahmen nicht 
oder nicht ausreichend erfaßt oder bisher in ihren 
moralischen oder materiellen Ansprüchen nicht 
berücksichtigt wurden" (Stenographisches Proto­
koll, 35. Sitzung des Nationalrates, XVIII. GP Seite 
3279 H.). 

In Anbetracht dieser Haltung des Gesetzgebers 
und der Bundesregierung, derzufolge die Frage der 
Entschädigung der Opfer der NS-Diktatur noch 
nicht als endgültig abgeschlossen angesehen werden 
kann, wird mit der vorliegenden Änderung des 
§ 502 Abs. 6 ASVG dem eingangs dargestellten 
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Anliegen aus dem Kreis der Opfer entsprochen. 
Dazu kommt noch, daß die finanziellen Auswirkun­
gen der angestrebten Verbesserung in einem 
vertretbaren Rahmen bleiben werden. 

Die Verbesserung bedeutet, daß der Kreis derer, 
die von der heute geltenden Nachkaufsregelung für 
Zeiten der Emigration (siehe oben) Gebrauch 
machen können - das sind die Geburtenjahr­
gänge 1930 und älter - auf die Geburtenjahr­
gänge 1932 und älter (mindestens 6. Lebensjahr am 
31. Dezember 1938) erweitert wird. Auch diese 
Personengruppe wird künftig, so wie die bisher 
schon von der Bestimmung des § 502 Abs. 6 ASVG 
erfaßte, für Emigrationszeiten Beiträge nachent­
richten und auf diese Weise einen Pensionsanspruch 
erwerben können. 

Die vorliegende Änderung im § 502 Abs. 6 ASVG 
baut nicht auf der vorhandenen Formulierung auf, 
sondern erhält eine andere Fassung. Der Grund 
dafür liegt darin, daß § 502 Abs. 6 in der Fassung 
der 48. Novelle zum ASVG Anlaß zu Zweifeln 

darüber gab, ob Personen, die nach der vorher 
geltenden Gesetzeslage von der Begünstigung 
erfaßt gewesen sind, nach der Rechtslage der 
48. Novelle zum ASVG, wenn sie vor dem 13. März 
1938 15 Jahre alt wurden, davon auszuschließen 
seien, auch wenn diese Gesetzesnovelle grundsätz­
lich eine Ausweitung der Geburtenjahrgänge für die 
Inanspruchnahme der Nachkaufsregelung vorgese­
hen hat (vgl. VwGH ZI. 90/08/0229 vom 9. Juni 
1992). Eine derartige nicht im Sinn der Änderung 
der Begünstigungsbestimmungen gelegene Lösung 
war nicht beabsichtigt. Durch die im Vergleich zur 
48. Novelle zum ASVG nunmehrige Umformulie­
rung der einschlägigen Regelung im § 502 Abs. 6 
ASVG soll künftig eine Wiederholung eines solchen 
Ergebnisses verhindert werden. 

Wie bei den vergangenen Verbesserungen der 
Begünstigungsbestimmungen soll die neue Rege­
lung auch für Personen gelten, die erst auf Grund 
dieser einen Leistungsanspruch erhalten, sowie 
ferner für Personen, für die ein Leistungsanspruch 
bereits besteht (§ 551 Abs. 15 und 16). 
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Finanzielle Erläuterungen 

A. Grundsätzliches 

Ausgangsbasis für sämtliche Überlegungen der 
Pensionsreform sind die Modellrechnungen des 
Beirates für Wirtschafts- und Sozialfragen im 
Rahmen der Studie "Soziale Sicherung im Alter", 
die im Jahre 1991 publiziert wurde. Diese 
Modellrechnungen bis zum Jahr 2030 sind keine 
Prognosen im eigentlichen Sinn, sondern Langfrist­
szenarien, die auf bestimmten, vor allem wirtschaft-

lichen Annahmen beruhen. Grundlage für diese 
Modellrechnungen war das vom versicherungsma­
thematischen Institut der Technischen Universität 
Wien im Auftrag des und in Zusammenarbeit mit 
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
durchgeführte Projekt "Gesamtrechnung Pensions­
versicherung". Die Modellrechnungen geben reale 
Werte auf der Basis des Jahres 1988 unter 
Berücksichtigung der damals geltenden Rechtslage 
wieder (Tabelle All). 
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Entwicklung der Pensionsversicherung bis 2030 1) 

"wenn nichts geschieht ... " 
(real auf Basis 1988) 

Bundesbeitrag in % Bundesbeitrag bei in % 
BIP real konstant des BIP Beitragssatz Ausfallhaftung des BIP 

1995 1975,97 51,457 2,60 22,8 51,455 2,60 
2000 2263,02 62,689 2,77 22,8 62;685 2,77 
2005 2498,56 72,570 2,90 24,6 88,805 3,55 
2010 2758,61 80,128 2,90 27,1 122,960 4,46 
2015 3045,91 88,462 2,90 29,9 167,462 5,50 
2020 3240,91 94,141 2,90 34,7 234,758 7,24 
2025 3448,59 100,171 2,90 40,6 323,282 9,37 
2030 3669,59 106,584 2,90 45,4 409,288 11,15 

1) Quelle: Gutachten des Beirates für Winschafts- und Sozialfragen "Soziale Sicherung im Alter" (Szenario: Knappheitsvariante) 

Beitragssatz 

22,8 
22,8 
22,8 
22,8 
22,8 
22,8 
22,8 
22,8 

TabelleAl1 

Notwendige 
Erhöhung der 
Steuerquote 

0,65 
1,56 
2,60 
4,34 
6,47 
8,25 
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Die Berechnungen zeigen die beiden Extrement­
wicklungen, die eintreten können, wenn sich an den 
heutigen Gewohnheiten der Versicherten, wann sie 
die Pension in Anspruch nehmen, nichts ändert. 

Würde der Bundesbeitrag in Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes (BIP) auf dem Wert des 
Jahres 1988 (2,9 %) festgehalten, müßte der 
Beitragssatz in der Pensionsversicherung von 
22,8 vH auf 45,4 vH im Jahr 2030 angehoben 
werden. 

Bliebe der Beitragssatz in der Pensionsversiche­
rung mit 22,8 vH konstant, müßte der Bund seine 
Ausfallhaftung bis zum Jahr 2030 auf 11,2 % des 
BIP (2,9 % für 1988) erhöhen. Dafür müßte die 
Steuerquote bis zum Jahr 2030 um 8,3 Prozent­
punkte erhöht werden. 

Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, sieht die 
Pensionsreform ein Bündel von verschiedenen 
Maßnahmen vor, de~en Schwerpunkte sind: 

Neuordnung der Aufwertung und Anpas­
sung: 
Diese soll ein Auseinanderentwickeln der 
Pro-Kopf-Einkommenszuwächse zwischen 
den Erwerbstätigen, die durch Beiträge und 
Steuern für die Sicherung der Einkommen der 
Pensionisten aufzukommen haben, und den 
Pensionisten, qeren Einkommen durch den 

c> Einkommensverzicht der Erwerbstätigen fi­
nanziert werden, verhindern. Nur so wird 
auch auf Dauer die Akzeptanz des Generatio­
nenvertrages von allen Betroffenen erhalten 
werden können. Diese Maßnahme ist ein 
entscheidender Schritt zur Aufrechterhaltung 
der Finanzierbarkeit des Pensionssystems. 
Maßnahmen im Leistungsrecht: 
Im Zusammenwirken mit unterstützenden 
Maßnahmen in anderen Bereichen (gesund­
heitspolitische, arbeitsmarktpolitische, ar­
beitsrechtliche und familienpolitische Maß­
nahmen) sind diese geeignet, durch eine 
Anhebung des tatsächlichen Pensionsanfalls-

alters die Finanzierung der Pensionsversiche­
rung in Zukunft ohne Einschränkung des 
durchschnittlichen Leistungsniveaus wesent-
lich zu erleichtern. . 

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen hat 
im Rahmen der erwähnten Studie auch Modellrech­
nungen erstellt, die einen Teil der vorhin erwähnten 
Maßnahmen beinhalten, und ist zum Schluß 
gekommen, d~ß unter diesen Voraussetzungen die 
Pensionsversicherung auch in Zukunft durchaus 
finanzierbar bleibt. 

B. Mittelfristige Prognosen bis zum Jahr 2000 

Um aber die finanziellen Auswirkungen der 
Pensionsreformmaßnahmen der 51. N ovelJe zum 
ASVG konkret abschätzen zu können, wurde vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf Basis 
der Berechnungen für den Beirat für die Renten­
und Pensionsanpassung eine mittelfristige Prognose 
der Gebarung der Pensionsversicherung bis zum 
Jahr 2000 erstellt. Diese Prognose fußt auf den 
Wirtschaftsannahmen des Septembergutachtens 
1992 des Instituts für Wirtschaftsforschung und auf 
der mittelfristigen Wirtschaftsprognose des volks­
wirtschaftlichen Komitees dieses Beirates. 

Die in diesem und in den nachfolgenden 
Abschnitten dargestellten Gebarungstabellen geben 
die nominelle Entwicklung bis zum Jahr 2000 
wieder und sind daher mit der Tabelle All nicht 
direkt vergleichbar. 

Die Gebarungstabellen in diesem Abschnitt (B/1 
und BI2) wurden hinsichtlich der zu berücksichti­
genden Anpassungsfaktoren (Pensionserhöhungen) 
auf der Basis der Rechtslage vor Inkrafttreten der 
50. Novelle zum ASVG berechnet. Dies deshalb, da 
in den Finanziellen Erläuterungen zur 50. Novelle 
zum ASVG die dort beschriebene Änderung der 
Aufwertung und Anpassung ganz bewußt als erster 
Schritt einer Neuordnung bezeichnet wurde, dem in 
der nächsten Novelle ein weiterer folgen muß. 
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Rechtslage vor 50. Novelle 
Gebarung der gesamten Pensionsversicherung 

(in Millionen Schilling) 

1993 1994 1995 1996 

Anpassungsfaktor ..................... 1,037 1,038 1,035 1,035 

Aufwendungen: 
Pensionsaufwand ohne HZ, KZ ....... 192320 204048 216743 229794 
Hilflosenzuschuß . : ................. 9981 10404 10838 11277 
Kinderzuschuß ..................... 576 592 611 632 

Pensions aufwand insgesamt ............ 202877 215044 228192 241703 
Beitrag für Pensionisten an die KV ..... 21240 22 533 23932 25374 
Einbehalt von der Pension ............ 5980 6328 6704 7089 

KV der Pensionisten 15260 16205 17228 18285 
übrige Aufwendungen 1) ............... 11 715 12310 12944 13550 

Gesamtaufwendungen ... 229852 243559 258364 273538 

Erträge: 
Pflichtbeiträge ..................... 136304 145 138 153928 163559 
Überweisung aus dem Ausgleichsfonds .. 34550 36809 39087 41564 
übrige Erträge ..................... 2589 2591 2592 2597 

Gesamterträge ... 173443 184538 195607 207720 

Bundesbeitrag 2) ..................... 56555 59210 62961 66042 

Gebarungserfolg ..................... + 146 + 189 + 204 + 224 

') davon für den Bundesbeitrag unwirksam .... '. 398 411 426 436 
2) davon für Bauführungen .................. 86 114 114 114 

1997 1998 

1,033 1,034 

242804 256616 
11 701 12 153 

653 670 

255158 269439 
26816 28349 
7473 7881 

19343 20468 
14 161 14818 

288662 304725 

172 886 182928 
43998 46611 
2606 2624 

219490 232163 

69415 72 727 

+ 243 + 165 + 

447 457 
114 14 

1999 

1,032 

271 729 
12613 

689 
285031 

30023 
8325 

21698 
15511 

322240 

192 703 
49193 
2649 

244545 

77 884 

189 

468 
14 

Tabelle B/l 

2000 

1,034 

288 884 
13 143 

710 
302737 

31922 
8 831 

23091 
16241 

342069 

203323 
51984 
2679 

257986 

84300 

+ 217 

479 
14 

~ 
v.> 
N 

0... 
('b ..., 
t:d 
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Rechtslage vor 50. Novelle Tabelle B/2 a-. 
0 

Gebarung der Pensionsversicherung nach dem ASVG 
(in Millionen Schilling) 

1993 1994 1995 , 1996 1997 1998 1999 2000 

Anpassungsfaktor ..................... 1,037 1,038 1,035 1,035 1,033 1,034 1,032 1,034 

Aufwendungen: 
Pensionsaufwand ohne HZ, KZ ....... 164734 174852 185936 197382 208848 221079 234606 249985 
Hilflosenzuschuß ................... 7593 7935 8290 8652 9006 9383 9766 10,204 
Kinderzuschuß ..................... 468 480 496 514 532 548 565 586 

Pensionsaufwand insgesamt ............ 172 794 183267 194725 206548 218386 231010 244937 260775 
Beitrag für Pensionisten an die KV ..... 18046 19160 20382 21646 22918 24276 25776 _ 27478 
Einbehalt von der Pension ............ 5 141 5448 5781 6126 6470 6837 7242 7702 

KV der Pensionisten 12905 13 712 14600 15520 16448 17439 18534 19776 
übrige Aufwendungen 1) ............... 9732 10224 10750 11 237 11 728 12251 12800 13 379 \l) 

'-" 
Gesamtaufwendungen ... 195431 207203 220075 233305 246562 260700 276271 293930 

N 

0-
(1) ... 
t:d 

Erträge: ~. 
1:> Pflichtbeiträge ..................... 128067 136587 145 106 154437 163496 173 238 182743 193062 C1Q 

Überweisung aus dem Ausgleichsfonds .. 
(1) 

33064 35223 37403 39771 42100 44600 47072 49743 ::l 

übrige Erträge ..................... 2440 2442 2442 2447 2457 2473 2496 2526 
Gesamterträge ... 163570 174252 184951 196655 208053 220311 232311 245331 

Bundesbeitrag 2) ...................... 32039 33171 35358 36902 38781 40581 44 176 48842 

Gebarungserfolg ..................... + 178 + 220 + 234 + 252 + 272 + 192 + 216 + 243 

1) davon für den Bundesbeitrag unwirksam ..... 293 302 314 322 329 337 345 353 
2) davon für Bauführungen .................. 81 109 109 109 109 9 9 9 
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932 der Beilagen 61 

C. Finanzielle Auswirkungen der einzelnen 
Maßnahmen 

Auf der Grundlage der Gebarungsprognose 
(Punkt B) wurden, soweit dies möglich ist, die 
fiQanziellen Auswirkungen aller Maßnahmen be­
rechnet. Bei den Berechnungen der Änderungen im 
Leistungsrecht konnten Verhaltensänderungen der 
Betroffenen (zB späterer Pensionsantritt auf Grund 
höherer Steigerungsbeträge bzw. der Gleitpension) 
in der Regel nicht mit ins Kalkül gezogen werden. 
Sie unterstellen daher im allgemeinen ein Gleich­
bleiben des Verhaltens und unterschätzen somit 
möglicherweise die voraussichtlichen positiven 
Auswirkungen dieser Novelle. 

Die Berechnungen bezüglich der Auswirkungen 
von Leistungsrechtsänderungen auf das durch­
schnittliche Leistungsniveau wurden großteils an­
hand einer aktuellen und umfangreichen Stichprobe 
des Pensionsneuzugangs des Jahres 1990 durchge­
führt. Der Großteil der Maßnahmen beeinflußt sich 
gegenseitig, sodaß ein exakter Vergleich grundsätz­
lich immer nur im komplexen Zusammenhang aller 
Maßnahmen möglich ist. Trotzdem wurden auch 
die Einzeimaßnahmen evaluiert, allerdings immer 
unter der Voraussetzung, daß nicht gleichzeitig 
andere Maßnahmen gesetzt werden. Dies gilt 
insbesondere für die finanzielle Auswirkung der 
neuen Aufwertung und Anpassung. 

1. Aufwertung von Beitragsgrundlagen und An­
passung der Pensionen 

Die Änderung des Aufwertungs- und Anpas­
sungsmechanismus ist der wichtigste Beitrag zur 
Sicherung der Finanzierung der Pensionen. Die 
Erhöhung der individuellen Pensionen und die 
Erhöhung der individuellen Beitragsgrundlagen für 
die Bemessung der Pensionen werden in gleicher 
Höhe so festgesetzt, daß die Erhöhung der 

durchschnittlichen Beitragsgrundlage in der Pen­
sionsversicherung nach dem ASVG gleich ist der 
Erhöhung der durchschnittlichen Pensionsleistung 
für Pensionen aus den Versicherungsfällen des 
Alters und der geminderten Arbeitsfähigkeit in der 
Pensionsversicherung nach dem ASVG. Bei der 
Berechnung der Erhöhung der durchschnittlichen 
Beitragsgrundlage und der durchschniqlichen Pen­
sionsleistung ist auf Änderungen der Beitragsbela­
stung durch Änderung der Beitragssätze aller 
Dienstnehmerbeiträge bzw. des Krankenversiche­
rungsbeitrages der Pensionisten Bedacht zu neh­
men. 

Diese Maßnahme hat - wie aus den Gebarungs­
tabellen, Cl1 und C/2 zu entnehmen ist - zwar 
höhere Pensionsaufwendungen zur Folge; die 
Pensionserhöhungen (Anpassungsfaktor) werden 
gegenüber den in den Gebarungstabellen Bl1 und 
B/2 ausgewiesenen Anpassungsfaktoren im Schnitt 
um etwa 0,2 Prozentpunkte pro Jahr höher sein. 
Diesen stehen jedoch ebenso hohe bzw. höhere 
Mehrerträge durch die im Rahmen der 50.Novelle 
zum ASVG erfolgte Anhebung der Höchstbeitrags­
grundlage mit der vollen Steigerung der Aktivbe­
züge gegenüber. In den Tabellen Cl1 und C/2 
sowie allen nachfolgenden Tabellen wurde zudem 
berücksichtigt, daß beginnend mit 1. Jänner 1993 
zur Abgeltung der Ersatzzeiten in der Arbeitslosen­
versicherung 22,8 vH der Aufwendungen für 
Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Sonderunter­
stützung an den Ausgleichsfonds der Pensionsversi­
cherungsträger überwiesen werden sollen. 

Bis zum Jahr 2000 ergibt sich durch diese 
Maßnahmen (ohne die Berücksichtigung eventuel­
ler Änderungen von Beitragssätzen in der Sozialver­
sicherung und Arbeitslosenversicherung im Zeit­
raum 1993 bis 2000) für die Finanzierung der 
Pensionen (Bundesbeitrag) folgende finanzielle 
Auswirkung: 

932 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 61 von 189

www.parlament.gv.at



Änderung des Anpassungsmodus Tabelle C/l '" N 

(Nettoanpassung) auf Basis der Gebarung der gesamten Pensionsversicherung 
derzeitigen Rechtslage (50. Novelle) (in Millionen Schilling) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Anpassungsfaktor ..................... 1,041 1,039 1,039 1,034 1,036 1,034 1,034 1,034 

Aufwendungen: 
Pensionsaufwand ohne HZ, KZ ....... 193070 205 101 218 820 231 892 245861 260021 276084 293751 
Hilflosenzuschuß ................... 10013 10452 10929 11 358 11 820 12277 12765 13299 
Kinderzuschuß ............ : ........ 576 592 611 632 653 670 688 710 

Pensions aufwand insgesamt ............ 203659 216145 230360 243882 258334 272 968 289537 307760 
Beitrag für Pensionisten an die KV ..... 21319 22644 24 151 25595 27138 28706 30481 32432 
Einbehalt von der Pension ............ 6004 6361 6767 7153 7566 7983 - 8456 - 8976 

KV der Pensionisten 15315 16283 17384 18442 19572 20723 22025 23456 
übrige Aufwendungen I) ............... 11 715 12310 12944 13 550 14 161 14817 15511 16241 ~ 

\J.J 

Gesamtaufwendungen ... 230689 244738 260688 275 874 292067 308508 327073 347457 
N 

0-
t'1> ... 
0:1 

Erträge: ~ .. 
Pflichtbeiträge ..................... 136835 145760 155542 165275 175706 185 896 196 963 208292 

~ 
CJQ 

Überweisung aus dem Ausgleichsfonds .. ' 36214 
t'1> 

38547 41 107 43655 46386 49075 51989 54986 ::l 

übrige Erträge ..................... 2589 2591 2592 2597 2606 2624 2648 2679 

Gesamterträge ... 175 638 186898 199241 211 527 224698 237595 251600 265957 

Bundesbeitrag 2) ..................... : 55199 58034 61657 64574 67621 71087 75674 81729 

Gebarungserfolg ..................... + 148 + 194 + 210 + 227 + 252 + 174 + 201 + 229 

1) davon für den Bundesbeitrag unwirksam ..... 398 411 426 436 447 457 468 479 
2) davon für Bauführungen .................. 86 114 114 114 114 14 14 14 

~ 
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Än4erung des Anpassungsmodus 
(Nettoanpassung) auf Basis der Gebarung der Pensionsversicherung nach dem ASVG 
derzeitigen Rechtslage (50. Novelle) (in Millionen Schilling) 

1993 1994 1995 1996 

Anpassungsfaktor ..................... 1,041 1,039 1,039 1,034 

Aufwendungen: 
Pensions aufwand ohne HZ, KZ ....... 165375 175752 187 681 199 139 
Hilflosenzuschuß ................... 7617 7972 8359 8714 
Kinderzuschuß ..................... 468 480 496 514 

Pensions aufwand insgesamt ............ 173 459 184204 196 537 208367 
B~itrag für Pensionisten an die KV ..... 18 112 19254 20563 21 828 
Einbehalt von der Pension ............ 5 161 5476 5835 6179 

KV der Pensionisten 12951 13 778 14727 15649 
übrige Aufwendungen 1) ............... 9732 10224 10750 11 237 

Gesamtaufwendungen . r • 196 142 208206 222014 235253 

Erträge: 
Pflichtbeiträge ..................... 128471 137014 146408 155 768 
Überweisung aus dem Ausgleichsfonds .. 34723 36957 39408 41 847 
übrige Erträge ..................... 244O 2442 2442 2447 

Gesamterträge ... 165634 176413 188258 200062 

Bundesbeitrag 2) ...................... 30688 32016 33994 35448 

Gebarungserfolg ..................... + 180 + 223 + 238 + 257 + 

') davon für den Bundesbeitrag unwirksam ..... 293 302 314 322 
2) davon für Batiführungen .................. 81 109 109 109 

1997 1998 

1,036 1,034 

211 424 223948 
9097 .9479 

532 548 
221053 233975 

23185 24574 
6548 6925 

16637 17649 
11729 12251 

249419 263875 

165785 175601 
44462 47037 
2456 2473 

212703 225 111 

36994 38963 

278 + 199 + 

329 337 
109 9 

1999 

1,034 

238291 
9884 

565 
248740 
26158 
7353 

18805 
12800 

280345 

186246 
49827 
2496 

238569 

42000 

224 

345 
9 

Tabelle e/2 

2000 

1,034 

254 162 
10325 

586 
265073 

27911 
7828 

20083 
13 379 

298535 

197 167 
52697 
2526 

252390 

46397 

+ 252 

353 
9 

-.0 
VJ 
IV 
Q.. 
(1) 

'"' t:d 
!:!. 
~ 

CJq 
(1) 
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a-­
VJ 
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64 932 der Beilagen 

Ein Vergleich der Tabellen Bl1 und BI2 mit den 
Gebarungsergebnissen Cl1 und CI2 ergibt folgen­
den Minderaufwand: 

Minderaufwand beim Bundesbeitrag gegenüber der 
Anpassung vor der 50. Novelle 

Jahr 

1993 ................... . 
1994 ................... . 
1995 ... '" ............. . 
1996 ................... . 
1997 ................... . 
1998 ................... . 
1999 ................... . 
2000 ................... . 

Gesamte 
PV 

1356 
1 176 
1304 
1468 
1794 
1640 
2210 
2571 

PV nach 
dem ASVG 

1 351 
1 155 
1364 
1454 
1787 
1 618 
2176 
2445 

Beim obigen Vergleich ist allerdings zu berück­
sichtigen, daß - wie bereits erwähnt - ab 1993 der 
Beitrag der Arbeitslosenversicherung an den Aus­
gleichsfonds erhöht wird. Im Jahr 1993 macht diese 
Erhöhung 1,57 Milliarden Schilling aus. Ohne diese 
Erhöhung würde die Neugestaltung der Aufwer­
tung und Anpassung bis zum Jahr 1998 geringfügige 
Mehraufwendungen mit sich bringen und erst 
danach zu jährlich steigenden Einsparungen führen. 

Beitragssatzerhöhungen, die nur die Dienstneh­
mer, nicht aber die Pensionisten betreffen, würden 
den Anpassungsfaktor zusätzlich verringern und 
sich damit dämpfend auswirken. 

2. Maßnahmen im Leistungsrecht 

Viele der vorgesehenen Maßnahmen beeinflussen 
sich gegenseitig, sodaß die Mehr(Minder)belastung 
sinnvollerweise nur in Summe dargestellt werden 
dürfte. Trotzdem wird bei jeder Einzelmaßnahme 
die Erhöhung bzw. Verringerung der durchschnitt­
lichen Pensionshöhe des Neuzuganges angegeben 
undloder die finanzielle Auswirkung genannt, um 
doch ein gewisses Bild über die Auswirkung der 
Einzelmaßnahmen zu erhalten. 

2.1 Vereinheitlichung der Pensionsbemessungs­
grundlage 

Eine exakte Evaluierung ist nicht möglich, da das 
zur Verfügung stehende Datenmaterial der Stich­
probe nur die Beitragsgrundlagen ab dem Jahr 1972 
umfaßt. Diese Einschränkung wie auch die 
Tatsache, daß die Bemessungsgrundlage zum 
50. Lebensjahr insbesondere bei Frauen derzeit eine 
bedeutende Rolle spielt, führen zu einer Unsicher­
heit bei der Quantifizierung der finanziellen 
Auswirkungen. 

Die folgende Tabelle sollte aber dennoch einen 
ungefähren Überblick über die isolierte Auswirkung 
im Zeitablauf geben, wobei die Neugestaltung der 
Aufwertung und Anpassung, die auch die Höhe der 
Neuzugangspensionen beeinflußt, mitberücksichtigt 
wurde: 

Erhöhung/Verringerung der Pension (in Prozent) 
auf Grund der Neugestaltung der' 

Bemessungsgrundlage 

Arbeiter Angestellte gesamter PV 

IP M -1,8 -1,8 -1,7 
F -2,9 -3,7 -3,3 

1992 

Ap M -0,8 -0,7 -0,7 
F -1,8 -2,6 -2,3 

IP M -2,7 -2,6 -2,6 
F -3,7 ~4,5 -4,1 

2000 

AP M -1,4 -1,5 -1,4 
F -2,3 -3,2 -2,8 

Unter Berücksichtigung dieser Bedingungen 
kann mit einer Verringerung der durchschnittlichen 
Pensionshöhe bei den Direktpensionen des Neuzu­
gangs um ca. 1,8 bis 1,9 % im Jahre 1993 gerechnet 
werden. Der Großteil dieser Verringerung ist durch 
die generelle Heranziehung von 15 Beitragsjahren 
für die Bemessung bedingt. Die derzeit geltende 
abgestufte Regelung sieht beim Alter 65 nur das 
Heranziehen der letzten 10 Jahre für die Bemessung 
vor. Analoges gilt auch für Invaliditätspensionen vor 
dem 50. Lebensjahr. 

Da eine solche Vorgangsweise bei den Alterspen­
sionen den Intentionen der Pensionsreform wider­
sprechen würde (Benachteiligung von Personen, die 
später in Pension gehen), wird diese Verschlechte­
rung im Durchschnitt über höhere Steigerungsbe­
träge ausgeglichen. Die Verringerung der durch- . 
schnittlichen Pensionshöhe durch die Vereinheitli­
chung der Bemessungsgrundlage darf daher nicht 
isoliert, sondern nur im Zusammenwirken mit der 
Erhöhung der Steigerungsbeträge gesehen werden. 

Auch bei den Invaliditätspensionen darf die 
Neuberechnung der Bemessungsgrundlage nur im 
Zusammenhang mit der Neugestaltung der Steige­
rungsbeträge für diese Leistungsart gesehen werden. 
Nicht nur wird durch die Ausweitung des 
Zurechnungszuschlags von derzeit 50 auf 60 % und 
die Erhöhung der zugehörigen Altersgrenze von 50 
auf 56 Jahre jüngeren Invaliden sehr stark geholfen, 
auch bei älteren Invaliditätspensionsbeziehern wer­
den die negativen Auswirkungen der De-facto-Ver­
längerung des Bemessungszeitraumes zumindest 
zum Teil kompensiert. 
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932 der Beilagen 65 

In Fällen mit sinkenden Einkommen in höheren 
Lebensaltern wird sich darüber hinaus aus dieser 
Maßnahme sogar eine Verbesserung für den 
einzelnen ergeben. 

Analoges gilt für jene Fälle, wo derzeit 
Beitragsgrundlagen aus einer Teilzeitbeschäftigung 
in den Bemessungszeitraum fallen. 

2.2 Steigerungsbeträge für Pensionen aus dem 
VersicherungsfaU des Alters 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über 
die isolierte Auswirkung dieser Maßnahme im 
Zeitablauf ohne Berücksichtigung einer Änderung 
im Zugangsverhalten. 

Erhöhung/Verringerung der Pension (in Prozent) 
auf Grund der neuen Steigerungs beträge 

(1993 bis 2000) 

M 
F 

Arb 

+0,6 
+4,7 

Ang 

+0,4 
+4,1 

Ges. PV 

+0,6 
+4,6 

Die Maßnahmen 2.1 und 2.2 in Summe ergeben 
daher eine geringfügige Erhöhung des Pensionsni­
veaus bis zum Jahr 2000 von nicht ganz ein 
Prozentpunkt, die in erster Linie auf eine Erhöhung 
der Frauenpensionen zurückzuführen ist. Nach der 
Jahrtausendwende werden allerdings diese Maß­
nahmen konvergieren und langfristig zu einem 
Einsparungseffekt führen. 

Es ist auch zu erwarten, daß durch die höheren 
Steigerungsbeträge nach Vollendung des 60. Le­
bensjahres (bei Frauen des 55.Lebensjahres) eine 
Änderung im Zugangsverhalten ausgelöst w{rd, 
sodaß insgesamt trotz höherer Steigerungsbeträge 
für ein späteres Pensionsantrittsalter möglicher­
weise bereits jetzt mit einer Verminderung des 
Aufwandes gerechnet werden kann. 

2.3 Einführung einer Gleitpension 

Die Konzeption des Gleitpensionsmodells ist so 
gestaltet, daß es auf der Leistungsseite bei 
ungeändertem Zugangsverhalten der Versicherten 
keine Mehrausgaben verursacht. Eine Ersparnis 
wird davon abhängen, ob die Möglichkeit des 
Gleitens auf breite Akzeptanz und Annahme stößt. 
In diesem Fall können geringfügige Mehreinnah­
men an Beiträgen erwartet werden. 

Eine Gesamtersparnis kann exakt nicht quantifi­
ziert werden, es ist aber zu erwarten, daß die 
Einführung der Gleitpension durch den Anreiz, 
neben einer Teilpension bei entsprechender Redu­
zierung der Arbeitszeit weiter arbeiten zu können, 

das Zugangsverhalten vor allem bei den Männern, 
die derzeit frühestmöglich die Pension in Anspruch 
nehmen, ändert und dadurch wesentliche Einspa­
rungen entstehen. Eine Quantifizierung dieses 
Effektes ist allerdings nicht möglich. 

2.4 Neugestaltung des Leistungsrechts für Pensio­
nen der geminderten Arbeitsfähigkeit (Erwerbs­
unfähigkeit) 

Im Zuge der Neukonzeption der Invaliditätspen­
sionen ist die wesentlichste Maßnahme die Neuge­
staltung des Steigerungsbetrags. 

Die Ausweitung des Zurechnungszuschlags von 
50 auf 60 vH und die gleichzeitige Hinaufsetzung 
der Altersgrenze bringt eine deutliche Erhöhung der 
Leistungen für jüngere Invaliditätspensionisten mit 
sich. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß 
dieser Zuschlag in jenen Fällen, wo neben der 
Pension noch ein entsprechend hohes Erwerbsein­
kommen vorliegt, wegfallen kann, erhöht sich die 
Neuzugangspension wie folgt: 

Erhöhung/Verringerung der Pension (in Prozent) 
auf Grund der neuen Steigerungsbeträge 

(1993 bis 2000) 

M 
.F 

Arb 

+ 1,9 
+6,4 

Ang 

+ 1,2 
+7,5 

Ges. PV 

+ 1,4 
+6,6 

Zusammen mit der Vereinheitlichung der Pen­
sionsbemessungsgrundlage (Punkt 2.1) kommt es 
im ausgewiesenen Zeitraum bei Männern zu einer 
geringfügigen Verminderung der N euzugangspen­
sion um etwa 0,6 %, bei Frauen aber zu einer 
Erhöhung um etwa 2,5 %. 

Als weitere Maßnahme ist die Schaffung einer 
vorzeitigen Alterspension wegen geminderter Ar­
beitsfähigkeit (bei Erreichung des 55. Lebensjahres) 
vorgesehen. Bezieher dieser Leistung sollen jene 
Personen sein, die derzeit die Invaliditätspension 
gemäß § 255 Abs. 4 ASVG in Anspruch nehmen 
können. Infolge der Tatsache, daß für diese neue 
Leistungsart zum einen die Anspruchsvoraussetzun­
gen ein wenig verschärft worden sind und zum 
anderen bei gleichzeitigem Bezug eines Erwerbsein­
kommens nunmehr Wegfalls bestimmungen zum 
Tragen kommen, führt diese Maßnahme zu 
Einsparungen. Diese Einsparungen sind allerdings 
nicht quantifizierbar. 

Daher ist der im folgenden angeführte Mehrauf­
wand beim Pensions aufwand der Maßnahmen der 
Punkte 2.1 bis 2.4 mit hoher Wahrscheinlichkeit ein 
wenig überschätzt: 

5 
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66 932 der Beilagen 

Gesamte PV nach 
PV dem ASVG 

(in Mio. S) 

1993 .... , ............... 19 13 
1994 .................... 83 56 
1995 .................... 158 110 
1996 ............. , ...... 229 160 
1997 .................... 293 204 
1998 .................. . . 350 240 
1999 .................... 386 258 
2000 .... , ............... 400 255 

Eine Verringerung dieses Mehraufwandes ist -
wie bereits erwähnt - mit ziemlicher Sicherheit 
anzunehmen (zB wegen der Beitragseinnahmen im 
Falle der Inanspruchnahme der Gleitpension), kann 
allerdings nicht quantifiziert werden. 

2.5 Neuregelung der Hinterbliebenenversorgung 

Diese Maßnahme umfaßt in erster Linie die 
Neugestaltung der' Berechnung der Witwen/Wit­
werpension. Sie führt ab dem Jahr 1995 zu 
wesentlichen Einsparungen, da das Witwerpen­
sionsniveau bei ungeändeter Einkommensdiskre­
panz der Aktiveinkommen von Männern und 
Frauen ab diesem Zeitpunkt nicht erhöht wird. Die 
Einsparung beim Pensionsaufwand beträgt: 

Jahr 

1995 ................... . 
1996 ................... . 
1997 ................... . 
1998 ................... . 
1999 ................... . 
2000 ................... '. 

Gesamte PV nach 
PV dem ASVG 

(in Mio. S) 

562 
621 
685 
750 
817 
887 

484 
536 
591 
647 
706 
766 

Des weiteren sieht die Neuregelung der Hinter­
bliebenenversorgung im Zusammenhang mit Unter­
haltsleistungen vor, daß ein Anspruch auch dann 
gilt, wenn gerichtlich kein Unterhalt festgelegt 
wurde, soferne der Unterhalt ab dem Zeitpunkt der 
Rechtskraft des' Scheidungsurteiles regelmäßig 
geleistet wurde. 

Mit dieser Maßnahme sind geringfügige Mehr­
kosten verbunden, die aber nicht quantifizierbar 
sind. 

2.6 Neufestsetzung des Kinderzuschusses für Neu­
zugangspensionen 

Der derzeit gewährte Kinderzuschuß wird für 
Neuzugangspensionen nur mehr in einer einheitli­
chen Höhe von 300 S und nur mehr einmal pro 
Kind gewährt. Daraus ergeben sich folgende 
Einsparungen beim Pensionsaufwand : 

Gesamte PV nach 
PV dem ASVG 

(in Mio. S) 

1993 .......... , ......... 27 23 
1994 .......... , ......... 86 72 
1995 .................... 149 126 
1996 .......... , ......... 218 184 
1997 .................... 294 248 
1998 .................... 340 286 
1999 .................... 354 298 
2000 ................... 369 311 

. Faßt man die Leistungsrechtsänderungen der 
Punkte 2.1 bis 2.6 zusammen, so ergibt sich für den 
Pensionsaufwand folgender finanzieller Minderauf­
wand: 

Gesamte PV nach 
PV dem ASVG 

(in Mio. S) 

1993 ................... . 8 10 
1994 .......... , ........ . 3 16 
1995 ................... . 553 500 
1996 .......... , ........ . 610 560 
1997 ................... . 686 635 
1998 ................... . 740 693 
1999 ................... . 785 746 
2000 ....... '" '" ...... . 856 822 

2.7 Berücksichtigung der Zeiten der Kindererzie­
hung 

Die künftige Berücksichtigung der Zeiten der 
Kindererziehung anstelle des derzeitigen Kinderzu­
schlags und der Ersatzzeitenregelung bewirkt ein 
starkes Ansteigen der durchschnittlichen Neuzu­
gangspension der Frauen, insbe~ondere in den 
kommenden Jahren, da die in Betracht kommenden 
Frauen 

a) noch eine relativ hohe durchschnittliche 
Kinderzahl aufzuweisen haben, 

b) in der Regel noch nicht in den Genuß der 
Anrechnung eines Karenzersatzjahres (ab 
1971) gekommen sind. 

Daher wird erwartet, daß die Neuzugangspensio­
nen der Frauen auf Grund .dieser Maßnahme in 
unmittelbarer Zukunft im Durchschnitt um ca. 6 bis 
7 % steigen werden. Diese Steigerungsrate wird sich 
gegen das Jahr 2000 in dem Maß verringern, in dem 
einerseits die durchschnittliche Geburtenzahl ab­
nimmt, andererseits verstärkt Ersatzzeiten für 
Karenzjahre anzurechnen gewesen wären, und 
dann ca. 5 bis 6 % betragen. 
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932 der Beilagen 67 

Erhöhung der Neuzugangspension der Frauen (in 
Prozent) 

1993 1997 2000 

Arb. 
IP 6,2 6,0 5,8 
AP 7,9 7,5 7,2 

Ang. IP 3,9 3,8 3,8 
AP 5,0 4,8 4,6 

Ges. PV IP 5,8 5,6 5,3 
AP 6,8 6,5 6,2 

Für die Jahre 1993 bis 2000 erhöht sich daher der 
Pensionsaufwand um: 

1993. , ................. . 
1994 ................... . 
1995 ................... . 
1996 ................... . 
1997 ................... . 
1998 ................... . 
1999 ................... . 
2000. '" ......... '" ... . 

Gesamte PV nach 
PV dem ASVG 

(in Mio. S) 

92 
298 
545 
818 

1 105 
1404 
1725 
2065 

77 
251 
463 
700 
950 

1 212 
1497 
1 802 

Zusammenfassend kann über die Leistungsrechts­
änderungen der Punkte 2.1, 2.2, 2.4 und 2.7 
folgendes gesagt werden: 

Die Direktpensionen der Männer werden sich im 
Durchschnitt geringfügig vermindern (um rund 
0,5%). Im Gegensatz dazu werden die Direktpen­
sionen der Frauen im Durchschnitt relativ stark 
angehoben (um rund 8 bis 9%). Letzteres erfolgt 
nicht nur infolge der neuen Anrechnung von Zeiten 
der Kindererziehung, sondern auch durch die 
Neugestaltung der Bemessungsgrundlage und der 
Steigerungsbeträge. Diese Neugestaltung verur­
sacht zwar im Zeitraum 1993 bis 2000 Mehrkosten, 
diese werden aber - wie den vorangegangenen 
Tabellen entnommen werden kann - durch die 
Einsparungen infolge der Neugestaltung der 
Hinterbliebenenversorgung und des Kinderzu­
schusses mehr als kompensiert. 

Nimmt man die Kosten für die Kindererziehung 
jedoch hinzu, so ergibt sich folgender finanzieller 
Mehraufwand bzw. Minderaufwand (-): 

1993 ................... . 
1994 ................... . 
1995 ................... . 
1996 ................... . 
1997 ............. '" ... . 
1998 ................... . 
1999 ................... . 
2000 ................... . 

Gesamte PV nach 
PV dem ASVG 

(in Mio. S) 

84 
295 

8 
208 
419 
664 
940 

1209 

67 
235 

- 37 
140 

. 315 
519 
751 
980 

3. Sicherstellung der langfristigen Finanzierung 
der Pensionsversicherung 

In seiner Studie "Soziale Sicherung im Alter" hat 
. der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen 
Vorschläge zur Sicherstellung der langfristigen 
Finanzierbarkeit der Pensionsversicherung getätigt. 
Ein Kernstück dieser Vorschläge ist die N eugestal­
tung der Aufwertung und Anpassung .. 

Das in diesem Novellenentwurf vorgesehene neue 
System der Aufwertung und Anpassung kann 
jedoch nur dann voll zum Tragen kommen, wenn 
es, wie vom Beirat empfohlen, gleichzeitig in einen 
Finanzierungsmix aus Beiträgen der Versicherten 
und des Bundes integriert wird. Der neu geschaffene 
§ 79 a trägt dieser Tatsache Rechnung, indem im 
Sinne eines Regelmechanismus die Aufwertung und 
Anpassung an die gleichgerichtete Entwicklung der 
Beiträge der Versicherten und des Bundes geknüpft 
wird. 

Der Zeitpunkt dieser gleichgerichteten Erhöhung 
der Beiträge der Versicherten und des Bundes wird 
aber erst i'm kommenden Jahrtausend wirksam 

. werden und beeinflußt daher die hier angeführten 
Gebarungstabellen nicht. 

Die nachfolgenden Übersichten C/3 und C/4 
geben die Auswirkungen der in Punkt 2 dieses 
Abschnittes angeführten Leistungsrechtsänderun­
gen wieder. Sie geben damit einen Überblick übet 
die Gesamtauswirkungen der Pensionsreformmaß­
nahmen: 
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Auswirkungen der 51. Novelle Tabelle C/3 '" 00 

zum ASVG samt Begleitnovellen Gebarung der gesamten Pensionsversicherung 
(Nettoanpassung, Leistungsrechtsänderungen) (in Millionen Schilling) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Anpassungsfaktor ..................... 1,041 1,039 1,039 1,034 1,036 1,034 1,034 1,034 

Aufwendungen: 
Pensionsaufwand ohne HZ, KZ ....... 193 181 205482 218961 232318 246574 261025 277 378 295330 
Hilflosenzuschuß ................... 10013 10452 10929 11 358 11 820 12277 12765 13299 
Kinderzuschuß ..................... 549 506 462 414 359 330 334 341 

Pensionsaufwand insgesamt ............ . 203 743 216440 230352 244090 258753 273632 290477 308970 
Beitrag für Pensionisten an die KV ..... 21328 22 676 24150 25617 27182 28776 30580 32560 
Einbehalt von der Pension ............ 6009 6370 6766 7159 7579 8002 8483 9011 

KV der Pensionisten 15319 16306 17384 18458 19603 20774 22097 23549 
übrige Aufwendungen 1) ............... 11714 12309 12944 13549 14 161 14817 15512 16241 -0 ...., 

Gesamtaufwendungen ... 230776 245055 260680 276097 292517 309223 328086 348760 
N 

P-o .., 
t::d 

Erträge: ~. 
~ 

Pflichtbeiträge ..................... 136835 145760 155627 165455 175986 186286 197483 208842 (JQ 
." 

Überweisung aus dem Ausgleichsfonds .. 36214 38547 41 107 43655 46386 49075 51989 54986 ;:I 

übrige Erträge ..................... 2589 2591 2592 2597 2606 2624 2648 2679 

Gesamterträge ... 175 638 186898 199326 211 707 224978 237985 252 120 266507 

Bundesbeitrag 2) ...................... 55287 58349 61563 64619 67790 71413 76167 82485 

Gebarungserfolg ..................... + 149 + 192 + 209 + 229 + 251 + 175 + 201 + 232 
r} 

1) davon für den Bundesbeitrag unwirksam ..... 398 411 426 436 447 457 468 479 
2) davon für Bauführungen .................. 86 114 114 114 114 14 14 14 
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Auswirkungen der 51. Novelle 
zum ASVG samt Begleitnovellen Gebarung der Pensionsversicherung nach dem ASVG 
(Nettoanpassung, Leistungsrechtsänderungen) (in Millionen Schilling) 

1993 1994 1995 1996 

Anpassungsfaktor ..................... 1,041 1,039 1,039 1,034 

Aufwendungen: 
Pensionsaufwand ohne HZ, KZ ....... 165465 176060 187770 199462 
Hilflosenzuschuß ................... 7617 7972 8359 8713 
Kinderzuschuß ..................... 445 408 370 330 

Pensionsaufwand insgesamt ..... , ...... 173527 184440 196499 208505 
Beitrag für Pensionisten an die KV ..... 18 116 19279 20559 21 851 
Einbehalt von der Pension ............ 5 171 5483 5835 6192 

KV der Pensionisten 12945 13 796 14724 15659 
übrige Aufwendungen 1) ..... : ......... 9732 10224 10750 11237 

Gesamtaufwendungen ... 196 204 208460 221 973 235401 

Erträge: 
Pflichtbeiträge ..................... 128 471 137014 146408 155768 
Überweisung aus dem Ausgleichsfonds .. 34723 36957 39408 41847 
übrige Erträge ..................... 2440 2442 2442 2447 

Gesamtenräge ... 165634 176413 188258 200062 

Bundesbeitrag Z) ..•...•.•.........•... 30750 32270 33953 35596 

Gebarungserfolg ..................... + 180 + 223 + 238 + 257 + 

1) davon für den Bundesbeitrag unwirksam ..... 293 302 314 322 
2) davon für Bauführungen .................. 81 109 109 109 

1997 1998 

1,036 1,034' 

211 986 224752 
9097 9478 

284 262 
221367 234492 
23221 24622 
6552 6941 

16669 17681 
11729 12251 

249765 264424 

165785 175 601 
44462 47037 
2456 2473 

212703 225111 

37341 39513 

279 + 200 + 

329 337 
109 9 

1999 

1,034 

239340 
9884 

267 
249491 
26247 
7385 

18862 
12.800 

281 153 

186246 
49827 

2496 

238569 

42810 

226 

345 
9 

Tabelle C/4 

2000 

1,034 

255453 
10325 

275 
266053 

28015 
7848 

20167 
13 379 

299599 

197167 
52697 
2526 

252390 

47463 

+ 254 

353 
9 

'-D 
V.l 
IV 
p.. 
~ ... 
I:d 
!!. 
ii> 

(1q 
~ 
::s 

'" '-D 
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70 932 der Beilagen 

Als zusätzliche Maßnahme wurde dabei noch 
berücksichtigt, daß die 19. Novelle zum GSVG 
neben den hier beschriebenen Reformmaßnahmen 
auch eine Neugestaltung der Beitragsgrundlage für 
Versicherte nach dem GSVG vorsieht; diese 
Maßnahme erhöht die Beitragseinnahmen in diesem 
Bereich ab dem Jahr 1995. 

In der Tabelle CIS wird die Entwicklung der 
Bundesmittel (ohne Ausgleichszulagenersätze) auf 
Grund der 51. Novelle zum ASVG (samt Begleitno­
vellen) nochmals gesondert dargestellt und den 
Gebarungstabellen von B/l und B/2 bzw. Cll 
und C/2 gegenübergestellt: 

\ 
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1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Tabelle CIS 

Entwicklung der Bundesmittel (ohne Ausgleichszulagenersätze) auf Grund der 51. Novelle zum ASVG (samt Begleitnovellen) 

Bundesmittel auf Grund 
der 51. Novelle 

gesamte PV PV nach dem ASVG 

55287 
58349 
61563 
64619 
67790 
71413 
76167 
82485 

(in Millionen S) 

30750 
32270 
33953 
35596 
37341 
39513 
42810 
47463 

im Vergleich zu den 
Bundesmitteln vor der 

50. Novelle 
gesamte PV PV nach demASVG 

1268 
861 

1398 
1423 
1625 
1 314 
1717 
1 815 

(in Millionen S) 

1289 
901 

1405 
1306 
1440 
1068 
1366 
1 379 

im Vergleich zu den 
Bundesmitteln auf Basis 

der 50. Novelle 
und Nettoanpassung 

gesamte PV PV nach dem ASVG 

(in Millionen S) 

+ 88 + 62 
+ 315 + 254 
+ 94 41 
+ 45 + 148 
+ 169 + 347 
+ 326 + 550 
+ 493 + 810 
+ 756 + 1066 

'-0 
<.;J 
N 

P­
(1) .., 
0:; 
~. 
~ 
~ 
::l 

'J -
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72 932 der Beilagen 

D. Einbeziehung der im Rahmen des 
Bundespflegegeldgesetzes erfolgten Novellierungen 

der Sozialversicherungsgesetze 

Wesentliche Änderungen des Allgemeinen Sozi­
alversicherungsgesetzes erfolgen nicht nur im 
Rahmen der 51. Novelle zum ASVG, sondern auch 
in Konnex mit dem neuen Bundespflegegeldgesetz. 

Die Finanzierung der Pflegegelder erfolgt dabei 
zwar durch den Bund, diesem werden aber durch 
Maßnahmen im Bereich der Sozialversicherung die 
für die Einstiegsfinanzierung benötigten Mittel 
bereitgestellt. Konkret erfolgt dies durch drei 
Maßnahmen: 

1. Durch die Einführung des Pflege geldes 
entfällt der Hilfiosenzuschuß im Bereich der 
Pensionsversicherung (es verbleibt lediglich 
ein kleiner Rest von jährlich rund 200 Millio­
nen Schilling, der an im Ausland befindliche 
Personen zu leisten ist). Durch den Wegfall 
des Hilflosenzuschusses als Leistung der 
Pensionsversicherung verringert sich der Bun­
desbeitrag um den Aufwand für Hilflosenzu­
schüsse sowie um den entsprechenden Anteil 
der Hilflosenzuschüsse an der Krankenversi­
cherung der Pensionisten. 

2. Die Krankenversicherung der Pensionisten 
erfährt eine völlige Neugestaltung in dem 
Sinn, daß die Pensionsversicherung als fiktiver 
Dienstgeber nunmehr das 2, lfache dieses 
Einbehalts von den Pensionen (der entspre­
chende Beitragssatz für Pensionisten erhöht 
sich von 3 auf 3,5%) an die Krankenversiche­
rungsträger abliefert. Krankenversicherungs­
träger mit einer äußerst ungünstigen Struktur 
im Verhältnis von Aktiven zu Pensionisten 

(das sind die Versicherungsanstalt der öster­
reichischen Eisenbahnen Abt. A, die Versiche­
rungsanstalt des österreichischen Bergbaues, 
die Krankenversicherung der gewerblichen 
Wirtschaft und die Krankenversicherung der 
Bauern) erhalten von der zugehörigen Pen­
sionsversicherung zusätzlich Mittel, damit 
diese Träger keine finanziellen Nachteile 

. erleiden. 
Die in Summe verringerte Überweisung der 
Pensionsversicherung an die Krankenversiche­
rung führt ebenfalls zu einer entsprechenden 
Verringerung des Bundesbeitrages. 

3. Damit aber die Krankenversicherungsträger 
keine finanziellen Einbußen erleiden, ist es 
notwendig, die Beitragssätze zu erhöhen. Im 
Bereich des ASVG beträgt die Erhöhung der 
Beitragssätze zur Krankenversicherung für 
Dienstnehmer und Dienstgeber je 0,4 Prozent­
punkte. 

Wie die meisten Änderungen im Leistungsrecht 
treten diese Maßnahmen mit 1. Juli 1993 in Kraft. 
Unter Berücksichtigung dieser Tatsache ergibt sich 
für die gesetzliche Pensionsversicherung für den 
Zeitraum 1993 bis 2000 die in den Gebarungstabel­
len D/l und DI2 aufgezeigte Entwicklung. 

Abweichend von den bisherigen Gebarungstabel­
len wurde für das Jahr 1993 ein Anpassungsfaktor 
von 1,040 zugrunde gelegt; das ist jener Wert, der 
vom Beirat für die Renten- und Pensionsanpassung 
in der Sitzung vom 27. Oktober 1992 empfohlen 
und auch vom Bundesminister für Arbeit und 
Soziales als Anpassungsfaktor für das Jahr 1993 
verordnet wurde. 
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Auswirkungen der 51. Novelle 
zum ASVG (samt Begleitnovellen) Gebarung der gesamten Pensionsversicherung 
sowie des Bundespflegegeldgesetzes (in Millionen Schilling) 

1993 1994 ·1995 1996 

Anpassungsfaktor ..................... 1,040 1,039 1,039 1,034 

Aufwendungen: 
Pensionsaufwand ohne HZ, KZ 193092 205493 218958 232303 
Hilfiosenzuschuß ................... 5002 
Kinderzuschuß ..................... 550 507 463 413 

Pensionsaufwand insgesamt ............ 198644 206000 219421 232716 
Beitrag für Pensionisten an die KV ..... 18 380 16483 17511 18 530 
Einbehalt von der Pension ............ 6342 7091 7538 7982 

KV der Pensionisten 12038 9392 9973 10548 
übrige Aufwendungen 1) ............... 11 714 12309 12944 13549 

Gesamtaufwendungen ... 222396 227701 242338 256813 

Erträge: 
Pflichtbeiträge " ....... , ........... 136835 145760 155627 165455 
Überweisung aus dem Ausgleichsfonds .. 36214 38547 41 107 43655 
übrige Erträge ..................... 2589 2591 2592 2597 

Gesamterträge ... 175638 186898 199326 211 707 

Bundesbeitrag 2) ...................... 46861 40961 43184 45297 

Gebarungserfolg ..................... + 103 + 158 + 172 + 191 

I) davon für den Bundesbeitrag unwirksam ..... 398 411 426 436 
2) davon für Bauführungen .................. 86 114 114 114 

1997 1998 

1,036 1,034 

246545 260982 

356 330 
246901 261312 

19613 20701 
8456 8933 

11 157 11 768 
14 161 14 817 

272 219 287897 

175986 186286 
46386 49075 

2606 2624 

224978 237985 

47452 50044 

+ 211 + 132 + 

447 457 
114 14 

1999 

1,034 

277 320 

335 
277655 
21946 
9479 

12467 
15 512 

305634 

197483 
51989 

2648 

252 120 

53670 

156 

468 
14 

Tabelle D/l 

2000 

1;034 

295254 

341 
295595 

23301 
10076 
13 225 
16241 

325061 

208842 
54986 
2679 

266507 

58738 

+ 184 

479 
14 

--0 
v> 
N 

0... 
('l) ... 
C:I 
~. ;-
~ 
", 
::l 

'-I 
v> 
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Auswirkungen der 51. Novelle Tabelle D/2 'I 
+-

zum ASVG (samt Begleitnovellen) Gebarung der Pensionsversicherung nach dem ASVG 
sowie des Bundespflegegeldgesetzes (in Millionen Schilling) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
~ 

Anpassungsfaktor ..................... 1,040 1,039 1,039 1,034 1,036 1,034 1,034 1,034 

Aufwendungen: 
Pensionsaufwand ohne HZ, KZ 165382 176049 187 747 199428 211 940 224694 239268 255365 
HiIflosenzuschuß ................... 3805 
Kinderzuschuß ..................... 445 408 370 330 284 262 267 275 

Pensionsaufwand insgesamt ............ 169632 176457 188117 199 758 212224 224956 239535 255640 
Beitrag für Pensionisten an die KV ..... 15303 13 302 14 162 15022 15947 16 880 17950 19 136 
Einbehalt von der Pension ............ 5464 6127 6523 6919 7345 7775 8268 8 814 

KV der Pensionisten 9839 7 175 7639 8 103 8602 9105 9682 10322 
übrige Aufwendungen 1) ............... 9732 10224 10750 11237 11729 12251 12800 13 379 -..0 

<.;> 

Gesamtaufwendungen ... 189203 193 856 206506 219098 232555 246312 262017 279341 N 
p... 
(b .., 
tp 

Erträge: (b 

~ Pflichtbeiträge ..................... 128471 137014 146 408 155 768 165 785 175601 186246 197 167 CJ(1 
(b 

Überweisung aus dem Ausgleichsfonds .. 34723 36957 39408 41 847 44462 47037 49827 52697 " übrige Erträge ..................... 2440 2442 2442 2447 2456 2473 2496 2526 

Gesamterträge ... 165 634 176413 188 258 200062 212703 225 111 238569 252390 

Bundesbeitrag 2) ...................... 23735 17637 18455 19261 20096 21 365 23635 27165 

Gebarungserfolg ..................... + 166 + 194 + 207 + 225 + 244 + 164 + 187 + 214 

1) davon für den Bundesbeitrag unwirksam ..... 293 302 314 322 329 337 345 353 
2) davon für Bauführungen .................. 81 109 109 109 109 9 9 9 
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- 932 der Beilagen 75 

Durch einen Vergleich der Gebarungstabelle D 11 
mit der entsprechenden Tabelle C/3 kann man die 
direkten Auswirkungen der in diesem Punkt 
beschriebenen Maßnahmen quantifizieren. 

Die nachfolgende Übersicht enthält daher die für 
die Finanzierung des Bundespflegegeldes freiwer­
denden Mittel (durch Wegfall des HZ, Neugestal­
tung der KV der Pensionisten): 

1993 ................... . 
1994 ................... . 
1995 ................... . 

Verringerung 
der Bundesmittel 

Bundesmittel durch den 
(ohne Wegfall des HZ 

Ausgleichszula- und die 
genersätze) Neugestaltung 

46861 
40961 
43 184 

der KV d. 
Pensionisten 

8426 
17388 
18379 

1996 ................... . 
1997 ................... . 
1998 ............ , ...... . 
1999 ................... . 
2000 ...... '" .......... . 

d~ ~~i~5::~?t~e1 
Bundesmittel durch den 

(ohne Wegfall des HZ 
Ausgleichszula- und die 

genersätze) Neugestaltung 

45297 
47452 
50044 
53670 
58738 

der KV d. 
Pensionisten 

19322 
20338 
21 369 
22497 
23747 

Die Tabelle D/3 zeigt die Auswirkung der 
Neugestaltung der KV der Pensionisten und die 
Einnahmen aus der Erhöhung der Beitragssätze. 
Dieser Tabelle ist zu entnehmen, daß die vorgesehe­
nen Maßnahmen in Summe im Zeitraum von 1993 
bis 2000 mehr oder minder kostenneutral sind. 
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Tabelle D/3 'J 
a-. 

Auswirkungen der Änderung der Finanzierung der Krankenversicherung der 
Pensionisten auf die Gebarung der Krankenversicherung 

(in Millionen Schilling) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

A. derzeitige Rechtslage: 
Einnahmen der Krankenversicherung 
für die Krankenversicherung der 
Pensionisten: 
Überweisung der Pensionsversicherung: 21328 22676 24150 25617 27182 28776 30580 32560 

B. neues Recht: 
Einnahmen der Krankenversicherung 
für die Krankenversicherung der 
Pensionisten: '" VJ 

Beiträge der Pensionisten ........... 6342 7091 7538 7982 8456 8933 9479 10076 N 

0-
Beiträge der PV-Träger ............ 12038 9392 9973 10548 11 157 11768 12467 13 225 (b ... 

Mehrertrag aus der bj 

Beitragssatzerhöhung für Aktive in der ~. ;-
Krankenversicherung Q"q 

(b 

nach dem ASVG .................. 2820 6015 6427 6838 7278 7709 8 176 8656 ::l 

nach dem GSVG ................. 121 262 283 303 318 331 347 362 
nach dem BSVG .................. 67 138 141 145 148 151 155 158 

Summe der Einnahmen ................ 21388 22898 24362 25816 27357 28902 30624 32477 

Mehr IMindereinnahmen 
der Krankenversicherungsträger ......... + 60 + 222 + 212 + 199 + 175 + 126 + 44 83 
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Textgegenüberstellung 

ASVG - Geltende Fassung 

VoUversicherung 

§ 4. (1) In der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sind auf Grund 
dieses Bundesgesetzes versichert (vollversichert), wenn die betreffende 
Beschäftigung weder gemäß den §§ 5 und 6 von der Vollversicherung 
ausgenommen ist, noch nach § 7 nur eine Teilversicherung begründet: 

1. bis 4. unverändert. . 
5. Schüler (Schülerinnen), die in Ausbildung zum Krankenpflegefachdienst, zu 

den gehobenen medizinisch-technischen Diensten bzw. zum medizinisch­
technischen Fachdienst im Sinne des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 102/1961 
stehen sowie Hebammenschülerinnen an einer Bundeshebammenlehran­
stalt; 

6. bis 11. unverändert. 

(2) und (3) unverändert. 

Ausnahmen von der VoUversicherung 

§ 5. (1) unverändert. 

(2) Eine Beschäftigung gilt als geringfügig im Sinne des Abs. 1 Z 2, 
a) bis c) unverändert. 

Eine Beschäftigung, die in den in Betracht kommenden Zeitabschnitten ein die 
obigen Ansätze nicht übersteigendes Entgelt ergibt, weil infolge Arbeitsmangels 
im Betrieb die sonst übliche Zahl von Arbeitsstunden nicht erreicht wird 
(Kurzarbeit), gilt nicht als geringfügig; ferner gilt eine Beschäftigung als 
Hausbesorger im Sinne des Hausbesorgergesetzes, BGBI. Nr. 16/1970, nicht als 
geringfügig, außer für die' Dauer der Beschäftigungsverbote gemäß den §§ 3 
und 5 des Mutterschutzgesetzes, BGBI. Nr. 22111979, und eines Karenzurlaubes 
gemäß den §§ 15, 15 a, 15 bund 15 d des Mutterschutzgesetzes und den §§ 2, 5 
und 9 des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes (EKUG), BGBI. Nr.65111989, bei 
Anspruch auf Wochengeld bzw. auf Karenzurlaubsgeld gemäß den §§ 26 und 
26 ades Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, BGBI. Nr. 609. Als geringfügig 
gilt ferne.r nicht eine auf unbestimmte Zeit vereinbarte Beschäftigung, wenn das 

ASVG - Vor g e s chi a gen e F ass u n g 

VoUversicherung 

§ 4. (1) In der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sind auf Grund 
dieses Bundesgesetzes versichert (vollversichert), wenn die betreffende 
Beschäftigung weder gemäß den §§ 5 und 6 von der Vollversicherung 
ausgenommen ist, noch nach § 7 nur eine Teilversicherung begründet: 

1. bis 4. unverändert. 
5. Schüler (Schülerinnen), die in Ausbildung zum Krankenpflegefachdienst 

oder zum medizinisch-technischen Fachdienst im Sinne des Krankenpflege­
gesetzes, BGBI. Nr. 10211961, bzw. zu den gehobenen medizinisch-techni­
schen Diensten im Sinne des MTD-Gesetzes, BGBI. Nr. 460/1992, stehen, 
sowie Hebammenschülerinnen an einer Bundeshebammenlehranstalt; 

6. bis 11. unverändert. 

(2) und (3) unverändert. 

Ausnahmen von der VoUversicherung 

§ 5. (1) unverändert. 

(2) Eine Beschäftigung gilt als geringfügig im Sinne des Abs. 1 Z 2, 
a) bis c) unverändert. 

Eine Beschäftigung, die in den in Betracht kommenden Zeitabschnitten ein die 
obigen Ansätze nicht übersteigendes Entgelt ergibt, weil infolge Arbeitsmangels 
im Betrieb die sonst übliche Zahl von Arbeitsstunden nicht erreicht wird 
(Kurzarbeit), gilt nicht als geringfügig; ferner gilt eine Beschäftigung als 
Hausbesorger im Sinne des Hausbesorgergesetzes, BGBI. Nr. 16/1970, nicht als 
geringfügig, außer für die Dauer der Beschäftigungsverbote gemäß den §§ 3 und 
5 des Mutterschutzgesetzes, BGBI. Nr.22111979, und eines Karenzurlaubes 
gemäß den §§ 15, 15 a, 15 bund 15 d des Mutterschutzgesetzes und den §§ 2, 5 
und 9 des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes (EKUG), BGBI. 'Nr. 651/1989, bei 
Anspruch auf Wochengeld bzw. auf Karenzurlaubsgeld gemäß den §§ 26 und 
26 ades Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, BGBI. Nr. 609. Als geringfügig 
gilt ferner nicht eine auf unbestimmte Zeit vereinbarte Beschäftigung, wenn das 
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ASVG - Geltende Fassung 

daraus gebührende Entgelt nur deshalb nicht mehr als 2 261 S in einem Monat 
oder 520 S in einer Woche beträgt, weil die Beschäftigung im Laufe des 
betreffenden Monates oder der betreffenden Woche begonnen hat, geendet hat 
oder unterbrochen wurde. An die Stelle dieser Beträge treten ab Beginn eines 
jeden Beitragsjahres (§ 242 Abs. 6 erster Halbsatz) die unter Bedachtnahme auf 
§ 108 i mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachteri 
Beträge. 

b) Pensionsversicherung der Angestellten 

§ 14. (1) Zur Pensionsversicherung der Angestellten gehören die in der 
Pensionsversicherung pflichtversicherten Personen hinsichtlich jener Beschäfti­
gungen, die nicht die Zugehörigkeit zur knappschaftlichen Pensionsversicherung 
nach § 15 begründen, 

1. unverändert. 
2. wenn ihr Beschäftigungsverhältnis durch das Vertragsbedienstetengesetz 

1948, BGBI. Nr. 86, geregelt ist und sie nach dem Entlohnungsschema I, I L, 
I! L bzw. nach dem II!. oder IV. Abschnitt des Vertragsbedienstetengeset­
zes 1948, BGBI. Nr. 86, entlohnt werden oder zu entlohnen wären, wenn 
ihre Entlohnung nicht in einem Sondervertrag gemäß § 36 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBI. Nr. 86, geregelt wäre; 

3. bis 9. unverändert. 

(2) bis (4) unverändert. 

c) Knappschaftliche Pensionsversicherung 

§ 15. (1) Zur knappschaftlichen Pensionsversicherung gehören die in der 
Pensionsversicherung pflichtversicherten Personen hinsichtlich der Beschäftigun­
gen in knappschaftlichen Betrieben. 

(2) Knappschaftliche Betriebe sind: 

ASVG - Vor g e s chi ag e n e Fa s s u n g 

daraus gebührende Entgelt nur deshalb nicht mehr als 2 261 S in einem Monat 
oder 520 S in einer Woche beträgt, weil die Beschäftigung im Laufe des 
betreffenden Monates oder der betreffenden Woche begonnen hat, geendet hat 
oder unterbrochen wurde. An die Stelle dieser Beträge treten ab Beginn eines 
jeden Beitragsjahres (§ 242 Abs, 6) die unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit 
der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachten Beträge. 

b) Pensionsversicherung der Angestellten 

§ 14. (1) Zur Pensionsversicherung der Angestellten gehören die in der 
Pensionsversicherung pflichtversicherten Personen. hinsichtlich jener Beschäfti­
gungen, die nicht die Zugehörigkeit zur knappschaftlichen Pensionsversicherung 
nach § 15 begründen, 

1. unverändert. 
2. wenn ihr Beschäftigungsverhältnis durch das Vertragsbedienstetengesetz 

1948, BGBI. Nr. 86, geregelt ist und sie nach dem Entlohnungsschema I, K, 
I L, II L bzw. nach dem III. oder IV. Abschnitt des Vertragsbedienstetenge­
setzes 1948, BGBI. Nr. 86, entlohnt werden oder zu entlohnen wären, wenn 
ihre Entlohnung nicht in einem Sondervertrag gemäß § 36 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBI. Nr. 86, geregelt wäre; 

3. bis 9. unverändert. 

(2) bis (4) 'unverändert. 

c) Knappschaftliche Pensionsversicherung 

§ 15. (1) Zur knappschaftlichen Pensionsversicherung gehören die in der 
Pensionsversicherung' pflichtversicherten Personen, die in knappschaftlichen 
Betrieben mit wesentlich bergmännischen eider diesen gleichgestellten Arbeiten im 
Sinne der Anlagen 9 und 10 zu diesem Bundesgesetz beschäftigt sind. 

(2) Knappschaftliche Betriebe sind jene Betriebe, die gemäß § 2 des 
Berggesetzes 1975 in dessen Anwendungsbereich fallen ~owie jene, in denen 
Tätigkeiten im Sinne des § 132 des Berggesetzes 1975 von einem Bergbauberech­
tigten durchgeführt werden. 
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ASVG - Geltende Fassung 

1. Betriebe, in denen bergfreie Mineralien (§ 3 des Berggesetzes 1975) auf 
Grund einer Bergwerksberechtigung oder Magnesit gewonnen werden; 

2. Betriebe, in denen andere Mineralien überwiegend durch Arbeit unter Tag 
gewonnen werden; 

3. Salinen. 

(3) und (4) unverändert. 

Selbstversicherung in der Krankenversicherung 

§ 16. (1) unverändert. 

(2) Abs.l gilt für 
1. Hörer an einer Lehranstalt im Sinne der §§ 3 Abs.l Z 1 bis 7, 4 und 5 des 

Studienfärderungsgesetzes 1992, die im Rahmen des für die betreffende 
Studienart vorgeschriebenen normalen Studienganges inskribiert sind, 

2. bis 4. unverändert. 

(3) bis (6) unverändert. 

Selbstversicherung in der Pensionsversicherung für Zeiten der 
Kindererziehung( -pflege) 

§ 18. (1) Die im Abs. 2 genannten Personen, die sich der Pflege und Erziehung 
eines im gemeinsamen Haushalt lebenden Kindes widmen und deren Arbeitskraft 
aus diesem Grund überwiegend beansprucht wird, können sich, solange sie 
während dieses Zeitraumes ihren Wohnsitz im Inland haben, längstens jedoch bis 
zur Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes, in derPensionsversicherung 
selbstversichern, soweit sie nicht zur Weiterversicherung in der Pensionsversiche­
rung berechtigt sind. Der gemeinsame Haushalt besteht weiter, wenn sich das 
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft 
aufhält. Die Selbstversicherung ist für eine Zeit ausgeschlossen, . 

a) während der eine Pflichtversicherung oder Weiterversicherung in einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung öder 

b) ein bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf eine laufende Leistung aus 
einer eigenen gesetzlichen Pensionsversicherung besteht oder 

c) die gemäß § 227 Abs. 1 Z 4 für die betreffende Person als Ersatzzeit gilt. 

ASVG - Vor g e s chi a geh e F ass u n g 

(3) und (4) unverändert. 

Selbstversicherung in der Krankenversicherung 

§ 16. (1) unverändert. 

(2) Abs. 1 gilt für 
1. Hörer an einer Lehranstalt im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 1 bis 7 des 

Studienfärderungsgesetzes 1992, die im Rahmen des für die betreffende 
Studienart vorgeschriebenen normalen Studienganges inskribiert sind, 

2. bis 4. unverändert. 

(3) bis (6) unverändert. 

Selbstversicherung in der Pensionsversicherung für Zeiten der 
Kindererziehung( -pflege) 

§ 18. Aufgehoben. 
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ASVG - Gel t end e Fa s s u n g 

(2) Zur Selbstversicherung im Sinne des Abs. 1 sind nacheinander die leiblichen 
Eltern, die Wahl-., Stiefeltern oder die Pflegeeltern berechtigt. Eine 
Selbstversicherung im Sinne des Abs.'l für ein und dasselbe Kind kann jeweils nur 
für eine Person bestehen. 

(3) Die Selbstversicherung ist in dem Zweig der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz zulässig, in dem die (der) Versicherungsberechtigte zuletzt 
Versicherungszeiten erworben hat. Werden keine Versicherungs zeiten in der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz nachgewiesen oder richtet sich 
deren Zuordnung nach der ersten nachfolgenden Versicherungszeit, so ist die 
Selbstversicherung in der Pensionsversicherung der Angestellten zulässig. 

(4) Das Recht auf Selbstversicherung ist jeweils bis zur Vollendung des 
3. Lebensjahres des Kindes geltend zu machen. 

(5) Die Selbstversicherung beginnt mit dem Zeitpunkt, den die (der) 
Versicherte wählt, frühestens mit dem Monatsersten, der auf die Entbindung 
folgt, spätestens jedoch mit dem Monatsersten, der auf die AntragsteIlung folgt. 

(6) Die Selbstversicherung endet mit dem Ende des Kalendermonates, 
a) in dem die Voraussetzungen weggefallen sind; 
b) in dem die (der) Versicherte ihren (seinen) Austritt erklärt hat. 

(7) Das Ende der Selbstversicherung steht hinsichtlich der Berechtigung zur 
Weiterversicherung in der Pensionsversicherung dem Ausscheiden aus der 
Pflichtversicherung im Sinne des § 17 Abs. 1 Z 1 lit. a gleich. 

Formalversicherung 

a) in der Pflichtversicherung 

§ 21. (1) unverändert. 

(2) Die Formalversicherung endet, wenn nicht eine frühere Beendigung gemäß 
§ 11 oder § 12 eintritt, mit dem Tag der Zustellung des Bescheides des 
Versicherungsträgers über das Ausscheiden aus der Versicherung. 

(3) unverändert. 

ASVG - Vor ge s chi a gen e Fa s s u n g 

Formalversicherung 

a) in der Pflichtversicherung 

§ 21. (1) unverändert. 

(2) Die Formalversicherung endet, wenn nicht eine frühere Beendigung gemäß 
§ 11 oder § 12 eintritt, mit dem Tag der Zustellung des Bescheides des 
Versicherungsträgers über das Ausscheiden aus der Versicherung. Die 
Formalversicherung in der Pensionsversicherung endet jedoch spätestens mit dem 
Tag VOr dem Stichtag (§ 223 Abs. 2). . 

(3) unverändert. 
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ASVG - Gel t end e Fa s s u n g 

Sachliche Zuständigkeit der Träger der Pensionsversicherung 

§ 29. (1) Zur Durchführung der Pensionsversicherung der Arbeiter sind, 
unbeschadet der Bestimmungen des § 17 Abs. 3 über die Weiterversicherung und 
der §§ 245 und 246 über die Leistungszugehörigkeit und Leistungszuständigkeit, 
sachlich zuständig: 

1. die Pensionsversicheiungsanstalt der Arbeiter, soweit nicht der unter Z 3 
genannte Versicherungsträger zuständig ist; 

2. Aufgehoben. 
3. die Versicherungsanstalt der österreich ischen Eisenbahnen für die bei ihr 

oder der Betriebskrankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe in der 
Krankenversicherung pflichtversicherten Personen. 

(2) Unbeschadet der Bestimmungen des § 17 Abs. 3 über die Weiterversiche­
rung und der §§ 245 und 246 über die Leistungszugehörigkeit und Leistungszu­
ständigkeit ist zur Durchführung der Pensionsversicherung der Angestellten die 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, zur Durchführung der knapp­
schaftlichen Pensionsversicherung die Versicherungsanstalt des österreich ischen 
Bergbaues für die diesen Versicherungen zugehörigen Personen sachlich 
zuständig. 

An-und Abmeldung der Pflichtversicherten 

§ 33. (1) unverändert. 

(2) Abs. 1 gilt für die nur in der Unfall- und Pensionsversicherung 
Pflichtversicherten mit der Maßgabe, daß die Meldungen beim Träger der 
Krankenversicherung, der beim Bestehen einer Krankenversicherung nach diesem 
Bundesgesetz für sie sachlich und örtlich zuständig wäre, zu erstatten sind. 

(3) unverändert. 

ASVG - Vorgeschlagene Fassung 

Sachliche Zuständigkeit der Träger der Pensionsversicherung 

§ 29. (1) Zur Durchführung der Pensionsversicherung der Arbeiter sind, 
unbeschadet des § 17 Abs. 3 über die Weiterversicherung und der §§ 245 und 246 
über die Leistungszugehörigkeit und Leistungszuständigkeit, sachlich zuständig: 

1. die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, soweit nicht einer der unter 
Z 2 oder 3 genannten Versicherungsträger zuständig ist; 

2. die Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen für die bei ihr 
oder der Betriebskrankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe in der 
Krankenversicherung pflichtversicherten Personen; 

3. die Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues hinsichtlich aller in 
knappschaftlichen und diesen gleichgestellten Betrieben beschäftigten 
Arbeiter, wobei auf Beschäftigte, die wesentlich bergmännische oder diesen 
gleichgestellte Tätigkeiten im Sinne der Anlagen 9 und 10 zu diesem 
Bundesgesetz ausführen, der Abschnitt IV des Vierten Teiles dieses 
Bundesgesetzes Anwendung findet. 

(2) Zur Durchführung der Pensionsversicherung der Angestellten sind, 
unbeschadet des § 17 Abs. 3 über die Weiterversicherung und der §§ 245 und 246 
über die Leistungszugehörigkeit und Leistungszuständigkeit, sachlich zuständig: 

1. die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, soweit nicht der unter 
Z 2 genannte Versicherungsträger zuständig ist; 

2. die Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues hinsichtlich aller in 
knappschaftlichen und diesen gleichgestellten Betrieben beschäftigten 
Angestellten, wobei auf Beschäftigte, die wesentlich bergmännische oder 
diesen gleichgestellte Tätigkeiten im Sinne der Anlagen 9 und 1.0 zu diesem 
Bundesgesetz ausführen, der Abschnitt IV des Vierten Teiles dieses 
Bundesgesetzes Anwendung findet. 

An- und Abmeldung der Pflichtversicherten 

§ 33. (1) unverändert. 

(2) Abs. 1 gilt für die nur in der Unfall- und Pensionsversicherung sowie für die 
nur in der Unfallversicherung nach § 7 Z 3 lit. a Pflichtversicherten mit der 
Maßgabe, daß die Meldungen beim Träger der Krankenversicherung, der beim 
Bestehen einer Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz für sie sachlich 
und örtlich zuständig wäre, zu erstatten sind. 

(3) unverändert. 
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ASVG - Geltende Fassung 

Meldung nur unfallversicherter Personen 

§ 37. Für die Meldungen der nur in der Unfallversicherung pflichtversicherten 
mit Ausnahme der im § 7 Z 3 lit. a und b und der im § 8 Abs. 1 2 3 lit. a, hund i 
genannten Personen sind die Grundsätze der §§ 33 bis 35 und 36 Abs. 3 mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß die Meldungen beim zuständigen 
Träger der Unfallversicherung zu erstatten sind. Für die nach § 8 Abs. 1 Z 3 lit. a 
in der Unfallversicherung Pflichtversicherten sind die Meldungen beim Träger 
der Pensionsversicherung der in der gewerblichen Wirtschaft selbständig 
Erwerbstätigen zu erstatten, wobei die Bestimmungen der. §§ 18 und 21 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes entsprechend anzuwenden sind. Das 
Nähere wird in der Satzung des Trägers der Unfallversicherung bestimmt. 

Meldung der Zahlungsempfänger (Leistungswerber) 

§ 40. (1) unverändert. 

(2) Abs. 1 gilt auch für Personen, die eine Leistung aus einem Versicherungsfall 
des Alters beantragt haben, wenn sie vom Versicherungsträger nachweislich über 
den Umfang ihrer Meldeverpflichtung belehrt wurden. 

Allgemeine Beitragsgrundlage, Entgelt 

§ 44. (1) Grundlage für die Bemessung der allgemeinen Beiträge (allgemeine 
Beitragsgrundlage) ist für Pflichtversich~rte, sofern im folgenden nichts anderes 
bestimm~ wird, der im Beitragszeitraum gebührende auf volle Schilling gerundete 
Arbeitsverdienst mit Ausnahme allfälliger Sonderzahlungen nach § 49 Abs. 2. Als 
Arbeitsverdienst in diesem Sinne gilt: 

1. bis 6. unverändert. 
7. bei den nach § 8 Abs. 1 2 1 lit. e und 25 pflichtversicherten Personen das 

Taggeld, die Dienstgradzulage und die Monatsprämie; 

8. unverändert. 

ASV G - Vor g e s chi a gen e F ass u n g 

Meldung nur unfallversicherter Personen 

§ 37. Für die Meldungen der nur in der Unfallversicherung pflichtversicherten 
mit Ausnahme der im § 7 Z 3 lit. b und der im § 8 Abs. 1 Z 3 lit. a, hund i 
genannten Personen sind die Grundsätze der §§ 33 bis 35 und 36 Abs. 3 mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß die Meldungen beim zuständigen 
Träger der Unfallversicherung zu erstatten sind. Für die nach § 8 Abs. 1 23 lit. a 
in der Unfallversicherung Pflichtversicherten sind die Meldungen beim Träger 
der Pensionsversicherung der in der gewerblichen Wirtschaft selbständig 
Erwerbstätigen zu erstatten, wobei die Bestimmungen der §§ 18 und 21 des 
Gewerblichen Sözialversicherungsgesetzes entsprechend anzuwenden sind. Das 
Nähere wird in der Satzung des Trägers der Unfallversicherung bestimmt. 

Meldung der Zahlungsempfänger (Leistungswerber) 

§ 40. (1) unverändert. 

(2) Abs. 1 gilt auch für Personen, 
1. die eine Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters, der geminderten 

Arbeitsfähigkeit oder des Todes beantragt haben, wenn sie vom 
Versicherungsträger nachweislich über den Umfang ihrer Meldeverpflich­
tung belehrt wurden; 

2. die eine Gleitpension (§ 253 c) beziehen, mit der Maßgabe, daß auch das 
jeweilige Ausmaß der wöchentlichen Arbeitszeit zu melden ist. 

Allgemeine Beitragsgrundlage, . Entgelt 

§ 44. (1) Grundlage für die Bemessung der allgemeinen Beiträge (allgemeine 
Beitragsgrundlage) ist für Pflichtversicherte, sofern im folgenden nichts anderes 
bestimmt wird, der im Beitragszeitraum gebührende auf volle Schilling gerundete 
Arbeitsverdienst mit Ausnahme allfälliger Sonderzahlungen nach § 49 Abs. 2. Als 
Arbeitsverdienst in diesem Sinne gilt: 

1. bis 6. unverändert. 
7. bei den nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e und 2 5 pflichtversicherten Personen das 

Monatsgeld, die' Dienstgradzulage, die Monatsprämie, die Vergütungen 
nach § 6 Abs. 2 bis 4 des Heeresgebührengesetzes 1992, BGBI. Nr. 422, und 
die Anerkennungsprämie ; 

8. unverändert. 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

(2) bis (5) unverändert. 

(6) Als täglicher Arbeitsverdienst ist anzunehmen: 
a) und b) unverändert. 

An Stelle dieser Beträge treten ab Beginn eines jeden Beitragsjahres (§ 242 
Abs.6 erster Halbsatz) die unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachten Beträge. 

(7) unverändert. 

Höchstbeitragsgrundlage 

§ 45. (1) Die allgemeine Beitragsgruridlage, die im Durchschnitt des 
Beitragszeitraumes oder des Teiles des Beitragszeitraumes, in dem Beitragspflicht 
bestanden hat, auf den Kalendertag entfällt, darf die Höchstbeitragsgrundlage 
nicht überschreiten. Als Höchstbeitragsgrundlage gilt der gemäß § 108 b Abs. 1 
festgestellte Betrag. Umfaßt der Beitragszeitraum einen Kalendermonat und hat 
für den ganzen Kalendermonat Beitragspflicht bestanden, so ist bei der 
Anwendung der Höchstbeitragsgrundlage der Beitragszeitraum liedenfalls mit 
30 Tagen anzusetzen. 

(2) unverändert. 

Entgelt 

§ 49. (1) und (2) unverändert. 

(3) Als Entgelt im Sinne des Abs. 1 und 2 gelten nicht: 
1. bis 8. unverändert. 
9. Zuschüsse des Dienstgebers, die für die Zeit des Anspruches auf laufende 

Geldleistungen aus der Krankenversicherung gewährt werden, sofern diese 
Zuschüsse weniger als 50 vH der vollen Geld- und Sachbezüge vor dem 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, wenn aber die Bezüge auf Grund 
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Regelungen nach dem Eintritt der 
Arbeitsunfähigkeit erhöht werden, weniger als 50 vH der erhöhten Bezüge 
betragen; 

10. bis 25. unverändert. 

(4) bis (6) unverändert. 

ASVG - Vor g e s chi ag e n e F ass u n g 

(2) bis (5) unverändert. 

(6) Als täglicher Arbeitsverdienst ist anzunehmen: 
a) und b) unverändert. 

An Stelle dieser Beträge treten ab Beginn eines jeden Beitragsjahres (§ 242 Abs. 6) 
die unter Bedachtnahrne auf § 108 Abs.9 mit der jeweiligen Aufwertungszahl 
(§ 108 a Abs. 1) vervielfachten Beträge. . 

(7) unverändert. 

Höchstbeitragsgrundlage 

§ 45. (1) Die allgemeine Beitragsgrundlage, die im Durchschnitt des 
Beitragszeitraumes oder des Teiles des Beitragszeitraumes, in dem Beitragspflicht 
bestanden hat, auf den Kalendertag entfällt, darf die Höchstbeitragsgrundlage 
nicht überschreiten. Als Höchstbeitragsgrundlage gilt der gemäß § i08 Abs. 1 und 
3 festgestellte Betrag. Umfaßt der Beitragszeitraum einen Kalendermonat und hat 
für den ganzen Kalendermonat Beitragspflicht bestanden, so ist bei der 
Anwendung der Höchstbeitragsgrundlage der Beitragszeitraum jedenfalls mit 
30 Tagen anzusetzen. 

(2) unverändert. 

Entgelt 

§ 49. (1) und (2) unverändert. 

(3) Als Entgelt im Sinne des Abs. 1 und 2 gelten nicht: 
1. bis 8. unverändert. 
9. Zuschüsse des Dienstgebers, die für die Zeit des Anspruches auf laufende 

Geldleistungen aus der Krankenversicherung gewährt werden, sofern diese 
Zuschüsse weniger als 50 vH der vollen Geld- und Sachbezüge vor dem 
Eintritt des Versicherungsfalles, wenn aber die Bezüge auf Grund 
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Regelungen nach dem Eintritt des 
Versicherungsfalles erhöht werden, weniger als 50 vH der erhöhten 
Bezüge betragen; 

10. bis 25. unverändert. 

(4) bis (6) unverändert. 
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ASVG - Gelt end e F ass u n g 

Beiträge während der Leistung des Präsenzdienstes 

§ 56 a. (1) unverändert. 

(2) Der Bund hat an den Versicherungsträger 
1. und 2. unverändert. 

monatlich für jeden Familienangehörigen gemäß § 123 des im ordentlichen oder 
außerordentlichen Präsenzdienst stehenden Versicherten (§ 8 Abs. 1 Z 1 lit. c) zu 
leisten. An die Stelle dieser Beträge treten ab Beginn eines jeden Beitragsjahres 
(§ 242 Abs.6 erster Halbsatz) die unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der 
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) ve~ielfachten Beträge. Der 
dreißigste Teil des monatlichen Pauschalbetrages (Zusatzbeitrages) gilt als auf 
den Tag entfallender Pauschalbetrag (Zusatzbeitrag), der siebenfache Tagespau­
schalbetrag (Zusatzbeitrag) gilt als auf die Woche entfallender Pauschalbetrag 
(Zusatzbeitrag) . . 

(3) unverändert. 

Anrechnung von Beiträgen in der Pensionsversicherung bei 
versicherungspflichtigen Beschäftigungen für die Höherversicherung 

§ 70. (1) Überschreitet in einem Beitragsjahr (§ 242 Abs. 6) bei einer 
versicherungspflichtigen Beschäftigung oder bei gleichzeitig ausgeübten versiche­
rungspflichtigen Beschäftigungen die Summe aller Beitragsgrundlagen der 
Pflichtversicherung die mit der Zahl der Beitragstage der Pflichtversicherung 
unter Bedachtnahme auf § 242 Abs. 2 Z 6 vervielfachte Höchstbeitragsgrundlage 
in der Pensionsversicherung, so gilt der allgemeine Beitrag zur Pensionsversiche­
rung, der auf den Überschreitungsbetrag entfällt, wenn nicht nach Abs. 2 Beiträge 
erstattet wurden, im Rahmen der Bestimmungen des § 77 Abs. 2 als Beitrag zur 
Höherversicherung; hiebei ist der Beitragssatz anzuwenden, der für die Zeit der 
Entrichtung der Beiträge in dem Zweig der Pensionsversicherung gilt, für den sie 
entrichtet wurden. Bei gleichzeitig ausgeübten versicherungspflichtigen Beschäf­
tigungen ist der Beitragssatz anzuwenden, der für die Zeit der Entrichtung der 
Beiträge in jenem Zweig der Pensionsversicherung gilt, in dem die höhere 
(höchste) Summe der Beitragsgrundlagen im Beitragsjahr erworben worden ist. 
Der vom Versicherten geleistete Teil jenes allgemeinen Beitrages, der im Rahmen 
der Bestimmungen des § 77 Abs. 2 nicht als Beitrag zur Höherversicherung gilt, ist 
bei Eintritt des Versicherungsfalles aufgewertet mit dem der zeitlichen Lagerung 
entsprechenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c) zu erstatten. 

ASVG - Vor g e s chi a gen e F ass u n g 

Beiträge während der Leistung des Präsenzdienstes 

§ 56 a. (1) unverändert. 

(2) Der Bund hat an den Versicherungsträger 
1. und 2. unverändert. 

monatlich für jeden Familienangehörigen gemäß § 123 des im ordentlichen 
oder außerordentlichen Präsenzdienst stehenden Versicherten (§ 8 Abs. 1 
Z 1 lit. c) zu leisten. An die Stelle dieser Beträge treten ab Beginn eines jeden 
Beitragsjahres (§ 242 Abs. 6) die unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit 
der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachten Beträge. Der 
dreißigste Teil des monatlichen Pauschalbetrages (Zusatzbeitrages) gilt als 
auf den Tag entfallender Pauschalbetrag (Zusatzbeitrag), der siebenfache 
Tagespauschalbetrag (Zusatzbeitrag) gilt als auf die Woche entfallender 
Pauschalbetrag (Zusatzbeitrag). 

(3) unverändert. 

Anrechnung für die Höherversicherung bzw. Erstattung von Beiträgen in der 
Pensionsversicherung 

§ 70. (1) Überschreitet in einem Beitragsjahr (§ 242 Abs.6) bei einer 
versicherungspflichtigen Beschäftigung oder bei gleichzeitig ausgeübten versiche­
rungspflichtigen Beschäftigungen oder bei gleichzeitig ausgeübten versicherungs­
pflichtigen Beschäftigungen und Erwerbstätigkeiten die Summe aller Beitrags­
grundlagen der Pflichtversicherung einschließlich der Sonderzahlungen die 
Summe der monatlichen Gesamtbeitragsgrundlagen im Kalenderjahr (§ 242 
Abs. 3 bzw. § 244 a Abs. 5), so gilt der Beitrag zur Pensionsversicherung, der auf 
den Überschreitungsbetrag entfällt, wenn nicht nach Abs. 2 Beiträge erstattet 
wurden, im Rahmen der Bestimmungen des § 77 Abs. 2 als Beitrag zur 
Höherversicherung; hiebei ist als Beitragssatz jeweils der aus der Summe der 
Beitragssätze gemäß § 51 Abs. 1 Z 3 lit. a und § 51 a sich ergebende Beitragssatz 
zur Zeit der Entrichtung heranzuziehen. Beitragsteile, die im Rahmen der 
Bestimmungen des § 77 Abs. 2 nicht als Beitrag zur Höherversicherung gelten, 
sind bei Eintritt des Versicherungsfalles aufgewertet mit dem der zeitlichen 
Lagerung entsprechenden Aufwertungsfaktor (§ 108 Abs. 4) in halber Höhe zu 
erstatten. 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

(2) Der Versicherte kann bei sonstigem Ausschluß bis 31. Jänner eines jeden 
Kalenderjahres für im Vorjahr fällig gewordene allgemeine Beiträge bei einem 
der beteiligten Versicherungsträger den Antrag stellen, ihm seinen Anteil von dem 
auf den Überschreitungsbetrag (Abs. 1) entfallenden Beitrag oder den gemäß § 77 
Abs. 2 zur Höherversicherung nicht anrechenbaren Beitrag zu erstatten, wobei 
der Beitragssatz jenes Trägers der Pensionsversicherung gilt, bei dem die höhere 
(höchste) Summe der Beitragsgrundlagen im Beitragsjahr erworben worden ist. 

(3) Soweit in einem Beitragsjahr nach § 54 Beiträge von Sonderzahlungen 
entrichtet wurden, die den 60fachen Betrag der in dem betreffenden Jahr in 
Geltung gestandenen bzw. stehenden Höchstbeitragsgrundlage in der Pensions­
versicherung überschritten haben bzw. überschreiten, sind die Abs. 1 und 2 
entsprechend anzuwenden. 

Beit:f.ige für Teilversicherte in der Unfallversicherung 

§ 74. (1) Der Beitrag der gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 lit. a in der Unfallversicherung 
teilversicherten selbständig Erwerbstätigen wird für das Kalenderjahr mit 595 S 
festgesetzt. An die Stelle des Betrages von 595 S tritt ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweiligen Aufwertungszahl 
(§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag. Der Beitrag für die Teilversicherten in der 
Unfallversicherung nach § 8 Abs. 1 Z 3 lit. e, g uqd j wird mit 151 S für das 
Kalenderjahr festgesetzt. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag. 

(2) bis (5) unverändert. 

Beitragsgrundlage für Weiterversicherte in der Pensionsversicherung 

§ 76 a. (1) Beitragsgrundlage für den Kalendertag ist für in der 
Pensionsversicherung Weiterversicherte die um ein Sechstel ihres Betrages 
erhöhte Tagesbeitragsgrundlage der Pflichtversicherung (§ 242 Abs. 2 Z 1) des 
dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung vorangegangenen letzten 
Beitragsjahres (§ 242 Abs. 6 erster Halbsatz), in den Fällen des § 17 Abs. 3 letzter 
Satz ein Dreißigstel der sich nach § 244 a ergebenden Beitragsgrundlage. Hat der 
Versicherte Beitragszeiten der Pflichtversicherung nur im Beitragsjahr des 
Ausscheidens aus der Pflichtversicherul1g erworben, so ist dieses Beitragsjahr 

ASVG - Vor g e sc h lag e n e Fa s s urig 

(2) Der (die) Versicherte kann bei sonstigem Ausschluß bis 31. Jänner eines 
jeden Kalenderjahres für im Vorjahr fällig gewordene Beiträge bei einem der 
beteiligten Versicherungsträger den Antrag stellen, ihm (ihr) den auf den 
Überschreitungsbetrag (Abs. 1) entfallenden Beitrag oder den gemäß § 77 Abs. 2 
zur Höherversicherung nicht anrechenbaren Beitrag zu erstatten, wobei der halbe 
Beitragssatz nach Abs. 1 anzuwenden ist. 

(3) Der nach Abs. 1 oder Abs. 2 zu erstattende Betrag ist dem auszahlenden 
Versicherungsträger aus dem Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger 
(§ 447 g) zu ersetzen. 

Beiträge für Teilversicherte in der Unfallversicherung 

§ 74. (1) Der Beitrag der gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 lit. a in der Unfallversicherung 
teilversicherten selbständig Erwerbstätigen wird für das Kalenderjahr mit 595 S 
festgesetzt~ An die Stelle des Betrages von 595 S tritt ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs.9 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag. Der Beitrag für die 
Teilversicherten in der Unfallversicherung nach § 8 Abs. 1 Z 3 lit. e, g und j wird 
mit 151 S für das Kalenderjahr festgesetzt. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs.9 mit der 
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag. 

(2) bis (5) unverändert. 

Beitragsgrundlage für Weiterversicherte in der Pensionsversicherung 

§ 76 a. (1) Beitragsgrundlage für den Kalendertag ist für in der 
Pensionsversicherung Weiterversicherte die um ein ~echstej ihres Betrages 
erhöhte Tagesbeitragsgrundlage der Pflichtversicherung (§ 242 Abs. 1 Z 1) des 
dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung vorangegangenen letzten 
Beitragsjahres (§ 242 Abs. 6); in den Fällen des § 17 Abs. 3 letzter Satz ist die 
Beitragsgrundlage für den Kalendertag ein Dreißigstel der sich gemäß § 244 a 
ergebenden Gesamtbeitragsgrundlage des dem Ausscheiden aus der Pflichtversi­
cherung vorangegangenen letzten Kalenderjahres. Hat der Versicherte 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

heranzuziehen. Die demnach in Betracht kommende Beitragsgrundlage ist mit 
dem sich nach Abs.2 ergebenden Faktor zu vervielfachen. Hat der (die) 
Versichene vor der Weiterversicherung Beitragszeiten einer Selbstversicherung 
nach § 16 a erworben, gilt als Beitragsgrundlage für die Weiterversicherung die 
Beitragsgrundlage gemäß § 76 b Abs. S; hat der (die) Versicherte vor der 
Weiterversicherung Beitragszeiten einer Selbstversicherung nach § 18 erworben, 
gilt als Beitragsgrundlage für die Weiterversicherung die Beitragsgrundlage 
gemäß § 76 b Abs.3; hat der (die) Versicherte vor der Weiterversicherung 
Beitragszeiten einer Selbstversicherung nach § 18 a erworben, gilt als 
Beitragsgrundlage für die Weiterversicherung die Beitragsgrundlage gemäß 
§ 76 b Abs. 4. 

(2) unveränden. 

(3) Die sich nach Abs. 1 und 2 ergebende Beitragsgrundlage darf den Betrag 
von 138 S nicht unterschreiten. An die Stelle des Betrages von 138 S tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der 
jeweiligen Aufwenungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag. 

(4) bis (7) unverändert. 

Cl 
Beitragsgrundlage für Selbstversicherte 

§ 76 b. (1) Beitragsgrundlage für den Kalendertag ist für in der 
Unfallversicherung Selbstversicherte der durch die Satzung des Versicherungsträ­
gers festgesetzte Betrag, der nicht niedriger als 93 S täglich und nicht höher als die 
Höchstbeitragsgrundlage sein darf; an die Stelle des Betrages von 93 S tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der 
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag. 

(2) unverändert. 

(3) Die Beitragsgrundlage für den Kalendertag ist für in der Pensionsversiche­
rung gemäß § 18 Selbstversicherte in entsprechender Anwendung des § 76 a zu 
ermitteln. Liegt eine vorangegangene Pflichtversicherung nicht vor, so ist 
Beitragsgrundlage der Tageswert der Lohnstufe, in die das Doppelte des für die 
im § 44 Abs. 6 lit. b genannten Personen als täglicher Arbeitsverdienst in Betracht 
kommenden Betrages fällt; § 76 a Abs. 4 und S ist entsprechend anzuwenden. 

( 4) bis (6) unverändert. 

ASVG - Vor g e s chi a gen e F ass u n g 

Beitragszeiten der Pflichtversicherung nur im Beitragsjahr des Ausscheidens aus 
der Pflichtversicherung erworben, so ist dieses Beitragsjahr heranzuziehen. Die 
demnach in Betracht kommende Beitragsgrundlage ist mit dem sich gemäß Abs. 2 

.. ergebenden Faktor zu vervielfachen. Hat der (die) Versicherte vor der 
Weiterversicherung Beitragszeiten einer Selbstversicherung gemäß § 16 a 
erworben, gilt als Beitragsgrundlage für die Weiterversicherung die Beitrags­
grundlage gemäß § 76 b Abs. S; hat der (die) Versicherte vor der Weiterversiche­
rung Beitragszeiten einer Selbstversicherung gemäß § 18 a erworben, gilt als 
Beitragsgrundlage für die Weiterversicherung die Beitragsgrundlage gemäß 
§ 76 b Abs. 4. 

(2) unverändert. 

(3) Die sich nach Abs. 1 und 2 ergebende Beitragsgrundlage darf den Betrag 
von 138S nicht unterschreiten. An die Stelle des Betrages von 138 S tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit der 
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag. 

(4) bis (7) unverändert. 

Beitragsgrundlage für Selbstversicherte 

§ 76 b. (1) Beitragsgrundlage für den Kalendertag ist für in der 
Unfallversicherung Selbstversicherte der durch die Satzung des Versicherungsträ­
gers festgesetzte Betrag, der nicht niedriger als 93 S täglich und nicht höher als die 
Höchstbeitragsgrundlage sein darf; an die Stelle des Betrages von 93 S tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § ·108 Abs.9 mit der 
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag. 

(2) unverändert. 

(3) Aufgehoben. 

(4) bis (6) unverändert. 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

Ausmaß und Entrichtung 

§ 77. (1) unverändert .. 

(2) In der Pensionsversicherung heträgt der Beitragssatz 

1. für die Weiterversicherung von Personen im Sinne des § 18 Abs. 2, solange 
die Voraussetzungen nach § 18 Abs. 1 erster und zweiter Satz zutreffen, 
sowie für die Selbstversicherung gemäß § 1810,25 vH, 

2. für alle übrigen Weiter- und Selbstversicherten einschließlich der 
Selbstversicherten gemäß den §§' 16 a und 18 a 22,8 vH 

der Beitragsgrundlage. Für den Beginn und das Ende der Heranziehung der 
Beitragssätze nach lit. a gilt § 18 Abs. 5 und 6 bzw. § 18 a Abs. 5 und 6 
entsprechend. Für die Höherversicherung in der Pensionsversicherung sind 
Beiträge in einer vom Versicherten gewählten Höhe zu entrichten; der jährliche 
Beitrag darf das Sechzigfache der Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 Abs. 1 
nicht übersteigen. 

(3) unverändert. 

(4) Die Beiträge für die Höherversicherung in der Unfallversicherung gemäß 
§ 20 Abs. 1 betragen unter Zugrundelegung der zusätzlichen Bemessungsgrund­
lage (§ 181 Abs. 1 letzter Satz) von 

88177 S für das Kalenderjahr .................................. 595 S, 
132917 S für das Kalenderjahr .................................. 893 S. 

An die Stelle der Beträge von 88 177 Sund 132917 S treten ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 108 i mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachten Beträge. An die Stelle der Beträge von 
595 Sund 893 S treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme 
auf § 108 i mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachten 
Beträge. 

(5) bis (7) unverändert. 

ASVG - Vor g e s chI a gen e F ass u n g 

Ausmaß und Entrichtung 

§ 77. (1) unverändert. 

(2) In der PensionSversicherung ist der Beitragssatz für alle Weiter- und 
Selbstversicherten die Summe der jeweils geltenden BeitragSSätze gemäß den 
§§ 51 Abs. 1 Z 3 lit. a und 51 a. Für die Höherversicherung in der 
Pensionsversicherung sind Beiträge in einer vom Versicherten gewählten Höhe zu 
entrichten; der jährliche Beitrag darf das Sechzigfache der Höchstbeitragsgrund­
lage nach § 45 Abs. 1 nicht übersteigen. 

.\ 

(3) unverändert. 

(4) Die Beiträge für die Höherversicherung in der Unfallversicherung gemäß 
§ 20 Abi. 1 betragen unter Zugrundelegung der zusätzlichen Bemessungsgrund­
lage (§ 181 Abs. 1 letzter Satz) von 

88 177 S für das Kalenderjahr .................................. 595 S, 
132917 S für das Kalenderjahr ........ .'......................... 893 S. 

An die Stelle der Beträge von 88 177 Sund 132917 S treten ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 108 Abs.9 mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachten Beträge. An die Stelle der Beträge von 
595 Sund 893 S treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme 
auf § 108 Abs.9 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) 
vervielfachten Beträge. 

(5) bis (7) unverändert. 
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ASVG - Geltende Fassung 

Fälligkeit, Einzahlung und Haftung 

§ 78. (1) und (2) unverändert. 

(3) Die Beiträge zur freiwilligen Versicherung sind zum Fälligkeitstermin 
unmittelbar an den für die Versicherung zuständigen Versicherungsträger 
einzuzahlen. Die gemäß § 19 a Selbstversicherten haben die Beiträge zur 
Kranken- und Pensionsversicherung an den zuständigen Krankenversicherungs­
träger einzuzahlen. Beiträge für die Weiterversicherung von Personen im Sinne 
des § 18 Abs. 2, auf die der Tatbestand des § 18 Abs. 1 erster und zweiter Satz 
zutrifft, sowie für die Selbstversicherung gemäß § 18, die nach dem Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem der Zeitraum liegt, für den sie gelten sollen, entrichtet 
werden, erhöhen sich bei einer Entrichtung ab dem dritten nachfolgenden 
Kalenderjahr in jedem Kalenderjahr um 8,5 vH. 

(4) bis (6) unverändert. 

4. UNTERABSCHNITT 

Beitrag des Bundes 

§ 80. (1) In der Pensionsversicherung leistet der Bund für jedes Geschäftsjahr 
einen Beitrag in der Höhe des Betrages, um den 100,2 vH der Aufwendungen die 
Erträge übersteigen. Hiebei sind bei den Aufwendungen die Ausgleichszulagen, 
die außerordentlichen Zuschüsse des Trägers der Pensionsversicherung als 
Dienstgeber zur Rückstellung für Pensionszwecke und die Abschreibungen von 
bebauten Grundstücken, bei den Erträgen der Bundesbeitrag nach Abs. 1 und 2 
und die Ersätze für Ausgleichszulagen außer Betracht zu lassen. 

ASVG - Vor g e s chi a gen e F ass u n g 

Fälligkeit, Einzahlung und Haftung 

§ 78. (1) und (2) unverändert. 

(3) Die Beiträge zur freiwilligen Versicherung sind zum Fälligkeitstermin 
unmittelbar an den für die Versicherung zuständigen Versicherungsträger 
einzuzahlen. Die gemäß § 19 a Selbstversicherten haben die Beiträge zur 
Kranken- und Pensionsversicherung an den zuständigen Krankenversicherungs­
träger einzuzahlen. 

( 4) bis (6) 'unverändert. 

4. UNTERABSCHNITT 

Grundsätze der langfristigen Finanzierung der Pensionsversicherung 

§ 79 a. Die Finanzierung der Pensionsversicherung ist durch Beiträge der 
Versicherten und Bundesbeiträge sicherzustellen. Übersteigt die Summe der 
gebührenden Beiträge des Bundes gemäß § 80 Abs. 1 ein Drittel der 
Gesamtaufwendungen in der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz, 
sind Mehraufwendungen der Pensionsversicherung gleichmäßig auf Bundesbei­
träge und Beiträge für Pflichtversicherte aufzuteilen. 

Beitrag des Bundes 

§ 80. (1) In der Pensionsversicherung leistet der Bund für jedes Geschäftsjahr 
einen Beitrag in der Höhe des Betrages, um den 100,2 vH der Aufwendungen die 
Erträge übersteigen. Hiebei sind bei den Aufwendungen die Ausgleichszulagen, 
die außerordentlichen Zuschüsse des Trägers der Pensionsversicherung als 
Dienstgeber zur Rückstellung für Pensionszwecke und die Abschreibungen von 
bebauten Grundstücken, bei den Erträgen der Bundesbeitrag nach Abs. 1 und 2 
und die Ersätze für Ausgleichszulagen außer Betracht zu lassen. 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

(2) Der Bund leistet über den Beitrag gemäß Abs. 1 hinaus einen Beitrag 
a) in der Höhe der zur Finanzierung jährlich aufgewendeten Mittel für eine 

nach dem 31. Dezember 1987 gemäß § 447 genehmigte Erwerbung von 
Liegenschaften, ferner für eine nach dem 31. Dezember 1987 gemäß § 447 
genehmigte Errichtung, Erweiterung oder einen nach dem 31. Dezember 
1987 gemäß § 447 genehmigten Umbau von Gebäuden; der Beitrag des 
Bundes darf den Betrag der genehmigten Mittel nicht übersteigen; allfällig 
gebildete Ersatzbeschaffungsrucklagen sind in Abzug zu bringen; 

b) an die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter und die Pensionsversiche­
rungsanstalt der Angestellten in der Höhe von je 3 Millionen Schilling, an 
die Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen und die 
Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues als Träger der 
Pensionsversicherung in der Höhe von je 1,25 Millionen Schilling als 
Zuschuß für den Umbau von Gebäuden, der gemäß § 447 in Verbindung 
mit § 31 Abs. 6 lit. a deshalb nicht genehmigungspflichtig ist, weil damit 
keine Änderung des Verwendungszweckes verbunden ist. 

(3) Der den einzelnen Trägern der Pensionsversicherung nach Abs. 1 und 2 
gebührende Beitrag des Bundes ist monatlich im erforderlichen Ausmaß unter 
Bedachtnahme auf die Kassenlage des Bundes zu bevorschussen. 

§ 80 a. (1) Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt hat an den Ausgleichs­
fonds der Pensionsversicherungsträger (§ 447 g) 1,5 Milliarden Schilling am 
20. November 1992 zu überweisen. 

(2) Abweichend von § 80 Abs. 1 leistet der Bund für das Geschäftsjahr 1992 
einen Beitrag, der sich gegenüber dem nach § 80 Abs. 1 zu ermittelnden Betrag 
vermindert: 

1. für die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter um 1 050 Millionen 
Schilling, 

2. für die Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen um 
250 Millionen Schilling, 

3. für die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten uni 950 Millionen 
Schilling, 

4. für die Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues um 350 Millio­
nen Schilling. 

ASVG - Vor g e s chi a gen e F ass u n g 

(2) Der Bund leistet über den Beitrag gemäß Abs. 1 hinaus einen Beitrag 
a) in der Höhe der zur Finanzierung jährlich aufgewendeten Mittel für eine 

nach dem 31. Dezember 1987 gemäß § 447 genehmigte Erwerbung von 
Liegenschaften, ferner für eine nach dem 31. Dezember 1987 gemäß § 447 
genehmigte Errichtung, Erweiterung oder einen nach dem 31. Dezember 
1987 gemäß § 447 genehmigten Umbau von Gebäuden; der Beitrag des 
Bundes darf den Betrag der genehmigten Mittel nicht übersteigen; allfällig 
gebildete Ersatzbeschaffungsrucklagen sind in Abzug zu bringen; 

b) an die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter und die Pensionsversiche­
rungsanstalt der Angestellten in der Höhe von je 3 Millionen Schilling, an 
die Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen und die 
Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues als Träger der 
Pensionsversicherung in der Höhe von je 1,25 Millionen Schilling als 
Zu schuß für den Umbau von Gebäuden, der gemäß § 447 in Verbindung 
mit § 31 Abs. 6 lit. a deshalb nicht genehmigungspflichtig ist, weil damit 
keine Änderung des Verwendungszweckes verbunden ist. 

(3) Der den einzelnen Trägern der Pensionsversicherung nach Abs. 1 und 2 
gebührende Beitrag des Bundes ist monatlich im erforderlichen Ausmaß unter 
Bedachtnahme auf die Kassenlage des Bundes zu bevorschussen. 

§ 80 a. (1) Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt hat an den Ausgleichs­
fonds der Pensionsversicherungsträger (§ 447 g) 1,5 Milliarden Schilling am 
20. November 1992 zu überweisen. 

(2) Abweichend von § 8Ö Abs. 1 leistet der Bund für das Geschäftsjahr 1992 
einen Beitrag, der sich gegenüber dem nach § 80 Abs. 1 zu ermittelnden Betrag 
vermindert: 

1. für die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter um 1 050 Millionen 
Schilling, 

2. für die Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen um 
250 Millionen Schilling, 

3. für die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten um 950 Millionen 
Schilling, . 

4. für die Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues um 350 Millio­
nen Schilling. 
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ASVG - Gelt end e F ass u n g 

Anfall der Leistungen 

§ 86. (1) und (2) unverändert. 

(3) Pensionen aus der Pensionsversicherung fallen an: 
1. Hinterbliebenenpensionen, mit Ausnahme solcher nach einem Pensions­

empfänger, fallen mit dem Eintritt des Versicherungsfalles an, wenn der 
Antrag binnen sechs Monaten nach Eintritt des Versicherungsfalles gestellt 
wird. Hinterbliebenenpensionen nach einem Pensionsempfänger fallen 
unter der gleichen Voraussetzung mit dem dem Versicherungsfall folgenden 
Monatsersten an. Wird der Antrag auf die Pension erst nach Ablauf dieser 
Frist gestellt, so fällt die Pension erst mit dem Tag der AntragsteIlung an. 
Die Antragsfrist verlängert sich bei Waisenpensionsberechtigten um die 
Dauer eines Verfahrens zur Feststellung der Vaterschaft bzw. zur 
Bestellung des Vormundes und beginnt bei Waisen pensions berechtigten, die 
erst nach dem Eintritt des Versicherungsfalles geboren werden, mit dem Tag 
der Geburt. Bei nachträglicher amtlicher Feststellung des Todestages 
beginnt die Antragsfrist erst mit dem Zeitpunkt dieser Feststellung. Wird für 
ein doppelt verwaistes Kind ein Antrag auf Waisenpension nach einem 
Elternteil gestellt, so ist dieser Antrag rechtswirksam für den Anspruch auf 
Waisenpension bzw. Waisenrente nach beiden Elternteilen und gilt für alle 
Pensionsversicherungsträger bzw. Unfallversicherungsträger nach diesem 
oder einem anderen Bundesgesetz. 

2. unverändert. 

(4) und (5) unverändert. 

Gemeinsame Bestimmungen für das Ruhen von Renten- und Pensionsanspruchen 

§ 95. (1) Bei der Anwendung der §§ 90 und 90 a sind die Renten (Pensionen) 
mit dem Hilflosenzuschuß (§ 105 a), dem Zurechnungszuschlag (§ 261 Abs.3), 
dem Kinderzuschlag (§ 261 a) und dem Leistungszuschlag (§ 284 Abs. 5), jedoch 
ohne die besonderen Steigerungsbeträge für Höherversicherung (§ 248) und die 
Kinderzuschüsse (§ 262) heranzuziehen. 

(2) und (3) unverändert. 

ASVG - Vorgeschlagene Fassung 

Anfall der Leistungen 

§ 86. (1) und (2) unverändert. 

(3) Pensionen aus der Pensionsversicherung fallen an: 
1. Hinterbliebenenpensionen, mit Ausnahme solcher nach einem Pensions­

empfänger, fallen mit dem Eintritt des Versicherungsfalles an, wenn der 
Antrag binnen sechs Monaten nach Eintritt des Versicherungsfalles gestellt 
wird. Hinterbliebenenpensionen nach einem Pensionsempfänger fallen 
unter der gleichen Voraussetzung mit dem dem Versicherungsfall folgenden 
Monatsersten an. Wird ein Antrag auf Waisenpension nicht fristgerecht 
gestellt, so fällt die Waisenpension mit dem Eintritt des Versicherungsfalles 
bzw. dem darauf folgenden Monatsersten an, sofern der Antrag längstens 
bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Eintritt der Volljährigkeit der 
Waise gestellt wird. Wird der Antrag auf die Pension erst nach Ablauf dieser 
Frist gestellt, so fällt die Pension erst mit dem Tag der AntragsteIlung an. 
Die Antragsfrist verlängert sich bei Waisenpensionsberechtigten um die 
Dauer eines Verfahrens zur Feststellung der Vaterschaft bzw. zur 
Bestellung des Vormundes und beginnt bei Waisenpensionsberechtigten, die 
erst nach dem Eintritt des Versicherungsfalles geboren werden, mit dem Tag 
der Geburt. Bei nachträglicher amtlicher Feststellung des Todestages 
beginnt die Antragsfrist erst mit dem Zeitpunkt dieser Feststellung. Wird für 
ein doppelt verwaistes Kind ein Antrag auf Waisenpension nach einem 
Elternteil gestellt, so ist dieser Antrag rechtswirksam für den Anspruch auf 
Waisenpension bzw. Waisenrente nach beiden Elternteilen und gilt für alle 
Pensionsversicherungsträger bzw. Unfallversicherungsträger nach diesem 
oder einem anderen Bundesgesetz. 

2. unverändert. 

(4) und (5) unverändert. 

Gemeinsame Bestimmungen für das Ruhen von Renten- und Pensionsanspruchen 

§ 95. (1) Bei der Anwendung der §§ 90 und 90 a sind die Renten (Pensionen) 
mit dem Zurechnungszuschlag (§ 261 a) und dem Leistungszuschlag (§ 284 
Abs. 5), jedoch ohne die besonderen Steigerungsbeträge für Höherversicherung 
(§ 248) und die Kinderzuschüsse (§ 262) heranzuziehen. 

(2) und (3) unverändert. 
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ASVG - Geltende Fassung 

Entziehung von Leistungsansprüchen 

§ 99. (1) und (2) unverändert. 

(3) Die Entziehung einer Leistung wird wirksam, 
1. unverändert. . 
2. bei einer Alterspension (§§ 253, 270) und bei einer Knappschaftsalterspen­

sion (§ 276), wenn der Entziehungsgrund im Beginn einer Erwerbstätigkeit 
im Sinne des § 253 Abs. 1 Z 2 (§ 276 Abs. 1 Z 2) gelegen ist, mit dem Tag des 
Beginnes der Erwerbstätigkeit; § 253 Abs. 1 (§ 276 Abs. 1) letzter Satz gilt 
sinngemäß; 

3. bei einer vorzeitigen Alterspension bei langer Versicherungsdauer (§§ 253 b, 
270) und bei einer vorzeitigen Knappschaftsalterspension bei langer 
Versicherungsdauer (§ 276 b), wenn der Entziehungsgrund im Beginn einer 
Erwerbstätigkeit im .Sinne des § 253 b Abs. 1 lit. e (§ 276 b Abs. 1 lit. e) 
gelegen ist, mit dem Tag des Beginnes der Erwerbstätigkeit; 

4. in allen anderen Fällen mit dem Ende des Kalendermonates, in dem der 
Entziehungsgrund eingetreten ist. 

Auszahlung der Leistungen 

§ 104. (1) unverändert. 

(2) Die Renten (Pensionen) und das Übergangsgeld aus der Unfall- und 
Pensionsversicherung, ferner das Pflegegeld aus der Unfallversicherung werden 
monatlich im vorhinein ausgezahlt. Die Versicherungsträger können die 
Auszahlung auf einen anderen Tag als den Monatsersten verlegen. 

(3) bis (6) unverändert. 

ASVG - Vorgeschlagene Fassung 

Entziehung von Leistungsansprüchen 

§ 99. (1) und (2) unverändert. 

(3) Die Entziehung einer Leistung wird wirksam, 
1. unverändert. 
2. in allen anderen Fällen mit dem Ende des Kalendermonates, in dem der 

Entziehungsgrund eingetreten ist. 

(4) Die Entziehung einer Leistung aus einem Versicherungsfall der 
geminderten Arbeitsfähigkeit ist nach der Erreichung des Anfallsalters für die 
Alterspension bzw. Knappschaftsalterspension (§§ 253 bzw. 276) nicht mehr 
zulässig. 

Auszahlung der Leistungen 

§ 104. (1) unverändert. 

(2) Die Renten (Pensionen) und das Übergangsgeld aus der Unfall- und 
Pensionsversicherung, ferner das Pflegegeld aus der Unfallversicherung werden 
monatlich im vorhinein ausgezahlt. Die Versicherungsträger können die 
Auszahlung auf einen anderen Tag als den Monatsersten verlegen. Fällt der 
Auszahlungstermin bei der unbaren Überweisung der genannten Leistungen auf 
einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, so sind diese Leistungen so 
zeitgerecht anzuweisen, daß sie an dem diesen Tagen vorhergehenden Werktag 
dem Pensionsbezieher zur Verfügung stehen. 

(3) bis (6) unverändert. 
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ASVG - Gel t end e Fa s s u n g 

Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen 

§ 107. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Das Recht auf Rückforderung nach Abs.1 besteht im Falle des Todes des 
Anspruchsberechtigten gegenüber allen Personen, die zum Bezug der noch nicht 
erbrachten Leistungen berechtigt sind, soweit sie eine der im § 108 Abs. 1 
bezeichneten Leistungen bezogen haben. 

Bezugsberechtigung im FaUe des Todes des Anspruchsberechtigten 

§ 108. (1) Ist im Zeitpunkt des Todes des Anspruchsberechtigten eine fällige 
Geldleistung (Erstattung von Kosten an Stelle von Sachleistungen) noch nicht 
ausgezahlt, so sind, sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt wird, 
nacheinander der Ehegatte, die leiblichen Kinder, die Wahlkinder, die 
Stiefkinder, der Vater, die Mutter, die Geschwister bezugsberechtigt, alle diese 
Personen jedoch nur, wenn sie mit dem Anspruchsberechtigten zur Zeit seines 
Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Steht der Anspruch mehreren 

ASVG - Vor g e s chI a gen e Fa s s u n g 

Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen 

§ 107. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Das Recht auf Rückforderung nach Abs. 1 besteht im Falle des Todes des 
Anspruchsberechtigten gegenüber allen Personen, die zum Bezug der noch nicht 
erbrachten Leistungen berechtigt sind, soweit sie eine der im § 107 a Abs. 1 
bezeichneten Leistungen bezogen haben. 

Bezugsberechtigung im FaDe des Todes de~ Anspruchsberechtigten 

§ 107 a. (1) Ist im Zeitpunkt des Todes des Anspruchsberechtigten eine fällige 
Geldleistung (Erstattung von Kosten an Stelle von Sachleistungen) noch nicht 
ausgezahlt, so sind, sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt wird, 
nacheinander der Ehegatte, die leiblichen Kinder, die Wahlkinder, die 
Stiefkinder, der Vater, die Mutter, die Geschwister bezugsberechtigt, alle diese 
Personen jedoch nur, wenn sie mit dem Anspruchsberechtigten zur Zeit seines 
Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Steht der Anspruch mehreren 
Kindern oder Geschwistern des Verstorbenen zu, so sind sie zu gleichen Teilen 
anspruchsberechtigt. 

(2) Der Anspruch auf Kostenersatz gemäß § 131 Abs. 1 und 3 sowie gemäß 
§ 150 steht nach dem Tode eines Versicherten den im Abs. 1 genannten Personen 
bzw. denjenigen Personen zu, die die Kosten an Stelle des Versicherten getragen 
haben. 

ABSCHNITT VI a 

Aufwertung und Anpassung in der Sozialversicherung 

1. Unterabschnitt: Grundlagen 

§ 108. (1) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat jedes Jahr für das 
folgende Kalenderjahr eine Aufwertungszahl (Abs.2), eine Höchstbeitrags­
grundlage (Abs. 3), Aufwertungsfakioren (Abs.4) und die festen Beträge nach 
diesem Bundesgesetz (Abs.9), im Dezember jeden Jahres einen Beitragsbela­
stungsfaktor (Abs. 8) für das laufende Kalenderjahr und jedes Jahr für das 
vorangegangene Kalenderjahr einen endgültigen Anpassungsrichtwert (Abs.6) 
zu ermitteln und kundzumachen. 
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ASVG - Geltende Fassung 

Kindern oder Geschwistern des Verstorbenen zu, so sind sie zu gleichen Teilen 
anspruchs berechtigt. 

(2) Der Anspruch auf Kostenersatz gemäß § 131 Abs. 1 und 3 sowie gemäß 
§ 150 steht nach dem Tode eines Versicherten den im Abs. 1 genannten Personen 
bzw. denjenigen Personen zu, die die Kosten an Stelle des Versicherten getragen 
haben. 

ASVG - Vor ge sc h lag e n e Fa s s u n g 

(2) Aufwertungszahl: Die Aufweru-!ngszahl beruht auf der Veränderung der 
durchschnittlichen Beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz vom jeweils drittvorangegangenen Kalenderjahr zum jeweils 
zweitvorangegangenen Kalenderjahr. Veränderungen von Beitragssätzen ble,iben 
unberücksichtigt. Die Aufwertungszahl ist, soweit im einzelnen nichts anderes' 
angeordnet wird, für die Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage und der festen 
Beträge, die der Beitragsberechnung dienen, heranzuziehen. 

(3) Höchstbeitragsgrundlage: Höchstbeitragsgrundlage für die Beitragszeit­
räume eines Jahres ist der Meßbetrag (§ 108 b) dieses Kalenderjahres, wenn er 
ganzzahlig durch 20 teilbar ist, ansonsten der nächsthöhere ganzzahlig durch 20 
teilbare Betrag. 

(4) Aufwertungsfaktoren : Die Aufwertungsfaktoren eines Kalenderjahres 
errechnen sich durch Vervielfachung der zuletzt in Geltung gestandenen 
Aufwertungsfaktoren mit dem Anpassungsfaktor des Vorjahres. Sie sind auf drei 
Dezimalstellen zu runden. Der Reihe dieser Aufwertungsfaktoren ist der 
Anpassungsfaktor des Vorjahres als Aufwertungsfaktor für die Beitragsgrundla­
gen des zweitvorangegangenen Kalenderjahres anzufügen. Die Aufwertungsfak­
toren sind für die Aufwertung von Beitragsgrundlagen, die zur Bildung der 
Bemessungsgrundlage verwendet werden, heranzuziehen. 

(5) Anpassungsfaktor: Der Bundesminister.für Arbeit und Soziales hat jedes 
Jahr für das folgende Kalenderjahr einen Anpassungsfaktor unter Berücksichti~ 
gung des vorläufigen Anpassungsrichtwertes für das Anpassungsjahr (Abs. 6), der 
Anpassungsbandbreite (Abs. 7) und des Gutachtens des Beirates für die Renten­
und Pensionsanpassung (§ 108 e) durch Verordnung festzusetzen. Die 
Verordnung ist nach Zustimmung durch die Bundesregierung vom Bundesmini­
ster für Arbeit und Soziales dem Hauptausschuß des Nationalrates zur 
Zustimmung vorzulegen. Die Zustimmung der Bundesregierung ist bis spätestens 
10. November eines jeden Jahres zu beantragen. Der Anpassungsfaktorist, soweit 
im einzelnen nichts anderes angeordnet wird, für die Erhöhung der Renten und 
Pensionen und der leistungsbezogenen festen Beträge in der Sozialversicherung 
heranzuziehen. 
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ASVG - Geltende Fassung ASVG - Vor g e s chI a gen e Fa s s u n g 

(6) Anpassungsrichtwert: Jedes Jahr sind für das Anpassungsjahr (das ist jenes 
Kalenderjahr, für das der Anpassungsfaktor festzusetzen ist) und das diesem 
vorangehende Jahr je ein vorläufiger AnpassUngsrichtwert und für das diesem 
zweitvorangehende Jahr der endgültige Anpassungsrichtwert zu ermitteln. Die 
Berechnung der vorläufigen Aripassungsrichtwerte ist, soweit die erforderlichen 
statistischen Werte noch nicht vorliegen, auf Schätzungen aufzubauen. Der 
Anpassungsrichtwert ist so zu ermitteln, daß seine Anwendung als Anpassungs­
faktor bewirken würde, daß sich. die durchschnittliche Höhe der Pensionen aus 
den Versicherungsfällen des Alters und der geminderten Arbeitsfähigkeit im 
Anpassungsjahr gegenüber dem Vorjahr mit dem gleichen Hundertsatz verändert 
wie die durchschnittliche Beitragsgrundlage. Dabei sind nur Werte aus der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz heranzuziehen. Änderungen 
von Beitragssätzen für Versicherte und/ oder Pensionisten in diesen beiden Jahren 
sind zu berücksichtigen (besondere Nettoanpassung). 

(7) Anpassungsbandbreite: Die Anpassungsbandbreite (§ 108 f Abs. 3,4 und 5) 
ergibt sich aus einer Gegenüberstellung der längerfristigen Entwicklung der 
Anpassungsfaktoren und der Anpassungsrichtwerte bis zum Anpassungsjahr. Sie 
darf bei der Festsetzung des Anpassungsfaktors nicht unterschritten ~erden. Eine 
Überschreitung ist nur bei gleichzeitiger Vorsorge für zusätzliche Einnahmen der 
Pensionsversicherung zulässig. 

(8) Beitragsbelastungsfaktor: Für Kalenderjahre vor dem Jahr 1993 beträgt der 
Beitragsbelastungsfaktor 1,00000. Für jedes weitere Kalenderjahr ergibt sich der 
Beitragsbelastungsfaktor aus der Vervielfachung der Beitragsbelastungsmeßzahl 
(§ 108 d Abs. 4) dieses Kalenderjahres mit der Pensionsbelastungsmeßzahl des 
Jahres 1992 (§ 108 d Abs.7), geteilt durch die Beitragsbelastungsmeßzahl des 
Jahres 1992 und die Pensionsbelastungsmeßzahl dieses Kalenderjahres. Der 
Beitragsbelastungsfaktor ist bei der Bildung der Bemessungsgrundlage aus den 
jeweiligen Beitragsgrundlagen heranzuziehen. 

(9) Anpassung fester Beträge: Sind nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes feste Beträge mit der Aufwertungszahl beziehungsweise mit dem 
Anpassungsfaktor zu vervielfachen, ist diese Vervielfachung mit Wirksamkeit ab 
1. Jänner eines jeden Jahres in der Weise vorzunehmen, daß der Vervielfachung 
mit der Aufwertungszahl beziehungsweise mit dem Anpassungsfaktor der am 
31. Dezember des vorangegangenen Jahres in Geltung gestandene Betrag 
zugrunde zu legen ist. Die vervielfachten Beträge sind auf volle Schilling zu 
runden. 
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ABSCHNITT VI a 

Renten- und Pensions anpassung 

Aufwertungszahl 

§ 108 a. (1) Für jedes Kalenderjahr ist eine Aufwertungszahl zu ermitteln, 
welche durch Teilung der durchschnittlichen Beitragsgrundlage des zweitvoran­
gegangenen Kalenderjahres (Ausgangsjahr) durch die durchschnittliche Beitrags­
grundlage des drittvorangegangenen Kalenderjahres (Vergleichsjahr) gebildet 
wird. Die durchschnittliche Beitragsgrundlage ist gemäß Abs. 2, 3 und 4 zu 
errechnen. Die Aufwertungszahl ist auf drei Dezimalstellen zu runden. Der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales hat die Aufwertungszahl für jedes 
Kalenderjahr, gleichzeitig mit der Verlautbarung des Gutachtens des Beirates für 
die Renten- und Pensionsanpassung (§ 108 e), kundzumachen. 

(2) Zur Ermittlung der durchschnittlichen Beitragsgrundlage eines Jahres sind 
alle Versicherungstage von Pflichtversicherten eines Jahres, für die eine 
Tagesbeitragsgrundlage vorgesehen ist, in die Lohnstufen (§ 46 Abs.2 bis 5) 
einzureihen. Der Hauptverband hat diese Einreihung für das Ausgangsjahr, das 
Vergleichsjahr und das dem Vergleichsjahr vorangegangene Jahr auf Grund der 
Daten der Versicherungsdatei so rechtzeitig durchzuführen, daß sie dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales am 20. August eines jeden Jahres zur 
Verfügung steht. 

(3) Zur Feststellung der durchschnittlichen Beitragsgrundlage (Abs. 1) ist die 
Zahl der in jeder Lohnstufe eingereihten Versicherungstage mit dem Tageswert 
(§ 46 Abs. 4) dieser Lohnstufe zu vervielfachen. 

(4) Die durchschnittliche Beitragsgrundlage des Vergleichs- bzw. Ausgangs­
jahres ist der Betrag, der sich aus der Summe der nach Abs. 3 errechneten Beträge 
für alle Lohnstufen im Vergleichsjahr bzw. im Ausgangsjahr; geteilt durch die 
Summe der im Vergleichsjahr bzw. im Ausgangsjahr in diese Lohnstufen 
eingereihten V ~rsicherungstage ergibt. Die durchschnittliche Beitragsgrundlage 
ist auf Groschen zu runden. 

ASVG - Vorgeschlagene Fassung 

2. Unterabschnitt: Durchführung 

Aufwertungszahl 

§ 108 a. (1) Die Aufwertungszahl eines Kalenderjahres gemäß § 108 Abs. 2 ist 
durch Teilung der durchschnittlichen Beitragsgrundlage des zweitvorangegange­
nen Kalenderjahres (Ausgangsjahr) durch die durchschnittliche Beitragsgrund­
lage des drittvorangegangenen Kalenderjahres (Vergleichsjahr) zu errechnen. 
Die Berechnung der durchschnittlichen Beitragsgrundlage ist gemäß Abs. 2, 3 und 
4 vorzunehmen. Die Aufwertungszahl ist auf drei Dezimalstellen zu runden. 

(2) Zur Ermittlung der durchschnittlichen Beitragsgrundlage eines Jahres sind 
alle Versicherungstage von Pflichtversicherten eines Jahres, für die eine 
Tagesbeitragsgrundlage vorgesehen ist, für alle Versicherten sowie getrennt nach 
Arbeitern und Angestellten in die Lohnstufen (§ 46 Abs. 2 bis 5) einzureihen. Der 
Hauptverband hat bei Erreichen eines Auswertungsgrades der Beitragsgrundla­
gen von 99 vH für das Ausgangsjahr diese Einreihung für das Ausgangsjahr, das 

, Vergleichsjahr und das dem Vergleichsjahr vorangegangene Jahr auf Grund der 
Daten der Versicherungsdatei durchzuführen. Die Einreihung ist aber auf jeden 
Fall so rechtzeitig durchzuführen, daß sie dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales am 15. Juni eines jeden Jahres zur Verfügung steht. 

(3) Zur Feststellung der durchschnittlichen Beitragsgrundlage (Abs. 1) ist die 
Zahl der in jeder Lohnstufe eingereihten Versicherungstage mit dem Tageswert 
(§ 46 Abs. 4) dieser Lohnstufe zu vervielfachen. 

(4) Die durchschnittliche Beitragsgrundlage des Vergleichs- bzw. Ausgangs­
jahres ist der Betrag, der sich aus der Summe der nach Abs. 3 errechneten Beträge 
für alle Lohnstufen im Vergleichsjahr bzw. im Ausgangsjahr, geteilt durch die 
Summe der im Vergleichsjahr bzw. im Ausgangsjahr in diese Lohnstufen 
eingereihten Versicherungstage ergibt. Die durchschnittliche Beitragsgrundlage 
ist auf Groschen zu runden. 
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Festsetzung der Höchstbeitragsgrundlage 

§ 108 b. (1) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat für jedes Jahr die 
Höchstbeitragsgrundlage entsprechend der Änderung des Meßbetrages (Abs. 2) 
nach Maßgabe des Abs. 3 durch Verordnung festzusetzen. 

(2) Für das Kalenderjahr 1992 beträgt der Meßbetrag 1050,17 S. Für jedes 
weitere Kalenderjahr ist dieser Meßbetrag durch Verordnung des Bundesmini­
sters für Arbeit und Soziales neu festzusetzen. Der neue Meßbetrag ergibt sich aus 
der Vervielfachung des letzten Meßbetrages mit der Aufwertungszahl (§ 108 a 
Abs. 1) des Kalenderjahres, für das der Meßbetrag neu festzusetzen ist. Der 
Meßbetrag ist auf Groschen zu runden. 

(3) Höchstbeitragsgrundlage für die Beitragszeiträume eines Kalenderjahres ist 
der Meßbetrag dieses Kalenderjahres, wenn er ganzzahlig durch 20 teilbar ist, 
ansonsten der nächsthöhere ganzzahlig durch 20 teilbare Betrag. 

Aufwertungsfaktoren 

§ 108 c. (1) Für Zwecke der Aufwertung von Beitragsgrundlagen, die zur 
Bildung der Bemessungsgrundlage heranzuziehen sind, sind mit Wirksamkeit ab 
1. Jänner eines jeden Jahres Aufwertungsfaktoren durch Verordnung des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales in der Weise festzustellen, daß die zuletzt 
in Geltung gestandenen Aufwertungsfaktoren mit dem Richtwert dieses Jahres 
vervielfacht und auf drei Dezimalstellen gerundet werden; der Reihe dieser 
Aufwertungsfaktoren ist jeweils der Richtwert dieses Jahres als Aufwertungsfak­
tor für die Beitragsgrundlagen des drittvorangegangenen Jahres anzufügen. 

ASVG - Vor g e s chi ag e n e F ass u n g 

Meßbetrag für die Höchstbeitragsgrundlage 

§ 108 b. Für das Kalenderjahr 1992 beträgt der Meßbetrag 1050,17 S. Der 
Meßbetrag für jedes weitere Kalenderjahr ergibt sich aus dt;r Vervielfachung des 
letzten Meßbetrages mit der Aufwertungszahl (§ 108 Abs. 2) des Kalenderjahres, 
für das der Meßbetrag neu festzusetzen ist. Der Meßbetrag ist auf Groschen zu 
runden. . 

Aufwertungsfaktoren 

§ 108 c. Die Aufwertungsfaktoren für das Kalenderjahr 1993 betragen: 

für die Jahre Faktor 

1938 und früher. .............................................. 65,170 
1939 bis 1946 ................................................. 57,929 
1947 ........................................................ 32,580 
1948 ........................................................ 19,556 
1949 ........................................................ 16,406 
1950 ........ _ ................................................ 13,021 
1951 .............................................. , ......... 9,645 
1952 ........ , .................. .' ............................ 8,681 
1953 ................................................... _. . . .. 8,205 
1954 .............................................. , ........ '- 7,719 
1955 .................................. , ..................... 7,472 
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für die Jahre Faktor 

1956 ............... .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7,137 
1957 .................................................... ' ... : 6,842 
1958 ..................................... ' ................... 6,656 
1959 ......................................................... 6,514 
1960 ............ : ........................................... 6,031 
1961 ........................................................ 5,594 
1962 ......... , .............................................. 5,161 
1963 ........................................................ 4,819 
1964 ........................................................ 4,503 
1965 ..................... : .................................. 4,166 
1966 ........................................................ 3,915 
1967 ........................................................ 3,656 
1968 ....... ' .................... , ................ '.' .......... 3,469 
1969 ........................................................ 3,239 
1970 ........................................................ 3,016 
1971 ........................................................ 2,767 
1972 ........................................................ 2,506 
1973 ........................................................ 2,284 
1974 ........................................................ 2,058 
1975 .......................................... '. . . . . . . . . . . . .. 1,932 
1976 ........................................................ 1,817 
1977 ........................................................ 1,713 
1978. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. 1,630 
1979 ......................................................... 1,558 
1980 ........................................................ 1,489 
1981 ........................................................ 1,418 
1982 ........................................................ 1,370 
1983 ........................................................ 1,332 
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,28,8 
1985. . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,240 

,1986 ....................... : ................................ 1,213 
1987 ........................................................ 1,187 
1988 ................................. '. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 1,165 
1989 ......................................................... 1,135 
1990. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 1,089 
1991 .. ,. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. 1,041. 
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(2) Der erstmaligen Feststellung der Aufwertungsfaktoren mit Wirksamkeit ab 
1. Jänner 1986 sind folgende Aufwertungsfaktoren zugrunde zu legen: 

für die Jahre 
mit dem 
Faktor 

.............. 51,424 1938 und früher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 707 
1939 bis 1946 ................................................. 25'712 

......................... ) 1947.... ...... ... ......... ...... .. . 15,432 

;m ..••.•• :.· •• ·•··•• •• •·• ••••••..• :::.::::::::.::·:··.··:· :~:m 
1951... .. ... ... ....... . .... ... .... . 6856 

1961............................................ 4079 
..................... , 1962 . . . .. .... ... .. ........ ... . 3809 

tm·.···:··:··· .. ··.· ...•••.•.• · •••••. · •• ···.··:.·:·:·· .••. ;~H 
1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,890 

tm····.·.··.···.· .. · .••••.••• ·.· ••••.••. ·······:··:·.::: •. H:~ 
1970. .......... .... .... .............. . . ...... .. . 2,187 

i!1H::::::::::::·::::::::::: !:1!! 
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für die Jahre 

1978 ....................................................... . 
1979 ... '" ......................... '" .... , ................ . 
1980 ....................................................... . 
1981 ........................................ '.' ............. . 
1982 ....................................................... . 

Richtwert für die Festsetzung des Anpassungsfaktors 

mit dem 
Faktor 

1,254 
1,192 
1,133 
1,074 
1,033. 

§ 108 d. (1) Für jedes Kalenderjahr ist ein P,,-icht\vert zu ermitteln, ,veicher 
durch Teilung der durchschnittlichen Beitragsgrundlage des zweitvorangegange­
nen Kalenderjahres (Ausgangsjahr) durch die durchschnittliche Beitragsgrund­
lage des drittvorangegangenen Kalenderjahres (Vergleichsjahr) gebildet wird. 
Die durchschnittliche Beitragsgrundlage des Vergleichsjahres ist gemäß Abs. 2, 3 
und 5 zu errechnen. Die durchschnittliche Beitragsgrundlage des Ausgangsjahres 
ist gemäß Abs. 2, 4 und 5 zu errechnen. Der Richtwert ist auf drei Dezimalstellen 
zu runden. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat den Richtwert für 
jedes Kalenderjahr, gleichzeitig mit der Verlautbarung des Gutachtens des 
Beirates für die Renten- und Pensionsanpassung (§ 108 e), kundzumachen. 

(2) Zur Ermittlung der durchschnittlichen Beitragsgrundlage eines Jahres sind 
alle Versicherungstage von Pflichtversicherten eines Jahres, für die eine 
Tagesbeitragsgrundlage vorgesehen ist, in die Lohnstufen (§ 46 Abs.2 bis 5) 
einzureihen. 

(3) Zur Feststellung der durchschnittlichen Beitragsgrundlage des Vergleichs­
jahres (Abs. 1) ist die Zahl der in jeder Lohnstufe eingereihten Versicherungstage 
mit dem Tageswert (§ 46 Abs. 4) dieser Lohnstufe zu vervielfachen. Dabei bleiben 
jeweils die Lohnstufen außer Betracht, in die Versicherungstage eingereiht 

ASVG - Vor g e s chi a gen e F ass u n g 

Anpassungsrichtwert 

§ 108 d. (1) Der Anp;lssungsrichtwert für ein Kalenderjahr ist durch Teilung 
des Nettosteigerungsfaktors der durchschnittlichen Beitragsgrundlage (Abs. 2) 
durch den Nettosteigerungsfaktor der durchschnittlichen Pensionsleistung 
(Abs. 5), vervielfacht mit dem Anpassungsfaktor (§ 108 Abs. 5) des Kalenderjah­
res, für das der Anpassungsrichtwert berechnet wird, zu ermitteln. Der 
Anpassungsrichtwert ist auf drei Dezimalstellen zu runden. Ist die dem 
Anpassungsrichtwert entsprechende prozentuelle Erhöhung niedriger als die vom' 
Österreichischen Statistischen Zentralamt für dieses Kalenderjahr bekanntgege­
bene Erhöhung der Verbraucherpreise im Jahresdurchschnitt, ist der 
Anpassungsrichtwert entsprechend dieser Erhöhung festzusetzen. Entspricht der 
Bruttosteigerungsfaktor der durchschnittlichen Beitragsgrundlage (Abs. 3) 
jedoch einer geringeren Erhöhung als der Erhöhung auf Grund des 
Verbraucherpreisindex, ist der Anpassungsrichtwert in der Höhe des 
Bruttosteigerungsfaktors der durchschnittlichen Beitragsgrundlage (Abs. 3) 
festzusetzen. 

(2) Nettosteigerungsfaktor der durchschnittlichen Beitragsgrundlage: Der 
Nettosteigerungsfaktor der durchschnittlichen Beitragsgrundlage eines Kalen­
derjahres ist aus der Vervielfachung des Bruttosteigerungsfaktors der 
durchschnittlichen Beitragsgrundlage (Abs. 3) mit der Beitragsbelastungsmeßzahl 
(Abs. 4), geteilt durch die Beitragsbelastungsmeßzahl des Vorjahres zu ermitteln. 
Der Faktor ist auf vier Dezimalstellen zu runden. 

(3) Bruttosteigerungsfaktor der durchschnittlichen Beitragsgrundlage: Der 
Bruttosteigerungsfaktor der durchschnittlichen Beitragsgrundlage eines Kalen­
derjahres ist nach den Grundsätzen der Ermittlung für die Aufwertungszahl 
(§ 108 a) mit der Maßgabe zu berechnen, daß als Ausgangsjahr das Kalenderjahr, 
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wurden, deren mit 30 vervielfachte Tagesbeitragsgrundlage den Betrag des im 
Vergleichsjahr in Geltung gestandenen Richtsatzes für Pensionsberechtigte aus 
eigener Pensionsversicherung ($ 293 Abs. 1 lit. a bb) nicht übersteigt. 

(4) Zur Feststellung der durchschnittlichen Beitragsgrundlage des Ausgangs­
jahres (Abs. 1) ist für das Ausgangsjahr ein unterer und ein oberer Grenzbetrag zu 
bilden. Unterer Grenzbetrag für das Ausgangsjahr ist die mit der um 0,5 erhöhten 
halben Aufwertungszahl des Ausgangsjahres vervielfachte untere Grenze der 
niedrigsten im Vergleichsjahr nach Abs. 3 heranzuziehenden Lohnstufe. Der 
untere Grenzbetrag ist auf Groschen zu runden. Oberer Grenzbetrag für das 
Ausgangsjahr ist der mit der um 0,5 erhöhten halben Aufwertungszahl des 
Ausgangsjahres vervielfachte Meßbetrag (§ 108 b Abs. 2) des Vergleichsjahres. 
Der obere Grenzbetrag ist auf Groschen zu runden. Die Zahl der in jeder 
Lohnstufe eingereihten Versicherungstage ist mit dem 'Tageswert (§ 46 Abs. 4) 
dieser Lohnstufe zu vervielfachen. Dabei ist als unterste Lohnstufe der Bereich 
zwischen dem unteren Grenzbetrag und der nächsthöheren Lohnstufengrenze 
anzunehmen und der Mittelwert aus dem unteren Grenzbetrag und der 
nächsthöheren Lohnstufengrenze zu bilden. Der Mittelwert ist auf Groschen zu 
runden. Die Zahl der in die unterste Lohnstufe eingereihten Versicherungstage ist 
entsprechend der Verkürzung des Lohnstufenbereiches zu vermindern und die so 
verminderte Zahl mit dem Mittelwert anstelle des Tageswertes der Lohnstufe zu 
vervielfachen. Als oberste Lohnstufe gilt die Lohnstufe, in die der obere 
Grenzbetrag fällt. Die Zahl aller in diese oder in eine höhere Lohnstufe 
eingereihten Versicherungstage ist für die Bildung der durchschnittlichen 
Beitragsgrundlage mit de.m oberen Grenzbetrag zu vervielfachen. 

(5) Die durchschnittliche Beitragsgrundlage des Vergleichs- bzw. Ausgangs­
jahres ist der Betrag, der sich aus der Summe der nach Abs. 3 errechneten Beträge 
für alle Lohnstufen im Vergleichsjahr bzw. aus der Summe der unter 
Bedachtnahme auf die Sonderregelungen für die unterste und oberste Lohnstufe 
nach Abs. 4 errechneten Beträge für alle Lohnstufen im Ausgangsjahr, geteilt 
durch die Summe der im Vergleichsjahr bzw. im Ausgangsjahr in diese 
Lohnstufen eingereihten Versicherungstage ergibt. Die durchschnittliche 
Beitragsgrundlage ist auf Groschen zu runden. . 

ASVG - V 0 I' g e s chI ag e n e F ass u n g 

für das dieser Faktor berechnet wird, bzw. als Vergleichsjahr das vorangegangene 
Kalenderjahr heranzuziehen ist. Der Faktor ist auf vier Dezimalstellen zu runden. 

(4) Beitragsbelastungsmeßzahl : Zur Ermittlung der Beitragsbelastungsmeßzahl 
eines Kalenderjahres ist auf der Grundlage der vom Hauptverband 
durchgeführten Einreihung der Versicherungstage von Pflichtversicherten des 
Vorjahres (§ 108 a Abs. 2) jeweils eine durchschnittliche Beitragsgrundlage für 
Arbeiter und für Angestellte zu berechnen. § 108 a Abs.3 und 4 sind dabei 
anzuwenden. Unter Bedachtnahme auf den (die) 

1. Beitrag zur Krankenversicherung inklusive Zusatzbeitrag, 
2. Beitrag zur Pensionsversicherung inklusive Zusatzbeitrag, 
3. Beitrag zur Arbeitslosenversicherung, 
4. Arbeiterkammerumlage und 
5. Wohnbauförderungsbeitrag 

sind aus den durchschnittlichen Beitragsgrundlagen für Arbeiter bzw. für 
Angestellte durchschnittliche Beitragsgrundlagen für Arbeiter bzw. für 
Angestellte unter Berücksichtigung der den Dienstnehmer belastenden Beiträge 
zu berechnen. Dabei sind die Beitragssätze des Jahres, für das die 
Beitragsbelastungsmeßzahl zu ermitteln ist, heranzuziehen. Beitragssatzänderun­
gen während des Jahres sind im Mittel aller Monate des Jahres ohne 
Bedachtnahme auf Sonderzahlungen zu berücksichtigen. Die Beitragsbelastungs­
meßzahl ergibt sich aus der Teilung des gewogenen Mittels der durchschnittli­
chen Beitragsgrundlagen für Arbeiter bzw. für Angestellte unter Berücksichtigung 
der Beitragsbelastung durch das gewogene Mittel der durchschnittlichen 
Beitragsgrundlagen für Arbeiter bzw. für Angestellte ohne Berücksichtigung der 
Beitragsbelastung. Die Beitragsbelastungsmeßzahl ist auf fünf Dezimalstellen zu 
runden. 

(5) Nettosteigerungsfaktor der durchschnittlichen Pensionsleistung: Der 
Nettosteigerungsfaktor der durchschnittlichen Pensionsleistung eines Kalender­
jahres ist aus der Vervielfachung des Bruttosteigerungsfaktors der durchschnittli­
chen. Pensionsleistung (Abs.6) mit der Pensionsbelastungsmeßzahl (Abs.7), 
geteilt durch die Pensionsbelastungsmeßzahl des Vorjahres zu ermitteln. Der 
Faktor ist auf vier Dezimalstellen zu runden. 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g ASVG - Vor g e sc h lag e n e Fa s s u n g 

(6) Bruttosteigerungsfaktor der durchschnittlichen Pensionsleistung: Der 
Bruttosteigerungsfaktor der durchschnittlichen Pensionsleistung eines Kalender­
jahres ist durch Teilung der durchschnittlichen Pensionsleistung dieses 
Kalenderjahres durch die durchschnittliche Pensionsleistung des vorangegange­
nen Kalenderjahres zu ermitteln. Die durchschnittliche Pensionsleistung ist 
gemäß Abs. 8, 9, 10 und 11 zu errechnen. Dabei sind nur Pensionen aus den 
Versicherungsfällen des Alters und der geminderten Arbeitsfähigkeit in der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz heranzuziehen. Der Faktor ist 
auf vier Dezimalstellen zu runden. 

(7) Pensionsbelastungsmeßzahl: Die Pensionsbelastungsmeßzahl eines Kalen­
derjahres ist der Betrag,der sich aus der Verminderung der Zahl 100 um den 
Beitragssatz des Einbehalts von jeder Pension in der Krankenversicherung der 
Pensionisten, geteilt durch 100, ergibt. Beitragssatzänderungen beim Einbehalt 
während des Jahres sind im Mittel aller Monate des Jahres ohne Bedachtnahme 
auf Sonderzahlungen zu berücksichtigen. 

(8) Zur Ermittlung der durchschnittlichen Pensionsleistung eines Jahres ist die 
Gliederung des Pensionsstandes für Pensionen ohne Zulagen und Zuschüsse nach 
der Höhe des Monatsbetrages auf Grund der Weisungen für die statistischen 
Nachweisungen heranzuziehen. 

(9) Zur Feststellung der durchschnittlichen Pensionsleistung ist die Zahl der in 
jede Monatsbetragsstufe eingereihten Pensionen mit dem Mittelwert dieser 
Monatsbetragsstufe zu vervielfachen. Dabei ist als unterste Monatsbetragsstufe 
jene anzunehmen, in die der Grenzbetrag gemäß Abs. 11 fällt. Berücksichtigt wird 
für die unterste Monatsbetragsstufe der Bereich zwischen dem Grenzwert und 
der nächsthöheren Monatsbetragsstufengrenze. Die Zahl der in die unterste 
Monatsbetragsstufe eingereihten Pensionen ist entsprechend der VerkürzUng des 
Monatsbetragsstufenbereiches zu vermindern· und die so verminderte Zahl mit 
dem Mittelwert aus dem Grenzbetrag und der nächsthöheren Monatsbetragsstu­
fengrenze, gerundet auf volle Schilling, zu vervielfachen. 

(10) Die durchschnitdiche Pensionsleistung ist der Betrag, der sich aus der 
Summe der nach Abs. 9 errechneten Beträge für alle Monatsbetragsstufen, geteilt 
durch die Summe der in diese Monatsbetragsstufen eingereihten Pensionen 
ergibt. Die durchschnittliche Pensionsleistung ist auf Schilling zu runden. 

(11) Der Grenzbetrag beträgt 4245 S für das Kalenderjahr 1991. Für jedes 
weitere Kalenderjahr ist der Grenzbetrag mit dem Produkt der Bruttosteige-
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ASVG - Gel te n d e F ass u n g 

Beirat für die Renten- und Pensionsanpassung 

§ 108 e. (1) Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist ein Beirat für 
die Renten- und Pensionsanpassung zu errichten. 

(2) Dem Beirat gehören als stimmberechtigte Mitglieder an: 

je ein Vertreter der Bundesministerien für Finanzen und für Arbeit und Soziales; 

je zwei Vertreter des Österreichischen Arbeiterkammertages und der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft; 

ein Vertreter des Hauptverbandes ; 

drei Vertreter des Österreichischen Gewerkschaftsbundes; 

je ein Vertreter der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
Österreichs und des Landarbeiterkammertages; 

je zwei vom Bundesministerium für Finanzen und vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales zu entsendende Fachleute aus dem Bereich der 
Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften, die nach Tunlichkeit die akademische 
Lehrbefugnis besitzen sollen. 

Für jedes Mitglied ist gleichzeitig ein Stellvertreter zu entsenden. 

(3) Den Vorsitz im Beirat führt der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
oder ein von ihm bestellter Vertreter. Er hat die Mitglieder des Beirates bei Antritt 
ihres Amtes zur Amtsverschwiegenheit sowie zur gewissenhaften und 
unparteiischen Ausübung ihres Amtes zu verpflichten. 

(4) Die Amtsdauer des Beirates beträgt jeweils fünf Jahre. Nach Ablauf der 
Amtsdauer hat der alte Beirat die Geschäfte solange weiterzuführen, bis der neue 
Beirat zusammentritt. Die Zeit der Weiterführung der Geschäfte durch den alten 
Beirat zählt auf die fünf jährige Amtsdauer des neuen Beirates. 

ASVG - Vor g e s chi a gen e F ass u n g 

rungsfaktoren der durchschnittlichen Beitragsgrundlage (Abs. 3) für das 
Kalenderjahr 1992 bis zum Kalenderjahr, für das der Grenzbetrag gilt, zu 
vervielfachen und auf volle Schilling zu runden. 

Beirat für die Renten- und Pensionsanpassung 

§ 108 e. (1) Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist ein Beirat für 
die Renten- und Pensionsanpassung zu errichten. 

(2) Dem Beirat gehören als stimmberechtigte Mitglieder an: 

je ein Vertreter des Bundeskanzleramtes, des Bundesministeriums für Finanzen 
und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales; 

je zwei Vertreter der Bundesarbeitskammer und der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft; 

ein Vertreter des Hauptverbandes ; 

vier Vertreter des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, davon ein Vertreter 
aus einer der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes; 

je ein Vertreter der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
Österreichs und des Landarbeiterkammertages ; 

je zwei vom Bundesministerium für Finanzen und vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales zu entsendende Fachleute aus dem Bereich der 
Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften, die nach Tunlichkeit die akademische 
Lehrbefugnis besitzen sollen. 

Für jedes Mitglied ist gleichzeitig ein Stellvertreter zu entsenden. 

(3) Den Vorsitz im Beirat führt der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
oder ein von ihm bestellter Vertreter. Er hat die Mitglieder des Beirates bei Antritt 
ihres Amtes zur Amtsverschwiegenheit sowie zur gewissenhaften und 
unparteiischen Ausübung ihres Amtes zu verpflichten. 

(4) Die Amtsdauer des Beirates beträgt jeweils fünf Jahre. Nach Ablauf der 
Amtsdauer hat der alte Beirat die Geschäfte so lange weiterzuführen, bis der neue 
Beirat zusammentritt. Die Zeit der Weiterführung der Geschäfte durch den alten 
Beirat zählt auf die fünf jährige Amtsdauer des neuen Beirates. 
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(5) Der Beirat ist bei Anwesenheit von mindestens zwölf Mitgliedern 
(Stellvertretern) beschlußfähig. Ein Gutachten des Beirates im Sinne des Abs. 10 
kommt nur dann zustande, wenn es der Meinung von mehr als der Hälfte der 
anwesenden Mitglieder entspricht. Haben mindestens drei Mitglieder eine 
gemeinsame, von der einfachen Mehrheit des Beirates abweichende Meinung 
vertreten, ist bei der Erstellung des Gutachtens auch diese Meinung zum 
Ausdruck zu bringen. 

(6) Die näheren Bestimmungen über die Geschäftsordnung des Beirates erläßt 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales durch Verordnung. 

(7) Die Mitglieder des Beirates versehen ihr Amt auf Grund einer öffentlichen 
Verpflichiung als Ehrenamt. 

(8) Die Bürogeschäfte des Beirates sind vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales zu führen. . 

(9) Den Mitgliedern des Beirates und den mit der Führung der Bürogeschäfte 
beaufJragten Bediensteten können Entschädigungen gewährt werden, deren 
Höhe das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Finanzen festzusetzen hat. Die Kosten des Beirates trägt 
der Bund. 

(10) Der Beirat hat bis zum 30. Juni eines jeden Jahres dem Bundesminister für 
Arbeit und Soziales eine vorläufige Empfehlung darüber vorzulegen, in welcher 
Höhe der Anpassungsfaktor festgesetzt werden soll. Bis zum 31. Oktober eines 
jeden Jahres hat der Beirat dem Bundesminister für Arbeit und Soziales in einem 
Gutachten den Anpassungsfaktor vorzuschlagen. Dabei hat der Beirat auf den 
Richtwert (§ 108 d), die volkswirtschaftliche Lage sowie die Änderungen des 
Verhältnisses der Zahl der in der Pensionsversicherung Pflichtversicherten zur 
f:ahl der aus dieser Versicherung Leistungsberechtigten und deren längerfristige 
Entwicklungen und für die Anpassung bedeutsame aktuelle Entwicklungen sowie 
auf eine Änderung der Beitragssätze in der Pflichtversicherung im Bereich der 
Sozialversicherung oder der Arbeitslosenversicherung. Bedacht. zu nehmen. Das 
Gutachten ist unverzüglich in der Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" zu 
verlautbaren. 

(11) Die Behörden des Bundes, die gesetzlichen beruflichen Vertretungen der 
Versicherten und der Dienstgeber, die Träger der Unfall- und der 
Pensionsversicherung und der Hauptverband sind verpflichtet, dem Beirat auf 
Verlangen alle ihnen zur Verfügung stehenden Unterlagen vorzulegen, die zur 

ASVG - Vorgeschlagene Fassung 

(5) Der Beirat ist bei Anwesenheit von mindestens zwölf Mitgliedern 
(Stellvertretern) beschlußfähig. Ein Gutachten des Beirates im Sinne des Abs. 10 
kommt nur dann zustande, wenn es der Meinung von mehr als der Hälfte der 
anwesenden Mitglieder· entspricht. Haben mindestens drei Mitglieder eine 
gemeinsame, von der einfachen Mehrheit des Beirates abweichende Meinung 
vertreten, ist bei der Erstellung des Gutachtens auch diese Meinung zum 
Ausdruck zu bringen. ' 

(6) Die näheren Bestimmungen über die Geschäftsordnung des Beirates erläßt 
der Bundesminister für Arbeit und Soziales durch Verordnung. 

(7) Die Mitglieder des Beirates versehen ihr Amt auf Grund einer öffentlichen 
Verpflichtung als Ehrenamt. 

(8) Die Bürogeschäfte des Beirates sind vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales zu führen. 

I 

. .0) Den Mitgliedern des Beirates und den mit der Führung der Bürogeschäfte 
beauftragten Bediensteten können Entschädigungen gewährt werden, deren 
Höhe der Bundesminister für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen festzusetzen hat. Die Kosten des Beirates trägt der 
Bund. 

(10) Der Beirat kann bis zum 30. Juni eines jeden Jahres dem Bundesminister 
für Arbeit und Soziales eine vorläufige Empfehlung darüber vorlegen, in welcher 
Höhe der Anpassungsfaktor festgesetzt werden soll. Bis zum 31.0ktober eines 
jeden Jahres hat der Beirat dem Bundesminister für Argeit und Soziales in einem 
Gutachten den Anpassungsfaktor unter Bedachtnahme auf die Grundsätze des 
§ 108 f Abs. 3, 4 und 5 vorzuschlagen. Das Gutachten ist unverzüglich in der 
Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" zu verlautbaren. 

(11) Die Behörden des Bundes, die gesetzlichen beruflichen Vertretungen der 
Versicherten und der Dienstgeber, die Träger der Unfall- und der 
Pensionsversicherung und der Hauptverband sind verpflichtet, dem Beirat auf 
Verlangen alle ihnen zur Verfügung stehenden Unterlagen vorzulegen, die zur 
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Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind.· Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales hat darüber· hinaus von sich aus dem Beirat alljä,hrlich eine 
Berechnung über die voraussichtliche Gebarung der Träger der Pensionsversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz für die folgenden fünf Jahre so rechtzeitig 
vorzulegen, daß sie dem Beirat bei Erstellung seines Gutachtens zur Verfügung 
steht. 

Festsetzung des Anpassungsfaktors 

§ 108 f. (1) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat für jedes Jahr den 
Anpassungsfaktor (§ 108 e Abs. 10) unter Bedachtnahme auf das Gutachten des 
Beirates für die Renten- und Pensionsanpassung sowie auf die im § 108 e Abs. 10 
genannten Grundsätze durch Verordnung festzusetzen. 

(2) Kommt ein Gutachten des Beirates nach § 108 e Abs. 10 nicht zustande 
oder legt der Beirat das Gutachten nicht rechtzeitig vor, hat der Bundesminister 
für Arbeit und Soziales den Anpassungsfaktor unter Bedachtnahme auf die im 
§ 108 e Abs. 10 genannten Grundsätze durch Verordnung festzusetzen. 

(3) Die Verordnung über den Anpassungsfaktor nach Abs. 1 oder 2 ist nach 
Zustimmung durch die Bundesregierung vom Bundesminister für Arbeit und 
Soziales dem Hauptausschuß des Nationalrates zur Zustimmung vorzulegen. Die 
Zustimmung der Bundesregierung ist bis spätestens 10. November eines jeden 
Jahres zu beantragen. 

ASVG - Vor g 'e s chi a gen e Fa s s u n g 

Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind. Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales hat darüber hinaus von sich aus dem Beirat alljährlich eine 
Berechnung über die voraussichtliche Gebarung der Träger der Pensionsversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz für die folgenden fünf Jahre so rechtzeitig 
vorzulegen, daß sie dem Beirat bei Erstellung seines Gutachtens zur Verfügung 
steht. 

Festsetzung des Anpassungsfaktors 

§ 108 f. (1) Der ijundesminister für Arbeit und Soziales hat für jedes Jahr den 
Anpassungsfaktor unter Bedachtnahme auf das Gutachten des Beirates für die 
Renten- und Pensionsanpassung sowie auf die im Abs. 3, 4 und 5 genannten 
Grundsätze (Anpassungsbandbreite) festzusetzen. 

(2) Kommt ein Gutachten des Beirates gemäß § 108 e Abs. 10 nicht zustande 
oder legt der Beirat das Gutachten nicht rechtzeitig vor, hat der Bundesminister 
für Arbeit und Soziales den Anpassungsfaktor unter Bedachtnahme auf die im 
Abs. 3, 4 und 5 genannten Grundsätze festzusetzen. 

(3) Der Anpassungsfaktor ist unter Bedachtnahme auf den Anpassungsricht­
wert für das Anpassungsjahr (§ 108 Abs.6) so festzusetzen, daß die 
Anpassungsfaktormeßzahl (Abs. 4) für das Anpassungsjahr die Anpassungsricht­
wertmeßzahl (Abs. 5) für das Anpassungsjahr um nicht mehr als 1 % unter- bzw. 
überschreitet. Daß die Anpassungsfaktorrrießzahl die Anpassungsrichtwertmeß-
zahl um mehr als 1 % unterschreitet, ist unzulässig. Wird ein Anpassungsfaktor in 
einer Höhe festgesetzt, daß die Anpassungsfaktormeßzahl die Anpassungsricht­
wertmeßzahl um mehr als 1 % überschreitet, ist dies nur dann zulässig, wenn 
gleichzeitig mit der Verordnung (§ 108 Abs. 5) in einem eigenen Bundesgesetz für 
den 1 % überschreitenden Unterschiedsbetrag zwischen Anpassungsfaktormeß­
zahl und Anpassungsrichtwertmeßzahl eine finanzielle Bedeckung durch eine 
Erhöhung der Beitragssätze in der Pensionsversicherung oder eine Erhöhung des 
Anteiles der Summe der Bundesbeiträge an den Gesamtaufwendungen der 
Pensionsversicherung (§ 79 a) vorgesehen wird. 

(4) Für das Kalenderjahr 1992 beträgt die Anpassungsfaktormeßzahl100,00. 
Für jedes weitere Kalenderjahr ist die Anpassungsfaktormeßzahl in der 
Verordnung nach § 108 Abs. 5 festzusetzen. Die Anpassungsfaktormeßzahl 
ergibt sich aus der Vervielfachung der letzten Anpassungsfaktormeßzahl mit dem 
Anpassungsfaktor. Die Anpassungsfaktormeßzahl ist auf zwei Dezimalstellen zu 
runden. 
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ASVG - Geltende Fassung 

Anpassung der Renten aus der Unfallversicherung 

§ 108 g. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres sind die Renten 
aus der Unfallversicherung mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen; soweit 
Renten nicht nach festen Beträgen bemessen sind, gilt dies jedoch nur dann, wenn 
der Versicherungsfall vor dem 1. Jänner des vorangegangenen Jahres eingetreten 
ist, und zwar mit der Maßgabe, daß die erstmalige Anpassung, sofern der 
Versicherungsfall im zweiten Halbjahr eingetreten ist, mit dem um 0,5 erhöhten 
halben Anpassungsfaktor vorzunehmen ist. 

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Rente zugrunde zu legen, auf die nach 
den am 31. Dezember des vorangegangenen Jahres in Geltung gestandenen 
Vorschriften Anspruch bestand, jedoch mit Ausnahme der Kinderzuschüsse und 
des Hilflosenzuschusses und vor Anwendung von Ruhensbestimmungen. Sie 
erfaßt im gleichen Ausmaß alle Rentenbestandteile. 

(3) Zu der nach Abs. 1 und 2 gebührenden Rente treten Kinderzuschüsse und 
der Hilflosenzuschuß nach den hiefür geltenden Vorschriften. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten entsprechend auch für andere 
Geldleistungen aus der Unfallversicherung, deren Höhe sich nach der 
Bemessungsgrundlage (nach dem Jahresarbeitsverdienst) bemißt. 

(5) Bei Anwendung der Abs. 1 und 4 ist in den Fällen des § 180 von dem 
Zeitpunkt auszugehen, zu dem die Rente neu festgestellt wurde; in den Fällen des 

ASVG - Vor ge s chi a gen e Fa s s u n g 

(5) Für das Kalenderjahr 1992 beträgt die Anpassungsrichtwertmeßzahl 
100,00. Für jedes weitere Kalenderjahr ist die Anpassungsrichtwertmeßzahl in der 
Verordnung nach § 108 Abs. 5 festzusetzen. Die Anpassungsrichtwertmeßzahl 
ergibt sich aus der Vervielfachung der Anpassungsrichtwertmeßzahl für das Jahr 
1992 mit dem Produkt der Anpassungsrichtwerte für das Kalenderjahr 1993 und 
die folgenden Jahre bis einschließlich das Anpassungsjahr. Wurde in einem 
Kalenderjahr von der Möglichkeit der Festsetzung eines höheren Anpassungsfak­
tors gemäß Abs. 3 dritter Satz Gebrauch gemacht, ist bei der Berechnung der 
Anpassungsrichtwertmeßzahl das Produkt der Anpassungsrichtwerte zusätzlich 
mit dem Faktor zu vervielfachen, der sich durch Teilung der Anpassungsfaktor­
meßzahl für dieses Jahr durch die um 1 % erhöhte für dieses Jahr zugrunde gelegte 
Anpassungsrichtwertmeßzahl ergibt. Die Anpassungsrichtwertmeßzahl ist auf 
zwei Dezimalstellen zu runden. 

Anpassung der Renten aus der Unfallversicherung 

§ 108 g. (1) Mit Wirksamkeit ab 1.Jänner eines jeden Jahres sind die Renten aus 
der Unfallversicherung mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen; soweit 
Renten nicht nach festen Beträgen bemessen sind, gilt dies jedoch nur dann, wenn 
der Versicherungsfall vor dem 1. Jänner des vorangegangenen Jahres eingetreten 
ist, und zwar mit der Maßgabe, daß die erstmalige Anpassung, sofern der 
Versicherungsfall im zweiten Halbjahr eingetreten ist, mit dem um 0,5 erhöhten 
halben Anpassungsfaktor vorzunehmen ist. 

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Rente zugrunde zu legen, auf die nach 
den am 31. Dezember des vorangegangenen Jahres in Geltung gestandenen 
Vorschriften Anspruch bestand, jedoch mit Ausnahme der Kiflderzuschüsse und 
vor Anwendung von Ruhensbestimmungen. Sie erfaßt im gleichen Ausmaß alle 
Rentenbestandteile. 

(3) Zu der nach Abs. 1 und 2 gebührenden Rente treten die Kinderzuschüsse 
nach den hiefür geltenden Vorschriften. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten entsprechend auch für andere 
Geldleistungen aus der Unfallversicherung, deren Höhe sich nach der 
Bemessungsgrundlage (nach dem Jahresarbeitsverdienst) bemißt. 

(5) Bei Anwendung der Abs. 1 und 4 ist in den Fällen des § 180 von dem 
Zeitpunkt auszugehen, zu dem die Rente neu festgestellt wurde; in den Fällen des 
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ASVG - Gel te n d e F ass u n g 

§ 215 Abs. 3 ist vom Todestag des Versicherten auszugehen, falls der 
Unterhaltsanspruch nicht höher war als 20 vH der Bemessungsgrundlage. 

(6) Bei der Anwendung des Abs. 5 und der §§ 207 Abs. 1,210 Abs. 3,213 Abs. 2 
und 220 tritt an die Stelle der Bemessungsgrundlage der mit dem 
Anpassungsfaktor vervielfachte Betrag der Bemessungsgrundlage. Diese 
Vervielfachung ist ab 1. Jänner eines jeden Jahres in der Weise vorzunehmen, daß 
der Vervielfachung der für das vorangegangene Jahr ermittelte Betrag zugrunde 
zu legen ist. 

Anpassung der Pensionen aus der Pensionsversicherung 

§ 108 h. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres sind 
a) alle Pensionen aus der Pensionsversicherung, für die der Stichtag (§ 223 

Abs. 2) vor dem 1. Jänner dieses Jahres liegt, 
b) alle Hinterbliebenenpensionen, für die der Stichtag (§ 223 Abs.2) am 

1. Jänner dieses Jahres liegt, wenn diese Pensionen von der Pension 
bemessen wurden, auf die der Verstorbene am Todestag Anspruch hatte, 

mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen. Lit. b ist nicht anzuwenden, wenn 
der Stichtag für die Pension des Verstorbenen gleichfalls am 1. Jänner dieses 
Jahres liegt. 

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Pension zugrunde zu legen, auf die nach 
den am 31. Dezember des vorangegangenen Jahres in Geltung gestandenen 
Vorschriften Anspruch bestand, jedoch mit Ausnahme der Kinderzuschüsse, des 
Hilflosenzuschusses und der Ausgleichszulage und vor Anwendung von 
Ruhensbestimmungen. Sie erfaßt im gleichen Ausmaß alle Pensionsbestandteile. 

(3) Zu der nach Abs. 1 und 2 gebührenden Pension treten im Sinne der Abs. 1 
und 2 angepaßte Kinderzuschüsse, der HilfIosenzuschuß und die Ausgleichszu­
lage nach den hiefür geltenden Vorschriften. 

(4) Bei der Anwendung des § 240 tritt· an die Stelle des Betrages der 
Bemessungsgrundlage aus einem früheren Versicherungsfall der Betrag, der sich 
aus der Vervielfachung dieser Bemessungsgrundlage mit dem Anpassungsfaktor 
ergibt, der auf die entzogene (erloschene) Pension im Falle ihrer Weitergewäh­
rung anzuwenden gewesen wäre. Sind in zeitlicher Folge mehrere Anpassungs~ 
faktoren anzuwenden, ist die Vervielfachung in der Weise vorzunehmen, daß ihr 
jeweils der für das vorangegangene Jahr ermittelte Betrag zugrunde zu legen ist. 
Als Anpassungsfaktor für das Jahr 1990 ist das Produkt der Faktoren 1,030 
ul'ld 1,010 heranzuziehen. 

ASVG - Vorgeschlagene Fassung 

§ 215 Abs. 3 ist vom Todestag des Versicherten auszugehen, falls der 
Unterhalts an spruch nicht höher war als 20 vH der Bemessungsgrundlage. 

(6) Bei der Anwendung des Abs. 5 und der §§ 210 Abs. 3, 213 Abs. 2 und 220 
tritt an die Stelle der Bemessungsgrundlage der mit dem Anpassungsfaktor 
vervielfachte Betrag der Bemessungsgrundlage. Diese Vervielfachung ist ab 
1. Jänner eines jeden Jahres in der Weise vorzunehmen, daß der Vervielfachung 
der für das vorangegangene Jahr ermittelte Betrag zugrunde zu legen ist. 

Anpassung der Pensionen aus der Pensionsversicherung 

§ 108 h. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres sind 
a) alle Pensionen aus der Pensionsversicherung, für die der Stichtag (§ 223 

Abs. 2) vor dem 1. Jänner dieses Jahres liegt, 
b) alle Hinterbliebenenpensionen, für die der Stichtag (§ 223 Abs.2) am 

1. Jänner dieses Jahres liegt, wenn diese Pensionen von der Pension 
bemessen wurden, auf die der Verstorbene am Todestag Anspruch hatte, 

mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen. Lit. b ist nicht anzuwenden, wenn 
der Stichtag für die· Pension des Verstorbenen gleichfalls am 1. Jänner dieses 
Jahres liegt. 

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Pension zugrunde zu legen, auf die nach 
den am 31. Dezember des vorangegangenen Jahres in' Geltung gestandenen 
Vorschriften Anspruch bestand, jedoch mit Ausnahme der Kinderzuschüsse und 
der Ausgleichszulage und vor Anwendung von Ruhensbestimmungen. Sie erfaßt 
im gleichen Ausmaß alle Pensionsbestandteile. 

(3) Zu der nach Abs. 1 und 2 gebührenden Pension treten die Kinderzuschüsse 
und die Ausgleichszulage nach den hiefür geltenden Vorschriften. 

(4) An die Stelle des Betrages der Bemessungsgrundlage aus einem früheren 
Versicherungsfall tritt der Betrag, der sich aus der Vervielfachung dieser 
Bemessungsgrundlage mit dem Anpassungsfaktor ergibt, der auf die entzogene 
(erloschene) Pension im Falle ihrer Weitergewährung anzuwenden gewesen 
wäre. Sind in zeitlicher Folge mehrere Anpassungsfaktoren anzuwenden, ist die 
Vervielfachung in der Weise vorzunehmen, daß ihr jeweils der für das 
vorangegangene Jahr ermittelte Betrag zugrunde zu legen ist. Als Anpassungsfak­
tor für das Jahr 1990 ist das Produkt der Faktoren 1,030 und 1,010 
heranzuziehen. 
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ASVG - Geltende Fassung 

(5) Abs. 4 gilt entsprechend bei der Anwendung des § 267. 

Anpassung fester Beträge 

§ 108 i. Sind nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes feste Beträge mit 
der Aufwertungszahl beziehungsweise mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfa­
chen, ist diese Vervielfachung mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres in 
der Weise vorzunehmen, daß der Vervielfachung mit der Aufwertungszahl 
beziehungsweise mit dem Anpassungsfaktor der am 31. Dezember des 
vorangegangenen Jahres in Geltung gestandene Betrag zugrunde zu legen ist. Die 
vervielfachten Beträge - ausgenommen der Meßbetrag nach § 108 b Abs. 2 -
sind auf volle Schillinge zu runden. Die sich hienach ergebenden Beträge sind 
durch Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales festzustellen. 

Anpassung der Leistungen von Amts wegen 

§ 108 k. Die Anpassung der Leistungen gemäß den Bestimmungen der §§ 108 g 
und 108 h ist von Amts wegen vorzunehmen. 

§ 108 I. (1) Die Aufwertungszahl (§ 108 a) beträgtfür das Jahr 1992 1,055. 

(2) Der Richtwert (§ 108 d) beträgt für das Jahr 1992 1,045. 

(3) Die Höchstbeitragsgrundlage (§ 108 b Abs. 1) beträgt für das Jahr 1992 
1 060 S für den Kalendertag. 

Anspruchsberechtigung während der Dauer der Versicherung und nach dem 
Ausscheiden aus der Versicherung 

§ 122. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Erwerbslosigkeit im Sinne des Abs. 2 Z 2 liegt auch vor, wenn bei einem 
mehrfach Versicherten (§ 128) ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsver­
hältnis endet. und das Entgelt aus den weiterbestehenden Beschäfti­
gungs(Lehr):verhältnissen den Betrag von 2 207 S monatlich nicht übersteigt; das 

ASVG - Vor g e s chi a gen e Fa s s u n g 

(5) Abs. 4 gilt entsprechend bei der Anwendung des § 267. 

Anpassung der Leistungen von Amts wegen 

§ 108 k. Die Anpassung der Leistungen gemäß den Bestimmungen der §§ 108 g 
und 108 h ist von Amts wegen vorzunehmen. 

§ 1081. (1) Die Aufwertungszahl (§ 108 a in der Fassung der 50. Novelle, 
BGBI. Nr. 676/1991) beträgt für das Jahr 1992 1,055. 

(2) Der Richtwert (§ 108 d in der Fassung der 50. Novelle, BGBI. 
Nr. 676/1991) beträgt für das Jahr 1992 1,045. 

(3) Die Höchstbeitragsgrundlage (§ 108 b Abs. 1 in der Fassung der 
50. Novelle, BGBL Nr.676/1991) beträgt für das Jahr 1992 1060 S für den 
Kalendertag. 

Anspruchsberechtigung während der Dauer der Versicherung und nach dem 
Ausscheiden aus der Versicherung 

§ 122. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Erwerbslosigkeit im Sinne des Abs. 2 Z 2 liegt auch vor, wenn bei einem 
mehrfach Versicherten (§ 128) ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsver­
hältnis endet und das Entgelt aus den weiterbestehenden Beschäfti­
gungs(Lehr)verhältnissen den Betrag von 2 207 S monatlich nicht übersteigt; das 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

gleiche gilt, wenn der aus der Pflichtversicherung Ausgeschiedene eine 
selbständige Erwerbstätigkeit ausübt, aus der er ein 2 207 S monatlich nicht 
übersteigendes Einkommen erzielt. An die Stelle des Betrages von 2 207 S tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der 
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag. In sonstigen 
Fällen werden Leistungen nach Abs. 2 Z 2 sowie nach Abs. 3 nicht gewährt, 
sobald die betreffende Person auf Grund dieses Bundesgesetzes oder auf Grund 
anderer gesetzlicher Vorschrift in der Krankenversicherung versichert ist oder 
wenn sie sich ins Ausland begibt. Die Selbstversicherung in der Krankenversiche­
rung (§ 16), die Krankenversicherung wegen Bezuges einer Pension aus der 
Sozialversicherung oder eines Ruhe- bzw. Versorgungs bezuges aus einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, ferner die Krankenversicherung der 
Kriegshinterbliebenen nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 und die 
Krankenversicherung der Hinterbliebenen nach dem Heeresversorgungsgesetz 
lassen den Anspruch auf Leistungen nach Abs. 2 Z 2 sowie nach Abs. 3 unberührt. 

(5) unverändert. 

Ärztliche Hilfe 

§ 135. (1) Die ärztliche Hilfe wird durch Vertragsärzte, durch Wahlärzte. 
(§ 131 Abs. 1), durch Ärzte in eigenen hiefür ausgestatteten Einrichtungen 
(Vertragseinrichtungen) der Versicherungsträger gewährt. Im Rahmen der 
Krankenbehandlung (§ 133 Abs. 2) ist der ärztlichen Hilfe gleichgestellt: 

1. eine auf Grund ärztlicher Verschreibung erforderliche 
a) physikotherapeutische, 
b) logopädisch-phoniatrisch-audiometrische oder 
c) ergotherapeutische 
Behandlung durch Personen, die gemäß § 52 Abs. 4 des Bundesgesetzes 
betreffend die Regelung des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch­
technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste, BGBI. Nr. 10211961, zur 
freiberuflichen Ausübung des physikotherapeutischert Dienstes, des 
logopädisch-phoniatrisch-audiometrischen. Dienstes bzw. des beschäfti­
gungs- und arbeitstherapeutischen (ergotherapeutischen) Dienstes berech­
tigtsind; 

2. und 3. unverändert. 

(2) bis (5) unverändert. 

ASVG - Vor ge sc h lag e n e Fa s s u n g 

gleiche gilt, wenn der aus der Pflichtversicherung Ausgeschiedene eine 
selbständige Erwerbstätigkeit ausübt, aus der er ein 2 207 S monatlich nicht 
übersteigendes Einkommen erzielt. An die Stelle des Betrages von 2 207 S tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit der 
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag. In sonstigen 
Fällen werden Leistungen nach Abs. 2 Z 2 sowie nach Abs. 3 nicht gewährt, 
sobald die betreffende Person auf Grund dieses Bundesgesetzes oder auf Grund 
anderer gesetzlicher Vorschrift in der Krankenversicherung versichert ist oder 
wenn sie sich ins Ausland begibt. Die Selbstversicherung in der Krankenversiche­
rung (§ 16), die Krankenversicherung wegen Bezuges einer Pension aus der 
Sozialversicherung oder eines Ruhe- bzw. Versorgungsbezuges aus einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, ferner die Krankenversicherung der 
Kriegshinterbliebenen nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 und die 
Krankenversicherung der Hinterbliebenen nach dem Heeresversorgungsgesetz 
lassen den Anspruch auf Leistungen nach Abs. 2 Z 2 sowie nach Abs. 3 unberührt. 

(5) unverändert. 

Ärztliche Hilfe 

§ 135. (1) Die ärztliche Hilfe wird durch Vertrags ärzte, durch Wahlärzte 
(§ 131 Abs. 1), durch Ärzte in eigenen hiefür ausgestatteten Einrichtungen 
(Vertragseinrichtungen) der Versicherungsträger gewährt. Im Rahmen der 
Krankenbehandlung (§ 133 Abs. 2) ist der ärztlichen Hilfe gleichgestellt: 

1. eine auf Grund ärztlicher Verschreibung erforderliche 
a) physiotherapeutische, 
b) logopädisch-phoniatrisch-audiologische oder 
c) ergotherapeutische 
Behandlung durch Personen, die gemäß § 7 des Bundesgesetzes über die 
Regelung der gehobenen medizinisch-technischen Dienste, BGBI. 
Nr.460/1992, zur freiberuflichen Ausübung des physiotherapeutischen 
Dienstes, des logopädisch-phoniatrisch-audiologischen Dienstes bzw. des 
ergotherapeutischen Dienstes berechtigt sind; 

2. und 3. unverändert. 

(2) bis (5) unverändert. 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

Heilmittel 

§ 136. (1) und (2) unverändert. 

(3) Für den Bezug eines jeden Heilmittels auf Rechnung des Versicherungsträ­
gers ist, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird, eine Rezeptgebühr im 
Betrag von 21 S zu entrichten. Werden mehrere Heilmittel auf einem Rezept 
verordnet, so sind so oftmals 21 S zu entrichten, als Heilmittel bezogen werden. 
An die Stelle des Betrages von 21 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter 
Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) 
vervielfachte Betrag. Die Rezeptgebühr ist bei Abgabe des Heilmittels an die 
abgebende Stelle für Rechnung des Versicherungsträgers zu zahlen. Die Zahlung 
ist von dieser Stelle auf dem Rezept zu vermerken. 

(4) und (5) unverändert. 

Heilbehelfe 

§ 137. (1) unverändert. 

(2) Die Kosten von Heilbehelfen werden vom Versicherungsträger nur 
übernommen, wenn sie höher sind als 20 vH des Meßbetrages (§ 108 b Abs. 2), 
gerundet auf volle Schilling. 10 vH der Kosten, mindestens 20 vH des 
Meßbetrages, gerundet auf volle Schilling, sind vom Versicherten zu tragen. 

(3) bis (9) unverändert. 

Höhe des Krankengeldes 

§ 141. (1) und (2) unverändert. 

(3) Als satzungsmäßige Mehrleistung kann das Krankengeld von einem durch 
die Satzung zu bestimmenden Zeitpunkt an erhöht werden, wenn der Versicherte 
Angehörige im Sinne des § 123 Abs. 2, 4, 7 oder 8 hat, die sich gewöhnlich im 
Inland aufhalten; eine Erhöhung gebührt nicht für einen Angehörigen, der aus 
selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, aus einem Lehr- oder 
Ausbildungsverhältnis oder auf Grund des Bezuges von Geldleistungen aus der 
Sozialversicherung mit Ausnahme des Hilflosenzuschusses ein Einkommen von 
mehr als 3 319 S monatlich bezieht. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 108 aAbs. 1) vervielfachte Betrag. 

(4) unverändert. 

ASVG - Vor g e s chi a gen e F ass u n g 

Heilmittel 

§ 136. (1) und (2) unverändert. 

(3) Für den Bezug eines jeden Heilmittels auf Rechnung des Versicherungsträ­
gers ist, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird, eine Rezeptgebühr im 
Betrag von 21 S zu entrichten. Werden mehrere Heilmittel auf einem Rezept 
verordnet, so sind so oftmals 21 S zu entrichten, als Heilmittel bezogen werden. 
An die Stelle des Betrages von 21 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter 
Bedachtnahme auf § 108 Abs.9 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a 
Abs. 1) vervielfachte Betrag. Die Rezeptgebühr ist bei Abgabe des Heilmittels an 
die abgebende Stelle für Rechnung des Versicherungsträgers zu zahlen. Die 
Zahlung ist von dieser Stelle auf dem Rezept zu vermerken. 

(4) und (5) unverändert. 

Heilbehelfe 

§ 137. (1) unverändert. 

(2) Die Kosten von Heilbehelfen werden vom Versicherungsträger nur 
übernommen, wenn sie höher sind als 20 vH des Meßbetrages (§ 108 b), gerundet 
auf volle Schilling. 10 vH der Kosten, .mindestens 20 vH des Meßbetrages, 
gerundet auf volle Schilling, sind vom Versicherten zu tragen. 

(3) bis (9) unverändert. 

Höhe des Krankengeldes 

§ 141. (1) und (2) unverändert. 

(3) Als satzungsmäßige Mehrleistung kann das Krankengeld von einem durch 
die Satzung zu bestimmenden Zeitpunkt an erhöht werden, wenn der Versicherte 
Angehörige im Sinne des § 123 Abs. 2, 4, 7 oder 8 hat, die sich gewöhnlich im 
Inland aufhalten; eine Erhöhung gebührt nicht für einen Angehörigen, der aus 
selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, aus einem Lehr- oder 
Ausbildungsverhältnis oder auf Grund des Bezuges von Geldleistungen aus der 
Sozialversicherung mit Ausnahme des Hilflosenzuschusses ein Einkommen von 
mehr als 3 319 S monatlich bezieht. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag. 

( 4) unverändert. 
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ASVG - Gel t end e Fa s s u n g 

Ruhen des Krankengeldanspruches 

§ 143. (1) Der Anspruch auf Krankengeld ruht: 
1. und 2. unverändert. 
3. solange der Versicherte auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher 

Bestimmungen Anspruch auf Weiterleistung von mehr als 50 vH der vollen 
Geld- und Sachbezüge (§ 49 Abs. 1) vor dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
hat; besteht ein Anspruch auf Weiterleistung von 50 vH dieser Bezüge, so 
ruht das Krankengeld zur Hälfte; 

4. bis 6. unverändert. 

(2) bis (6) unverändert. 

Medizinische Hauskrankenpflege 

§ 151. (1) unverändert. 

(2) Die medizinische Hauskrankenpflege wird erbracht durch diplomierte 
Krankenschwestern bzw. diplomierte Krankenpfleger (§ 23 des Bundesgesetzes 
betreffend die Regelung des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch-techni­
schen Dienste und der Sanitätshilfsdienste,BGBI. Nr. 10211961), die vom 
Krankenversicherungsträger beigesteIlt werden oder die mit dem Krankenversi­
cherungsträger in einem Vertragsverhältnis im Sinne des Sechsten Teiles dieses 
Bundesgesetzes stehen oder die im Rahmen von Vertragseinrichtungen tätig sind, 
die medizinische Hauskrankenpflege betreiben. 

(3) bis (6) unverändert. 

Hilfe bei körperlichen Gebrechen 

§ 154. (1) Bei Verstümmelungen, Verunstaltungen und körperlichen 
Gebrechen, welche die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit oder die Fähigkeit, für 
die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, wesentlich beeinträchti­
gen, kann' die Satzung Zuschüsse für die Anschaffung der notwendigen 
Hilfsmittel sowie für deren Instandsetzung vorsehen, soweit nicht ein Anspruch 
aus der gesetzlichen Unfallversicherung nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz, eine Leistungsverpflichtung im Rahmen' der me,dizinischen 
Maßnahmen der Rehabilitation nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz 
oder ein gleichartiger Anspruch nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, 

ASVG - Vor g e s chi ag e n e Fa s s u n g 

Ruhen des Krankengeldanspruches 

§ 143. (1) Der Anspruch auf Krankengeld ruht: 
1. und 2. unverändert. 
3. solange der Versicherte auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher 

Bestimmungen Anspruch auf Weiterleistung von mehr als 50 vH der vollen 
Geld- und Sachbezüge (§ 49 Abs. 1) vor dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
hat; besteht ein Anspruch auf Weiterleistung von 50 vH dieser Bezüge, so 
ruht das Krankengeld zur Hälfte; Folgeprovisionen gelten nicht als 
weitergeleistete Bezüge; 

4. bis 6. unverändert. 

(2) bis (6) unverändert. 

Medizinische Hauskrankenpflege 

§ 151. (1) unverändert. 

(2) Die medizinische Hauskrankenpflege wird erbracht durch diplomierte 
Krankenschwestern bzw. diplomierte Krankenpfleger (§ 23 des Krankenpflege­
gesetzes, BGBI. Nr. 102/1961), die vom Krankenversicherungsträger beigesteIlt 
werden oder die mit dem Krankenversicherungsträger in einem Vertragsverhält­
nis im Sinne des Sechsten Teiles dieses Bundesgesetzes stehen oder die im 
Rahmen von Vertragseinrichtungen tätig sind, die medizinische Hauskranken­
pflege betreiben: 

(3) bis (6) unverändert. 

Hilfe bei körperlichen Gebrechen 

§ 154. (1) Bei Verstümmelungen, Verunstaltungen und körperlichen 
Gebrechen, welche die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit oder die Fähigkeit, für 
die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, wesentlich beeinträchti­
gen, kann die Satzung Zuschüsse für d{e Anschaffung der notwendigen 
Hilfsmittel sowie für deren Instandsetzung vorsehen, soweit nicht ein Anspruch 
aus der gesetzlichen Unfallversicherung nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz, 'eine Leistungsverpflichtung im Rahmen der medizinischen 
Maßnahmen der Rehabilitation nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz 
oder ein gleichartiger Anspruch nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, 
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ASVG - Geltende Fassung 

nach dem Heeresversorgungsgesetz, nach dem Opferfürsorgegesetz, nach dem 
Bundesgesetz über die Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen, 
nach dem Impfschadengesetz oder nach dem Strafvollzugsgesetz besteht. Bei der 
Festsetzung der Höhe der Zuschüsse ist auf § 137 Abs. 2, 4 und 5 sinngemäß mit 
der Maßgabe Bedacht zu nehmen, daß der durch die Satzung des 
Versicherungsträgers für den Kostenzuschuß festzusetzende Höchstbetrag bei 
Hilfsmitteln, die geeignet sind, die Funktion fehlender oder unzulänglicher 
Körperteile zu übernehmen und bei Krankenfahrstühlen höchstens das 25fache 
des Meßbetrages (§ 108 b Abs. 2), gerundet auf volle Schilling, betragen darf. Die 
Krankenordnung kann eine Gebrauchsdauer für Hilfsmittel vorsehen. Als 
Hilfsmittel sind hiebei solche Gegenstände oder Vorrichtungen anzusehen, die 
geeignet sind, 

.a) und b) unverändert. 

Als freiwillige Leistung kann der Versicherungsträger in solchen Fällen überdies, 
sofern dies notwendig und zweckmäßig ist, Krankenbehandlung und 
Anstaltspflege gewähren, soweit auf diese Leistungen nicht schon ein Anspruch 
aus dem Versicherungsfall der Krankheit besteht. 

(2) bis (4) unverändert. 

Bemessungsgrundlage nach festen Beträgen 

§ 181. (1) Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 lit. a Teilversicherten, die selbständig 
erwerbstittig sind, gilt als Bemessungsgrundlage ein Betrag von 85360 S im 
Kalenderjahr. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme auf § 108 i mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) 
vervielfachte Betrag. Hat ein gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 lit. a Teilversicherter die 
Höherversicherung gemäß § 20 Abs. 1 in Anspruch genommen, so erhöht sich die 
Bemessungsgrundlage um die der Beitragszahlung gemäß § 77 Abs. 4 zugrunde 
gelegten Beträge. 

(2) Für die gemäß § 3 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes und § 8 Abs. 1 
Z 3 lit. d Teilversicherten gilt als Bemessungsgrundlage 

1. und 2. unverändert. 

An die Stelle der Beträge von 85 360 Sund 42 678 S treten ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 108 i mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachten Beträge. 

(3) bis (5) unverändert. 

ASVG·- Vorgeschlagene Fassung 

nach dem Heeresversorgungsgesetz, nach dem Opferfürsorgegesetz, nachdem 
Bundesgesetz über die Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen, 
nach dem Impfschadengesetz oder nach dem Strafvollzugsgesetz besteht. Bei der 
Festsetzung der Höhe der Zuschüsse ist auf § 137 Abs. 2, 4 und 5 sinngemäß mit 
der Maßgabe Bedacht zu nehmen, daß der durch die Satzung des 
Versicherungsträgers für den Kostenzuschuß festzusetzende Höchstbetrag bei 
Hilfsmitteln, die geeignet sind, die Funktion fehlender oder unzulänglicher 
Körperteile zu übernehmen und bei Krankenfahrstühlen höchstens das 25fache 
des Meßbetrages (§ 108 b), gerundet auf volle Schilling, betragen darf. Die 
Krankenordnung kann eine Gebrauchsdauer für Hilfsmittel vorsehen. Als 
Hilfsmittel sind hiebei solche Gegenstände oder Vorrichtungen anzusehen, die 
geeignet sind, 

a) und b) unverändert. 

Als freiwillige Leistung kann der Versicherungsträger in solchen ,Fällen überdies, 
sofern dies notwendig und zweckmäßig ist, Krankenbehandlung und 
Anstaltspflege gewähren, soweit auf diese Leistungen nicht schon ein Anspruch 
aus dem Versicherungsfall der Krankheit besteht. 

(2) bis (4) unverändert. 

Bemessungsgrundlage nach festen Beträgen 

§ 181. (1) Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 lit. a Teilversicherten, die selbständig 
erwerbstätig sind, gilt als Bemessungsgrundlage ein Betrag von 85360 S im 
Kalenderjahr. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme auf § 108 Abs.9 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor 
(§ 108 f) vervielfachte Betrag. Hat ein gemäß §8 Abs. 1 Z 3 lit. a Teilversicherter 
die Höherversicherung gemäß § 20 Abs. 1 in Anspruch genommen, so erhöht sich 
die Bemessungsgrundlage um die der Beitragszahlung gemäß § 77 Abs. 4 
zugrunde gelegten Beträge. 

(2) Für die gemäß § 3 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes und § 8 Abs. 1 
Z 3 lit. d Teilversicherten gilt als Bemessungsgrundlage 

1. und 2. unverändert. 

An die Stelle der Beträge von 85 360 Sund 42 678 S treten ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 108 Abs.9 mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachten Beträge. 

(3) bis (5) unverändert. 
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ASVG - Geltende Fassung 

Bemessungsgrundlage in der Unfallversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 lit. hund i 

§ 181 b. Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z.3 lit. hund i in der Unfallversicherung 
Teilversicherten gilt als Bemessungsgrundlage für Barleistungen, 

a) bis c) unverändert. 

An die Stelle dieser Beträge treten' ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 
Bedachtnahme auf § 108 i mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) 
vervielfachten Beträge. Die Bemessungsgrundlage nach § 180 hat für die gemäß 
§ 8 Abs. 1 Z 3 lit. hund i in der Unfallversicherung Teilversicherten außer 
Betracht zu bleiben. 

Versehrtengeld aus der Unfallversicherung 

§ 212. (1) und (2) unverändert. 

(3) Die nach § 8 Abs. 1 23 lit. hund i teilversicherten Schüler und Studenten 
erhalten als einmalige Leistung ein Versehrtengeld, wenn die Folgen eines 
Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit über drei Monate nach dem 'Eintritt 
des Versicherungsfalles hinaus eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von 
mindestens 20 vH verursachen. Dieses Versehrtengeld wird nach dem Grad der. 
nach Abschluß der Heilbehandlung bestehenden Minderung der Erwerbsfähig­
keit bemessen und beträgt bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

20vH bis unter 30 vH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4484 S, 
30 vH bis unter 40 vH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9753 S, 
40 vH ....................................... ~ . . . . . . . . . . .. 18 006 S, 
und für je weitere 10 vH ..................................... 4 SOlS. 

An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 
1. Jänner 1984, die unter Bedachtnahme auf § 108 i mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachten Beträge. Auf eine aus demselben 
Versicherungsfall anfallende Versehrtenrente ist das Versehrtengeld insoweit 
anzurechnen, als es den Betrag übersteigt, der bei früherem Anfall dieser Rente 
für die Zeit bis zu dem im § 204 Abs. 4 bestimmten Zeitpunkt gebührt hätte .. 

Witwen(Witwer)rente 

§ 215. (1) und (2) unverändert. 

(3) Die Rente nach Abs. 1 gebührt auch 
1. der Frau, 

ASVG - Vor g e s chi a gen e Fa s s u n g 

Bemessungsgrundlage in der Unfallversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 3lit. hund i 

§ 181 b. Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 lit. hund i in der Unfallversicherung 
Teilversicherten gilt als Bemessungsgrundlage für Barleistungen, . 

a) bis c) unverändert. 

An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 
Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) 
vervielfachten Beträge. Die Bemessungsgrundlage nach § 180 hat für die gemäß 
§ 8 Abs. 1 Z 3 lit. hund i in der Unfallversicherung Teilversicherten außer 
Betracht zu bleiben. 

Versehrtengeld aus der Unfallversicherung 

§ 212. (1) und (2) unverändert. 

(3) Die nach § 8 Abs. 1 Z 3 lit. hund i teilversicherten Schüler und Studenten 
erhalten als einmalige Leistung ein Versehrtengeld, wenn die Folgen eines 
Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit über drei Monate nach dem Eintritt 
des Versicherungsfalles hinaus eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von 
mindestens 20 vH verursachen. Dieses Versehrtengeld wird nach dem Grad der 
nach Abschluß der Heilbehandlung bestehenden Minderung der Erwerbsfähig­
keit bemessen und beträgt bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

20 vH bis unter 30 vH ....................................... 4 484 S, 
30 vH bis unter 40 vH ....................................... 9753 S, 
40 vH ................... " ................................ 18006 S, 
und für je weitere 10 vH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4501 S. 

An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 
1. Jänner 1984, die unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachten Beträge. Auf eine aus demselben 
Versicherungsfall anfallende Versehrtenrente ist das Versehrtengeld insoweit 
anzurechnen, als es den Betrag übersteigt, der bei früherem Anfall dieser Rente 
für die Zeit bis zu dem im § 204 Abs. 4 bestimmten Zeitpunkt gebührt hätte. 

Witwen(Witwer)rente 

§ 215. (1) und (2) unverändert. 

(3) Die Rente nach Abs. 1 gebührt auch 
1. der Frau, 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

2. demMann, 
deren (dessen) Ehe mit dem ( de~) Versicherten für nichtig erklärt, aufgehoben 
oder geschieden worden ist, wenn ihr (ihm) der (die) Versicherte zur Zeit seines 
(ihres) Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines gerichtlichen 
Urteiles, eines gerichtlichen Vergleiches oder einer vor Auflösung (Nichtigerklä­
rung) der Ehe eingegangenen, vertraglichen Verpflichtung zu leisten hatte, und 
zwar sofern und solange die F~au (der Mann) nicht eine neue Ehe geschlossen 
hat. Diese Witwen(Witwer)rente wird mit dem Betrag gewährt, der dem gegen 
den (die) Versicherten (Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes bestehenden 
Anspruch auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag) entspricht; sie darf 20 vH der 
Bemessungsgrundlage des (der) Versicherten jährlich nicht übersteigen. Eine 
vertraglich oder durch gerichtlichen Vergleich übernommene Erhöhung des 
Unterhaltes (Unterhaltsbeitrages) bleibt außer Betracht, wenn seit dem Abschluß 
des Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod nicht mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(4) unverändert. 

ASVG - Vor g e s chi a gen e Fa s s u n g 

2. dem Mann, 
deren (dessen) Ehe mit dem (der) Versicherten für nichtig erklärt, aufgehoben 
oder geschieden worden ist, wenn ihr (ihm) der (die) Versicherte zur Zeit seines 
(ihres) Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbeitrag) zu leisten hatte bzw. Unterhalt 
geleistet hat, und zwar 

a) auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, 
b) auf Grund eines gerichtlichen Vergleiches, 
c) auf Grund einer vor Auflösung (N{chtigerklärung) der Ehe 

eingegangenen vertraglichen Verpflichtung, 
d) regelmäßig zur Deckung des Unterhaltsbedarfs ab einem Zeitpunkt 

nach der Rechtskraft der Scheidung bis zu seinem (ihrem) Tod, 
mindestens während der Dauer des letzten Jahres vor seinem (ihrem) 
Tod, wenn die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat, 

sofern und solange die Frau (der Mann) nicht eine neue Ehe geschlossen hat. Die 
Witwen(Witwer)rente nach lit. abis c wird mit dem Betrag gewährt, der dem 
gegen den Versicherten (die Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes 
bestehenden Anspruch auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag) entspricht; die 
Witwen(Witwer}rente nach lit. d wird mit dem Betrag gewährt, der dem vom 
Versicherten bzw. von der Versicherten in dem dort genannten Zeitraum, 
längstens jedoch während der letzten drei Jahre vor seinem (ihrem) Tod 
geleisteten durchschnittlichen monatlichen Unterhalt entspricht; die Wit­
wen(Witwer)rente darf 20 vH der Bemessungsgrundlage des (der) Versicherten 
nicht übersteigen. In den Fällen der lit. abis c bleibt eine vertraglich oder durch 
gerichtlichen Vergleich übernommene Erhöhung des Unterhaltes (Unterhaltsbei­
trages) außer Betracht, wenn seit dem Abschluß des Vertrages (Vergleiches) bis 
zum Tod nicht mindestens ein Jahr vergangen ist, in den Fällen der lit. d bleibt 
eine Erhöhung des Unterhaltes außer Betracht, wenn seit dem Zeitpunkt der 
Erhöhung bis zum Tod nicht mindestens ein Jahr vergangen ist. 

( 4) unverändert. 
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ASVG -'- Gel t end e F ass u n g 

Leistungen der Pensionsversicherung 

§ 222. (1) In der Pensionsversicherung der Arbeiter und in der Pensionsversi­
cherung der Angestellten sind zu gewähren: 

1. aus den Versicherungsfällen des Alters 
a) und b) unverändert. 
c) die vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer (§§ 253 b, 

270); 

2. bis 4. unverändert. 

(2) In der knappschaftlichen Pensionsversicherung sind zu gewähren: 
1. aus den Versicherungsfällen des Alters 

a) bis c) unverändert. 
d) die vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer Versicherungsdauer 

(§ 276 b). 

2. bis 5. unverändert. 

(3) unverändert. 

Eintritt des Versicherungsfalles 

§ 223. (1) unverändert. 

(2) Stichtag für die Feststellung, ob, in welchem Zweige der rensionsversiche­
rung und in welchem Ausmaße eine Leistung gebührt, ist der Eintritt des 
Versicherungsfalles, wenn er auf einen Monatsersten fällt, sonst der dem Eintritt 
des Versicherungsfalles folgende Monatserste. Wird jedoch der Antrag auf eine 
Leistung nach Abs. 1 Z 1 oder 2 erst nach Eintritt des Versicherungsfalles gestellt, 
so ist Stichtag für diese Feststellung der Zeitpunkt der AntragsteIlung, wenn er auf 
einen Monatsersten fällt, sonst der dem Zeitpunkt der AntragsteIlung folgende 
Monatserste. Nach der Entziehung einer Leistung gemäß § 99 Abs. 3 Z 2 bzw. 3 
ist Stichtag, unabhängig vom Zeitpunkt der AntragsteIlung, der Zeitpunkt des 
Wegfalls der Entziehungsgründe, wenn er auf einen Monatsersten fällt, sonst der 
dem Wegfall folgende Monatserste. 

ASVG - Vor ge s chi a gen e Fa s s u n g 

Leistungen der Pensionsversicherung 

§ 222. (1) In der Pensionsversicherung der Arbeiter und in der Pensionsversi­
cherung der Angestellten sind zu gewähren: 

1. aus den Versicherungsfällen des Alters 
a) und b) unverändert. 
c) die vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer (§§ 253 b, 

270), 
d) die Gleitpension (§§ 253 c,270), 
e) die vorzeitige Alterspension wegen geminderter' Arbeitsfähigkeit 

(§§ 253 d, 270); 
2. bis 4. unverändert. 

(2) In der knappschaftlichen Pensionsversicherung sind zu gewähren: 
1. aus den Versicherungsfällen des Alters 

a) bis c) unverändert., 
d) die vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer Versicherungsdauer 

(§ 276 b), 
e) die Knappschaftsgleitpension (§ 276 c), 
f) die vorzeitige Knappschaftsalterspension wegen geminderter Arbeitsfä­

higkeit (§ 276 d). 
2. bis 5. unverändert. 

(3) unverändert. 

Eintritt des Versicherungsfalles 

§ 223. (1) unverändert. 

(2) Stichtag für die Feststellung, ob, in welchem Zweige der Pensionsversiche­
rung und in welchem Ausmaße eine Leistung gebührt, ist der Eintritt des 
Versicherungsfalles, wenn er auf einen Monatsersten fällt, sonst der dem Eintritt 
des Versicherungsfalles folgende Monatserste. Wird jedoch der Antrag auf eine 
Leistung nach Abs. 1 Z 1 oder 2 erst nach Eintritt des Versicherungsfalles gestellt, 
so ist Stichtag für diese Feststellung der Zeitpunkt der AntragsteIlung, wenn er auf 
einen Monatsersten fällt, sonst der dem Zeitpunkt der AntragsteIlung folgende 
Monatserste. 
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ASVG - Geltende Fassung 

Beitragszeiten nach dem 31. Dezember 1955 

§ 225. (1) Als Beitragszeiten aus der Zeit nach dem 31. Dezember 1955 sind 
anzusehen: 

1. und 2. unverändert. . 
3. a) Zeiten der Weiterversicherung von Personen im Sirtne des § 18 Abs. 2, 

auf die der Tatbestand des § 18 Abs. 1 erster und zweiter Satz zutrifft, 
sowie Zeiten der Selbstversicherung gemäß § 18, wenn die Beiträge 
innerhalb von sechs Jahren nach der jeweiligen Entbindung wirksam 
(§ 230) entrichtet worden sind; , 

b) Zeiten einer sonstigen freiwilligen Versicherung, wenn die Beiträge 
innerhalb von zwölf Monaten nach Ablauf des Beitragszeitraumes, für 
den sie gelten solle!!, uri!"ks~m (§ 230) emrirhtpt worden sind. 

4. bis 6. unverändert. 

(2) bis (4) unverändert. 

Ersatzzeiten nach dem 31. Dezember 1955 

§ 227. (1) Als Ersatzzeiten aus der Zeit nach dem 31. Dezember 1955 gelten 
1. bis 3. unverändert. 
4. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in dem die letzte vorangegangene 

Versicherungszeit bzw. beim Fehlen einer solchen, in dem die erste 
nachfolgende Versicherungszeit vorliegt, 
a) bei einer weiblichen Versicherten höchstens die 

aa) nach der frühestens am 1. Jänner 1971 erfolgten Entbindung nach 
einem lebend geborenen Kind liegenden zwölf Kalendermonate, 

bb) nach der frühestens am 1. Juli 1990 erfolgten Entbindung nach 
einem lebendgeborenen Kind liegenden 24 Kalendermonate, 

b) bei einer weiblichen Versicherten die nach der frühestens am 1. Jänner 
1988 erfolgten Annahme an Kindes Statt (unentgeltliche Pflege des 
Kindes) liegenden Zeiten des Bezuges von Karenzurlaubsgeld im Sinne 
des § 26 Abs. 1 Z 3 AlVG, 

ASVG - Vor g e s chi a gen e Fa s s u n g 

Beitragszeiten nach dem 31. Dezember 1955 

§ 225. (1) Als Beitragszeiten aus der Zeit nach dem 31. Dezember 1955 sind 
anzusehen: ' 

1. und 2. unverändert. 
3. Zeiten einer freiwilligen Versicherung, wenn die Beiträge innerhalb von 

zwölf Monaten nach Ablauf des Beitragszeitraumes, für den sie gelten 
sollen, wirksam (§ 230) entrichtet worden sind; 

4. bis 6. unverändert. 

(2) bis (4) unverändert. 

, 
Ersatzzeiten nach dem 31. Dezember 1955 

§ 227. (1) Als Ersatzzeiten aus der Zeit nach dem 31. Dezember 1955 gelten 
1. bis 3. unverändert. 
4. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in dem die letzte vorangegangene 

Versicherungszeit bzw. beim Fehlen einer solchen, in dem die erste 
nachfolgende Versicherungszeit vorliegt, 
a) bei einer (einem) Versicherten die Zeit der Erziehung ihres (seines) 

Kindes im Inland bis zum Höchstausmaß von 48 Kalendermonaten ab 
der Geburt des Kindes, 

b) bei einer (einem) Versicherten im Fall der Annahme an Kindes Statt 
(Übernahme der unentgeltlichen Pflege des Kindes) die nach der 
Annahme an Kindes Statt (Übernahme der unentgeltlichen Pflege des 
Kindes) liegende Zeit der Erziehung ihres (seines) Kindes im Inland bis 
zum Höchstausmaß von 48 Kalendermonaten ab der Geburt des Kindes, 
sofern die Annahme (Übernahme) nach dem 31. Dezember 1987 
erfolgte; 

liegt die Geburt (Annahme an Kindes Statt, Übernahme der unentgeltlichen 
Pflege des Kindes) eines weiteren Kindes vor dem Ablauf der 48-Kalendermo­
nate-Frist, so erstreckt sich diese nur bis zu die~er neuerlichen Geburt (Annahme 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

c) bei einem männlichen Versichenen die nach der Gebun seines Kindes 
(§ 252 Abs. 1 Z 1 oder 3) liegenden Zeiten des Bezuges von 
Karenzurlaubsgeld im Sinne des § 26 a Abs. 1 Z 1 oder 2 AIVG, 

d) bei einem männlichen Versichenen die nach der Annahme an Kindes 
Statt (unentgeltlichen Pflege des Kindes) liegenden Zeiten des Bezuges 
von Karenzurlaubsgeld im Sinne des § 26 a Abs. 1 Z 3 A1VG; 

der Anspruch nach lit. a besteht nur insoweit, als kein Anspruch nach lit. c 
besteht; 

5. bis 11. unveränden. 

(2) Die im Abs. 1 Z 1 angefühnen Zeiten sind für die Bemessung der, 
Leistungen nicht zu berücksichtigen, ausgenommen bei der Anwendung der 
§§ 253 b Abs. 1 lit. b bzw. 276 b Abs. 1 lit. b. Sie können jedoch nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen durch Beitragsentrichtung ganz oder teilweise 
leistungswirksam werden. 

(3) bis (6) unveränden. 

Ersatzzeiten allgemeiner Art aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1956 

§ 228. (1) Als Ersatzzeiten aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1956 gelten 
1. bis 8. unveränden. 

ASVG - Vor g e s chi a gen e F ass u n g 

an Kindes Statt, Übernahme der u'nentgeltlichen Pflege des Kindes); der 
Erziehung des Kindes im Inland steht eine solche in einem Mitgliedstaat des 
Abkommens über den Europäischen Winschaftsraum (EWR) gleich, wenn für 
dieses Kind Anspruch auf eine Geldleistung aus dem Versicherungsfall der 
Mutterschaft nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz bzw. auf 
Betriebshilfe nach dem Betriebshilfegesetz besteht bzw. bestanden hat und die 
Zeit der Kindererziehung nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens liegt; 
Anspruch für ein und dasselbe Kind besteht jeweils nur für eine Person. Vorrang 
auf Anspruch hat die Person, die Karenzurlaubsgeld bezieht; wurde kein 
Karenzurlaubsgeld bezogen oder stand bei den Elternteilen Karenzurlaubsgeld 
bei Teilzeitbeschäftigung zu, hat die weibliche Versichene Anspruch, es sei denn, 
sie hat zugunsten des Mannes auf den Anspruch verzichtet. Ein solcher nicht 
widerrufbarer Verzicht ist spätestens bis zu dem Zeitpunkt zulässig, zu dem einer 
der beiden Elternteile einen Pensionsantrag stellt; 

5. bis 11. unveränden. 

(2) Die im Abs. 1 Z 1 angefühnen Zeiten sind für die Bemessung der 
Leistungen nicht zu berücksichtigen, ausgenommen bei der Anwendung der 
§§ 253 b Abs. 1 Z 2, 253 c Abs. 1 Z 2, 276 b Abs. 1 Z 2 bzw. 276 c Abs. 1 Z 2. Sie 
können jedoch nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen durch Beitragsent­
richtung ganz oder teilweise leistungswirksam werden. 

(3) bis (6) unveränden. 

Ersatzzeiten allgemeiner Art aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1956 

§ 228. (1) Als Ersatzzeiten aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1956 gelten 
1. bis 8. unveränden. 
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ASVG - Geltende Fassung 

9. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in dem die erste nachfolgende 
Beitrags- oder Ersatzzeit vorliegt, nach dem 31. Dezember 1938 gelegene, 
nicht schon als Versicherungszeitengeltende Zeiten eines Lehrverhältnisses. 

(2) unverändert. 

Versicherungsmonate, Begriff 

§ 231. Zur Feststellung der Leistungen aus der Pensionsversicherung und der 
Überweisungsbeträge nach den §§ 308 und 311 sind die Versicherungszeiten in 
Versicherungsmonate in folgender Weise zusammenzufassen: 

1. unverändert. 
2. Liegen in einem Kalendermonat nicht Versicherungszeiten in dem in Z 1 

angegebenen Mindestausmaß vor, so sind diese Versicherungszeiten 
solchen in den nachfolgenden Kalendermonaten desselben Kalenderjahres, 
die nicht schon nach Z 1 Versicherungsmonate sind, so lange zuzuschlagen, 
bis in einem Kalendermonat Versicherungszeiten in dem in Z 1 
angegebenen Mindestausmaß vorliegen; dieser Kalendermonat ist sodann 
ein Versicherungsmonat. Der letzte im Kalenderjahr liegende Kalendermo­
nat, in dem - auch nach dem Zuzählen von Versicherungszeiten aus 
vorangegangenen Kalendermonaten - Zeiten vorliegen, die das Mindest­
ausmaß nach Z 1 nicht erreichen, gilt jedenfalls als Versicherungsmonat. 
Hiebei ist für die Feststellung der Wartezeit (§ 235) und der 
Leistungszugehörigkeit (§ 245) von Versicherungszeiten, die sich zeitlich 
decken, nur eine zu zählen, wobei eine Beitragszeit der Pflichtversiclierung 

ASVG - Vor g e s chI ag e n e Fa s s u n g 

9. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in dem die erste nachfolgende 
Beitrags- oder Ersatzzeit vorliegt, nach dem 31. Dezember 1938 gelegene, 
nicht schon als Versicherungszeiten geltende Zeiten eines Lehrverhältnis­
ses; 

10. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in dem die letzte vorangegangene 
Versicherungszeit bzw. beim Fehlen einer solchen, in dem die erste 
nachfolgende Versicherungszeit vorliegt, bei einer (einem) Versicherten, 
die (der) im Zeitpunkt der Geburt ihren (seinen) Wohnsitz im Inland hatte, 
die Zeit der Erziehung des Kindes im Inland bis zum Höchstausmaß von 
48 Kalendermonaten ab der Geburt; liegt die Geburt eines weiteren Kindes 
vor dem Ablauf der 48-Kalendermonate-Frist, so erstreckt sich diese nur 
bis zu dieser neuerlichen Geburt; Anspruch für ein und dasselbe Kind 
besteht jeweils nur für eine Person. Die Versicherte kann zugunsten des 
Mannes, der dieses Kind erzogen hat, auf die Ersatzzeit verzichten. Ein 
solcher nicht widerrufbarer Verzicht ist spätestens bis zu dem Zeitpunkt 
zulässig, zu dem einer der beiden Elternteile einen Pensionsantrag stellt. 

(2) unverändert. 

Versicherungsmonate, Begriff 

§ 231. Zur Feststellung der Leistungen aus der Pensionsversicherung und der 
Überweisungsbeträge nach den §§ 308 und 311 sind die Versicherungszeiten in 
Versicherungsmonate in folgender Weise zusammenzufassen: 

1. unverändert. 
2. Liegen in einem Kalendermonat nicht Versicherungszeiten in dem in Z 1 

angegebenen Mindestausmaß vor, so sind diese Versicherungszeiten 
solchen in den nachfolgenden Kalendermonaten desselben Kalenderjahres, 
die nicht schon nach Z 1 Versicherungsmonate sind, so lange zuzuschlagen, 
bis in einem Kalendermonat Versicherungs zeiten in dem in Z 1 
angegebenen Mindestausmaß vorliegen; dieser Kalendermonat ist sodann 
ein Versicherungsmonat. Der letzte im Kalenderjahr liegende Kalendermo­
nat, in dem - auch nach dem Zuzählen von Versicherungszeiten aus 
vorangegangenen Kalendermonaten - Zeiten vorliegen, die das Mindest­
ausmaß nach Z 1 nicht erreichen, gilt jedenfalls als Versicherungsmonat. 
Deckt sich eine Ersatzzeit gemäß § 227 Abs. 1 Z 4 oder gemäß § 228 Abs. 1 
Z 10 mit einer Beitragszeit der freiwilligen Versicherung, so geht die 
Beitragszeit der freiwilligen Versicherung der Ersatzzeit vor. 
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ASVG - Gel t end e Fa s s u n g 

einer Ersatzzeit oder einer Beitragszeit der freiwilligen Versicherung und 
eine Ersatzzeit einer Beitragszeit der freiwilligen Versicherung vorangeht. 
Bei Versicherungszeiten gleicher Art gilt nachstehende Reihenfolge: 
knappschaftliche Pensionsversicherung, Pensionsversicherung der Ange­
stellten, Pensionsversicherung der Arbeiter; innerhalb der Pensionsversiche­
rung der Arbeiter: Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, Versiche­
rungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen. Die Bestimmungen des 
§ 244 Abs. 2 und des § 249 Abs. 1 bleiben hievon unberührt. 

3. unverändert. 

Neutrale Monate 

§ 234. (1) Als neutral sind folgende Zeiten anzusehen, die nicht 
Versicherungszeiten sind: 

1. bis 10. unverändert. 
11. Zeiten im Sinne des § 18 Abs. 1 bzw. § 18 a Abs. 1, die 

a) zur Selbst- oder Weiterversicherung oder 
b) zum nachträglichen Einkauf 

berechtigt hätten. 

(2) und (3) unverändert. 

Erfüllung der Wartezeit 

§ 236. (1) Die Wartezeit ist erfüllt, wenn am Stichtag (§ 223 Abs. 2) 
Versicherungsmonaie im Sinne des § 235 Abs.2 in folgender Mindestzahl 
vorliegen: 

1. für eine Leistung aus einern Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähig­
keit sowie aus dem Versicherungsfall des Todes 
a) wenn der Stichtag vor Vollendung des 55. Lebensjahres bei männlichen, 

vor Vollendung des 50. Lebensjahres bei weiblichen Versicherten liegt, 
60 Monate; 

b) wenn der Stichtag nach Vollendung des 55. Lebensjahres bei 
männlichen, nach Vollendung des 50. Lebensjahres bei weiblichen 

ASVG - Vor g es chI ag e n e F ass u n g 

Hiebei ist für die Feststellung der Wartezeit (§ 235) und der Leistungszugehörig~ 
keit (§ 245) von Versicherungszeiten, die sich zeitlich decken, nur eine zu zählen, 
wobei eine Beitragszeit der Pflichtversicherung einer Ersatzzeit oder einer 
Beitragszeit der freiwilligen Versicherung und eine Ersatzzeit einer Beitragszeit 
der freiwilligen Versicherung vorangeht. Bei Versicherungszeiten gleicher Art gilt 
nachstehende Reihenfolge: knappschaftliche Pensionsversicherung, Pensionsver­
sicherung der Angestellten, Pensionsversicherung der Arbeiter; innerhalb der 
Pensionsversicherung der Arbeiter: Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen. Die Bestimmungen des 
§ 244 Abs. 2 und des § 249 Abs. 1 bleiben hievon unberührt. 

3. unverändert. 

Neutrale Monate 

§ 234. (1) Als neutral sind folgende Zeiten anzusehen, die nicht 
Versicherungszeiten sind: 

1. bis 10. unverändert. 
11. Zeiten im Sinne des § 18 a Abs. 1, die zur Selbstversicherung berechtigt 

hätten. . 

(2) und (3) unverändert. 

Erfüllung der Wartezeit 

.§ 236. (1) Die Wartezeit ist erfüllt, wenn am Stichtag (§ 223 Abs. 2) 
Versicherungsmonate im Sinne des § 235 Abs. 2 in folgender Mindestzahl 
vorliegen: 

1. für eine Leistung aus einern Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähig­
keit sowie aus demVersicherungsfall des Todes 
a) wenn der Stichtag vor Vollendung des 50. Lebensjahres liegt, 

60 Monate; 

b) wenn der Stichtag nach Vollendung des 50. Lebensjahres liegt, erhöht 
sich die Wartezeit nach lit. a je nach dem Lebensalter des (der) 
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Versicherten liegt, erhöht sich die Wartezeit nach lit. a je nach dem 
Lebensalter des (der) Versicherten für jeden weiteren Lebensmonat um 
jeweils einen Monat bis zum Höchstausmaß von 180 Monaten; 

2. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters, und zwar 
a) für die Alterspension (Knappschaftsalterspension), die vorzeitige 

Alterspension (Knappschaftsalterspension) bei Arbeitslosigkeit und die 
vorzeitige Alterspension (Knappschaftsalterspension) bei langer Vers i­
cherungsdauer - unbeschadet § 276 Abs. 3 - 180 Monate; 

b) für den Knappschaftssold 240 Monate. 

(2) Die gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 für die Erfüllung der Wartez~it erforderliche 
Mindestzahl von Versicherungsmonaten muß 

1. im Falle des Abs. 1 Z 1 innerhalb der letzten 120 Kalendermonate vordem 
Stichtag liegen; dieser Zeitraum verlängert sich, wenn der Stichtag nach 
Vollendung des 55.Lebensjahres bei männlichen Versicherten bzw. nach 
Vollendung des 50. Lebensjahres bei weiblichen Versicherten liegt, je nach 
dem Lebensalter des (der) Versicherten für jeden weiteren Lebensmonat um 
jeweils zwei Kalendermonate bis zum Höchstausmaß von 360 Kalendermo­
naten; 

2. im Falle des Abs. 1 Z 2 innerhalb der letzten 360 Kalendermonate vor dem 
Stichtag liegen. 

(3) Fallen in den Zeitraum gemäß Abs. 2 Z 1 bzw. 2 neutrale Monate (§ 234), 
so verlängert sich der Zeitraum um diese Monate. 

(4) bis (6) unverändert. 

Bemessungsgrundlage 

§ 238. (1) Bemessungsgrundlage für die Leistungen aus der Pensionsversiche­
rung ist der Betrag, der sich aus der Teilung der Summe der in die Bemessungszeit . 
(Abs. 3) fallenden Beitragsgrundlagen nach Maßgabe des § 242 durch die um ein 
Sechstel erhöhte Zahl der die Berriessungszeit bildenden Versicherungsmonate 
ergibt. Die Bemessungsgrundlage ist auf volle Schilling aufzurunden. 

ASVG - Vor g e s c h.1 a gen e Fa s s u n g 

Versicherten ·für jeden weiteren Lebensmonat um jeweils einen Monat 
bis zum Höchstausmaßvon 180 Monaten; 

2. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters, und zwar 
a) für die Alterspension (Knappschaftsalterspension), die vorzeitige 

Alterspension (Knappschaftsalterspension) bei Arbeitslosigkeit, die 
vorzeitige Alterspension (Knappschaftsalterspension) bei langer Vers i­
cherungsdauer - unbeschadet § 276 Abs. 3 - und die Gleitpension 
(Knappschaftsgleitpension) 180 Monate; 

b) für die vorzeitige Alterspension (Knappschaftsalter~pension) wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit 120 Monate; 

c) für den Knappschaftssold 240 Monate. 

(2) Die gemäß Abs. 1 für die Erfüllung der Wartezeit erforderiiche 
Mindestzahl von Versicherungsmonaten muß 

1. im Falle des Abs. 1 Z 1 innerhalb der letzten 120 Kalendermonate vor dem 
Stichtag liegen; dieser Zeitraum verlängert sich, wenn der Stichtag nach 
Vollendung des 50. Lebensjahres liegt, je nach dem Lebensalter des (der) 
Versicherten für jeden weiteren Lebensmonat um jeweils zwei Kalendermo­
nate bis zum Höchstausmaß von 360 Kalendermonaten; 

2. im Falle des Abs. 1 Z 2lit. a und c innerhalb der letzten 360 Kalendermonate 
vor dem Stichtag liegen; 

3. im Falle des Abs. 1 Z 2 lit. b innerhalb der letzten 240 Kalendermonate vor 
dem Stichtag liegen. 

(3) Fallen in die Zeiträume gemäß Abs.2 neutrale Monate (§ 234), so 
verlängern sich die Zeiträume um diese Monate. 

(4) bis (6) unverändert. 

Bemessungsgrundlage 

§ 238. (I) Bemessungsgrundlage für die Leistungen aus der Pensionsversiche­
rung ist die Summe der 180 höchsten monatlichen Gesamtbeitragsgrundlagen 
(§ 242 bzw. § 244 a) aus dem Zeitraum vom erstmaligen Eintritt in die 
Versicherung bis zum Ende des letzten vor dem Stichtag liegenden 
Kalenderjahres, geteilt durch 210. Liegen weniger als 180 Beitragsmonate vor, so 
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ASVG - Gelt end e F ass u n g 

(2) Für die Ermittlung der Bemessungszeit kommen in Betracht: 

1. wenn der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor Vollendung des 50. Lebensjahres des 
( der) Versicherten liegt, die letzten 120 Versicherungsmonate aus allen 
Zweigen der Pensionsversicherung, die vor dem Kalenderjahr liegen, in das 
der Bemessungszeitpunkt fällt; 

2. wenn der Stichtag nach Vollendung des 50. Lebensjahres des (der) 
Versicherten liegt, verlärigert sich der Zeitraum der letzten 120 Versiche­
rungsmonate nach Z 1 je nach dem Lebensalter des ( der) Versicherten für 
jeden weiteren Lebensmonat um jeweils einen Versicherungsmonat, bis zum 
Höchstausmaß von 180 Versicherungsmonaten; 

3. wenn der Stichtag nach Vollendung des 60. Lebensjahres bei männlichen, 
nach Vollendung des 55. Lebensjahres bei weiblichen Versicherten liegt, 
vermindert sich der Zeitraum der letzten 180 Versicherungsmonate nach 
Z 2 je nach dem Lebensalter des (der) Versicherten für jeden weiteren 
Lebensmonat um jeweils einen Versicherungsmonat bis zum Ausmaß von 
120 Versicherungsmonaten; 

4. wenn es für den Versicherten (die Versicherte) günstiger ist, anstelle der 
nach Z 1 bis 3 in Betracht kommenden Versicherungsmonate die letzten 

ASVG - Vor g e s chi ag e n e F ass u n g 

ist die Bemessungsgrundlage die Summe der monatlichen Gesamtbeitragsgrund­
lagen aus den vorhandenen Beitragsmonaten, geteilt durch die um ein Sechstel 
erhöhte Zahl dieser Beitragsmonate. Die Bemessungsgrundlage ist auf volle 
Schilling aufzurunden. 

(2) Bei der Anwendung des Abs. 1 bleiben außer Betracht: 
1. a) Beitragsmonate nach diesem Bundesgesetz, die vor dem 1. Jänner 1956 

liegen, es sei denn, daß Beitragsmonate nur in diesem Zeitraum 
vorhanden sind; 

b) Beitragsmonate nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, die 
vor dem 1. Jänner 1958 liegen, es sei denn, daß Beitragsmonate nur in 
diesem Zeitraum vorhanden sind; 

c) Beitragsmonate nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz, die vor 
dem 1. Jänner 1972 liegen, es sei denn, daß Beitragsmonate nur in 
diesem Zeitraum vorhanden sind; 

2. Beitragsmonate der freiwilligen Versicherung, die auch Zeiten enthalten, 
während welcher Krankengeld, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder 
Karenzurlaubsgeld aus gesetzlicher Versicherung bezogen wurde, wenn es 
für den Versicherten günstiger ist; dies gilt entsprechend auch für 
Beitragsmonate der Pflichtversicherung, welche Zeiten enthalten, während 
welcher berufliche Maßnahmen der Rehabilitation (§§ 198 bzw. 303 dieses 
Bundesgesetzes sowie § 161 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 
und § 153 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) gewährt wurden bzw. 
Zeiten einer Beschäftigung enthalten, zu deren Ausübung ihn diese 
Maßnahmen befähigt haben; 

3. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die Zeiten enthalten, während 
welcher der Versicherte eine Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes 
gemäß § 20 Abs. 2 lit. c in Verbindung mit § 25 Abs. 1 des Arbeitsmarktför­
derungsgesetzes, BGBI. Nr. 31/1969, bezogen hat; 

4. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die Zeiten nach den §§ 225 Abs. 1 
Z 5 zweiter Halbsatz bzw. 226 Abs. 2lit. c zweiter Halbsatz enthalten; 
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ASVG - Geltende Fassung 

180 Versicherungsmonate aus allen Zweigen der Pensionsversicherung, die 
vor dem Kalenderjahr liegen, in das der Bemessungszeitpunkt fällt. 

Versicherungsmonate, die zwischen dem 1. Jänner 1947 und dem 31. Dezember 
1950 liegen, bleiben unberücksichtigt, es sei denn, daß Versicherungsmonate nur 
in diesem Zeitraum vorliegen. Bemessungszeitpunkt ist der Stichtag. 

(3) Die Bemessungszeit umfaßt die nach Abs.2 in Betracht kommenden 
Beitragsmonate und Ersatzmonate nach § 229. 

(4) Bei der Anw"cüduüg der .A.bs. 2 und 3 bleiben außer Bet!":v:ht 
1. Beitragsmonate der freiwilligen Versicherung, die auch Zeiten enthalten, 

während welcher Krankengeld, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder 
Karenzurlaubsgeld aus gesetzlicher Versicherung bezogen wurde, wenn es 
für den Versicherten günstiger ist; dies gilt entsprechend auch für 
Beitragsmonate der Pflichtversicherung, welche Zeiten enthalten, während 
welcher berufliche Maßnahmen der Rehabilitation (§§ 198 bzw. 303 dieses 
Bundesgesetzes sowie § 161 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 
und § 153 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) gewährt wurden bzw. 
Zeiten einer Beschäftigung enthalten, zu deren Ausübung ihn diese 
Maßnahmen befähigt haben; 

2. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die Zeiten enthalten, während 
welcher der Versicherte eine Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes 
gemäß § 20 Abs. 2 lit. c in Verbindung mit § 25 Abs. 1 des Arbeitsmarktför­
derungsgesetzes, BGBI. Nr. 3111969, bezogen hat; 

3. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die Zeiten nach den §§ 225 Abs. 1 
Z 5 zweiter Halbsatz bzw. 226 Abs. 2 lit. c zweiter Halbsatz enthalten. 

§ 238 a. (1) Für männliche Versicherte, die nach Vollendung des 
50. Lebensjahres und fi!r weibliche Versicherte, die nach Vollendung des 
45. Lebensjahres aus einem Dienstverhältnis ausscheiden und ein anderes 
Dienstverhältnis erstmalig mit einer geringeren Entlohnung aufnehmen (Abs. 3), 
tritt, wenn es für sie günstiger ist, die nach Abs. 4 ermittelte Bemessungsgrundlage 
an die Stelle der Bemessungsgrundlage nach § 238. 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend, wenn nach dem Ausscheiden aus einem 
Dienstverhältnis eine selbständige Erwerbstätigkeit, die die Pflichtversicherung 
nach diesem Bundesgesetz begründet bzw., wenn für den Versicherten die 

ASVG - Vor g e s chi ag e n e Fa s s u n g 

5. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die Zeiten des Bezuges einer 
Lehrlingsentschädigung gemäß § 17 des Berufsausbildungsgesetzes enthal­
ten. 

(3) Die Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 ist nicht. für Zeiten der 
Kindererziehung (§§ 227 Abs. 1 Z 4, 228 Abs. 1 Z 10) anzuwenden. 

§ 238 a. Aufgehoben. 
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ASVG - Geltende Fassung 

Leistungen aus der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz gemäß 
§ 251 a in Betracht kommen und nach dem Ausscheiden aus einem 
Dienstverhältnis eine selbständige Erwerbstätigkeit, die die Pflichtversicherung 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz bzw. nach dem Bauern-Sozi­
alversicherungsgesetz begründet, mit geringeren Einkünften aufgenommen 
worden ist, sofern diese selbständige Erwerbstätigkeit nicht schon während des 
Bestandes des Dienstverhältnisses ausgeübt worden ist. 

(3) Die Aufnahme eines Dienstverhältnisses mit geringerer Entlohnung bzw. 
die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit mit geringeren Einkünften ist 
dann anzunehmen, wenn die durchschnittlichen monatlichen Beitragsgrundlagen 
von Beitragsmonaten der Pflichtversicheiung des Jahres, das auf das Jahr der 
Aufnahme des neuen Dienstverhältnisses bzw. der selbständigen Erwerbstätigkeit 
folgt, kleiner sind als die durchschnittlichen monatlichen Beitragsgrundlagen von 
Beitragsmonaten der Pflichtversicherung des Jahres, das vor dem Jahr des 
Ausscheidens aus dem Dienstverhältnis liegt. Die Bestimmungen der §§ 242 
Abs.4 und 5 und 244 a dieses Bundesgesetzes, 127 Ahs.4 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes und 118 Abs. 5 des Bauern-Sozialversicherungsge­
setzes sind entsprechend anzuwenden. 

(4) Die Bemessungsgrundlage ist unter entsprechender Anwendung des § 238 
mit der Maßgabe zu ermitteln, daß als "6emessungszeitpunkt der 1. Jänner des 
Jahres herangezogen wird, in dem der Versicherte aus dem Dienstverhältnis im 
Sinne des Abs. 1 ausgeschieden ist. 

Bemessungsgrundlage bei Vollendung des 50. Lebensjahres 

§ 239. (1) Wenn der Versicherungsfall nach Vollendung des 50. Lebensjahres 
eintritt und es für den Leistungswerber günstiger ist, tritt anstelle der 
Bemessungsgrundlage gemäß § 238 oder § 238 a nach Maßgabe des Abs. 5 die 
Bemessungsgrundlage bei Vollendung des 50. Lebensjahres. 

(2) Die Bemessungsgrundlage bei Vollendung des 50. Lebensjahres ist 
unbeschadet Abs. 3 und 4 unter entsprechender Anwendung des § 238 Abs. 1 
und 4 wie folgt zu ermitteln: 

1. Als Bemessungszeitpunkt gilt der Tag der Vollendung des 50. Lebensjahres 
des (der) Versicherten, wenn er auf einen 1. Jänner fällt, sonst der vor 
Vollendung des 50. Lebensjahres des (der) Versicherten liegende 1. Jänner; 

ASVG - Vor g e s chI a gen e F ass u n g 

Bemessungsgrundlage für Zeiten der Kindererziehung (§§ 227 Abs. 1 Z 4, 228 
Abs.l Z 10) 

§ 239. (1) Die Bemessungsgrundlage für Zeiten der Kindererziehung beträgt 
5 800 S. An die Stelle des Betrages von 5 800 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres 
der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor 
(§ 108 f) vervielfachte Betrag. 

(2) Überschneiden sich Zeiten der Kindererziehung mit Monaten einer 
Selbstversicherung gemäß § 18 a bzw. einer Ersatzzeit gemäß § 227 Abs. 1 Z 3 
und § 228 Abs. 1 Z 5, ist für diese Versicherungsmonate nur die Bemessungs­
grundlage gemäß §§ 238 bzw. 244 a anzuwenden. 
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2. für die Ermittlung der Bemessungszeit kommen die letzten 120 Versiche­
rungsmonate aus allen Zweigen der Pensionsversicherung vor dem 
Bemessungszeitpunkt in Betracht; Versicherungs monate, die zwischen dem 
1. Jänner 1947 und dem 31. Dezember 1950 liegen, bleiben unberücksich­
tigt; 

3. die Bemessungszeit umfaßt die nach Z 2 in Betracht kommenden 
Beitragsmonate und Ersatzmonate nach § 229. 

(3) Liegen innerhalb der letzten 120 Versicherungsmonate nach Abs. 2 Z 2 
weniger als 60 Beitragsmonate der Pflichtversicherung und Ersatzmonate nach 
§ 229, zum Bemessungszeitpunkt nach Abs. 2 Z 1 aber insgesamt mindestens 
60 Beitragsmonate der Pflichtversicherung und Ersatzmonate nach § 229, gelten 
abweichend von Abs. 2 Z Z und j ais Bemessung~L.eiL die letzten 60 Beitr:!gs!TIa­
nate der Pflichtversicherung und Ersatzmonate nach § 229 vor dem 
Bemessungszeitpunkt nach Abs. 2 Z 1; Beitragsmonate der Pflichtversicherung 
und Ersatzmonate nach § 229 zwischen dem 1. Jänner 1947 und dem 
31. Dezember 1950 sind hiebei außer Betracht zu lassen. 

(4) Liegen zum Bemessungszeitpunkt nach Abs. 2 Z 1 insgesamt weniger als 
60 Beitragsmonate der Pflichtversicherung und Ersatzmonate nach § 229 vor, 

1. gilt abweichend von Abs. 2 Z 1 als Bemessungszeitpunkt der· nach 
Vollendung des 50. Lebensjahres des (der) Versicherten liegende 1. Jänner, 
an dem erstmalig 60 Beitragsmonate der Pflichtversicherung und 
Ersatzmonate nach § 229 vorliegen; 

2. gelten abweichend von Abs. 2 Z 2 und 3 als Bemessungszeit die letzten 
60 Beitragsmonate der Pflichtversicherung und Ersatzmonate nach § 229 
vor dem Bemessungszeitpunkt nach Z 1. 

Beitragsmonate der Pflichtversicherung und Ersatzmonate nach § 229 zwischen 
dem 1. Jänner 1947 und dem 31. Dezember 1950 sind hiebe i außer Betracht zu 
lassen. 

(5) Die nach Abs. 2, 3 bzw. 4 ermittelte Bemessungsgrundlage ist nur auf den 
auf die Versicherungsmonate bis zum Bemessungszeitpunkt (Abs. 2 Z 1 bzw. 
Abs. 4 Z 1) entfallenden Steigerurigsbetrag und Leistungszuschlag anzuwenden. 

Bemessungsgrundlage aus einem früheren Versicherungsfall 

§ 240. (1) Fällt eine Pension innerhalb von fünf Jahren nach Wegfall einer 
anderen nach diesem Bundesgesetz festgestellten Pension der Pensionsversiche-

ASVG - Vorgeschlagene Fassung 

(3) Überschneiden sich Zeiten der Kindererziehung und andere Versichen,mgs­
monate mit Ausnahmeövon Monaten einer Selbstversicherung gemäß § 18 a bzw. 
einer Ersatzzeit gemäß § 227 Abs. 1 Z 3 und § 228 Abs. 1 Z 5, wird für diese sich 
überschneidenden Zeiten die Bemessungsgrundlage gemäß §§ 238 bzw. 244 a und 
die Bemessungsgrundlage gemäß Abs. 1 zusammengezählt. 

(4) Die Bemessungsgrundlage gemäß Abs. 1 bzw. Abs. 3 ist nur auf den auf die 
Zeiten der Kindererziehung entfallenden Steigerungsbetrag (§§ 261 bzw.284) 
anzuwenden. 

Bemessungsgrundlage aus einem früheren Versicherungsfall 

§ 240. Aufgehoben. 
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ASVG - Gel t e nd e F ass u n g 

rung an, so tritt anstelle der sich nach §§ 238, 238 a oder 239 ergebenden 
Bemessungsgrundlage für die Bemessung des bis zum Bemessungszeitpunkt der 
weggefallenen Leistung erworbenen Steigerungsbetrages und Leistungszuschla­
ges die Bemessungsgrundlage (§ 108 h Abs.4), von der diese Leistung zu 
bemessen war. 

(2) Hat der Leistungswerber nach dem Bemessungszeitpunkt der weggefalle­
nen Leistung mindestens 36 Beitragsmonate der Pflichtversicherung erworben, so 
ist Abs. 1 nur dann anzuwenden, wenn es für den Leistungswerber günstiger ist. 

Bemessungsgrundlage in besonderen Fällen 

§ 241. läßt sich eine Bemessungsgrundlage nach § 238 nicht ermitteln, so ist die 
Bemessungsgrundlage gleich einem Vierzehntel der Bemessungsgrundlage, die 
für die Leistungen der Unfallversicherung gilt bzw. die bei einem Arbeitsunfall im 
Bemessungszeitpunkt gegolten hätte; Erhöhungen dieser Bemessungsgrundlage 
nach § 180 sind hiebei zu berücksichtigen. 

Bemessungsgrundlage für die erhöhte Alterspension (Knappschaftsalterspension) 

§ 241 a. Hat der Versicherte einen Anspruch auf die erhöhte Alterspension 
gemäß § 261 b oder auf die erhöhte Knappschaftsalterspension gemäß § 284 b 
erworben, so gebühren, wenn es für ihn günstiger ist, die auf die Zeit bis zum 
Beginn des Pensionsaufschubes entfallenden Steigerungsbeträge und der 
Leistungszuschlag von der Bemessungsgruridlage, die sich bei Beginn des 
Pensionsaufschubes nach den am Stichtag der erhöhten Alterspension, 
(Knappschaftsalterspension) in Geltung gestandenen Rechtsvorschriften ergeben 
hätte. 

Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen in der Bemessungsgrundlage 

§ 242. (1) Die Bemessungsgrundlage nach den §§ 238,238 a und 239 ist aus den 
durchschnittlichen monatlichen Beitragsgrundlagen (Abs. 2) der Versicherungs­
monate, welche die Bemessungszeit (§ 238 Abs. 3 und § 239 Abs. 2 Z 2) bilden, zu 
ermitteln. 

ASVG - Vor g e s chi a gen e F ass u n g 

Bemessungsgrundlage in besonderen Fällen 

§ 241. Läßt sich eine Bemessungsgrundlage nach § 238 nicht ermitteln, so ist die 
Bemessungsgrundlage gleich einem Vierzehntel der Bemessungsgrundlage, die 
für die Leistungen der Unfallversicherung gilt bzw. die bei einem Arbeitsunfall 
zum Stichtag gegolten hätte; Erhöhungen dieser Bemessungsgrundlage nach 
§ 180 sind hiebei zu berücksichtigen. 

Bemessungsgrundlage für die erhöhte Alterspension (Knappschaftsalterspension) 

§ 241 a. Aufgehoben. 

Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen in der Bemessungsgruodlage 

§ 242. (1) Die für die Bildung der Bemessungsgrundlage gemäß § 238 
heranzuziehenden monatlichen Gesamtbeitragsgrundlagen sind aus den nach den 
§§ 243, 244 und 251 Abs. 4 ermittelten Beitragsgrundlagen eines Beitragsjahres 
(Abs.6) unter Bedachtnahme auf Abs. 2, 3 und 5 wie folgt zu bilden: 

1. Aus der Summe aller Beitragsgrundlagen der Pflichtversicherung in jedem 
Beitragsjahr wird je eine durchschnittliche tägliche Beitragsgrundlage 
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(Tagesbeitragsgrundlage) der Pflichtversicherung ermittelt, indem die 
Summe der Beitragsgrundlagen durch die Zahl der im Beitragsjahr 
liegenden Beitragstage der Pflichtversicherung unter Bedachtnahme auf Z 2 
und Z 4 geteilt wird. Die Tagesbeitragsgrundlage darf die im jeweiligen 
Beitragsjahr geltende bzw. in Geltung gestandene Höchstbeitragsgrundlage 
in der Pensionsversicherung nicht übersteigen. 

2. Bei der Ermittlung der Tagesbeitragsgrundlage der Pflichtversicherung 
bleiben Beitragstage der Pflichtversicherung, . während welcher wegen 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder wegen Mutterschaft nur ein 
Teilentgelt geleistet worden ist oder während welcher der Versicherte eine 
Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes gemäß § 20 Abs. 2 lit. c in 
Verbindung mit § 25 Abs. 1 des Arbeitsmarktförderungsgesetzes bezogen 
h~t, sowie die auf solche Zeiten emb.!!enden Reitragsgrundlagen außer 
Betracht. 

3. Die Tagesbeitragsgrundlage der Pflichtversicherung in einem Beitragsjahr 
ist mit der Zahl der innerhalb des entsprechenden Kalenderjahres in 
Beitragsmonaten der Pflichtversicherung (§ 232 Abs. 1) liegenden Tage 
erworbener V ersicherungszeiten (Versicherungstage) unter Bedachtnahme 
auf Z 4 und Z 5 zu vervielfachen. Aus dem so errechneten Betrag ist für 
jedes Kalenderjahr eine monatliche Beitragsgrundlage der Pflichtversiche­
rung zu ermitteln, indem der genannte Betrag durch die Zahl der im 
Kalenderjahr liegenden Beitragsmonate der Pflichtversicherung geteilt 
wird. Bei der Vervielfachung der Tagesbeitragsgrundlage und der 
Ermittlung der monatlichen Beitragsgrundlage bleibt der unmittelbar vor 
dem Stichtag liegende Beitragsmonat der Pflichtversicherung außer 
Betracht. Ist in einem Kalenderjahr an Beitragsmonaten der Pflichtversiche­
rung nur der unmittelbar vor dem Stichtag liegende vorhanden, so gilt als 
monatliche Beitragsgrundlage das Dreißigfache der Tagesbeitragsgrund­
lage nach Z 1. 

4. Im Falle einer durchlaufenden Versicherung ist ein voller Kalendermonat 
jedenfalls mit 30 Tagen zu zählen ohne Bedachtnahme darauf, nach 
welchen Beitragszeiträumen die Beiträge bemessen bzw. abgerechnet 
wurden. 

5. Für einen Beitragsmonat der Pflichtversicherung, der auch neutrale Zeiten 
der im § 234 Abs. 1 Z 5, 6 und 10 genannten Art oder Zeiten enthält, in 
denen nach § 138 Abs. 1 kein Anspruch auf Krankengeld bestanden hat, 
gelten die Tage dieser Zeiten als Versicherungstage (Z 3). 
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(2) Die durchschnittliche monatliche Beitragsgrundlage eines Versicherungs­
monates (Monatsbeitragsgrundlage) ist aus den nach den §§ 243,244,244 a und 
251 Abs. 4 ermittelten Beitragsgrundlagen eines Beitragsjahres (Abs. 6) unter 
Bedachtnahme auf Abs. 3 wie folgt zu bilden: 

1. Aus der Summe aller Beitragsgrundlagen der Pflichtversicherung in jedem 
der ganz oder teilweise in die Bemessungszeit fallenden Beitragsjahre wird 
je eine durchschnittliche tägliche Beitragsgrundlage (Tagesbeitragsgrund­
lage) der Pflichtversicherung ermittelt, indem die Summe der Beitrags­
grundlagen durch die Zahl der im Beitragsjahr liegenden Beitragstage der 
Pflichtversicherung unter Bedachtnahme auf Z 2 und Z 6 geteilt wird. Die 
Tagesbeitragsgrundlage darf die im jeweiligen Beitragsjahr geltende bzw. in 
Geltung gestandene Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung 
nicht übersteigen. 

2. Bei der Ermittlung der Tagesbeitragsgrundlage der Pflichtversicherung 
bleiben Beitragstage der Pflichtversicherung, während welcher wegen 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit nur ein Teilentgelt geleistet worden ist 
oder während welcher der Versicherte eine Beihilfe zur Deckung des 
Lebensunterhaltes gemäß § 20 Abs. 2 lit. c in Verbindung mit § 25 Abs. 1 des 
Arbeitsmarktförderungsgesetzes bezogen hat, sowie die auf solche Zeiten 
entfallenden Beitragsgrundlagen außer Betracht. 

3. Die Tagesbeitragsgrundlage der Pflichtversicherung in einem Beitragsjahr 
ist mit der Zahl der innerhalb des entsprechenden Kalenderjahres in 
Beitragsmonaten der Pflichtversicherung (§ 232 Abs. 1) liegenden Tage 
erworbener Versicherungszeiten (Versicherungstage) unter Bedachtnahme 

ASVG - Vorgeschlagene Fassung 

(2) Folgende Beitragsgrundlagen nach den §§ 243, 244 und 251 Abs. 4, die zur 
Bildung der durchschnittlichen monatlichen Beitragsgrundlage eines Versiche­

. rungsmonates heranzuziehen sind, sind zu vervielfachen, und zwar 

1. Beitragsgrundlagen nach § 243 Abs. 1 Z 2 lit. bund d, nach § 244 Abs. 1 
letzter Satz und Abs. 2 sowie nach § 250 Abs. 3 aus der Zeit vor dem 
1. Jänner 1947 mit dem Faktor, der sich aus der Teilung des für das Jahr 
1951 geltenden Aufwertungsfaktors (§ 108 Abs. 4) durch den der zeitlichen 
Lagerung der Beitragsgrundlagen entsprechenden Aufwertungsfaktor 
(§ 108 Abs. 4) ergibt, aus der Zeit ab 1. Jänner 1951 mit dem Faktor, der sich 
aus der Teilung des für das Jahr 1954 geltenden Aufwertungsfaktors 
(§ 108 Abs. 4) durch den der zeitlichen Lagerung der Beitragsgrundlagen 
entsprechenden Aufwertungsfaktor ergibt; 

2. Beitragsgrundlagen nach § 251 Abs. 4, soweit es sich um vorgemerkte 
Arbeitsverdienste handelt bzw. sie mit 7 S für den Kalendertag (210 S für 
den Kalendermonat) festgesetzt sind, mit dem Faktor, .der sich aus der 
Teilung des für das Jahr, in dem der Nachteil in den sozialversicherungs­
rechtlichen Verhältnissen (§ 500) eingetreten ist, geltenden Aufwertungs­
faktors (§ 108 Abs. 4) durch den der zeitlichen Lagerung der Beitragsgrund­
lagen entsprechenden Aufwertungsfaktor ergibt, soweit es sich um Beträge 
nach § 9 Abs. 1 Z 1 und 2 des Auslandsrenten-Übernahmegesetzes handelt, 
mit dem Faktor, der sich aus der Teilung des für das Jahr 1946 geltenden 
Aufwertungsfaktors (§ 108 Abs. 4) durch den der zeitlichen Lagerung der 
Beitragsgrundlagen entsprechenden Aufwertungsfaktor (§ 108 Abs. 4) 
ergibt. 

Die in Betracht kommenden Faktoren sind auf drei Dezimalstellen zu runden. 
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auf Z 6 und Z 7 zu vervielfachen. Aus dem so errechneten Betrag ist für 
jedes Kalenderjahr eine Monatsbeitragsgrundlage der Pflichtversicherung 
zu ermitteln, indem der genannte Betrag durch die Zahl der im Kalenderjahr 
liegenden Beitragsmonate der Pflichtversicherung geteilt wird. Bei der 
Vervielfachung der Tagesbeitragsgrundlage und der Ermittlung der 
Monatsbeitragsgrundlage bleibt der unmittelbar vor dem Stichtag liegende 
Beitragsmonat der Pflichtversicherung außer Betracht. Ist in einem 
Kalenderjahr an Beitragsmonaten der Pflichtversicherung nur der 
unmittelbar vor dem Stichtag liegende vorhanden, so gilt als Monatsbei­
tragsgrundlage das Dreißigfache der Tagesbeitragsgrundlage nach Z 1. 

4. Soweit Beitragsgrundlagen der freiwilligen Versicherung zu berücksichti­
gen sind, sind unter entsprechender Anwendung der Z 1 und 3 für jedes der 
in Betracht kommenden Beitrags-- bzw. Kalenderjahre eine Tagesbeitrags­
grundlage und eine Monatsbeitragsgrundlage der freiwilligen Versicherung 
zu ermitteln. Hiebei darf die Tagesbeitragsgrundlage die um ein Sechstel 
ihres Betrages erhöhte Höchstbeitragsgrundlage nicht übersteigen. 

5. Soweit Beitragsgrundlagen von Ersatzzeiten nach § 243 Abs. 1 Z 3 zu 
berücksichtigen sind, sind unter entsprechender Anwendung der Z 1 und 3 
für jedes der in Betracht kommenden Beitrags- bzw. Kalenderjahre eine 
Tagesbeitragsgrundlage und eine Monatsbeitragsgrundlage für diese 
Ersatzzeiten zu ermitteln. 

6. Im Falle einer durchlaufenden Versicherung ist ein voller Kalendermonat 
jedenfalls mit 30 Tagen zu zählen ohne Bedachtnahme darauf, nach 
welchen Beitragszeiträumen die Beiträge bemessen bzw. abgerechnet 
wurden. 

7. Für einen Beitragsmonat der Pflichtversicherung, der auch neutrale Zeiten 
der im § 234 Abs. 1 Z 5, 6 und 10 genannten Art oder Zeiten enthält, in 
denen nach § 138 Abs. 1 kein Anspruch auf Krankengeld bestanden hat, 
gelten die Tage dieser Zeiten als Versicherungstage (Z 3). 

(3) Folgende Beitragsgrundlagen nach den §§ 243, 244 und 251 Abs. 4, die zur 
Bildung der durchschnittlichen monatlichen Beitragsgrundlage eines Versiche­
rungsmonates heranzuziehen sind, sind zu vervielfachen, und zwar 

ASVG - Vor g e s chi ag e n e Fa s s u n g 

(3) Den monatlichen Beitragsgrundlagen in einem Kalenderjahr sind 
Sonderzahlungen nach den jeweils in Geltung gestandenen Vorschriften und bis 
zu dem sich aus § 54 Abs. 1 ergebenden Höchstbetrag zuzuschlagen, soweit für 

-sie Sonderbeiträge fällig geworden sind. Aus dieser Summe ist für jedes 
Kalenderjahr eine monatliche Gesamtbeitragsgrundlage zu ermitteln, indem diese 
Summe durch die Zahl der im Kalenderjahr liegenden Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung geteilt wird. Die monatliche Gesamtbeitragsgrundlage darf 
den 35fachen Betrag der im jeweiligen Beitragsjahr geltenden bzw. in Geltung 
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a) Beitragsgrundlagen nach § 243 Abs. 1 Z 3 lit. a mit dem Faktor, der sich aus 
der Teilung des für das Jahr 1946 geltenden Aufwertungsfaktors (§ 108 c) 
durch den der zeitlichen Lagerung der Beitragsgrundlagen entsprechenden 
Aufwertungsfaktor (§ 108 c) ergibt; 

b) Beitragsgrundlagen nach § 243 Abs. 1 Z 2 lit. bund d sowie Z 3 lit. c, nach 
§ 244 Abs. 1 letzter Satz und Abs. 2 sowie nach § 250 Abs. 3 aus der Zeit vor 
dem 1. Jänner 1947 mit dem Faktor, der sich aus der Teilung des für das 
Jahr 1951 geltenden Aufwertungsfaktors (§ 108 c) durch den der zeitlichen 
Lagerung der Beitragsgrundlagen entsprechenden Aufwertungsfaktor 
(§ 108 c) ergibt, aus der Zeit ab 1. Jänner 1951 mit dem Faktor, der sich aus 
der Teilung des für das Jahr 1954 geltenden Aufwertungsfaktors (§ 108 c) 
durch den der zeitlichen Lagerung der Beitragsgrundlagen entsprechenden 
Aufwertungsfaktor ergibt; 

c) Beitragsgrundlagen nach § 251 Abs. 4, soweit es sich um vorgemerkte 
Arbeitsverdienste handelt, bzw. sie mit 7 S für den Kalendertag (210 S für 
den Kalendermonat) festgesetzt sind, mit dem Faktor, der sich aus der 
Teilung des für das Jahr, in dem der Nachteil in den sozialversicherungs­
rechtlichen Verhältnissen (§ 500) eingetreten ist, geltenden Aufwertungs­
faktors (§ 108 c) durch den der zeitlichen Lagerung der Beitragsgrundlagen 
entsprechenden Aufwertungsfaktor ergibt, soweit es sich um Beträge nach 
§ 9 Abs. 1 Z 1 und 2 des Auslandsrenten-Übernahmegesetzes handelt, mit 
dem Faktor, der sich aus der Teilung des für das Jahr 1946 geltenden 
Aufwertungsfaktors (§ 108 c) durch den der zeitlichen Lagerung der 
Beitragsgrundlagen entsprechenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c) ergibt. 

Die Faktoren nach lit. abis c sind auf drei Dezimalstellen zu runden. 

(4) Den Monatsbeitragsgrundlagen eines Kalenderjahres sind Sonderzahlun­
gen nach den jeweils in Geltung gestandenen Vorschriften und bis zu dem sich aus 
§ 54 Abs. 1 ergebenden Höchstbetrag zuzuschlagen, soweit für sie Sonderbei­
träge fällig geworden sind, die nicht erstattet wurden. Sonderzahlungen in einem 
Kalenderjahr, das nicht zur Gänze in die Bemessungszeit fällt, sind mit dem 
entsprechenden Anteil zu berücksichtigen. 

(5) Monatsbeitragsgrundlagen (Abs. 2), die zur Bildung der Bemessungsgrund­
lagen heranzuziehen sind, sowie Zuschläge für Sonderzahlungen (Abs. 4) sind 
mit dem ihrer zeitlichen Lagerung entsprechenden, am Stichtag in Geltung 
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gestandenen Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung nicht 
übersteigen. 

(4) Soweit Beitragsgrundlagen der freiwilligen Versicherung zu berücksichti­
gen sind, sind unter entsprechender Anwendung des Abs. 1 Z 1 und 3 für jedes der 
in Betracht kommenden Beitrags- bzw. Kalenderjahre eine Tagesbeitragsgrund­
lage und eine monatliche Beitragsgrundlage der freiwilligen Versicherung zu 
ermitteln. Hiebei darf die Tagesbeitragsgrundlage die um ein Sechstel ihres 
Betrages erhöhte im jeweiligen Beitragsjahr geltende bzw. in Geltung gestandene 
Höchstbeitragsgrundlage nicht übersteigen. Die so ermittelte monatliche 
Beitragsgrundlage gilt als monatliche Gesamtbeitragsgrundlage für Beitragsmo­
nate der freiwilligen Versicherung. 

(5) Monatliche Gesamtbeitragsgrundlagen (Abs. 3 bzw. Abs. 4) sind mit dem 
ihrer zeitlichen Lagerung entsprechenden, am Stichtag in Geltung stehenden 
Aufwertungsfaktor (§ 108 Ab,s.4) aufzuwerten und mit dem ihrer zeitlichen 
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stehenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c) aufzuwerten. Die aufgewertete Monats­
beitragsgrundlage darf den 30fachen, soweit es sich um eine Monatsbeitrags­
grundlage der freiwilligen Versicherung handelt, den 3Sfachen Betrag der am 
Stichtag in Geltung stehenden Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversiche­
rung nicht übersteigen. Die Zuschläge fürSonderzahlungen zu den 
Monatsbeitragsgrundlagen (Abs. 4) sind nur so weit aufzuwerten, als die 
aufgewerteten Sonderzahlungen den 60fachen Betrag der am Stichtag in Geltung 
stehenden Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung nicht überstei­
gen. 

(6) Das Beitragsjahr umfaßt den Beitragszeitraum (§ 44 Abs. 2), in den der 
1. Jänner eines Jahres fällt, und die folgenden vollen Beitragszeiträume dieses 
Jahres. 

(7) Wenn innerhalb eines Beitragsjahres die Höchstbeitragsgrundlage mit 
einem anderen Wirksamkeitsbeginn als dem 1. Jänner bzw. der Beitragsperiode 
Jänner geändert wurde, gelten die Bestimmungen des Abs. 2 mit der Maßgabe, 
daß die Tagesbeitragsgrundlage und die Monatsbeitragsgrundlage getrennt für 
Zeiten ab dem Wirksamwerden der Änderung und für die vorher liegenden 
Zeiten ermittelt werden. . 

Beitragsgrundlage in normalen Fällen 

§ 243. (1) Beitragsgrundlage ist 
1. und 2. unverändert. 
3. für Ersatzzeiten 

a) nach § 229 Abs. 1 Z 1 und 4 die in § 9 Abs. 1 Z 1 und 2 des 
Auslandsrenten-Übernahmegesetzes, BGBI: Nr. 290/1961, in der 
Fassung des Bundesgesetzes vom S.April 1962, BGBI. Nr.114/1962, 
angeführten und nach der Art der zurückgelegten Zeiten in Betracht 
kommenden Beträge; 

b) nach § 229 Abs. 1 Z 2 der in Z 2lit. c angegebene Betrag; 
c) nach § 229 Abs. 1 Z 3 der in Z 2lit. d angegebene Betrag. 

(2) unverändert. 

Beitragsgrundlage in besonderen Fällen 

§ 244. (1) und (2) unverändert. 

~'.::' 
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Lagerung entsprechenden Beitragsbelastungsfaktor (§ 108 Abs. 8) zu vervielfa-
chen. . 

(6) Das Beitragsjahr umfaßt den Beitragszeitraum (§ 44 Abs.2), in den der 
1. Jänner eines Jahres fällt, und die folgenden vollen Beitragszeiträume dieses 
Jahres. 

(7) Wenn innerhalb eines Beitragsjahres die Höchstbeitragsgrundlage mit 
einem anderen Wirksamkeitsbeginn als dem 1. Jänner bzw. dem Beginn des 
Beitragszeitraumes Jänner geändert wurde, gilt die jeweils höhere Höchstbei­
tragsgrundlage für das ganze Jahr. 

Beitragsgrundlage in normalen Fällen 

§ 243. (1) Beitragsgrundlage ist 
L und 2. unverändert. 
3. Aufgehoben. 

(2) unverändert. 

Beitragsgrundlage in besonderen Fällen 

§ 244. (1) und (2) unverändert. 
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(3) Alle in ein Kalenderjahr fallenden Sonderzahlungen, von denen nach § 54 
dieses Bundesgesetzes oder nach § 12 Abs. 1 des .Rentenbemessungsgesetzes, 
BGBI. Nr. 15111954, Beiträge zu entrichten waren, werden zusammengerechnet 
und bis zu dem im § 242 Abs. 4 bezeichneten Höchstausmaß berücksichtigt. 

(4) und (5) unverändert. 

Beitr~gsgrundlage bei gleichzeitiger Ausübung mehrerer versicherungspflichtiger 
Erwerbstätigkeiten 

§ 244 a. (1) Übt ein nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der 
Pensionsversicherung Pflichtversicherter auch eine Erwerbstätigkeit aus, die die 
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz oder nach, dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
begründet, so ist die durchschnittliche monatliche Beitragsgrundlage im Sinne des 
§ 242 Abs. 2 um sechs Siebentel der Beitragsgrundlage nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz bzw. nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz zu 
erhöhen. 

(2) Übt ein nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der 
Pensionsversicherung Pflichtversicherter auch Erwerbstätigkeiten aus, die die 
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz und in der Pensionsversicherung nach dem Bauern-So­
zialversicherungsgesetz begründen, so ist zunächst die durchschnittliche 
monatliche Beitragsgrundlage im Sinne des § 242 Abs. 2 um sechs Siebentel der 
Beitragsgrundlage nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz und dann 
um sechs Siebentel der Beitragsgrundlage nach dem Bauern-Sozialversicherungs­
gesetz zu erhöhen. 

(3) Die nach Abs. 1 und 2 ermittelte Beitragsgrundlage darf den 30fachen 
Betrag der Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung (§ 45 Abs. 1) 
nicht übersteigen. 

(4) Die gemäß § 242 Abs. 4 zu berücksichtigenden Sonderzahlungen sind unter 
Beachtung des vorgesehenen Höchstbetrages (§ 54 Abs. 1) und der anteilsmäßi­
gen Beschränkung für Kalenderjahre, die nicht zur Gänze in die Bemessungszeit 
fallen, um ein Siebentel der Beitragsgrundlagen der in der Pensionsversicherung 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz und (oder) nach dem 

ASVG - Vor ge s chI a gen e Fa s s u n g 

(3) Alle in ein Kalenderjahr fallenden Sonderzahlungen, von denen nach § 54 
dieses Bundesgesetzes oder nach § 12 Abs. 1 des Rentenbemessungsgesetzes, 
BGBI. Nr. 15111954, Beiträge zu entrichten waren, werden zusammengerechnet 
und bis zu dem im § 242 Abs. 3 bezeichneten Höchstausmaß berücksichtigt. 

(4) und (5) unverändert. 

Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen in der Bemessungsgrundlage bei 
gleichzeitiger Ausübung mehrerer versicherungspflichtiger Erwerbstätigke'iten 

§ 244 a. (1) Übt ein nach diesem Bundesgesetz in der Pensionsversicherung 
Pflichtversicherter in einem Kalenderjahr auch eine oder mehrere Erwerbstätig­
keit( en) aus, die die Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz und (oder) nach dem Bauern-Sozialver­
sicherungsgesetz begründet (begründen), so sind allen monatlichen Beitrags­
grundlagen gemäß § 242 Abs. 1 Z 3 im Kalenderjahr sechs Siebentel der 
Beitragsgrundlagen im Kalenderjahr nach dem Gewerblichen Sozialversiche­
rungsgesetz und (oder) sechs Siebentel der Beitragsgrundlage'n im Kalenderjahr 
nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz zuzuschlagen. 

(2) Der nach Abs. 1 ermittelte Betrag ist durch die Zahl der im Kalenderjahr 
liegenden Beitragsmonate der Pflichtversicherung zu teilen, wobei sich deckende 
Beitragsmonate nur einmal zu zählen sind. 

(3) Die nach Abs. 2 ermittelte monatliche Beitragsgrundlage darf den 30fachen 
Betrag der im jeweiligen Beitragsjahr geltenden bzw. in Geltung gestandenen 
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung (§ 45 Abs. 1) nicht 
übersteigen. 

(4) Den monatlichen Beitragsgrundlagen gemäß Abs.2 und 3 in einem 
Kalenderjahr sind die gemäß § 242 Abs. 3 zu berücksichtigenden Sonderzahlun­
gen und ein Siebentel der Beitragsgrundlagen aller in der Pensionsversicherung 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz und (oder) nach dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz im Kalenderjahr erworbenen Versicherungs-
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Bauern-Sozialversicherungsgesetz erworbenen Versicherungsmonate zu erhö­
hen. 

(5) Ein Beitragsmonat mit Beitragsgrundlagen nach diesem Bundesgesetz und 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz und (oder) nach dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz gilt nur in der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz als erworben. 

Leistungszugehörigkeit des Versicherten in der Pensionsversicherung 

§ 245. (1) bis (6) unverändert. 

Höherversicherung, Berücksichtigung in der Leistung 

§ 248. (1) Für Beiträge zur Höherversicherung, die für Versicherungszeiten 
geleistet wurden oder nach den §§ 70, 248 a, 249 und 250 als geleistet gelten, ist 

ASVG - Vor ge s chI a gen e Fa s s u n g 

monate zuzuschlagen. Alle zugeschlagenen Beträge dürfen zusammen den für 
Sonderzahlungen vorgesehenen Hächstbetrag gemäß § 54 Abs. 1 nicht 
überschreiten. 

(5) Aus der gemäß Abs. 4 ermittelten Summe ist für jedes Kalenderjahr eine 
monatliche Gesamtbeitragsgrundlage zu ermitteln, indem diese Summe durch die 
Zahl der im Kalenderjahr liegenden Beitragsmonate der Pflichtversicherung 
geteilt wird, wobei sich deckende Beitragsmonate nur einmal zu zählen sind. Die 
monatliche Gesamtbeitragsgrundlage darf den 35fachen Betrag der im jeweiligen 
Beitragsjahr geltenden bzw. in Geltung gestandenen Höchstbeitragsgrundlage in 
der Pensionsversicherung nicht überschreiten. 

(6) Monatliche Gesamtbeitragsgrundlagen (Abs.5) sind mit dem ihrer 
zeitlichen Lagerung entsprechenden, am Stichtag in Geltung stehenden 
Aufwertungsfaktor (§ 108 Abs. 4) aufzuwerten und mit dem ihrer zeitlichen 
Lagerung entsprechenden Beitragsbelastungsfaktor (§ 108 Abs. 8) zu vervielfa-
chen. . 

(7) Ein Beitragsmonat mit Beitragsgrundlagen nach diesem Bundesgesetz und 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz und (oder) nach dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz gilt nur in der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz als erworben. 

Leistungszugehörigkeit des Versicherten in der Pensionsversicherung 

§ 245. (1) bis (6) unverändert. 

(7) Abweichend von den Abs. 1 bis 6 bleibt ein Versicherter, der 
1. mehr als die Hälfte aller Versicherungsmonate nach diesem Bundesgesetz 

vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) in der knappschaftlichen Pensionsversiche­
rung erworben hat und 

2. wegen Einschränkung oder Stillegung eines knappschaftlichen Betriebes 
(Zeche, Grube, Revier) oder eines einem solchen gleichgestellten Betriebes 
(§ 15) nach dem 31. Oktober 1975 aus der knappschaftlichen Pensionsversi­
cherung ausgeschieden ist, 

jedenfalls der knappschaftlichen Pensionsversicherung leistungszugehörig. 

Höherversicherung, Berücksichtigung in der Leistung 

§ 248. (1) Für Beiträge zur Höherversicherung, die für Versicherungszeiten 
geleistet wurden oder nach den §§ 70, 248 a, 248 b, 249 und 250 als geleistet 
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ASVG - Geltende Fassung 

ein besonderer Steigerungs betrag zu gewähren. Die Höhe des besonderen 
Steigerungsbetrages errechnet sich bei der Pension aus eigener Pensionsversiche­
rung mit Ausnahme der Knappschaftspension nach Maßgabe der Abs. 2 bis 5. Bei 
der Knappschaftspension gebührt der besondere Steigerungsbetrag in halber 
Höhe. 

(2) bis (5) unverändert. 

Anrechnung von Beiträgen zur freiwilligen Versicherung in der 
Pensionsversicherung . für die Höherversicherung 

§ 248 a. Beiträge zur freiwilligen Versicherung in der Pensionsversicherung, 
die für nach dem 31. Dezember 1938 gelegene Monate entrichtet wurden, die 
zum Stichtag auch Beitragsmonate der Pflichtversicherung nach diesem oder 
einem anderen Bundesgesetz, Beitragsmonate nach § 115 Abs. 1 Z 2 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes oder leistungswirksame Ersatzmonate 
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz sind, gelten als Beiträge zur 
Höherversicherung. 

Annahme der Höherversicherung bei Versicherungszeiten vor dem 1. Jänner 1956 

§ 249. (1) Eine Höherversicherung ist anzunehmen, wenn Versicherungszeiten 
aus den Jahren 1939 bis 1946 oder aus der Zeit ab dem 1. Jänner 1951 bis zum 
31. Dezember 1955 oder wenn Versicherungszeiten der Pensionsversicherung der 
Angestellten und der knappschaftlichen Pensionsversicherung aus der Zeit vom 
1.Juli 1927 bis 31. Dezember 1938 sich zeitlich decken und die Tagesbeitrags-
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gelten, ist ein besonderer Steigerungs betrag zu gewähren. Die Höhe des 
besonderen Steigerungsbetrages errechnet sich bei der Pension aus eigener 
Pensionsversicherung mit Ausnahme der Knappschaftspension nach Maßgabe der 
Abs. 2 bis 5. Bei der Knappschaftspension gebührt der besondere Steigerungsbe­
trag in halber Höhe. 

(2) bis (5) unverändert. 

Anrechnung von Beiträgen-zur freiwilligen Versicherung in der 
Pensionsversicherung für die Höherversicherung 

§ 248 a. Beiträge zur freiwilligen Versicherung in der Pensionsversicherung, 
die für nach dem 31. Dezember 1938 gelegene Monate entrichtet wurden, die 
zum Stichtag auch Beitragsmonate der Pflichtversicherung nach diesem oder 
einem anderen Bundesgesetz, Beitragsmonate nach § 115 Abs. 1 Z 2 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes oder leistungswirksame Ersatzmonate 
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz sind, gelten als Beiträge zur 
Höherversicherung. Dies gilt nicht, wenn es sich um Ersatzmonate gemäß § 227 
Abs. 1 Z 4 oder § 228 Abs. 1 Z 10 handelt. 

Anrechnung von Beiträgen zur knappschaftlichen Pensionsversicherung für die 
Höherversicherung 

. § 248 b. Für Versicherte, die am Stichtag (§ 223 Abs. 2) auch unter 
Bedachtnahme auf § 24,5 Abs. 7 nicht der knappschaftlichen Pensionsversiche­
rung leistungszugehorig sind und die Beiträge auf Grund von wesentlich 
bergmännischen oder ihnen gleichgestellten Arbeiten (§ 236 Abs. 6) entrichtet 
haben, gelten diese Beiträge im Ausmaß von 5,5 vH der allgemeinen 
Beitragsgrundlage auf Antrag als zur Höherversicherung entrichtet. 

Annahme der Höherversicherung bei Versicherungszeiten vor dem 1. Jänner 1956 

§ 249. (1) Eine Höherversicherung ist anzunehmen, wenn Versicherungszeiten 
aus den Jahren 1939 bis 1946 oder aus der Zeit ab dem 1. Jänner 1951 bis zum 
31. Dezember 1955 oder wenn Versicherungszeiten der Pensionsversicherung der 
Angestellten und der knappschaftlichen Pensionsversicherung aus der Zeit vom 
1. Juli 1927 bis 31. Dezember 1938 sich zeitlich decken und die Tagesbeitrags-
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grundlage (§ 242 Abs. 2 Z 1) die jeweils geltende Höchstbeitragsgrundlage in der 
Pensionsversicherung übersteigt. Hiebei gilt für jeden Beitragstag folgender 
Hundertsatz des Überschreitungsbetrages als zur Höherversicht;rung geleisteter 
Beitrag: 

a) und b) unverändert. 

Wenn sich Versicherungszeiten der knappschaftlichen Pensionsversicherung mit 
Versicherungszeiten einer anderen Pensionsversicherung decken, ist der 
Hundertsatz nach lit. a oder nach lit. b anzuwenden, je nachdem, welche 
Versicherungszeit bei entsprechender Anwendung des § 232 vorangeht. 

(2) und (3) unverändert. 

Sonderbestimmungen für ehelDalige Versicherte der Sonderversicherungsanstalten 
und der Pensionsinstitute für Verkehr und öffentliche Einrichtungen 

§ 250. (1) unverändert. 

(2) Wenn es für den Leistungswerber günstiger ist, tritt an Stelle der 
Bemessungsgrundlage nach § 238 oder § 239 die im Bescheid zur Feststellung der 
Anwartschaft zum 31. Dezember 1938 beziehungsweise zum 31. Dezember 1939 . 
festgestellte Berriessungsgrundlage; sie ist mit dem ihrer zeitlichen Lagerung 
entsprechenden, am Stichtag in Geltung stehenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c) 
aufzuwerten. Die so ermittelte Bemessungsgrundlage ist nur auf den auf die Zeit 
bis zum 31. Dezember 1938 beziehungsweise 31. Dezember 1939 entfallenden 
Steigerungsbetrag anzuwenden. 

(3) und (4) unverändert. 

Wanderversicherung 

§ 251 a. (1) und (2) unverändert. 

(3) Liegen in den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag (§ 223 Abs.2) 
Versicherungsmonate in mehreren der im Abs. 1 genannten Pensionsversicherun­
gen vor, so ist der Versicherte der Pensionsversicherung, in der die größere oder 
größte Zahl von Versicherungsmonaten vorliegt, wenn aber die gleiche Zahl von 
Versicherungsmonaten vorliegt, der Pensionsversicherung zugehörig, in der der 
letzte Versicherungsmonatvorliegt. Liegen in den letzten 15 Jahren vor dem 

ASVG - Vorgeschlagene Fassung 

grundlage (§ 242 Abs. 1 Z 1) die jeweils geltende Höchstbeitragsgrundlage in der 
Pensionsversicherung übersteigt. Hiebei gilt für jeden Beitragstag folgender 
Hundertsatz des Überschreitungsbetrages als Zur Höherversicherung geleisteter 
Beitrag: 

a) und b) unverändert. 

Wenn sich Versicherungszeiten der knappschaftlichen Pensionsversicherung mit 
Versicherungszeiten einer anderen Pensionsversicherung decken, ist der 
Hundertsatz nach lit. a oder nach lit. b anzuwenden, je nachdem, welche 
Versicherungszeit bei entsprechender Anwendung des § 232 vorangeht. 

(2) und (3) unverändert. 

Sonderhestimmungen für ehemalige Versicherte der Sonderversicherungsanstalten 
und der Pensionsinstitute für Verkehr und öffentliche Einrichtungen 

§ 250. (1) unverändert. 

(2) Wenn es für den Leistungswerber günstiger ist, tritt an Stelle der 
Bemessungsgrundlage nach § 238 die im Bescheid zur Feststellung der 
Anwartschaft zum 31. Dezember 1938 beziehungsweise zum 31. Dezember 1939 
festgestellte Bemessungsgrundlage ; sie ist mit dem ihrer zeitlichen Lagerung 
entsprechenden, am Stichtag in Geltung stehenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c) 
aufzuwerten. Die so ermittelte Bemessungsgrundlage ist nur auf den auf die Zeit 
bis zum 31. Dezember 1938 beziehungsweise 31. Dezember 1939 entfallenden 
Steigerungsbetrag anzuwenden. 

(3) und (4) unverändert. 

Wanderversicherung 

§ 251 a. (1) und (2) unverändert. 

(3) Liegen in den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag (§ 223 Abs.2) 
Versicherungsmonate in mehreren der im Abs. 1 genannten Pensionsversicherun­
gen vor, so ist der Versicherte der Pensionsversicherung, in der die größere oder 
größte Zahl von Versicherungsmonaten vorliegt, wenn aber die gleiche Zahl von 
Versicherungsmonaten vorliegt, der Pensionsversicherung zugehörig, in der der 
letzte Versicherungsmonat vorliegt. Liegen in den letzten 15 Jahren vor dem 
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Stichtag keine Versicherungsmonate, so ist der Versicherte der Pensionsversiche­
rUrlg zugehörig, in der der letzte Versicherungsmonat vorliegt. 

(4) bis (6) unverändert. 

(7) Ist ein Versicherter nach den Abs. 2 bis 5 der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz zugehörig, so hat der leistungszuStändige Versicherungsträ­
ger (§ 246) die Bestimmung dieses Bundesgesetzes mit folgender Maßgabe 
anzuwenden: 

1. und 2. unverändert. 
3. Bei der Ermittlung der Bemessungszeit sind die Ersatzmonate nach § 116 

Abs. 1 Z 1 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes und § 107 Abs. 1 
Z 1 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes den Ersatzmonaten nach § 229 
gleichzuhalten; bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlagen gelten für 
Versicherungsmonate nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
bzw. nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz jene Beträge, die für die 
Ermittlung der Bemessungsgrundlage nach dem Gewerblichen Sozialversi­
cherungsgesetz bzw. dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz heranzuziehen 
wären, als Monatsbeitragsgrundlage im Sinne des § 242. 

4. In den Fällen des § 240 ist der Wegfall einer Pension (Gesamtleistung) nach 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder nach dem Bauern­
Sozialversicherungsgesetzdem Wegfall einer Pension nach diesem 
Bundesgesetz gleichzuhalten. 

5. bis 7. unverändert. 

Alterspension 

§ 253. (1) Anspruch auf Alterspension hat der Versicherte nach Vollendung des 
65. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, wenn 
die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, und 

1. wenn der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs.2) weder in der 
Pensionsversicherung nach diesem noch nach einem anderen Bundesgesetz 
pflichtversichert ist; 

2. solange der (die) Versicherte innerhalb von sechs Kalendermonaten ab dem 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) weder eine die Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung nach diesem noch nach einem anderen Bundesgesetz 
begründende selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit ausübt. 
Außer Betracht bleibt jedoch eine solche Erwerbstätigkeit, die 
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Stichtag keine Versicherungsmonate, so ist der Versicherte der Pensionsversiche­
rung zugehörig, in der der letzte Versicherungsmonat vorliegt. Die 
Bestimmungen des § 245 Abs. 7 sind anzuwenden. 

(4) bis (6) unverändert. 

(7) Ist ein Versicherter nach den Abs. 2 bis 5 der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz zugehörig, so hat der leistungszuständige V ersicherungsträ­
ger (§ 246) die Bestimmung dieses Bundesgesetzes mit folgender Maßgabe 
anzuwenden: 

1. und 2. unverändert. 
3. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlagen gelten für Beitragsmonate 

nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz bzw. nach dem 
Bauern-Sozialversicheningsgesetz jene Beträge, die für die Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
bzw. dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz heranzuziehen wären, als 
monatliche Gesamtbeitragsgrundlage im Sinne des § 242. 

4. Aufgehoben. 0 

5. bis 7. unverändert, 

Alterspension 

§ 253. (1) Anspruch auf Alterspension hat der Versicherte nach Volleridung des 
65. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, wenn 
die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist. 
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a) nicht bei dem Dienstgeber ausgeübt wird - oder bei einem anderen 
Unternehmen, das sich im wirtschaftlichen Entscheidungsbereich dieses 
Dienstgebers befindet oder mit diesem in einer konzernartigen 
Verbindung steht -, bei dem sie während der letzten sechs Monate vor 
dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) überwiegend ausgeübt worden ist, 

b) als betriebliche Tätigkeit bzw. selbständige Tätigkeit im Sinne der §§ 2 
und 3 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes ausgeübt wird, 
sofern sie der (die) Versicherte nicht während der letzten sechs Monate 
vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) überwiegend ausgeübt hat, 

c) nicht auf der Fortführung des unmittelbar vor dem Stichtag (§ 223 
Abs. 2) geführten land(forst)wirtschaftlichen Betriebes (§ 2 Abs. 1 Z 1 
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) beruht bzw. die nicht auf einer 
Beschäftigung im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 2 des Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetzes beruht, die während der letzten sechs Monate vor dem 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) ausgeübt worden ist. 

Eine Pflichtversicherung auf Grund einer. Beschäftigung als Hausbesorger im 
Sinne des Hausbesorgergesetzes und eine Pflichtversicherung auf Grund eines am 
Stichtag bereits beendeten Beschäftigungsverhältnisses, aus dem dem (der) 
Versicherten noch ein Anspruch auf Kündigungsentschädigung oder ein 
Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld anstelle von Kündigungsentschädigung 
zusteht, haben hiebei außer Betracht zu bleiben. 

(2) Besteht bis zur Vollendung des 65. bzw. 60. LebensjahresAnspruch auf 
Invalidi"tätspension bzw. auf vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit oder 
vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer, gebührt die Invaliditäts­
pension bzw. die in Betracht kommende vorzeitige Alterspension ab diesem 
Zeitpunkt als Alterspension, und zwar in dem bis zu diesem Zeitpunkt 
bestandenen Ausmaß, sofern seit dem Stichtag für die Invaliditätspension bzw. für 
die vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit oder für die vorzeitige 
Alterspension bei langer Versicherungs dauer keine Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung erworben wurden. 

(3) Besteht bis zur Vollendung des 65. bzw. 60. Lebensjahres Anspruch( auf 
Invaliditätspension bzw. auf vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit 64er 
vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer und hat der Versicherte· 

ASVG - Vor g e s chi a gen e Fa s s u n g 

(2) Ab dem Tag, ab dem der (die) Versicherte eine selbständige oder 
unselbständige Erwerbstätigkeit ausübt, gebührt die Alterspension als Teilpension 
im Ausmaß von 85 vH der nach § 261 ermittelten Pension, sofern nicht mehr als 
360 Beitragsmonate vorliegen. Der Bundertsatz von 85 erhöht sich ab dem 
361. Beitragsmonat für jeden Beitragsmonat um 0,25 bis zum Höchstausmaß von 
100. Eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein Erwerbseinkommen bezogen 
wird, das den nach § 293 Abs. 1 lit. a bb jeweils in Betracht kommenden Richtsatz 
nicht übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Als Erwerbseinkommen auf 
Grund einer Erwerbstätigkeit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes 
bezeichneten Bezüge. Endet die Erwerbstätigkeit, gebührt die Alterspension ab 
dem dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag in der sich nach § 261 b 
ergebenden Höhe. 

(3) Ein Antrag auf Alterspension gemäß Abs. 1 ist nicht zulässig, wenn bereits 
Anspruch auf eine vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit (§ 253 a), eine 
vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer (§ 253 b), eine 
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ASVG - Geltende Fassung 

während des Bezuges einer dieser Leistungen mindestens ei~en Beitragsmonat der 
Pflichtversicherung erworben, gebührt die Invaliditätspension bzw. die in 
Betracht kommende vorzeitige Alterspension als Alterspension, und zwar 
mindestens in dem bis zu diesem Zeitpunkt bestandenen Ausmaß. 

(4) Ist in den Fällen des Abs. 2 und 3 ab dem Zeitpunkt, ab dem die vorzeitige 
Alterspension bei langer Versicherungsdauer als Alterspension gebührt, die 
Voraussetzung des § 253 b Abs. 1 lit. e noch nicht erfüllt, ist diese Voraussetzung 
für die verbleibende Frist auch für die Alterspension bis zum Ablauf von sechs 
Monaten, gerechnet ab dem Stichtag für die vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer, zu erfüllen. 

Vorzeitige AItetspension bei Arbeitslosigkeit 

§ 253 a. (1) und (2) unverändert. 

Vorzeitige Aiterspension bei langer Versicherungsdauer 

§ 253 b. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs­
dauer hat der Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte 
nach Vollendung des 55. Lebensjahres, 

a) wenn die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 
b) wenn am Stichtag 420 für die Bemessung der Leistung zu berücksichtigende 

Versicherungsmonate erworben sind, 
c) wenn innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor dem Stichtag 

24 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
nachgewiesen sind oder die letzten zwölf Versicherungsmonate vor dem 
Stichtag Beitragsmonate der Pflichtversicherung oder Ersatzmonate gemäß 
§ 227 Abs. 1 Z 5 bzw. Z 6 sind, 

d) wenn der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs. 2) weder selbständig 
noch unselbständig erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer 
ein Erwerbseinkommen bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2Jit. c jeweils 
in Betracht kommende Monatseinkommen nicht übersteigt, bleibt hiebei 

ASVG - Vor g e s chi a gen e F ass u n g 

Gleitpension (§ 253 c) oder eine vorzeitige Alterspension wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit (§ 253 d) besteht. 

Vorzeitige Aiterspension. bei Arbeitslosigkeit 

§ 253 a. (1) und (2) unverändert. 

(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen Versicherten, des 
60. Lebensjahres bei weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 261 ermittelte 
Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß § 261 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem 
Zeitpunkt als Alterspension gemäß § 253 Abs. 1. 

Vorzeitige Aiterspension bei langer Versicherungsdauer 

§ 253 b. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs­
dauer hat der Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte 
nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

unberücksichtigt; als Erwerbseinkommen auf Grund einer Erwerbstätigkeit 
gelten auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge; 

e) solange der (die ) Versicherte innerhalb von sechs Kalendermonaten ab dem 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) weder eine die Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung nach diesem noch nach einern anderen Bundesgesetz 
begründende selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit ausübt. 
Außer Betracht bleibt jedoch eine solche Erwerbstätigkeit, die 

aa) nicht bei dem Dienstgeber ausgeübt wird - oder bei einern 
anderen Unternehmen, das sich im wirtschaftlichen Entscheidungsbe­
reich dieses Dienstgebers befindet oder mit diesem in einer 
konzernartigen Verbindung steht -, bei dem sie während der letzten 
sechs Monate vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) überwiegend ausgeübt 
worden ist, 

bb) alsbetriebliche Tätigkeit bzw. selbständige Tätigkeit im Sinne der §§ 2 
und 3 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes ausgeübt wird, 
sofern sie der (die) Versicherte nicht während der letzten sechs 
Monate vor dem Stichtag (§ 223 Abs.2) überwiegend ausgeübt hat, 

cc) nicht auf der Fortführung des unmittelbar vor dem Stichtag (§ 223 
Abs. 2) geführten land(forst)wirtschaftlichen Betriebes (§ 2 Abs. 1 Z 1 
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) beruht bzw. die nicht auf 
einer Beschäftigung im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 2 des Bauern-Sozialver­
sicherungs gesetzes beruht, die während der letzten sechs Monate vor 
dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) ausgeübt worden ist. 

Fallen in den Zeitraum der letzten 36 Kalendermonate vor dem Stichtag gemäß 
lit. cErsatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw. Ersatzmonate gemäß § 227 
Abs. 1 Z 6, so verlängert sich der Zeitraum um diese Zeiten bis zum 
Höchstausmaß von 42 Kalendermonaten. 

11 

ASVG - Vor g e sc h lag e n e Fa s s u n g 

1. die Wartezeit (§ 236). erfüllt ist, 
2. am Stichtag 420 für die Bemessung der Leistung zu berücksichtigende 

Versicherungsmonate erworben sind, 
3. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor dem Stichtag 24 Beitragsmo­

nate der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nachgewiesen sind 
oder die letzten zwölf Versicherungs monate vor dem Stichtag Beitragsmo­
nate der Pflichtversicherung oder Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 
bzw. Z 6 sind; fallen in den Zeitraum der letzten 36 Kalendermonate vor 
dem Stichtag Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 . Z 5 bzw. Ersatzmonate 
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ASVG - Geltende Fassung 

(2) und (3) unverändert. 

(4) Aufgehoben. 

ASVG - Vor g e s chi ag e n e Fa s s u n g 

gemäß § 227 Abs. 1 Z 6, so verlängert sich der Zeitraum um diese Zeiten bis 
zum Höchstausmaß von 42 Kalendermonaten, und 

4. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs.2) weder selbständig noch 
unselbständig erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein 
Erwerbseinkommen bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c jeweils in 
Betracht kommende Monatseinkommen nicht übersteigt, bleibt hiebei 
unberücksichtigt. Als Erwerbseinkommen auf Grund einer Erwerbstätigkeit 
gelten auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge. 

(2) und (3) unverändert. 

(4) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen Versicherten, des 
60. Lebensjahres bei weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 261 ermittelte 
Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß § 261 b Z).l erhöhen; sie gebührt ab diesem 
Zeitpunkt als Alterspension gemäß § 253 Abs. 1. 

Gleitpension 

§ 253 c. (1) Kann die vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer 
(-§ 253 b) nicht in Anspruch genommen werden, weil am Stichtag eine 
unselbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird, haben Anspruch auf Gleitpension 
der Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, die' Versicherte nach 
Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn 

1. die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 
2. am Stichtag 420 für die Bemessung der Leistung zu berücksichtigende 

Versicherungsmonate erworben sind, 
3. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor dem Stichtag 24 Beitragsmo­

nate der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nachgewiesen sind 
oder die letzten zwölf Versicherungsmonate vor dem Stichtag Beitragsmo­
nate der Pflichtversicherung oder Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 
bzw. Z 6 sind; fallen in den Zeitraum der letzten 36 Kalendermonate vor 
dem Stichtag Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw. Ersatzmonate 
gemäß § 227 Abs. 1 Z 6, so verlängert sich der Zeitraum um diese Zeiten bis 
zum Höchstausmaß von 42 Kalendermonaten, und 

4. die Arbeitszeit im Sinn des Abs. 2 reduziert wird. 

(2) Die Gleitpension gebührt als Teilpension im Ausmaß von 70 vH der nach 
§ 261 ermittelten Pension, wenn das Ausmaß der wöchentlichen Arbeitszeit 
höchstens 20 Stunden bei einer nach gesetzlichen Bestimmungen oder Normen 
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ASVG - Geltende Fassung ASVG - Vor g e s c h Ia gen e Fa s s u n g 

der kollektiven Rechtsgestaltung geleisteten Normalarbeitszeit oder höchstens 
50 vH der vor der Teilpension geleisteten (nach gesetzlichen Bestimmungen oder 

. Normen der kollektiven Rechtsgestaltung) zulässigen, mehr als 40 Stunden 
betragenden wöchentlichen Arbeitszeit beträgt. Sie gebührt im Ausmaß von 
50 vH der nach § 261 ermittelten Pension, wenn das Ausmaß der wöchentlichen 
Arbeitszeit höchstens 28 Stunden bei einer nach gesetzlichen Bestimmungen oder 
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung geleisteten Normalarbeitszeit oder 
höchstens 70 vH der vor der Teilpension geleisteten (nach gesetzlichen 
Bestimmungen oder Normen der kollektiven Rechtsgestaltung) zulässigen, mehr 
als 40 Stunden betragenden wöchentlichen Arbeitszeit beträgt. . , 

(3) Stellt der Versicherte vor Vollendung des 65. Lebensjahres, die Versicherte 
vor Vollendung des 60. Lebensjahres die Erwerbstätigkeit ein, ist die gemäß § 261 
ermittelte Pension gemäß § 261 b zu erhöhen und gebührt ab diesem Zeitpunkt 
als vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer. 

(4) Besteht bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen 
Versicherten bzw. des 60. Lebensjahres bei weiblichen Versicherten Anspruch auf 
Gleitpension, ist die gemäß § 26l. ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß 
§ 261 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt als Alterspension gemäß 
§ 253 Abs. 1. . 

Vorzeitige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 

§253 d. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit hat der (die) Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, 
wenn er (sie) 

1. die Wartezeit. erfüllt hat (§ 236), 
2. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor dem Stichtag 24 Beitragsmo­

nate der Pflichtversicherung oder innerhalb der letzten 180 Kalendermo­
nate vor dem Stichtag 36 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung nachweist, 

3. in mindestens der Hälfte der Beitragsmonate nach diesem Bundesgesetz 
während der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) eine gleiche 
oder gldchartige Tätigkeit ausgeübt hat und 

4. infolge seines (ihres) körperlichen oder geistigen Zustandes nicht mehr 
imstande ist, durch diese Tätigkeit (Z 3) wenigstens die Hälfte des Entgeltes 
zu . erwerben, das ein körperlich und geistig gesunder Versicherter 
regelmäßig durch eine solche Tätigkeit zu erzielen pflegt. ' 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

\ 
Invaliditätspension 

§ 254. (1) Anspruch auf Invaliditätspension hat der (die) Versicherte;wenn die 
Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) weder in der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz noch in der Pensionsversiche­
rung nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz noch in der Pensionsver­
sicherung nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert ist noch 
Anspruch auf einen der im § 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge 
hat 

1. bei dauernder Invalidität, 
2. bei vorübergehender Invalidität ab der 27. Woche ihres Bestandes; hiebei 

sind Zeiträume einer auf der gleichen Ursache beruhenden Invalidität 
zusammenzurechnen, wenn diese Zeiträume nicht mehr als vier Monate 
auseinanderliegen. 

Eine Pflichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung als Hausbesorger im 
Sinne des Hausbesorgergesetzes und eine Pflichtvetsicherung auf Grund eines am 
Stichtag bereits beendeten Beschäftigungsverhältnisses, aus dem dem (der) 
Versicherten noch ein Anspruch auf Kündigungsentschädigung oder ein 
Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld anstelle von Kündigungsentschädigung 
zusteht, haben hiebei außer Betracht zu bleiben. 

ASVG - Vor ge s chi ag e n e Fa s s u n g 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag weg, an dem der (die) 
Versicherte eine unselbständige oder selbständige Erwerbstätigkeit ausübt; eine 
Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein Erwerbseinkommen bezogen wird, das das 
nach § 5 Abs. 2 lit. c jeweils in Betracht kommende Monatseinkommen nicht 
übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Als Erwerbseinkommen auf Grund 
einer Erwerbstätigkeit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes 
bezeichneten Bezüge. Ist die Pension aus diesem Grund weggefallen und endet 
die Erwerbstätigkeit, so lebt die Pension auf die dem Träger der 
Pensionsversicherung erstattete Anzeige über das Ende der Erwerbstätigkeit im 
früher gewährten Ausmaß mit dem dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag 
wieder auf. 

(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen Versicherten, des 
60. Lebensjahres bei weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 261 ermittelte 
Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß § 261 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem 
Zeitpunkt als Alterspension gemäß § 253 Abs. 1. 

Invaliditätspension 

§ 254. (1) Anspruch auf Invaliditätspension hat der ( die) Versicherte, wenn die 
Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch nicht die 
Voraussetzung für eine Alterspension, eine vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer oder eine vorzeitige Alterspension wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit (dauernder Erwerbsunfähigkeit) nach diesem Bundesgesetz oder 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder nach dem Bauern-Sozi­
alversicherungsgesetz erfüllt hat, 

1. bei dauernder Invalidität, 
2. bei vorübergehender Invalidität ab der 27. Woche Ihres Bestandes; hiebei 

sind Zeiträume einer auf der gleichen Ursache beruhenden Invalidität 
zusammenzurechnen, wenn diese Zeiträume nicht mehr als vier Monate 
auseinanderliegen. 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

(2) bis (4) unverändert. 

Begriff der Invalidität 

§ 255. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Der Ve~sicherte gilt auch als invalid, wenn er 
a) das 55. Lebensjahr vollendet hat, 
b) am Stichtag 180 für die Bemessung der Leistung zu berücksichtigende 

Versicherungsmonate erworben hat, 
c) in mindestens der Hälfte der Beitragsmonate nach diesem Bundesgesetz 

während der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) eine gleiche 
oder gleichartige Tätigkeit ausgeübt hat und 

d) infolge seines körperlichen oder geistigen Zustandes nicht mehr imstande 
ist, durch diese Tätigkeit (lit. c) wenigstens die Hälfte des Entgeltes zu 
erwerben, das ein körperlich und geistig gesunder Versicherter regelmäßig 
durch eine solche Tätigkeit zu erzielen pflegt. 

(5) unverändert. 

Feststellung der Invalidität 

§ 255 a. Insoweit in einem Verfahren auf Zuerkennung einer Invaliditätspen­
sion nicht entschieden worden ist, weil der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 
Abs. 2) entweder in der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz oder in 
der Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
oder in der Pensionsversicherung nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz 

ASVG - Vor g e s chi a gen e F ass u n g 

(2) bis (4) unverändert. 

(5) Wurden Maßnahmen der Rehabilitation gewährt und wurde durch diese 
Maßnahmen das im § 300 Abs. 3 angestrebte Ziel erreicht, fällt die 
Invaliditätspension mit dem Monatsersten weg, ab dem das im Monat gebührende 
Erwerbseinkommen aus einer Beschäftigung, zu der der Pensionsbezieher durch 
die Rehabilitation befähigt wurde, das Zweifache der Bemessungsgrundlage und 
das 30fache der jeweils geltenden Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1) 
übersteigt. Ist die Pension aus diesem Grund weggefallen, so lebt sie auf die dem 
Träger der Pensionsversicherung erstattete Anzeige mit dem Ersten des Monats 
wieder auf, in dem das Erwerbseinkommen unter die genannten Grenzbeträge 
abgesunken ist. 

Begriff der Invalidität 

§ 255. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Aufgehoben. 

(5) unverändert. 

Feststellung der Invalidität 

§ 255 a. Aufgehoben. 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

pflichtversichert ist oder Anspruch auf einen der im § 23 Abs. 2 des 
Bezügegesetzes bezeichneten. Bezüge hat, ist er (sie) berechtigt, einen Antrag auf 
Feststellung der Invalidität zu stellen, über den der V ersicherungstr~ger in einem 
gesonderten Verfahren (§ 354 Z 4) zu entscheiden hat. 

Witwen(Witwer )pension 

§ 258. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Die Pension nach Abs. 1 gebührt nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 auch 
1. der Frau, 
2. dem Mann, 

deren (dessen) Ehe mit dem ( der) Versicherten für nichtig erklärt, aufgehoben 
oder geschieden worden ist, wenn ihr (ihm) der (die) Versicherte zur Zeit seines 
(ihres) Todes.Unterhalt (einen Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines gerichtlichen 
Urteiles, eines gerichtlichen Vergleiches oder einer vor Auflösung (Nichtigerklä­
rung) der Ehe eingegangenen vertraglichen Verpflichtung zu leisten hatte, und 
zwar sofern und solange die Frau (der Mann) nicht eine neue Ehe geschlossen 
hat. 

Alters(Invaliditäts)pension, Ausmaß 

§ 261. (1) Die Leistungen aus den Versicherungsfällen des Alters und die 
Invaliditätspension bestehen aus dem Steigerungsbetrag und dem Kinderzu­
schlag, bei . Vorliegen einer Höherversicherung auch aus dem besonderen 
Steigerungsbetrag nach § 248 Abs. 1. Der Steigerungsbetrag ist ein Hundertsatz 
der Bemessungsgrundlage. 

ASVG - Vor g e s chI ag e n e Fa s s u n g 

Witwen(Witwer)pension 

§ 258. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Die Pension nach Abs. 1 gebührt nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 auch 
1. der Frau, 
2. dem Mann, 

deren (dessen) Ehe mit dem (dei) Versicherten für nichtig erklärt, aufgehoben 
oder geschieden worden ist, wenn ihr (ihm) der (die) Versicherte zur Zeit seines 
(ihres) Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbeitrag) zu leisten hatte bzw. Unterhalt 
geleistet hat, und zwar . . 

a) auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, 
b) auf Grund eines gerichtlichen Vergleiches, 
c) auf Grund einer vor Auflösung (Nichtigerklärung) der Ehe eingegangenen 

vertraglichen Verpflichtung, 
d) regelmäßig zur Deckung des Unterhaltsbedarfs ab einem Zeitpunkt nach 

der Rechtskraft der Scheidung bis zu seinem (ihrem) Tod, mindestens 
während der Dauer des letzten Jahres vor seinem (ihrem) Tod, wenn die 
Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat, 

sofern und solange die Frau (der Mann) nicht eine neue Ehe geschlossen hat. 

Alters(Invaliditäts )pension, Ausmaß 

§ 261. (1) Die Leistungen aus den Versicherungsfällen des Alters und die 
Invaliditätspension bestehen aus dem Steigerungsbetrag, bei Vorliegen einer 
Höherversicherung auch aus dem besonderen Steigerungsbetrag gemäß § 248 
Abs. 1. Zur InvaliditätSpension gebührt ein Zurechnungs zu schlag nach Maßgabe 
des § 261 a. Der Steigerungsbetrag ist ein Hundertsatz der Bemessungsgrundlage. 
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ASVG - Geltende Fassung 

(2) Der Hundertsatz nach Abs. 1 beträgt für je zwölf Versicherungsmonate 

bis zum 360. Monat .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,9, 
vom 361. Monat an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,5. 

Ein Rest von weniger als zwölf Versicherungsmonaten wird in der Weise 
berücksichtigt, daß für jeden restlichen Monat ein Zwölfte! des nach der 
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden Hundertsatzes heranzuziehen ist; 
der sich ergebende Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu runden. 

(3) Liegt der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor der Vollendung des 50. Lebensjahres, 
erhöht sich der sich nach Abs. 2 ergebende Hundertsatz fm' je zwölf Monate .ab 
dem Stichtag bis zum Monatsersten nach Vollendung des 50. Lebensjahres um 1,9 
mit der Maßgabe, daß der so ermittelte Hundertsatz für den Steigerungsbetrag 50 
nicht übersteigt (Zurechnungszuschlag). Abs. 2 zweiter Satz gilt entsprechend. 

(4) Bei der Bemessung des Steigerungsbetrages sind höchstens 540 Versiche-
rungsmonate heranzuziehen. . 

(5) Fällt eine Pension innerhalb von fünf Jahren nach Wegfall einer anderen 
nach diesem Bundesgesetz festgestellten Pension der Pensionsversicherung an, so 
tritt für die Bemessung des bis zum Bemessungszeitpunkt der weggefallenen 
Leistung erworbenen Steigerungsbetrages bzw. Leistungszuschlages anstelle des 
sich nach Abs. 1 bis 4 ergebenden Hundertsatzes des Sieigerungsbetrages der für 
die weggefallene Leistung maßgebende Hundertsatz des Steigerungs betrages 
bzw. Leistungszuschlages. Ein Grundbetrag oder Grundbetragszuschlag, der in 
der weggefallenen Leistung enthalten war, ist beim Hundertsatz des 
Steigerungsbetrages zu berücksichtigen. Der ab dem Bemessungszeitpunkt der 
weggefallenen Leistung maßgebliche Hundertsatz des Steigerungsbetrages ergibt 
sich aus der Verminderung des zum Stichtag der neu anfallenden Leistung 
festgestellten Hundertsatzes des Steigerungsbetrages um den Hundertsatz des 
Steigerungsbetrages der weggefallenen Leistung. Der Hundertsatz des gesamten 

ASVG - Vorges,chlagene Fassung 

(2) Der Hundertsatz gemäß Abs. 1 beträgt für je zwölf Versicherungsmonate 

bis zum 360. Monat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,9, 
vom 361. Monat an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,5. 

Ein Rest von weniger als zwölf Versicherungsmonaten wird in der Weise 
berücksichtigt, daß für jeden restlichen Monat ein Zwölf tel des nach der 
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden Hundertsatzes heranzuziehen ist; 
der sich ergebende Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu runden. 

(3) Bei Inanspruchnahme einer Leistung nach dem 60. Lebensjahr bei Männern 
bzw. nach dem 55. Lebensjahr bei Frauen ist, sofern zu diesem Zeitpunkt nicht 
bereits ein bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf eine Pension aus einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme von Pensionen aus dem 
Versicherungsfall des Todes bestanden hat, der Hundertsatz gemäß Abs. 2 mit 
dem Faktor, der sich aus der Teilung der Zahl 80 durch die um acht Sechzigste! 
der Zahl der Monate, die bei Männern zwischen der Vollendung des 
60. Lebensjahres, bei Frauen zwischen der Vollendung des 55. Lebensjahres und 
dem Stichtag liegen, verminderte Zahl 80 ergibt, zu vervielfachen. Von den 
Monaten, die zwischen der Vollendung des 60. Lebensjahres bei Männern bzw. 
des 55. Lebensjahres bei Frauen und dem Stichtag liegen, sind höchstens 
60 Monate zu berücksichtigen. Der Faktor ist auf sechs Dezimalstellen zu 
runden. 

(4) Der Hundertsatz gemäß Abs. 2 bzw. 3 darf 80 nicht übersteigen. 
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ASVG - Geltende Fassung 

Steigerungsbetrages darf den Hundertsatz des Steigerungsbetrages bzw. 
Leistungszuschlages der weggefallenen Leistung nicht unterschreiten. 

Kinderzuschlag 

§ 261 a. (1) Der sich nach § 261 ergebende Hunqertsatz erhöht sich bei einer 
weiblichen Versicherten für jedes lebendgeborene Kind, sofern die Versicherte im 
Zeitpunkt der Geburt ihren Wohnsitz im Inland hat, unbeschadet Abs. 2 und 3, im 
Ausmaß von 3 vH der Bemessungsgrundlage, wenn mehrere Bemessungsgrundla­
gen angewendet werden, der höchsten Bemessungsgrundlage (Kinderzuschlag). 

(2) Die Summe der Hundertsätze nach Abs. 1 und nach § 261 Abs.2 in 
Verbindung mit § 261 Abs.3 darf einen Grenzhundertsatz nicht übersteigen; 
dieser beträgt bei Vorliegen von weniger als 61 Versicherungsmonaten 27. Er 
erhöht sich für jeden weiteren Versicherungsmonat ab dem 61. Monat um 0,1, 
darf jedoch 57 nicht übersteigen. 

(3) Liegt der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor der Vollend~mg des 50. Lebensjahres, 
so sind für die Feststellung des Grenzhundertsatzes nach Abs. 2 den 
Versicherungsmonaten auch Kalendermonate zuzurechnen, die zwischen dem 
Stichtag und dem Monatsersten nach der Vollendung des 50. Lebensjahres liegen, 
soweit der Grenzhundertsatz 57 nicht übersteigt. 

(4) Wird ein Kind an Kindes Statt angenommen und wird die Wahlkindschaft 
vor Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes begründet, so gebührt der 
Kinderzuschlag der Adoptivmutter anstelle. der im Abs.1 bezeichneten 
Versicherten. 

Erhöhung der Alterspension bei Aufschub der Ge1tendmachung des Anspruches 

§ 261 b. (1) Anspruch auf die erhöhte Alterspension hat der Versicherte, der die 
Alterspension gemäß § 253 Abs. 1 erst nach Erreichung des Anfallsalters in 
Anspruch nimmt, wenn er die Wartezeit (§ 236) nach den am Stichtag der 
erhöhten Alterspension in Geltung gestandenen Rechtsvorschriften erfüllt hat 
und keine Alterspension nach § 253 Abs. 2 bzw. Abs. 3 bezieht. Die Erhöhung 
beträgt für je weitere zwölf Versicherungsmonate des Pensionsaufschubes 

ASVG - Vor g e s chi a gen e Fa s s u n g 

Zurechnungszuschlag zur Invaliditätspension 

§ 261 a. (1) Zur Invaliditätspension gebührt zum Steigerungsbetraggemäß 
§ 261 Abs. 1 ein Zurechnungszuschlag, wenn der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor der 
Vollendung des 56. Lebensjahres liegt. 

(2) Der Zurechnungszuschlag gemäß Abs. 1 gebührt für je zwölf 
Kalendermonate ab dem Stichtag bis zum Monatsersten nach Vollendung des 
56. Lebensjahres mit 1,9 vH der Bemessungsgrundlage (§§ 238,241 bzw. 244 a) 
mit der Maßgabe, daß der so ermittelte Hundertsatz zusammen mit dem 
Hundertsatz gemäß § 261 Abs. 2 60 nicht übersteigt. § 261 Abs. 2 letzter Satz ist 
anzuwenden. 

(3) Der Zurechnungszuschlag gemäß Abs. 1 gebührt höchstens mit dem Betrag, 
um den die Summe aus einem Erwerbseinkommen und dem Steigerungsbetrag 
gemäß § 261 Abs.1 die Bemessungsgrundlage (§§ 238, 241 bzw. 244 a) 
unterschreitet. 

(4) Die Höhe des Zurechnungszuschlags ist unter Berücksichtigung eines 
allfälligen Erwerbseinkommens am Stichtag festzus~ellen. Der Zurechnungszu­
schlag ist ab Beginn des Monates nach der Änderung des Erwerbseinkommens 
neu festzusetzen. 

Erhöhung von Leistungen aus dem Versicherungsfall des Alters bei 
Inanspruchnahme einer Teilpension bzw. bei Wegfall der Pension 

§ 261 b. (1) Wird in den Fällen der §§ 253 Abs. 2 und 253 c, in denen eine 
Teilpension gewährt wurde, die neben dem Pensionsbezug ausgeübte 
Erwerbstätigkeit eingestellt, so gebührt dem (der) Versicherten ein erhöhter 
Steigerungsbetrag, der gemäß Abs. 3 und 4 zu berechnen ist. 
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ASVG - Geltende Fassung 

vom 61. bis zum 65. Lebensjahr ................................... 2 vH, 
vom 66. bis zum 70. Lebensjahr ................................... 3 vH, 
vom 71. Lebensjahr an ........................................... 5 vH 

der Alterspension gemäß § 253, die nach den am Stichtag der erhöhten 
Alterspension in Geltung gestandenen Rechtsvorschrifterr mit Beginn des 
Pensionsaufschubes gebührt hätte. 

(2) Für die Berechnung der Alterspension gemäß § 261 sind auch die nach der 
Erreichung des Anfallsalters erworbenen Versicherungszeiten heranzuziehen. 

ASVG - Vorgeschlagene Fassung 

(2) In den Fällen der §§ 253 a, 253 bund 253 d, in ~enen die Pension wegen 
einer Erwerbstätigkeit weggefallen ist, gebührt dem (der) Versicherten ab dem 
Erreichen des Anfallsalters für die Alterspension gemäß § 253 Abs. 1 ein erhöhter 
Stei7erungsbetrag, der gemäß Abs. 5 und 6 zu berechnen ist. 

(3) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der Pension, von der die 
Teilpension berechnet wurde, ist für je zwölf Kalendermonate der Inanspruch­
nahme der Teilpension 

bei einer Teilpension von 70 vH mit dem Faktor 1,009, 
bei einer Teilpension von 50 vH mit dem Faktor 1,015 

zu vervielfachen. Ein Rest von weniger als zwölf Monaten wird in der Weise 
berücksichtigt, daß für jeden restlichen Monat ein Zwölf tel des um 1 
verminderten Faktors zu errechnen und die Summe dieser Beträge aus den 
restlichen Monaten um 1 erhöht wird. Der sich ergebende Faktor ist auf fünf 
Dezimalstellen zu runden. Der Hundertsatz darf 80 nicht übersteigen. 

(4) Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der Hundertsatz gemäß Abs. 3 der zum 
auf den Zeitpunkt der Einstellung der Erwerbstätigkeit folgenden Monatsersten 
zu ermittelnden Bemessungsgrundlage. 

(5) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der Pension ist für je zwölf 
Kalendermonate des Wegfalls der Pension, in denen eine Pflichtversicherung 
nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, dem 
Sozialversicherungsgesetz der freiberuflich seibständig Erwerbstätigen oder dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz bestanden hat, mit dem Faktor 1,015 zu 
vervielfachen. Abs. 3 zweiter bis vierter Satz sind anzuwenden. 

(6) Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der Hundertsatz gemäß Abs. 5 der zum 
auf die Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen Versicherten, auf die 
Vollendung des 60. Lebensjahres bei weiblichen Versicherten folgenden 
Monatsersten zu ermittelnden Bemessungsgrundlage. 
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ASVG - Geltende Fassung 

Kinderzuschüsse 

§ 262. (1) Zu den Leistungen aus den Versicherungsfällen des Alters und zur 
Invaliditätspension gebührt für jedes Kind (§ 252) ein Kinderzuschuß. Für die 
Dauer des Anspruches auf Kinderzuschuß für ein im § 252 Abs. 1 Z 5 
bezeichnetes Kind gebühit für dieses Kind, wenn es gleichzeitig als Kind im Sinne 
des § 252 Abs. 1 Z 1,2, 3 oder 4 oder Abs. 2 gilt, aus diesen Gründen kein weiterer 
Kinderzuschuß. Über das vollendete 18. Lebensjahr wird der Kinderzuschuß nur 
auf besonderen Antrag gewährt. 

(2) Der Kinderzuschuß gebührt im Ausmaß von 5 vH der Bemessungsgrund­
lage, wenn mehrere Bemessungsgrundlagen angewendet sind, der höchsten 
Bemessungsgrundlage. Der Kinderzuschuß beträgt mindestens 135 Sund 
höchstens 650 S monatlich. An die Stelle des Betrages von 135 S tritt ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 i mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachte Betrag. 

ASVG - Vorgeschlagene Fassung 

Erhöhung der Alterspension bei Aufschub der Geltendmachung des Anspruches 

§ 261 c. (1) Anspruch auf die erhöhte Alterspension hat der (die) Versicherte, 
der (die) die Alterspension gemäß § 253 Abs. 1 erst nach Erreichung des 
Anfallsalters in Anspruch nimmt, wenn er (sie) die Wartezeit (§ 236) nach den am 
Stichtag der erhöhten Alterspension in Geltung gestandenen Rechtsvorschriften 
erfüllt hat und vor diesem Zeitpunkt nicht bereits ein bescheidmäßig zuerkannter 
Anspruch auf Pension aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme 
v'on Pensionen des Versicherungsfalles des Todes besteht bzw. bestanden hat. Die 
Erhöhung beträgt für je weitere zwölf Versicherungsmonate des Pensions auf­
schubes 

vom 61. bis zum 65. Lebensjahr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 vH, 
vom 66. bis zum 70. Lebensjahr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 vH, 
vom 71. Lebensjahr an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 vH 

der Alterspension gemäß § 253, die nach den am Stichtag der erhöhten 
Alterspension in Geltung gestandenen Rechtsvorschriften mit Beginn des 
Pensionsaufschubes gebührt hätte. 

(2) Für die Berechnung der Alterspension gemäß § 261 sind auch die nach der 
Erreichung des Anfallsalters erworbenen Versicherungszeiten heranzuziehen. 

Kinderzuschüsse 

§ 262. (1) Zu den Leistungen aus den Versicherungsfällen des Alters und zur 
Invaliditätspension gebührt für jedes Kind (§ 252) ein Kinderzuschuß. Für die 
Dauer des Anspruches auf Kinderzuschuß gebührt für ein und dasselbe Kind kein 
weiterer Kinderzuschuß. Über das vollendete 18. Lebensjahr wird der 
Kinderzuschuß nur auf besonderen Antrag gewährt. 

(2) Der Kinderzuschuß beträgt 300 S monatlich. 
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ASVG - Geltende Fassung 

Witwen(Witwer)pension, Ausmaß 

§ 264. (1) Die Witwen(Witwer)pension beträgt, wenn der (die) Versicherte im 
Zeitpunkt des Todes 

a) keinen Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension hatte, 60 vH der Pension, 
auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

b) Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension hatte, ohne nach deren Anfall 
weitere Beitragszeiten der Pflichtversicherung erworben zu haben, 60 vH 
dieser Pension; 

c) Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension und nach deren Anfall weitere 
Beitragszeiten der Pflichtversicherurtg nach diesem Bundesgesetz, dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder dem Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetz erworben hatte, 60 vH der Invaliditäts(Alters)pension; hiebei 
ist das Ausmaß der in der Invaliditäts(Alters)pension berücksichtigten 
Steigerungsbeträge (§ 261 Abs.2) um die auf diese Beitragszeiten 
entfallenden Steigerungsbeträge zu erhöhen, und zwar bis zum 
Höchstausmaß von 540 Versicherungsmonaten; ein in der Invaliditäts(Al­
ters)pension allenfalls berücksichtigter Zurechnungszuschlag (§ 261 Abs. 3) 
vermindert sich entsprechend. 

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension haben Kinderzuschlag, 
Kinderzuschüsse und Hilflosenzuschuß außer Ansatz zu bleiben. 

ASVG - Vorgeschlagene Fassung 

Witwen(Witwer)pension, Ausmaß ab 1. Juli 1993 

§ 264. (1) Die Witwen(Witwer)pension beträgt, wenn der (die) Versicherte im 
Zeitpunkt des Todes 

1. keinen Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension hatte, 60 vH der Pension, 
auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

2. Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension hatte, ohne nach deren Anfall 
weitere Beitragszeiten der Pflichtversicherung erworben zu haben, 60 vH 
dieser Pension; 

3. Anspruch auf Invaliditätspension und nach deren Anfall weitere 
Beitragszeiten der Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz, dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder dem Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetz erworben hatte, 60 vH der .Invaliditätspension; hiebei ist das 
Ausmaß der in der Invaliditätspension berücksichtigten Steigerungsbeträge 
(§ 261) um die auf die Beitragszeiten entfallenden Steigerungsbeträge zu 
erhöhen. Ein in der Invaliditätspension allenfalls enthaltener Zurechnungs­
zuschlag (§ 261 a Abs. 1 und 2) ist unter Berücksichtigung der weiteren 
Beitragszeiten entsprechend zu vermindern. Das Gesamtausmaß der 
Pension darf 80 vH der Bemessungsgrundlage nicht übersteigen; 

4. Anspruch auf Alterspension (§ 253), vorzeitige Alterspension bei Arbeitslo­
sigkeit (§ 253 a), vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer 
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ASVG - Gel t end e Fa s s u n g 

(2) Aufgehoben. 

(3) Aufgehoben. 

(4) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258 Abs.4 darf den gegen den 
Versicherten (die Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes bestehenden und mit 
dem im Zeitpunkt des Pensionsanfalles für das Jahr des Todes geltenden 
Aufwertungsfaktor (§ 108 c) aufgewerteten Anspruch auf Unterhalt (Unterhalts­
beitrag), vermindert um eine der (dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der) 
Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 gebührende Witwen(Witwer)rente, sowie die 

ASVG - Vor g e s chi a gen e F ass u n g 

(§ 253 b), Gleitpension (§ 253 c) oder vorzeitige Alterspension wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 253 d) und nach deren Anfall weitere 
Beitragszeiten der Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz, dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder dem Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetz erworben hatte, 60 vH der unter Anwendung des § 261 b zu 
ermittelnden Pension. 

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension haben Kinderzuschüsse außer 
Ansatz zu bleiben. Ein zur Invaliditätspension gebührender Zurechnungszuschlag 
ist ohne Anwendung des § 261 a Abs. 3 zu ermitteln. 

(2) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258 Abs. 4 lit. abis c darf den gegen 
den Versicherten (die Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes bestehenden und 
mit dem im Zeitpunkt des Pensionsanfalles für das Jahr des Todes geltenden 
Aufwertungsfaktor (§ 108 Abs. 4) aufgewerteten Anspruch auf Unterhalt 
(Unterhaltsbeitrag), vermindert um eine der (dem) Anspruchsberechtigten nach 
dem (der) Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 gebührende Witwen(Witwer)rente, 
sowie die der hinterlassenen Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben 
Versicherungsfall gebührende Witwen(Witwer)pension nicht übersteigen. Eine 
vertraglich oder durch gerichtlichen Vergleich übernommene Erhöhung des 
Unterhaltes (Unterhaltsbeitrages) bleibt außer Betracht, wenn seit dem Abschluß 
des Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod nicht mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(3) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258 Abs. 4 lit. d darf den vom 
Versicherten bzw. von der Versicherten in dem dort genannten Zeitraum, 
längstens jedoch während der letzten drei Jahre vor seinem (ihrem) Tod 
geleisteten durchschnittlichen monatlichen Unterhalt, vermindert um eine der 
(dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der) Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 
gebührende Witwen(Witwer)rente, sowie die der hinterlassenen Witwe (dem 
hinterlassenen Witwer) aus demselben Versicherungsfall gebührende Wit­
wen(Witwer)pension nicht übersteigen. Eine Erhöhung des Unterhaltes bleibt 
außer Betracht, wenn seit dem Zeitpunkt der Erhöhung bis zum Tod nicht 
mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(4) Abs. 2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn 
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ASVG - Geltende Fassung 

der hinterlassenen Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben 
Versicherungsfall gebührende Witwen(Witwer)pension nicht übersteigen. Eine 
vertraglich oder durch gerichtlichen Vergleich übernommene Erhöhullg des 
Unterhaltes (Unterhaltsbeitrages) bleibt außer Betracht, wenn seit dem Abschluß 
des Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod nicht mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(5) Abs. 4 ist nicht anzuwenden, wenn 
a) das auf Scheidung lautende Urteil den Ausspruch nach § 61 Abs.3 des 

Ehegesetzes enthält, . 
b) die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert und 
c) die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des 

Scheidungsurteiles das 40. Le,bensjahr vollendet hat. 
Die unter lit. c genannte Voraussetzung entfällt, wenn 

aa) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft 
des Scheidungsurteiles erwerbsunfähig ist oder 

bb) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine Waisenpension für ein Kind 
im Sinne des § 252 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern dieses Kind aus 
der geschiedenen Ehe stammt oder von den Ehegatten gemeinsam an 
Kindes Statt angenommen worden ist und das Kind in allen diesen 
Fällen im Zeitpunkt des Todes des in Betracht kommenden Elternteiles 
ständig in Hausgemeinschaft (§ 252 Abs. 1 letzter Satz) mit dem 

ASVG - Vor ge s chI ag e n e Fa s s u n g 

1. das auf Scheidung lautende Urteil den Ausspruch nach § 61 Abs.3 des 
Ehegesetzes enthält, 

2. die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert und 
3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des 

Scheidungsurteiles das 40. Lebensjahr vollendet hat. 

Die unter Z 3 genannte Voraussetzung entfällt, wenn 
a) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des 

Scheidungsurteiles erwerbsunfähig ist oder 
b) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine Waisenpension für ein Kind im 

Sinne des § 252 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern dieses Kind aus der 
geschiedenen Ehe stammt oder von den Ehegatten gemeinsam an Kindes 
Statt angenommen worden ist und das Kind in allen diesen Fällen im 
Zeitpunkt des Todes des in Betracht kommenden Elternteiles ständig in 
Hausgemeinschaft (§ 252 Abs. 1 letzter Satz) mit dem anderen Eheteillebt. 
Das Erfordernis der ständigen Hausgemeinschaft entfällt bei nachgebore­
nen Kindern. 
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ASVG - Gel t end e F ass un g 

anderen Eheteillebt. Das Erfordernis der ständigen Hausgemeinschaft 
entfällt bei nachgeborenen Kindern. 

Witwen(Witwer)pension, Ausmaß 

§ 264. (1) Die Witwen(Witwer)pension beträgt, wenn der (die) Versicherte im 
Zeitpunkt des Todes 

a) keinen Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension hatte, 60 vH der Pension, 
auf die er ( sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

b) Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension hatte, ohne nach deren Anfall 
weitere Beitragszeiten der Pflichtversicherung erworben zu haben, 60 vH 
dieser Pension; 

c) Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension und nach deren Anfall weitere 
Beitragszeiten der Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz, dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder dem Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetz erworben hatte, 60 vH der Invaliditäts(Alters)pension; hiebei 
ist das Ausmaß der in der Invaliditäts(Alters)pension berücksichtigten 
Steigerungsbeträge (§ 261 Abs.2) um die auf diese Beitragszeiten 
entfallenden Steigerungsbeträge zu erhöhen, und zwar bis zum 
Höchstausmaß von 540 Versicherungsmonaten; ein in der Invaliditäts(AI­
ters)pension allenfalls berücksichtigter Zurechnungszuschlag (§ 261 Abs. 3) 
vermindert sich entsprechend. 

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension haben Kinderzuschlag, 
Kinderzuschüsse und Hilflosenzuschuß außer Ansatz zu bleiben. 

ASVG - Vor g es chi a gen e Fa s s u n g 

Witwen(Witwer)pension, Ausmaß ab 1. Jänner 1995 

§ 264. (1) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pension ergibt sich aus einem 
Hundertsatz der Pension des (der) Versicherten. Als Pension gilt, wenn der (die) 
Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

1. keinen Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension hatte, die Pension, auf die 
er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

2. Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension hatte, ohne nach deren Anfall 
weitere Beitragszeiten der Pflichtversicherung erworben zu haben, diese 
Pension; 

3. Anspruch auf Invaliditätspension und nach deren Anfall weitere 
Beitragszeiten der Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz, dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder. dem Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetz erworben hatte, diese Invaliditätspension; hiebei ist das Ausmaß 
der in der Invaliditätspension berücksichtigten Steigerungsbeträge (§ 261) 
um die auf die Beitragszeiten entfallenden Steigerungsbeträge zu erhöhen. 
Ein in der Invaliditätspension allenfalls enthaltener Zurechnungszuschlag 
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ASVG - Geltende Fassung 

(2) Aufgehoben. 

(3) Aufgehoben. 

(4) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258 Abs.4 darf den gegen den 
Versicherten (die Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes bestehenden und mit 
dem im Zeitpunkt des Pensionsanfalles für das Jahr des Todes geltenden 
Aufwertungsfaktor (§ 108 c) aufgewerteten Arispruch auf Unterhalt (Unterhalts­
beitrag), vermindert um eine der (dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der) 

ASVG - Vor g e s chi a gen e Fa s s u n g 

(§ 261 a Abs. 1 und 2) ist unter Berücksichtigung der weiteren 
Beitragszeiten entsprechend zu vermindern. Das Gesamtausmaß der 
Pension darf 80 vH·der Bemessungsgrundlage nicht übersteigen; 

4. Anspruch auf Alterspension (§253), vorzeitige Alterspension bei Arbeitslo­
sigkeit (§ 253 a), vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer 
(§ 253 b), Gleitpension (§ 253 c) oder vorzeitige Alterspension wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 253 d) und nach deren Anfall weitere 
Beitragszeiten der Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz, dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder dem Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetz erworben hatte, die unter Anwendung des § 261 b zu 
ermittelnde Pension. 

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension haben Kinderzuschüsse außer 
Ansatz zu bleiben. Ein zur Invaliditätspension gebührender Zurechnungszuschlag 
ist ohne Anwendung des § 261 a Abs. 3 zu ermitteln. 

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst die Bemessungsgrundlage 
der Witwe (des Witwers) durch die Bemessungsgrundlage des (der) Verstorbenen 
geteilt, auf drei Dezimalstellen gerundet und mit der Zahl 24 vervielfacht. Der 
Hundertsatz ergibt sich sodann aus der Verminderung der Zahl 76 um die vorhin 
ermittelte Zahl. Er beträgt jedoch mindestens 40 und höchstens 60. 

(3) Als Bemessungsgrundlage der Witwe (des Witwers) im Sinne des Abs. 2 gilt 
die zum Zeitpunkt des Todes des (der) Versicherten zu ermittelnde 
Bemessungsgrundlage im Sinne der §§ 238, 241 bzw. 244 a. Bezieht die Witwe 
(der Witwer) im Zeitpunkt des Todes des (der) Versicherten eine Pension aus der 
,Pensionsversicherung, so gilt als Bemessungsgrundlage der Witwe (des Witwers) 
die für diese Pension maßgebliche Bemessungsgrundlage; § 108 h Abs.4 ist 
entsprechend anzuwenden. Kommen mehrere Bemessungsgruncllagen in 
Betracht, ist die höchste heranzuziehen. Läßt sich eine Bemessungsgrundlage 
nicht ermitteln, weil die Witwe (der Witwer) ab dem Jahre 1956 ausschließlich' 
Erwerbseinkünfte im Ausland erzielte bzw. sich ausschließlich in einem 
pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis befand, so ist § 241 anzuwenden. 

(4) Als Bemessungsgrundlage der (des) Verstorbenen im Sinne des Abs. 2 gilt 
die zum Zeitpunkt des Todes des (der) Versicherten zu ermittelnde 
Bemessungsgrundlage im Sinne der §§ 238, 241 bzw. 244 a. Bezieht er (sie) im 
Zeitpunkt des Todes eine Pension aus der Pensionsversicherung, so gilt als 
Bemessungsgrundlage die für diese Pension maßgebliche Bemessungsgrundlage ; 
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ASVG - Gel t end e Fa s s u n g 

Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 gebührende Witwen(Witwer)rente, sowie die 
der hinterlassenen Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben 
Versicherungsfall gebührende Witwen(Witwer)pension nicht übersteigen. Eine 
vertraglich oder durch gerichtlichen Vergleich übernommene Erhöhung des 
Unterhaltes (Unterhaltsbeitrages) bleibt außer Betracht, wenn seit dem Abschluß 
des Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod nicht mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(5) Abs. 4 ist nicht anzuwenden, wenn 
a) das auf Scheidung lautende Urteil den Ausspruch nach § 61 Abs.3 des 

Ehegesetzes enthält, 
b) die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert und 
c) die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des 

Scheidungsurteiles das 40. Lebensjahr vollendet hat. 
Die unter lit. c genannte Voraussetzung entfällt, wenn 

aa) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft 
des Scheidungsurteiles erwerbsunfähig ist oder 

bb) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine Waisenpension für ein Kind 
im Sinne des § 252 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern dieses Kind aus 
der geschiedenen Ehe stammt oder von den Ehegatten gemeinsam an 
Kindes Statt angenommen worden ist und das Kind in allen diesen 
Fällen im Zeitpunkt des Todes des in Betracht kommenden Elternteiles 
ständig in Hausgemeinschaft (§ 252 Abs.·l letzter Satz) mit dem 
anderen Eheteillebt. Das Erfordernis der ständigen Hausgemeinschaft 
entfällt bei nachgeborenen Kindern. 

ASVG - Vorgeschlagene Fassung 

§ 108 h Abs.4 ist entsprechend anzuwenden. Kommen mehrere Bemessungs­
grundlagen in Betracht, ist die höchste heranzuziehen. 

(5) Dem Bezug einer Pension aus der Pensionsversicherung im Sinne des Abs. 3. 
ist gleichzuhalten 

1. der Bezug eines Ruhegenusses auf Grund des Pensionsgesetzes 1965 bzw. 
gleichartiger landesgesetzlicher Regelungen; 

2. der Bezug eines Ruhegenusses, Übergangsbeitrages oder Unterhaltsbeitra­
ges nach dem Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BGBI. Nr. 302/1984, dem 
Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BGBI. 
Nr. 296/1985, dem Bezügegesetz, BGBI. Nr. 273/1972, der Salinenarbei­
ter-Pensionsordnung 1967, BGBI. Nr. 5/1968, dem Post- und Telegraphen­
Pensionsgesetz 1967, BGBI. Nr. 231, dem Bundesgesetz vom 1. Juli 1967 
über die Pensionsansprüche der Zivilbediensteten der ehemaligen k. u. k. 
Heeresverwaltung und ihrer Hinterbliebenen, BGBI. Nr.255, dem 
Verfassungsgerichtshofgesetz, BGBI. Nr. 85/1953, dem Dorotheumsgesetz, 
BGBI. Nr.66/1979, dem Bundestheaterpensionsgesetz, BGBI. 
Nr. 159/1958, § 163 Abs. 8 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBI. 
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ASVG - Geltende Fassung ASVG - Vor g e s chi ag e ne Fa s s u n g 

Nr.333, der Bundesbahn-Pensionsordnung 1966, BGBI. Nr.313, 
Dienst(Pensions)ordnungen für ehemalige Dienstnehmer öffentlich-rechtli­
cher Körperschaften, Fonds, Stiftungen, Anstalten und Betriebe, die vom 
Bund, einem Bundesland, einem Gemeindeverband oder einer Gemeinde 
verwaltet werden, ferner ein Ruhebezug oder eine gleichartige Leistung 
nach den Pensionsvorschriften für die Österreichische Nationalbank, nach 
Dienst(Pensions)ordnungen für ehemalige Dienstnehmer von sonstigen 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie von Einrichtungen, die der 
Kontrolle des Rechnungshofes unterliegen; dabei gilt als Bemessungsgrund­
lage im Sinne des Abs. 3 die Berechnungsgrundlage gemäß § 15 Abs. 3 des 
Pensionsgesetzes 1965 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. N r .... 
bzw. vergleichbare Berechnungsgrundlagen nach anderen Regelungen für 
Bezüge gemäß Z 2; 

3. ein Bezug im Sinne des § 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes. 

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen des (der) Hinterbliebenen 
und der gemäß Abs. 2 berechneten Hinterbliebenenpension nicht den Betrag von 
16000 S, so ist, solange diese Voraussetzung zutrifft, der Hundertsatz der 
Wirwen(Witwer)pension soweit zu erhöhen, daß die Summe aus eigenem 
Einkommen und Hinterbliebenenpension den genannten Betrag erreicht. Der so 
ermittelte Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In den Fällen, in denen eine 
mit dem Hundertsatz von 60 bemessene Witwen(Witwer)pension den Betrag von 
16 000 S überschreitet, tritt diese an die Stelle des Betrages von 16000 S. An die 
Stelle des Betrages von 16 000 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 
1. Jänner 1996, der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachte Betrag. Als eigenes Einkommen gelten 
jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger, Erwerbstätigkeit, die 
Bezüge im Sinne des § 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes, wiederkehrende 
Geldleistungen aus der gesetzlichen Sozialversicherung einschließlich der 
Arbeitslosenversicherung sowie Ruhe(Ver'sorgungs)genüsse. 

(7) Die Erhöhung der Witwen(Wirwer)pension nach Abs. 6 ist erstmalig auf 
Grund des Pensionsantrages festzustellen. Sie gebührt ab dem Tag, an dem die 
Voraussetzungen für die Erhöhung erfüllt sind. Werden die Voraussetzungen für 
eine (weitere) Erhöhung zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt, gebührt diese auf 
besonderen Antrag. Die Erhöhung gebührt bis zum Ablauf des Monats, in dem 
die Voraussetzungen weggefallen sind. Das gleiche gilt für die Festsetzung eines 
geringeren Ausmaßes der Erhöhung. 
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ASVG - Geltende Fassung ASVG - Vor g e s chI ag e n e Fa s s u n g 

(8) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258 Abs. 4 lit. abis c darf den gegen 
den Versicherten (die Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes bestehenden und 
mit dem im Zeitpunkt des Pensionsanfalles für das Jahr des Todes geltenden 
Aufwertungsfaktor (§ 108 Abs. 4) aufgewerteten Anspruch auf Unterhalt 
(Unterhaltsbeitrag), vermindert um eine der (dem) Anspruchsberechtigten nach 
dem (der) Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 gebührende Witwen(Witwer)rente 
sowie die der hinterlassenen Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben 
Versicherungsfall gebührende Witwen(Witwer)pension nicht übersteigen. Eine 
vertraglich oder durch gerichtlichen Vergleich übernommene Erhöhung des 
Unterhaltes (Unterhaltsbeitrages) bleibt außer Betracht, wenn seit dem Abschluß 
des Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod nicht mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(9) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258 Abs.4 lit. d darf den vom 
Versicherten bzw. von der Versicherten in dem dort genannten Zeitraum, 
längstens jedoch während der letzten drei Jahre vor seinem (ihrem) Tod 
geleisteten durchschnittlichen monatlichen Unterhalt, vermindert um eine der 
(dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der) Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 
gebührende Witwen(Witwer)rente, sowie die der hinterlassenen Witwe (dem­
hinterlassenen Witwer) aus demselben Versicherungsfall gebührende Wit­
wen(Witwer)pension, nicht übersteigen. Eine Erhöhung des Unterhaltes bleibt 
außer Betracht wenn seit dem Zeitpunkt der Erhöhung bis zum Tod nicht 
mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(10) Abs. 8 und 9 sind nicht anzuwenden, wenn 
1. das auf Scheidung lautende Urteil den Ausspruch nach § 61 Abs.3 des 

Ehegesetzes enthält, 
2. die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert und 
3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des 

Scheidungsurteiles das 40. Lebensjahr vollendet hat. 

Die unter Z 3 genannte Voraussetzung entfällt, wenn 
a) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des 

Scheidungsurteiles erwerbsunfähig ist oder 
b) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine Waisenpension für ein Kind im 

Sinne des § 252 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern dieses Kind aus der 
geschiedenen Ehe stammt oder von den Ehegatten gemeinsam an Kindes 
Statt angenommen worden ist und das Kind in allen diesen Fällen im 
Zeitpunkt des Todes des in Betracht kommenden Elternteiles ständig in 
Hausgemeinschaft (§ 252 Abs. 1 letzter Satz) mit dem anderen Eheteillebt. 
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ASVG - Geltende Fassung 

Waisenpension, Ausmaß 

§ 266. Die Waisenpension beträgt für jedes einfach verwaiste Kind 40 vH, für 
jedes doppelt verwaiste Kind 60 vH der Witwen(Witwer)pension nach § 264 
Abs. 1, auf die nach dem verstorbenen Elternteil Anspruch besteht oder bestünde; 
die Erhöhung des Hundertsatzes nach § 261 durch den Kinderzuschlag bleibt 
hiebei unberücksichtigt. Ein Zur Witwen(Wiiwer)pension gebührender Hilflosen­
zuschuß bleibt hiebe i außer Ansatz. 

Höchstausmaß der Hinterbliebenenpensionen 

§ 267. Alle Hinterbliebenenpensionen (§§ 264 Abs.l und 266) zusammen 
dürfen nicht höher sein als die um 10 v H ihres Betrages erhöhte' 
Invaliditäts (Alters)pension, auf die der (die) Versicherte bei seinem (ihrem) 
Ableben Anspruch gehabt hat oder gehabt hätte, samt den jeweils in Betracht 
kommenden Kinderzuschüssen; allfällige Hilflosenzuschüsse haben hiebei außer 
Ansatz zu bleiben. Innerhalb dieses Höchstausmaßes sind alle Pensionen 
verhältnismäßig zu kürzen. Hiebei sind Witwen(Witwer)pensionen gemäß § 258 
Abs. 4 und § 264 Abs. 5 nicht zu berücksichtigen; diese dürfen jedoch den Betrag 
der gekürzten Witwen(Witwer)pension nach § 258 Abs. 1 nicht übersteigen und 
sind innerhalb dieses Höchstausmaßes verhältnismäßig zu kürzen. 

Abfmdung 

§ 269. (1) unverändert. 

(2) Die Abfindung beträgt im Falle des Abs. 1 Z 1 das Sechs fache der 
Bemessungsgrundlage (§ 238), wenn aber weniger als sechs Versicherungsmonate 
vorliegen, die Summe der Monatsbeitragsgrundlagen (§ 242 Abs.' 2) in diesen 
Versicherungsmonaten. Im Falle des Abs. 1 Z 2 beträgt die Abfindung das 
Dreifache der Bemessungsgrundlage (§ 238). 

(3) unverändert. 

ASVG - Vor g e s chI a gen e Fa s s u n g 

Das Erfordernis der ständigen Hausgemeinschaft entfällt bei nachgebore­
nen Kindern. 

Waisenpension, Ausmaß 

§ 266. Die Waisenpension beträgt für jedes einfach verwaiste Kind 40 vH, für 
jedes doppelt verwaiste Kind 60 vH einer nach dem verstorbenen Elternteil mit 
dem Hundertsatz 60 ermittelten Witwen(Witwer)pension nach § 264 Abs. 1. 

Höchstausmaß der Hinterbliebenenpensionen 

§ 267. Alle Hinterbliebenenpensionen (§§ 264 und 266) zusammen dürfen nicht 
höher sein als die um 10 vH ihres Betrages erhöhte Invaliditäts(Alters)pension, 
auf die der (die) Versicherte bei seinem (ihrem) Ableben Anspruch gehabt hat 
oder gehabt hätte, samt den jeweils in Betracht kommenden Kinderzuschüssen; 
allfällige Hilflosenzuschüsse haben hiebei außer Ansatz zu bleiben. Innerhalb 
dieses Höchstausmaßes sind alle Pensionen verhältnismäßig zu kürzen. Hiebei 
sind Witwen(Witwer)pensionen gemäß § 258 Abs.4 und § 264 Abs. 4 nicht zu 
berücksichtigen; diese dürfen jedoch den Betrag der gekürzten Witwen(Wit­
wer)pension nach § 258 Abs. 1 nicht übersteigen und sind innerhalb dieses 
Höchstausmaßes verhältnismäßig zu kürz~n. 

Abfindung 

§ 269. (1) unverändert. 

(2) Die Abfindung beträgt im Falle des Abs. 1 Z 1 das Sechsfache der 
Bemessungsgrundlage (§ 238), wenn aber weniger als sechs Versicherungsmonate 
vorliegen, die Summe der Monatsbeitragsgrundlagen (§ 242 Abs. 1) in diesen 
Versicherungsmonaten. Im Falle des Abs. 1 Z 2 beträgt die Abfindung das 
Dreifache der Bemessungsgrundlage (§ 238). 

(3) unverändert. 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

Leistungen mit Ausnahme der Berufsunfähigkeitspension 

§ 270. In der Pensiorisversicherung der Angestellten gelten für die Begründung 
der Ansprüche auf die Alterspension, die erhöhte Alterspension, die vorzeitige 
Alterspension bei Arbeitslosigkeit und die vorzeitige Alterspension bei .langer 
Versicherungsdauer, die Hinterbliebenenpensionen und die Abfindung sowie für 
die Bemessung dieser Leistungen, für die Gewährung von Zuschüssen zu diesen 
und für die Abfertigung der Witwen(Witwer)pension die in Abschnitt II für die 
bezüglichen Leistungen aus der Pensionsversicherung der Arbeiter getroffenen 
Bestimmungen entsprechend. 

Berufsunfähigkeitspension 

§ 271. (1) Anspruch auf Berufsunfähigkeitspension hat der (die) Versicherte, 
wenn die Wartezeit erfüllt ist(§ 236) und er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) weder 
in der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz noch in der 
Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz noch in 
der Pensionsversicherung nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz pflicht­
versichert ist, noch Anspruch auf einen der im § 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes . 
bezeichneten Bezüge hat 

1. bei dauernder Berufsunfähigkeit, 
2. bei vorübergehender Berufsunfähigkeit ab der 27. Woche ihres Bestandes; 

hiebei sind Zeiträume einer auf der gleichen Ursache beruhenden 
Berufsunfähigkeit zusammenzurechnen, wenn diese Zeiträume nicht mehr 
als vier Monate auseinanderliegen. 

Eine Pflichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung als Hausbesorger im 
Sinne des Hausbesorgergesetzes und eine Pflichtversicherung auf Grund eines am 
Stichtag bereits beendeten Beschäftigungsverhältnisses, aus dem dem (der) 
Versicherten noch ein Anspruch auf Kündigungsentschädigung oder ein 
Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld anstelle von Kündigungsentschädigung 
zusteht, haben hiebei außer Betracht zu bleiben. 

(2) unverändert. 

(3) § 254 Abs. 3 und 4 und § 256 sind entsprechend anzuwenden. 

Begriff der Berufsunfähigkeit 

§ 273. (1) und (2) unverändert. 

ASVG - Vorgeschlagene Fassung 

Leistungen mit Ausnahme der Berufsunfähigkeitspension 

§ 270. In der Pensionsversicherung der Angestellten gelten für die Begründung 
der Ansprüche auf die Alterspension, die erhöhte Alterspension, die vorzeitige 
Alterspension bei Arbeitslosigkeit, die vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer, die Gleitpension, die vorzeitige Alterspension wegen 
geminderter Arbei~sfähigkeit, die Hinterbliebenenpensionen und die Abfindung 
sowie für die Bemessung dieser Leistungen, für die Gewährung von Zuschüssen 
zu diesen und für die Abfertigung der Witwen(Witwer)pension die in Abschnitt II 
für die bezüglichen Leistungen aus der Pensionsversicherung der Arbeiter 
getroffenen Bestimmungen entsprechend. 

Berufsunfähigkeitspension 

§ 271. (1) Anspruch auf Berufsunfähigkeitspension hat der (die) Versicherte, 
wenn die Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch 
nicht die Voraussetzungen für eine Alterspension, eine vorzeitige Alterspension 
bei langer Versichetungsdauer oder eine vorzeitige Alterspension wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit (dauernder Erwerbsunfähigkeit) nach diesem 
Bundesgesetz oder nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz erfüllt hat, 

1. bei dauernder Berufsunfähigkeit, 
2. bei vorübergehender Berufsunfähigkeit ab der 27. Woche ihres Bestandes; 

hiebei sind Zeiträume einer auf der gleichen Ursache beruhenden 
Berufsunfähigkeit zusammenzurechnen, wenn diese Zeiträume nicht mehr 
als vier Monate auseinanderliegen. 

(2) unverändert. 

(3) § 254 Abs. 3 bis 5 und § 256 sind entsprechend anzuwenden. 

Begriff der Berufsunfähigkeit 

§ 273. (1) und (2) unverändert. 
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ASVG - Geltende Fassung 

(3) Der Versicherte gilt auch als berufsunfähig, wenn er 
a) das 55. Lebensjahr vollendet hat, 
b) am Stichtag 180 für die Bemessung der Leistung zu berücksichtigende 

, Versicherungsmonate erworben hat, 
c) in mindestens der Hälfte der Beitragsmonate nach diesem Bundesgesetz 

während der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) eine gleiche 
oder gleichartige Tätigkeit ausgeübt hat und 

d) infolge seines körperlichen oder geistigen Zustandes nicht mehr imstande 
ist, durch diese Tätigkeit (lit. c) wenigstens die Hälfte des Entgeltes zu 
erWerben, das ein körperlich und geistig gesunder Versicherter regelmäßig 
durch eine solche Tätigkeit zu erzielen pflegt. 

Feststellung der Berufsunfähigkeit 

§ 273 a. Insoweit in einem Verfahren. auf Zuerkennung einer Berufsunfähig­
keitspension nicht entschieden worden ist, weil der (die) Versicherte am Stichtag 
(§ 223 Abs. i) entweder in der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
oder in der Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsge­
setz oder in der Pensionsversicherung nach dem Bauern-Sozialversicherungsge­
setz pflichtversichert ist oder Anspruch auf einen der im § 23 Abs. 2 des 
Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge hat, ist er (sie) berechtigt, einen Antrag auf 
Feststellung der Berufsunfähigkeit zu stellen, über den der Versicherungsträger in 
einem gesonderten Verfahren (§ 354 Z 4) zu entscheiden hat. 

Berufsunfähigkeitspension, Ausmaß 

§ 274. Für die Bemessung der Berufsunfähigkeitspension und die Gewährung 
von Zuschüssen zu dieser gelten die §§ 261, 261 a und 262 entsprechend. 

Knappschaftsalterspension 

§ 276. (1) Anspruch auf Knappschaftsalterspension hat der Versicherte nach 
Vollendung des 65. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 
60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, und 

1. wenn' der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs.2) weder in der 
Pensionsversicherung nach diesem noch nach einem anderen Bundesgesetz 
pflichtversichert ist; 

ASVG - Vor g e s chI a gen e F ass u n g 

(3) Aufgehoben. 

Feststellung der Berufsunfähigkeit 

§ 273 a. Aufgehoben. 

Berufsunfähigkeitspension, Ausmaß 

§ 274. Für die Bemessung der Berufsunfähigkeitspension und die Gewährung 
von Zuschüssen zu dieser gelten die §§ 261, 261 a und 262 entsprechend. 

Knappschaftsalterspension 

§ 276. (1) Anspruch auf Knappschaftsalterspension hat der Versicherte nach 
Vollendung des 65. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 
60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist. 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

2. solange der (die) Versicherte innerhalb von sechs Kalendermonaten ab dem 
Stichtag (§ 223 Abs.2) weder eine die Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung nach diesem noch nach einem anderen Bundesgesetz 
begründende selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit ausübt. 
Außer Betracht bleibt jedoch eine solche Erwerbstätigkeit, die 
a) nicht bei dem Dienstgeber ausgeübt wird - oder bei einem anderen 

Unternehmen, das sich im wirtschaftlichen Entscheidungsbereich dieses 
Dienstgebers befindet oder mit diesem in einer .konzernartigen 
Verbindung steht -, bei dem sie während der letzten sechs Monate vor 
dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) überwiegend ausgeübt worden ist, 

b) als betriebliche Tätigkeit bzw. selbständige Tätigkeit im Sinne der §§ 2 
und 3 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes ausgeübt wird, 
sofern sie der (die) Versicherte nicht während der letzten sechs Monate' 
vor dem Stichtag (§ 223 Abs.2) überwiegend ausgeübt hat, 

c) nicht auf der Fortführung des unmittelbar vor dem Stichtag (§ 223 
Abs. 2) geführten land(forst)wirtschaftlichen Betriebes (§ 2 Abs. 1 Z 1 
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) beruht bzw. die nicht auf einer 
Beschäftigung im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 2 des Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetzes beruht, die während der letzten sechs Monate vor dem 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) ausgeübt worde~ ist. 

Eine Pflichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung als Hausbesorger im 
Sinne des Hausbesorgergesetzes und eine Pflichtversicherung auf Grund eines am 
Stichtag bereits beendeten Beschäftigungsverhältnisses, aus dem dem (der) 
Versicherten noch ein Anspruch auf Kündigungsentschädigung oder ein 
Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld anstelle von Kündigungsentschädigung 
zusteht, haben hiebei außer Betracht zu bleiben. 

(2) Besteht bis zur Vollendung des 65. bzw. 60. Lebensjahres Anspruch auf 
Knappschaftsvollpension bzw. auf vorzeitige Knappschaftsalterspension bei 
Arbeitslosigkeit- oder vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer Versiche­
rungsdauer, gebührt die Knappschaftsvollpension bzw. die in Betracht kommende 
vorzeitige Knappschaftsalterspension ab diesem Zeitpunkt als Knappschaftsal­
terspension, und zwar in dem bis zu diesem Zeitpunkt bestandenen Ausmaß, 
sofern seit dem Stichtag für die Knappschaftsvollpension bzw. für die vorzeitige 
Knappschaftsalterspension bei Arbeitslosigkeit oder für die vorzeitige Knapp­
schaftsalterspension bei langer Versicherungsdauer keine Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung erworben wurden. 

ASVG - Vorgeschlagene Fassung 

(2) Ab dem Tag, ab dem der (die) Versicherte eine selbständige oder 
unselbständige Erwerbstätigkeit ausübt, gebührt die Knappschaftsalterspension 
als Teilpension im Ausmaß von 85 vH der nach § 284 ermittelten Pension, sofern 
nicht mehr als 360 Beitragsmonate vorliegen. Der Hundertsatz von 85 erhöht sich 
ab dem 361. Beitragsmonat für jeden Beitragsmonat um 0,25 bis zum 
Höchstausmaß von 100. Eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein 
Erwerbseinkommen bezogen wird, das den nach § 293 Abs. 1 lit. a bb jeweils in 
Betracht kommenden Richtsatz nicht übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. 
Als Erwerbseinkommen auf Grund einer Erwerbstätigkeit gelten auch die im § 23 
Abs. 2 des Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge. Endet die Erwerbstätigkeit, 
gebührt die Alterspension ab dem dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag 
in der sich nach § 284 b ergebende Höhe. 
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ASVG - Gel t end e Fa s s u n g 

(3) Anspruch auf Knappschaftsalterspension hat ferner der männliche 
Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit (§ 236) 
für den Knappschaftssold erfüllt ist, und 

1. wenn der Versicherte am Stichtag (§ 223 . Abs. 2) weder in der 
Pensionsversicherung nach diesem noch nach einem an'deren Bundesgesetz 
pflichtversichert ist; 

2, solange der Versicherte innerhalb von sechs Kalendermonaten ab dem 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) weder eine die Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung nach diesem noch nach einem anderen Bundesgesetz 
begründende selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit ausübt. 
Außer Betracht bleibt jedoch eine solche Erwerbstätigkeit, die 
a) nicht bei dem Dienstgeber ausgeübt wird - oder bei einem anderen 

Unternehmen, das sich im wirtschaftlichen Entscheidungsbereich dieses 
Dienstgebers befindet oder mit diesem in einer konzernartigen 
Verbindung steht -, bei dem sie während der letzten sechs Monate vor 
dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) überwiegend ausgeübt worden ist, 

b) als betriebliche Tätigkeit bzw. selbständige Tätigkeit im Sinne der §§ 2 
und 3 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes ausgeübt wird, 
sofern sie der Versicherte nicht während der letzten sechs Monate vor 
dem Stichtag (§ 223 Abs.2) überwiegend ausgeübt hat, 

c) nicht auf der Fortführung des unmittelbar vor dem Stichtag (§ 223 
Abs. 2) geführten land(forst)wirtschaftlichen Betriebes (§ 2 Abs. 1 Z 1 
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) beruht bzw. die nicht auf einer 
Beschäftigung im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 2 des Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetzes beruht, die während der letzten sechs Monate vor dem 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) ausgeübt worden ist. 

Eine Pflichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung als Hausbesorger im 
Sinne des Hausbesorgergesetzes und eine Pflichtversicherung auf Grund eines am 
Stichtag bereits beendeten Beschäftigungsverhältnisses, aus dem dem Versicher­
ten noch ein Anspruch auf Kündigungsentschädigung oder ein Anspruch auf 
Insolvenz-Ausfallgeld anstelle von Kündigungsentschädigung zusteht, haben 
hiebei außer Betracht zu bleiben. 

(4) Besteht bis zur Vollendung des 65. bzw. 60. Lebensjahres Anspruch auf 
Knappschaftsvollpension bzw. auf vorzeitige Knappschaftsalterspension bei 
Arbeitslosigkeit oder vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer Versiche­
rungsdauer und hat der Versicherte während des Bezuges einer dieser Leistungen 

ASVG - Vor ge s chi ag e n e Fa s s u n g 

(3) Anspruch auf Knappschaftsalterspension hat ferner der männliche 
Versicherte na~h Vollendung des 60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit (§ 236) 
für den Knappschaftssold erfüllt ist. 

(4) Ein Antrag auf Knappschaftsalterspension gemäß Abs. 1 ist nicht zulässig, 
wenn bereits Anspruch auf eine vorzeitige Knappschaftsalterspension bei 
Arbeitslosigkeit (§ 276 a), eine vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer 
Versicherungsdauer (§ 276 b), eine Knappschaftsgleitpension (§ 276 c) oder eine 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

mindestens einen Beitragsmonat der Pflichtversicherung erworben, gebührt die 
Knappschaftsvollpension bzw. die in Betracht kommende vorzeitige Knapp­
schaftsalterspension als Knappschaftsalterspension, und zwar mindestens in dem 
bis zu diesem Zeitpunkt bestandenen Ausmaß. 

(5) Ist in den Fällen der Abs. 2 und 4 ab dem Zeitpunkt, ab dem die vorzeitige 
Knappschaftsalterspension als Knappschaftsalterspension gebührt, die V orausset­
zung des § 276 b Abs. 1 lit. e noch nicht erfüllt, ist diese Voraussetzung für die 
verbleibende Frist auch für die Knappschaftsalterspension bis zum Ablauf von 
sechs Monaten, gerechnet ab dem Stichtag für die vorzeitige Knappschaftsalters­
pension bei langer Versicherungsdauer, zu erfüllen. 

Vorzeitige Knappschaftsalterspension bei Arbeitslosigkeit 

§ 276 a. (1) und (2) unverändert. 

Vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer Versicherungsdauer 

§ 276 b. (1) Anspruch auf vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer 
Versicherungsdauer hat der Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, 
die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, 

a) wenn die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 
b) wenn am Stichtag 420 für die Bemessung der Leistung zu berücksichtigende 

Versicherungsmonate erworben sind, 
c) wenn innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor dem Stichtag 

24 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
nachgewiesen sind oder die letzten zwölf Versicherungsmonate vor dem 
Stichtag Beitragsmonate der Pflichtversicherung oder Ersatzmonate gemäß 
§ 227 Abs. 1 Z 5 bzw. Z 6 sind, 

d) wenn der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs. 2) weder selbständig 
noch unselbständig erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer 
ein Erwerbseinkorrimen bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c jeweils 
in Betracht kommende Monatseinkommen nicht übersteigt, bleibt hiebe i 

ASVG - Vor g e s chi a gen e F ass u n g 

vorzeitige Knappschaftsalterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 
(§ 276 d) besteht. 

Vorzeitige Knappschaftsalterspension bei Arbeitslosigkeit 

§ 276 a. (1) und (2) unverändert. 

(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen Versicherten, des 
60. Lebensjahres bei weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 284 ermittelte 
Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß § 284 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem 
Zeitpunkt als Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1. 

Vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer Versicherungsdauer 

§ 276 b. (1) Anspruch auf vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer 
Versicherungsdauer hat der Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, 
die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn 
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ASVG - Geltende Fassung 

unberücksichtigt; als Erwerbseinkommen auf Grund einer Erwerbstätigkeit 
gelten auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge; 

e) solange der (die ) Versicherte innerhalb von sechs Kalendermonaten ab dem 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) weder eine die Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung nach diesem noch nach einem anderen Bundesgesetz 
begründende selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit ausübt. 
Außer Betracht bleibt jedoch eine solche Erwerbstätigkeit, die 
aa) nicht bei dem Dienstgeber ausgeübt wird - oder bei einem anderen 

Unternehmen, das sich im wirtschaftlichen Entscheidungsbereich 
dieses Dienstgebers befindet oder mit diesem in einer konzernartigen 
Verbindung steht -, bei dem sie während der letzten sechs Monate 
vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) überwiegend ausgeübt worden ist, 

bb) als betriebliche Tätigkeit bzw. selbständige Tätigkeit im Sinne der §§ 2 
und 3 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes ausgeübt wird, 
sofern sie der ( die) Versichene nicht während der letzten sechs 
Monate vor dem Stichtag (§ 223 Abs.2) überwiegend ausgeübt hat, 

cc) nicht auf der Fortführung des unmittelbar vor dem Stichtag (§ 223 
Abs. 2) geführten land(forst)wirtschaftlichen Betriebes (§ 2 Abs. 1 Z 1 
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) beruht bzw. die nicht auf 
einer Beschäftigung im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 2 des Bauern-Sozialver­
sicherungs gesetzes beruht, die während der letzten sechs Monate vor 
dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) ausgeübt worden ist. 

Fallen in den Zeitraum der letzten 36 Kalendermonate 'vor dem Stichtag gemäß 
lit. cErsatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw. Ersatzmonate gemäß § 227 
Abs. 1 Z 6, so verlängert sich der Zeitraum um diese Zeiten bis zum 
Höchstausmaß von 42 Kalendermonaten. 

ASVG - Vor g e s chI a gen e Fa s s u n g 

1. die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 
2. am Stichtag 420 für die Bemessung der Leistung zu berücksichtigende 

Versicherungsmonate erworben sind, 
J. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor dem Stichtag 24 Beitragsmo­

nate der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nachgewiesen sind 
oder die letzten zwölf Versicherungsmonate vor dem Stichtag Beitragsmo­
nate der Pflichtversicherung oder Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 
bzw. Z 6 sind; fallen in den Zeitraum der letzten 36 Kalendermonate vor 
dem Stichtag Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw. Er~atzmonate 
gemäß § 227 Abs. 1 Z 6, so verlängert sich der Zeitraum um diese Zeiten bis 
zum Höchstausmaß von 42 Kalendermonaten, und 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

(2) und (3) unverändert. 

(4) Aufgehoben. 

ASVG - Vor g e s chI a gen e Fa s s u n g 

4. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs. 2) weder selbständig noch 
unselbständig erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein 
Erwerbseinkommen bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c jeweils in 
Betracht kommende Monatseirikommen nicht übersteigt, qleibt hiebei 
unberücksichtigt. Als Erwerbseinkommen auf Grund einer Erwerbstätigkeit 
gelten auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge. 

(2) und (3) unverändert. 

(4) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen Versicherten, des 
60. Lebensjahres bei weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 284 ermittelte 
Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß § 284 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem 
Zeitpunkt als Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1. 

Knappschaftsgleitpension 

§ 276 c. (1) Kann die vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer 
Versicherungsdauer (§ 276 b) nicht in Anspruch genommen werden, weil am 
Stichtag eine unselbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird, haben Anspruch auf 
Knappschaftsgleitpension der Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, 
die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn 

1. die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 
2. am Stichtag 420 für die Bemessung der Leistung zu berücksichtigende 

Versicherungsmonate erworben sind, 
3. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor dem Stichtag 24 Beitragsmo­

nate der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nachgewiesen sind 
oder die letzten zwölf Versicherungsmonate vor dem Stichtag Beitragsmo­
nate der Pflichtversicherung oder Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 
bzw. Z 6 sind; fallen in den Zeitraum der letzten 36 Kalendermonate vor 
dem Stichtag Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw. Ersatzmonate 
gemäß § 227 Abs. 1 Z 6, so verlängert sich der Zeitraum um diese Zeiten bis 
zum Höchstausmaß von 42 Kalendermonaten, und 

4. die Arbeitszeit im Sinn des Abs. 2 reduziert wird. 

(2) Die Knappschaftsgleitpension gebührt als Teilpension im Ausmaß von 
70 vH der nach § 284 ermittelten Pension, wenn das Ausmaß der wöchentlichen 
Arbeitszeit höchstens 20 Stunden bei einer nach gesetzlichen Bestimmungen oder 
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung geleisteten Normalarbeitszeit oder 
höchstens 50 vH der vor der Teilpension geleisteten (nach gesetzlichen 

..... 
a-­
N 

-.0 
W 
N 

P­
rt> ... 
t:D 
~. 

cF 
rt> 
::: 

932 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
162 von 189

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



ASVG - Geltende Fassung ASVG - Vor ge s chi a gen e Fa s s u n g 

Bestimmungen oder Normen der kollektiven Rechtsgestaltung) zulässigen, mehr 
als 40 Stunden 'betragenden wöchentlichen Arbeitszeit beträgt. Sie gebührt im 
Ausmaß von 50 vH der nach § 284 ermittelten Pension, wenn das Ausmaß der 
wöchentlichen Arbeitszeit höchstens 28 Stunden bei eiher nach gesetzlichen 
Bestimmungen oder Normen der kollektiven Rechtsgestaltung geleisteten 
Normalarbeitszeit oder höchstens 70 vH der vor der Teilpension geleisteten 
(nach gesetzlichen Bestimmungen oder Normen der kollektiven Rechtsgestal­
tung) zulässigen, mehr als 40 Stunden betragenden wöchentlichen Arbeitszeit 
beträgt. 

(3) Stellt der Versicherte vor Vollendung des 65. Lebensjahres, die Versicherte 
vor Vollendung des 60. Lebensjahres die Erwerbstätigkeit ein, ist die gemäß § 284 
ermittelte Pension gemäß § 284 b zu erhöhen und gebührt ab diesem Zeitpunkt 
als vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer Versicherungsdauer. 

(4) Besteht bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen 
Versicherten bzw. 60. Lebensjahres bei weiblichen Versicherten Anspruch auf 
Knappschaftsgleitpension, ist die gemäß § 284 ermittelte Pension zu diesem 
Zeitpunkt gemäß § 284 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt als 
Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1. 

Vorzeitige Knappschaftsalterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 

§ 276 d. (1) Anspruch auf vorzeitige Knappschaftsalterspension wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit hat der (die) Versicherte nach Vollendung des 
55. Lebensjahres, wenn er (sie) 

1. die Wartezeit erfüllt hat (§ 236), 
2. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor dem Stichtag 24 Beitragsmo­

nate der Pflichtversicherung oder innerhalb der letzten 180 Kalendermo­
nate vor dem Stichtag 36 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung nachweist, 

3. in mindestens der Hälfte der Beitragsmonate nach diesem Bundesgesetz 
während der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) eine gleiche 
oder gleichartige Tätigkeit ausgeübt hat und 

4. infolge seines (ihres) körperlichen oder geistigen Zustandes nicht mehr 
imstande ist, durch diese Tätigkeit (Z 3) wenigstens die Hälfte des Entgeltes 
zu erwerben, das ein körperlich und geistig gesunder Versicherter 
regelmäßig durch eine solche Tätigkeit zu erzielen pfkgt. 
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ASVG - Geltende Fassung 

KnappschaftsvoUpension 

§ 279. (1) Anspruch auf Knappschaftsvollpension hat der (die) Versicherte, 
wenn die Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) weder 
in der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz noch in der 
Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz noch in 
der Pensionsversicherung nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz pflicht­
versichert ist, noch Anspruch auf einen der im § 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes 
bezeichneten Bezüge hat 

1. bei dauernder Invalidität, 
2. bei vorübergehender Invalidität ab der' 27. Woche ihres Bestandes; hiebei 

sind Zeiträume einer auf der gleichen Ursache beruhenden Invalidität 
zusammenzurechnen, wenn diese Zeiträume nicht mehr als vier Monate 
auseinanderliegen. . 

Eine Pflichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung als Hausbesorger im 
Sinne des Hausbesorgergesetzes und eine Pflichtversicherung auf Grund eines am 
Stichtag bereits beendeten Beschäftigungsverhältnisses, aus dem dem (der) 
Versicherten noch ein Anspruch auf Kündigungsentschädigung oder ein 
Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld anstelle von Kündigungsentschädigung 
zusteht, haben hiebe i außer Betracht zu bleiben. 

(2) unverändert. 

ASVG - Vor g e s chi a gen e Fa s s u n g 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag weg, an dem der (die) 
Versicherte eine unselbständige oder selbständige Erwerbstätigkeit ausübt; eine 
Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein Erwerbseinkommen bezogen wird, das das 
nach § 5 Abs. 2 lit. c jeweils in Betracht kommende Monatseinkommen nicht 
übersteigt, bleibt hiebe i unberücksichtigt. Als Erwerbseinkommen auf Grund 
einer Erwerbstätigkeit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes 
bezeichneten Bezüge. Ist die Pension aus diesem Grund weggefallen Und endet 
die Erwerbstätigkeit, so lebt die Pension auf die dem Träger der 
Pensionsversicherung erstattete Anzeige über das Ende der Erwerbstätigkeit im 
früher gewährten Ausmaß mit dem dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag 
wieder auf. 

(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen Versicherten, des 
60. Lebensjahres bei weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 284 ermittelte 
Pension ?,U diesem Zeitpunkt gemäß § 284 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem 
Zeitpunkt als Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1. 

KnappschaftsvoUpension 

§ 279. (1) Anspruch auf Knappschaftsvollpension hat der (die) Versicherte, 
wenn die Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch 
nicht die Voraussetzung für eine Knappschaftsalterspension, eine vorzeitige 
Knappschaftsalterspension bei langer Versicherungsdauer oder eine vorzeitige 
Knappschaftsalterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit nach diesem 
Bundesgesetz erfüllt hat, 

1. bei dauernder Invalidität, 
2. bei vorübergehender Invalidität ab der 27. Woche ihres Bestandes; hiebei 

sind Zeiträume einer auf der gleichen Ursache beruhenden Invalidität 
zusammenzurechnen, wenn diese Zeiträume nicht mehr als vier Monate 
a useinanderliegen. 

(2) unverändert. 
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ASVG - Gel te n d e Fa s s u n g 

(3) § 254 Abs. 3 und 4 und § 256 sind entsprechend anzuwenden. 

Begriff der Invalidität 

§ 280. Als invalid gilt der Versicherte, der die im § 255 angeführten 
Voraussetzungen erfüllt. § 255 a gilt sinngemäß. 

Knappschaftssold, Ausmaß 

§ 283. Der Knappschaftssold beträgt monatlich 460 S. An die Stelle dieses 
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 i 
mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachte Betrag. 

Knappschafts ( alters )vollpension, Ausmaß 

§ 284. (1) Die Leistungen aus den Versicherungsfällen des Alters mit Ausnahme 
des Knappschaftssoldes und die Knappschaftsvollpension bestehen aus dem 
Steigerungsbetrag und dem Kinderzuschlag, bei Vorliegen einer Höherversiche­
rung auch aus dem besonderen Steigerungsbetrag nach § 248 Abs. 1 und ferner 
bei Vorliegen wesentlich bergmännischer Tätigkeit aus dem Leistungszuschlag 
nach Abs. 5. Der Steigerungsbetrag ist ein Hundertsatz der Bemessungsgrund­
lage. 

(2) Der Hundertsatz nach Abs. 1 beträgt für je zwölf Versicherungsmonate 

bis zum 360. Monat. . .. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 2,1, 
vom 361. Monat an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,6. 

Ein Rest von weniger als zwölf Versicherungsmonaten wird in der Weise 
berücksichtigt, daß für jeden restlichen Monat ein Zwölfte! des nach der 
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden Hundertsatzes heranzuziehen ist; 
der sich ergebende Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu runden. 

(3) Liegt der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor der Vollendu~g des 50. Lebensjahres, 
erhöht sich der sich nach Abs. 2 ergebende Hundertsatz für je zwölf Monate ab 
dem Stichtag bis zum Monatsersten nach Vollendung des 50. Lebensjahres um 2,1 
mit der Maßgabe, daß der so ermittelte Hundertsatz für den Steigerungsbetrag 56 
nicht übersteigt (Zurechnungszuschlag). Abs. 2 zweiter Satz gilt entsprechend. 

ASVG - Vor g e s chi a gen e Fa s s u n g 

(3) § 254 Abs. 3 bis 5 und § 256 sind anzuwenden. 

Begriff der Invalidität 

§ 280. Als invalid gilt der Versicherte, der die im § 255 angeführten 
Voraussetzungen erfüllt. 

Knappschaftssold, Ausmaß 

§ 283. Der Knappschaftssold beträgt monatlich 460 S. An die Stelle dieses 
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 
Abs.9 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervie!fachte Betrag. 

Knappschafts ( alters )vollpension, Ausmaß 

§ 284. (1) Die Leistungen aus den Versicherungsfällen des Alters mit Ausnahme 
des Knappschaftssoldes und die Knappschaftsvollpension bestehen aus dem 
Steigerungsbetrag, bei Vorliegen einer Höherversicherung auch aus dem 
besonderen Steigerungsbetrag gemäß § 248 Abs. 1 und ferner bei Vorliegen 
wesentlich bergmännischer Tätigkeit aus dem Leistungszuschlag gemäß Abs. 6. 
Zur Knappschaftsvollpension gebührt ein Zurechnungszuschlag nach Maßgabe 
des § 284 a. Der Steigerungsbetrag ist ein Hundertsatz der Bemessungsgrundlage. 

(2) Der Hundertsatz gemäß Abs. 1 beträgt für je zwölf Versicherungsmonate 

bis zum 360. Monat. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 2,1, 
vom 361. Monat an . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,6. 

Ein Rest von weniger als zwölf Versicherungsmonaten wird in der Weise 
berücksichtigt, daß für jeden restlichen Monat ein Zwölfte! des nach der 
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden Hundertsatzes heranzuziehen ist; 
der sich ergebende Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu runden. 

(3) Bei Inanspruchnahme einer Leistung nach dem 60. Lebensjahr bei Männern 
bzw. nach dem 55. Lebensjahr bei Frauen ist, sofern zu diesem Zeitpunkt nicht 
bereits ein bescheid mäßig zuerkannter Anspruch auf eine Pension aus einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme von Pensionen aus dem 
Versicherungsfall des Todes bestanden hat, -der Hundertsatz gemäß Abs. 2 mit 
dem Faktor, der sich aus der Teilung der Zahl 87 durch die um acht Sechzigste! 
der Zahl der Monate, die bei Männern zwischen der Vollendung des 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

(4) Bei· der Bemessung des Steigerungs betrages sind höchstens 540 Versiche­
rungsmonate heranzuziehen. 

(5) Als monatlicher Leistungszuschlag gebühren für je zwölf Monate 
wesentlich bergmännischer Tätigkeit oder ihr gleichgestellter Tätigkeit (§ 236 
Abs. 3) 3 vT der Bemessungsgrundlage. Volle Monate, während derer Anspruch 
auf Knappschaftspension, Knappschaftsvollpension oder eine Leistung aus einem 
Versicherungsfall des Alters mit Ausnahme des Knappschaftssoldes bestand, sind 
hiebei nicht zu zählen. 

(6) Fällt eine Pension' innerhalb von fünf Jahren nach Wegfall einer anderen 
nach diesem Bundesgesetz festgestellten Pension der Pensionsversicherung an, so 
tritt für die Bemessung des. bis zum Bemessungszeitpunkt der weggefallenen 
Leistung erworbenen Steigerungsbetrages bzw. Leistungszuschlages anstelle des 
sich nach Abs. 1 bis 5 ergebenden Hundertsatzes des Steigerungsbetrages der für 
die weggefallene Leistung maßgebende Hundertsatz des Steigerungsbetrages 
bzw. Leistungszuschlages. Ein Grundbetrag oder Grundbetragszuschlag, der in 
der weggefallenen Leistung enthalten war, ist beim Hundertsatz des 
Steigerungsbetrages zu berücksichtigen. Der für den ab dem Bemessungszeit­
punkt der weggefallenen Leistung maßgebliche Hundertsatz des Steigerungsbe­
trages bzw. Leistungszuschlages ergibt sich aus der Verminderung des zum 
Stichtag der neu . anfallenden Leistung festgestellten Hundertsatzes des 
Steigerungsbetrages bzw. Leistungszuschlages um den Hundertsatz des 
Steigerungsbetrages bzw. Leistungszuschlages der weggefallenen Leistung. Der 
Hundertsatz des gesamten Steigerungsbetrages bzw. Leistungszuschlages darf 
den Hundertsatz des Steigerungsbetrages bzw. Leistungszuschlages der 
weggefallenen Leistung nicht unterschreiten. 

Kinderzuschlag 

§ 284 a. (1) Der sich nach § 284 ergebende Hundertsatz erhöht sich bei einer 
weiblichen Versicherten für jedes lebendgeborene Kind, sofern die Versicherte im 
Zeitpunkt der Geburt ihren Wohnsitz im Inland hat, unbeschadet Abs. 2 und 3, im 

ASVG - Vorgeschlagene Fassung 

60. Lebensjahres, bei Frauen zwischen der Vollendung des 55. Lebensjahres und 
dem Stichtag liegen, verminderte Zahl 87 ergibt, zu vervielfachen. Von den 
Monaten, die zwischen der Vollendung des 60. Lebensjahres bei Männern bzw. 
des 55. Lebensjahres bei Frauen und dem Stichtag liegen, sind höchstens 
60 Monate zu berücksichtigten. Der Faktor ist auf sechs Dezimalstellen zu 
runden. 

(4) Der Hundertsatz gemäß Abs. 2 bzw. 3 darf 87 nicht übersteigen. 

(5) Als monatlicher Leistungszuschlag gebühren für je zwölf Monate 
wesentlich bergmännischer Tätigkeit oder ihr gleichgestellter Tätigkeit (§ 236 . 
Abs. 3) 3 vT der Bemessungsgrundlage. Volle Monate, während derer Anspruch 
auf Knappschaftspension, Knappschaftsvollpension oder eine Leistung aus einem 
Versicherungsfall des Alters mit Ausnahme des Knappschaftssoldes bestand, sind 
hiebei nicht zu zählen. 

Zurechnungszuschlag zur Knappschaftsvollpension 

§ 284 a. (1) Zur Knappschaftsvollpension gebührt zum Steigerungsbetrag 
gemäß § 284 Abs. 1 ein Zurechnungszuschlag, wenn der Stichtag (§ 223 Abs. 2) 
vor der Vollendung des 56. Lebensjahres liegt. 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

Ausmaß von 3 vH der Bemessungsgrundlage, wenn mehrere Bemessungsgrundla­
gen angewendet werden, der höchsten Bemessungsgrundlage (Kinderzuschlag). 

(2) Die Summe der Hundertsätze nach Abs. 1 und nach § 284 Abs. 2 in 
Verbindung mit § 284 Abs. 3 darf einen Grenzhundertsatz nicht übersteigen; . 
dieser beträgt bei Vorliegen von weniger als 61 Versicherungs monaten 27. Er 
erhöht sich für jeden weiteren Versicherungsmonat ab dem 61. Monat um 0,1, 
darf jedoch 49 nicht übersteigen. 

(3) Liegt der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor der Vollendung des so. Lebensjahres, 
so sind für die Feststellung des Grenzhundertsatzes nach Abs. 2 den 
Versicherungs monaten auch Kalendermonate zuzurechnen, die zwischen dem 
Stichtag und dem Monatsersten nach der Vollendung des so. Lebensjahres liegen, 
soweit der Grenzhundertsatz 49 nicht übersteigt. 

(4) Wird ein Kind an Kindes Statt angenommen und wird die Wahlkindschaft 
vor Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes begründet, so gebührt der 
Kinderzuschlag der Adoptivmutter anstelle der im Abs. 1 bezeichneten 
Versicherten. 

Erhöhung der Knappschaftsalterspension bei Aufschub der Geltendmachung des 
Anspruches 

§ 284 b. (1) Anspruch auf die erhöhte Knappschaftsalterspension hat der 
Versicherte, der die Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1 erst nach 
Erreichung des Anfallsalters in Anspruch nimmt, wenn er die Wartezeit (§ 236) 
nach den am Stichtag der erhöhten Knappschaftsalterspension in Geltung 
gestandenen Rechtsvorschriften erfüllt hat und keine Knappschaftsalterspension 
gemäß § 276 Abs. 2 bzw. Abs.4 bezieht. Die Erhöhung beträgt für je weitere 
zwölf Versicherungsmonate des Pensionsaufschubes 

vom 61. bis zum 65. Lebensjahr ................................... 2 vH, 
vom 66. bis zum 70. Lebensjahr ................................... 3 vH, 
vom 71. Lebensjahr an ........................................... 5 vH 

der Knappschaftsalterspension gemäß § 276, die nach den am Stichtag der 
erhöhten Knappschaftsalterspension in Geltung ·gestandenen Rechtsvorschriften 
mit Beginn des Pensionsaufschubes gebührt hätte. 

ASVG - Vor g e s chi ag e n e Fa s s u n g 

(2) Der Zurechnungszuschlag gemäß Abs. 1 gebührt für je zwölf 
Kalendermonate ab dem Stichtag bis zum Monatsersten nach Vollendung des 
56. Lebensjahres mit 2,1 vH der Bemessungsgrundlage (§§ 238,241 bzw. 244 a) 
mit der Maßgabe, daß der so ermittelte Hundertsatz zusammen mit dem 
Hundertsatz gemäß § 284 Abs. 2 66 nicht übersteigt. § 284 Abs. 2 letzter Satz ist 
anzuwenden. . 

(3) Der Zurechnungszuschlag gemäß Abs. 1 gebührt höchstens mit dem Betrag, 
um den die Summe aus einem Erwerbseinkommen und dem Steigerungsbetrag 
gemäß § 284 Abs. 1 die Bemessungsgrundlage (§§ 238, 241 bzw. 244 a) 
unterschreitet. 

(4) Die Höhe des Zurechnungszuschlags ist unter Berücksichtigung eines 
allfälligen Erwerbseinkommens am Stichtag festzustellen. Der Zurechnungszu­
schlag ist ab Beginn des Monates nach der Änderung des Erwerbseinkommens 
neu festzusetzen. 

Erhöhung von Leistungen aus dem Versicherungsfall des Alters bei 
Inanspruchnahme einer Teilpension bzw. bei Wegfall der Pension 

§ 284 b. (1) Wird in den Fällen der §§ 276 Abs. 2 und 276 c, in denen eine 
Teilpension gewährt wurde, die neben dem Pensionsbezug ausgeübte 
Erwerbstätigkeit eingestellt, so gebührt dem (der) Versicherten ein erhöhter 
Steigerungsbetrag, der gemäß Abs. 3 und 4 zu berechnen ist. 
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ASVG - Geltende Fassung 

(2) Für die Berechnung der Knappschaftsalterspension gemäß § 284 sind auch 
die nach der Erreichung des Anfallsalters erworbenen Versicherungszeiten 
heranzuziehen. 

ASVG - Vor ge sc h lag e n e Fa s s u n g 

(2) In den Fällen der §§ 276 a, 276 bund 276 d, in denen die Pension wegen 
einer Erwerbstätigkeit weggefallen ist, gebührt dem (der) Versicherten ab dem 
Erreichen des Anfallsalters für die Alterspension gemäß § 276 Abs. 1 ein erhöhter 
Steigerungsbetrag, der gemäß Abs. 5 und 6 zu berechnen ist. 

(3) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der Pension, von der die 
Teilpension berechnet wurde, ist für je zwölf Kalendermonate der Inanspruch­
nahme der Teilpension 

bei einer Teilpension von 70 vH mit dem Faktor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,009, 
bei einer Teilpension von 50 vH mit dem Faktor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,015 

zu vervielfachen. Ein Rest von weniger als zwölf Monaten wird in der Weise 
berücksichtigt, daß für jeden restlichen Monat ein Zwölf tel des um 1 
verminderten Faktors zu errechnen und die Summe dieser Beträge aus den 
restlichen Monaten um 1 erhöht wird. Der sich ergebende Faktor ist auf fünf 
Dezimalstellen zu runden. Der Hundertsatz darf 87 nicht übersteigen. 

(4) Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der Hundertsatz gemäß Abs. 3 der zum 
auf den Zeitpunkt der Einstellung der Erwerbstätigkeit folgenden Monatsersten 
zu ermittelnden Bemessungsgrundlage. 

(5) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der Pension ist für je· zwölf 
Kalendermonate des Wegfalls der Pension, in denen eine Pflichtversicherung 
nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, dem 
Sozialversicherungsgesetz der freiberuflich selbständig Erwerbstätigen oder dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz bestanden hat, mit dem Faktor 1,015 zu 
vervielfachen. Abs. 3 zweiter bis vierter Satz sind anzuwenden. 

(6) Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der Hundertsatz gemäß Abs. 5 der zum 
auf die Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen Versicherten, auf die 
Vollendung des 60. Lebensjahres bei weiblichen Versicherten folgenden 
Monatsersten zu .ermittelnden Bemessungsgrundlage. 

Erhöhung der Knappschaftsalterspension bei Aufschub der Geltendmachung des 
Anspruches 

§ 284 c. (1) Anspruch auf die erhöhte Knappschaftsalterspension hat der (die) 
Versicherte, der ( die) die Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1 erst nach 
Erreichung des Anfallsalters in Anspruch nimmt, wenn er (sie) die Wartezeit 
(§ 236) nach den am Stichtag der erhöhten Knappschaftsalterspension in Geltung 
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ASVG - Geltende Fassung 

Knappschaftspension, Ausmaß 

§ 285. (1) Die Knappschaftspension besteht aus den im § 284 Abs. 1 
angeführten Bestandteilen, jedoch ohne Kinderzuschlag. 

(2) bis (5) unverändert. 

Bergmannstreuegeld, Ausmaß 

§ 288. (1) Das Bergmannstreuegeld beträgt für jedes volle Jahr einer 
Gewinnungshauertätigkeit oder ihr gleichgestellten Tätigkeit (§ 281 Abs.3), 
während dessen Knappschaftssold bezogen wurde oder hätte bezogen werden 
können, 6900 S, insgesamt jedoch höchstens 69.000 S. An die Stelle dieser 
Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 108 i 
mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachten Beträge. 

(2) unverändert. 

Hinterbliebenenpensionen, Ausmaß 

§ 289. Für das Ausmaß der Hinterbliebenenpensionen und für die Abfertigung 
der Witwen(Witwer)pension gelten die §§ 264 bis 267 entsprechend mit der 

ASVG - Vor g e s chi a gen e Fa s s u n g 

gestandenen Rechtsvorschriften erfüllt hat und vor diesem Zeitpunkt nicht bereits 
ein bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf Pension aus einer gesetzlichen 
Pensionsversicherung mit Ausnahme von Pensionen des Versicherungsfalles des 
Todes besteht bzw. bestanden hat. Die Erhöhung beträgt für je weitere zwölf 
Versicherungsmonate des Pensionsaufsch~bes 

vom 61. bis zum 65. Lebensjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 v H, 
vom 66. bis zum 70. Lebensjahr ................................... 3 vH, 
vom 71. Lebensjahr an .......................................... 5 vH 

der Knappschaftsalterspension . gemäß § 276, die nach den am Stichtag der 
erhöhten Knappschaftsalterspension in Geltung gestandenen Rechtsvorschriften 
mit Beginn des Pensionsaufschubes gebührt hätte. 

(2) Für die Berechnung der Knappschaftsalterspension gemäß § 284 sind auch 
die nach der Erreichung des Anfallsalters erworbenen Versicherungszeiten 
heranzuziehen. 

Knappschaftspension, Ausmaß 

§ 285. (1) Die Knappschaftspension besteht aus den im § 284 Abs. 1 
angeführten Bestandteilen. 

(2) bis (5) unverändert. 

Bergmannstreuegeld, Ausmaß 

§ 288. (1) Das Bergmannstreuegeld beträgt für jedes volle Jahr einer 
Gewinnungshauertätigkeit oder ihr gleichgestellten Tätigkeit (§ 281 Abs.3), 
während dessen Knappschaftssold bezogen wurde oder hätte bezogen werden 
können, 6 900 S, insgesamt jedoch höchstens 69 000 S. An die Stelle dieser 
Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 108 
Abs.9 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachten Beträge. 

(2) unverändert. 

Hinterbliebenenpensionen, Ausmaß 

§ 289. Für das Ausmaß der Hinterbliebenenpensionen und für die Abfertigung 
der Witwen(Witwer)pension gelten die §§ 264 bis 267 mit der Maßgabe, daß im 

'" V> 
N 

0-o ... 
tl:I 
!]. 

~ 
::l 

..... 
a-

'" 

932 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
169 von 189

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



ASVG - Gel t end e Fa s s u n g 

Maßgabe, daß an die Stelle der Invaliditätspension die Knappschaftsvollpension, 
an die Stelle der Alterspension die Knappschaftsalterspension tritt. 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage 

§ 292. (i) und (2) unverändert. 

(3) Nettoeinkommen im Sinne derAbs. 1 und 2 ist, soweit im folgenden nichts 
anderes bestimmt wird, die Summe sämtlicher Einkünfte in Geld oderGeldeswert 
nach Ausgleich mit Verlusten und vermindert um die gesetzlich geregelten 
Abzüge. Für die Bewertung der Sachbezüge gilt, soweit nicht Abs. 8 anzuwenden 
ist, die Bewertung für Zwecke der Lohnsteuer mit der Maßgabe, daß als Wert der 
vollen freien Station der Betrag von 2 040 S heranzuziehen ist; an die Stelle dieses 
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres erstmals ab 1. Jänner 1987, der unter 
Bedachtnahme auf § 108 i mit dem Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachte 
Betrag. 

(4) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 3 haben außer Betracht zu bleiben: 
a) bis f) unverändert. 
g) einmalige Unterstützungen der gesetzlichen beruflichen Vertretungen, 

Gewerkschafts- und Betriebsratsunterstützungen und Gnadenpensionen 
privater Dienstgeber; 

. h) von Lehrlingsentschädigungen ein Betrag von 1 140 S monatlich; an die 
Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter 
Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a 
Abs. 1) vervielfachte Betrag; 

i) bis m) unverändert. 

(S) bis (13) unverändert. 

Richtsätze 

§ 293. (1) unverändert. 

ASVG - Vor g e s chi a gen e F ass u n g 

§ 264 Abs. 1 Z 3 das Gesamtausmaß der Pension 87 vH der Bemessungsgrundlage 
nicht übersteigen darf und an die Stelle der Invaliditätspension die 
Knappschaftsvollpension, an die Stelle der Alterspension die Knappschaftsalters­
pension und an die Stelle der Gleitpension die Knappschaftsgleitpension tritt. 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage 

§ 292. (1) und (2) unverändert. 

(3) Nettoeinkommen im Sinne der Abs. 1 und 2 ist, soweit im folgenden nichts 
anderes bestimmt wird, die Summe sämtlicher Einkünfte in Geld oder Geldeswert 
nach Ausgleich mit Verlusten und vermindert um die gesetzlich geregelten 
Abzüge. Für die Bewertung der Sachbezüge gilt, soweit nicht Abs. 8 anzuwenden 
ist, die Bewertung für Zwecke der Lohnsteuer mit der Maßgabe, daß als Wert der 
vollen freien Station bei einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb mit einem 
Einheitswert im Sinne des Abs. 8 von 60 000 S der Betrag von 2 SS2 S ve~ielfacht 
- unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 - mit dem Anpassungsfaktor für das 
Jahr 1993 heranzuziehen ist; dieser Betrag vermindert sich für Einheitswerte 
unter 60 000 S im Verhältnis des maßgeblichen Einheitswertes zu dem genannten 
Einheitswert, gerundet auf volle Schilling; an die Stelle dieses Betrages tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres, erstmalig ab 1. Jänner 1994, der unter Bedachtnahme 
auf § 108 Abs. 9 mit dem Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachte Betrag. 

(4) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 3 haben außer Betracht zu bleiben: 
a) bis f) unverändert. 
g) einmalige Unterstützungen der gesetzlichen beruflichen Vertretungen, 

Gewerkschafts- und Betriebsratsunterstützungen und Gnadenpensionen; 

h) von Lehrlingsentschädigungen ein Betrag von 1 140 S monatlich; an die 
Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter 
Bedachtnahme auf § 108 Abs.9 mit der jeweiligen Aufwertungszahl 
(§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag; 

i) bis m) unverändert. 

(S) bis (13) unverändert. 

Richtsätze 

§ 293. (1) unver~ndert. 
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ASVG - Geltende Fassung 

(2) An die Stelle der Richtsätze und der Richtsatzerhöhung nach Abs. 1 treten 
ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1993, die unter 
Bedachtnahme auf § 108 i mit dem Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachten 
Beträge. 

(3) bis (5) unverändert. 

Unt~rhaltsanspruche und Nettoeinkommen 

§ 294. (1) und (2) unverändert. 

(3) Wenn und solange das Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen in den 
Fällen des Abs. 1 lit. a und b nicht nachgewiesen wird, ist anzunehmen, daß die 
Höhe der monatlichen Unterhaltsverpflichtung 25 vH des Dreißigfachen der 
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung (§ 45 Abs. 1) beträgt. Eine 
Zurechnung zum Nettoeinkommen erfolgt nur in der Höhe eines Vierzehntels 
der jährlich tatsächlich zufließenden Unterhalts leistung, wenn die nach Abs. 1 
und 2 berechnete Unterhaltsforderung der Höhe nach trotz durchgeführter 
Zwangsmaßnahmen einschließlich gerichtlicher Exekutionsführung uneinbring­
lich oder die Verfolgung eines Unterhalts anspruches in dieser Höhe offenbar 
au'ssichtslos ist. 

( 4) unverändert. . 

Übergangsgeld 

§ 306. (1) unverändert. 

(2) Das Übergangsgeld gebührt monatlich im' Ausmaß von 60 vH der 
Berechnungsgrundlage, gerechnet auf volle Schilling. Die Berechnungsgrundlage 
ist die durchschnittliche Monatsbeitragsgrundlage (§ 242 Abs. 2) des Beitragsjah­
res, das vor dem Kalendertag liegt, in dem die Maßnahmen der Rehabilitation 
beginnen unter Berücksichtigung der nach § 242 Abs. 4 zuzuschlagenden 
Sonderzahlungen. Das Übergangsgeld ist für die Angehörigen des Versicherten 
(§ 123) zu erhöhen, und zwar für den Ehegatten um 10 vH und für jeden 

ASVG - Vor ge s chi a gen e Fa s s u n g 

(2) An die Stelle der Richtsätze und der Richtsatzerhöhung nach Abs. 1 treten 
ab 1. Jänner eines jeden Jahres, .erstmals ab 1. Jänner 1993, die unter 
Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit dem Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfach­
ten Beträge. 

(3) bis (5) unverändert. 

Unterhaltsanspruche und Nettoeinkommen 

§ 294. (1) und (2) unverändert. 

(3) Wenn und solange das Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen in den 
Fällen des Abs. 1 lit. a und b nicht nachgewiesen wird, ist anzunehmen, daß die 
Höhe der monatlichen Unterhaltsverpflichtung 25 vH des Dreißigfachen der 
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung (§ 45 Abs. 1) beträgt. Eine 
Zurechnung zum Nettoeinkommen erfolgt nur in der Höhe eines Vierzehntels 
der jährlich tatsächlich zufließenden Unterhaltsleistung, wenn die nach Abs. 1 
und 2 berechnete Unterhaltsforderung der Höhe nach trotz durchgeführter 
Zwangsmaßnahmen einschließlich. gerichtlicher Exekutionsführung uneinbring­
lieh oder die Verfolgung eines Unterhaltsanspruches in dieser Höhe offenbar 
aussichtslos oder offenbar unzumutbar ist. 

( 4) unverändert: 

(5) Eine Anrechnung nach Abs. 1 erfolgt nicht, wenn die Ehe aus dem 
Verschulden des anderen Ehegatten geschieden wurde, eine Unterhaltsleistung 
aus dieser Scheidung auf Grund eines Unterhaltsverzichtes nicht erbracht wird 
und .dieser Verzicht spätestens zehn Jahre vor dem Stichtag abgegeben wurde. 

Übergangsgeld 

§ 306. (1) unverändert. 

(2) Das Übergangsgeld gebührt monatlich im Ausmaß von 60 vH der 
Berechnungsgrundlage, gerechnet auf volle Schilling. Die Berechnungsgrundlage 
ist die durchschnittliche Monatsbeitragsgrundlage (§ 242 Abs. 1) des Beitragsjah­
res, das vor dem Kalendertag liegt, in dem die Maßnahmen der Rehabilitation 
beginnen unter Berücksichtigung der nach § 242 Abs.3 zuzuschlagenden 
Sonderzahlungen. Das Übergangsgeld ist für die Angehörigen des Versicherten 
(§ 123) zu erhöhen, und zwar für den Ehegatten um 10 vH und' für jeden 

-.0 
.." 
N 

0-
rt> ..., 
t::d 
~. 
:;;­

(1Q 
(1) 
;:l 

.... 
'.J 

932 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
171 von 189

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



ASVG - Gel t end e F ass u n g 

sonstigen Angehörigen um 5 vH der Berechnungsgrundlage. Das Gesamtausmaß 
des erhöhten Übergangsgeldes darf die Berechnungsgrundlage nicht übersteigen. 
Das Übergangsgeld ist unter Bedachtnahme auf § 108 i mit Wirksamkeit ab 
1. Jänner eines jeden Jahres mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen. 

(3) bis (6) unverändert. 

Geldleistungen während der Gewährung von Maßnahmen der 
Gesundheitsvorsorge durch den Pensionsversicherungsträger 

§ 307 e. (1) Für die Dauer der Unterbringung eines Versicherten in einer der im 
§ 307 d Abs. 2 genannten Einrichtungen hat der Pensionsversicherungsträger dem 
Versicherten Familiengeld für seine Angehörigen (§ 123) bzw. Taggeld zu 
gewähren. Das Familiengeld kann unmittelbar den Angehörigen ausbezahlt 
werden. 

(2) Die Höhe des Familiengeldes bzw. desTaggeldes ist gemäß § 195 Abs. 2 bis 
5 entsprechend zu ermitteln. Bei in der Pensionsversicherung Weiterversicherten 
sowie bei Personen, die aus der Weiterversicherung gemäß § 17 ausgeschieden 
sind bzw. bei gemäß den §§ 16 a, 18, 18 a Selbstversicherten ist hiebei das 
Dreißigfache der Beitragsgrundlage (§ 76 a Abs. 1 bzw. Abs. 5) als Bemessungs­
grundlage heranzuziehen, jedoch höchstens im Ausmaß des Dreißigfachen des 
Tageswertes der Lohnstufe (§ 46 Abs. 4), in welche die um ein Sechstel ihres 
Betrages erhöhte Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1) fällt. 

(3) unverändert. 

Überweisungsbetrag und Beitragserstattung 

§ 308. (1) und (2) unverändert. 

(3) Ist nach Abs. 1 ein Überweisungsbetrag zu leisten, so hat der zuständige 
Versicherungsträger dem Versicherten 

a) bis e) unverändert. 
zu erstatten. Diese Beiträge sind dem Versicherten auf seinen Antrag auch dann 
zu erstatten, wenn ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 deswegen nicht zu leisten 
ist, weil der Dienstgeber keinen Versicherungsmonat anrechnet. § 108 ist 
sinngemäß anzuwenden. 

ASVG - Vor g e s chi a gen e Fa s s u n g 

sonstigen Angehörigen um 5 vH der Berechnungsgrundlage. Das Gesamtausmaß 
des erhöhten Übergangsgeldes darf die Berechnungsgrundlage nicht übersteigen. 
Das Übergangsgeld ist unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit Wirksamkeit ab 
1. Jänner eines jeden Jahres mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen. 

(3) bis (6) unverändert. 

Geldleistungen während der Gewährung von Maßnahmen der 
Gesundheitsvorsorge durch den Pensionsversicherungsträger 

§ 307 e. (1) Für die Dauer der Unterbringung eines Versicherten in einer der im 
§ 307 d Abs. 2 genannten Einrichtungen hat der Pensionsversicherungsträger dem 
Versicherten Familiengeld für seine Angehörigen (§ 123) bzw. Taggeld zu 
gewähren, wenn ein Krankengeldanspruch gemäß § 139 Abs. 1 bis 4 weggefallen 
ist. Das Familiengeld kann unmittelbar den Angehörigen ausbezahlt werden. 

(2) Die Höhe des Familiengeldes bzw. des Taggeldes ist gemäß § 195 Abs. 2 bis 
6 entsprechend zu ermitteln. Bei in der Pensionsversicherung Weiterversicherten 
sowie bei Personen, die aus der Weiterversicherung gemäß § 17 ausgeschieden 
sind, bzw. bei gemäß den §§ 16 a und 18 a Selbstversicherten ist hiebei das 
Dreißigfache der Beitragsgrundlage (§ 76 a Abs. 1 bzw. Abs. 5) als Bemessungs­
grundlage heranzuziehen, jedoch höchstens im Ausmaß des Dreißigfachen des 
Tageswertes der Lohnstufe (§ 46 Abs. 4), in welche die um ein Sechstel ihres 
Betrages erhöhte Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1) fällt. 

(3) unverändert. 

Überweisungsbetrag und Beitragserstattung 

§ 308. (1) und (2) unverändert. 

(3) Ist nach Abs. 1 ein Überweisungsbetrag zu leisten, so hat der zuständige 
Versicherungsträger dem Versicherten 

a) bis e) unverändert. 
zu erstatten. Diese Beiträge sind dem Versicherten auf seinen Antrag auch dann 
zu erstatten, wenn ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 deswegen nicht zu leisten 
ist, weil der Dienstgeber keinen Versicherungsmonat anrechnet. § 107 a ist 
sinngemäß anzuwenden. 
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ASVG - Geltende Fassung 

Ersatzanspruch des Trägers der Sozialhilfe 

§ 324. (1) und (2) unverändert. 

(3) Wird ein Renten(Pensions)berechtigter auf Kosten eines Trägers der 
Sozialhilfe in einem Alters(Siechen)heim oder Fürsorgeerziehungsheim, einer 
Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und Geisteskranke, einer Trinkerheilstätte 
oder einer ähnlichen Einrichtung bzw. außerhalb einer dieser Einrichtungen im 
Rahmen eines Familienverbandes oder auf einer von einem Träger der 
öffentlichen Wohlfahrtspflege oder von einer kirchlichen oder anderen 
karitativen Vereinigung geführten Pflegestelle verpflegt, so geht' für die Zeit 
dieser Pflege der Anspruch auf Rente bzw. Pension (einschließlich allfälliger 
Zulagen und Zuschläge) bis zur Höhe der Verpflegskosten, höchstens jedoch bis 
zu 80 vH, wenn der Renten(Pensions)berechtigte auf Grund einer gesetzlichen 
Verpflichtung für den Unterhalt eines Angehörigen zu sorgen hat, bis zu 50 vH 
dieses Anspruches auf den Träger der Sozialhilfe über; das gleiche gilt in Fällen, 
in denen ein Renten(Pensions)berechtigter auf Kosten eines Landes im Rahmen 
der Behindertenhilfe in einer der genannten Einrichtungen oder auf einer der 
genannten Pflegestellen untergebracht wird, mit der Maßgabe, daß der vom 
Anspruchsübergang erfaßte Teil der Rente (Pension) auf das jeweilige Land 
übergeht. Der vom Anspruchsübergang erfaßte Betrag vermindert sich für jeden 
weiteren unterhaltsberechtigten Angehörigen um je 10 vH dieses Anspruches. 
Wenn und soweit die Verpflegskosten durch den vom Anspruchsübergang 
erlaßten Betrag noch nicht gedeckt sind, geht auch ein allfälliger Anspruch auf 
Hilfiosenzuschuß höchstens bis zu 80 vH auf den Träger der Sozialhilfe über. 
Der vom Anspruchsübergang erlaßte Betrag vermindert sich in dem Maß, als der 
dem unterhaltsberechtigten Angehörigen verbleibende Teil der Pension (Rente) 
zuzüglich seines sonstigen Nettoeinkommens (§ 292 Abs. 3) den jeweils geltenden 
Richtsatz gemäß § 293 Abs. 1 lit. a sublit. bb nicht erreicht. Die dem 
Renten(Pensions)berechtigten für seine Angehörigen zu belassenden Beträge 
können vom Versicherungsträger unmittelbar an die Angehörigen ausgezahlt 
werden. 

(4) unverändert. 

Allgemeine Bestimmungen über die Kommissionen 

§ 347. (1) bis (5) unverändert. 

ASVG - Vor g e s chi a gen e F ass u n g 

Ersatzanspruch des Trägers der Sozialhilfe 

§ 324. (1) und (2) unverändert. 

(3) Wird ein Renten(Pensions)berechtigter auf Kosten eines Trägers der 
Sozialhilfe oder auf Kosten eines Trägers der Jugendwohlfahrt in einem 
Alters(Siechen)heim oder Fürsorgeerziehungsheim, einer Heil- und Pflegeanstalt 
für Nerven- und Geisteskranke, einer Trinkerheilstätte oder einer ähnlichen 
Einrichtung bzw. außerhalb einer dieser Einrichtungen im Rahmen eines 
Familienverbandes oder auf einer von einem Träger der öffentlichen 
Wohlfahrtspflege oder von einer kirchlichen oder anderen karitativen 
Vereinigung geführten Pflegestelle verpflegt, so geht für die Zeit dieser Pflege der 
Anspruch auf Rente bzw. Pension (einschließlich allfälliger Zulagen und 
Zuschläge) bis zur Höhe der Verpflegskosten, höchstens jedoch bis zu 80 vH, 
wenn der Renten(Pensions)berechtigte auf Grund einer gesetzlichen Verpflich­
tung für den Unterhalt eines Angehörigen zu sorgen hat, bis zu 50 vH dieses 
Anspruches auf den Träger der Sozialhilfe über; das gleiche gilt in Fällen, in 
denen ein Renten(Pensions)berechtigter auf Kosten eines Landes im Rahmen der 
Behindertenhilfe in einer der genannten' Einrichtungen oder auf einer der 
genannten Pflegestellen untergebracht wird, mit der Maßgabe, daß der vom 
Anspruchsübergang erfaßte Teil der Rente (Pension) auf das jeweilige Land 
übergeht. Der vom Anspruchsübergang erfaßte Betrag vermindert sich für jeden 
weiteren unterhaltsberechtigten Angehörigen um je 10 vH dieses Anspruches. 
Wenn und soweit die Verpflegskosten durch den vom Anspruchsübergang 
erfaßten Betrag noch nicht gedeckt sind, geht auch ein allfälliger Anspruch auf 
Hilfiosenzuschuß höchstens bis zu 80 vH auf den Träger der Sozialhilfe über. 
Der vom Anspruchsübergang erfaßte Betrag vermindert sich in dem Maß, als der 
dem unterhaltsberechtigten Angehörigen verbleibende Teil der Pension (Rente) 
zuzüglich seines sonstigen Nettoeinkommens (§ 292 Abs. 3) den jeweils geltenden 
Richtsatz gemäß § 293 Abs. 1 lit. a sublit. bb nicht erreicht. Die dem 
Renten(Pensions)berechtigten für seine Angehörigen zu belassenden Beträge 
können vom Versicherungsträger unmittelbar an die Angehörigen ausgezahlt 
werden. 

(4) unverändert. 

Allgemeine Bestimmungen über die Kommissionen 

§ 347. (1) bis (5) unverändert. 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

(6) Die Verhandlungen der Landesberufungskommissionen (§ 345) und der 
Landesschiedskommissionen (§ 345 a) sind am Sitz der Landesgerichte der 
jeweiligen Länder und die Verhandlungen der Bundesschiedskommission (§ 346) 
am Sitz des Obersten Gerichtshofes durchzuführen. Im übrigen bleibt § 40 Abs. 1 
AVG 1950 unberührt. Die Kanzleigeschäfte der in den §§ 344, 345 und 345 a 
vorgesehenen Kommissionen sind kalenderjährlich abwechselnd von den 
Ärztekammern und den Gebietskrankenkassen jener Länder zu führen, in denen 
die betreffende Kommission eingerichtet oder im Einzelfall einzurichten ist. Die 
Kanzleigeschäfte der Bundesschiedskommission (§ 346) sind kalenderjährlich 
abwechselnd von der Österreichischen Ärztekammer und vom Hauptverband zu 
führen. ' 

Leistungssachen 

§ 354. Leistungssachen sind die Angelegenheiten, in denen es sich handelt um 
1. bis 3. unverändert. 
4. Feststellung von Versicherungszeiten der Pensionsversicherung außerhalb 

des Leistungsfeststellungsverfahrens auf Antrag des Versicherten (§ 247) 
und die Feststellurtg der Invalidität (§§ 255 a, 280) und der Berufsunfähig­
keit (§ 273 a) außerhalb des Leistungsfeststellungsverfahrens. 

Einleitung des Verfahrens 

§ 361. (1) unverändert. 

(2) Zur Stellung eines Antrages nach Abs. 1 ist der Anspruchswerber selbst oder 
sein gesetzlicher Vertreter berechtigt. Minderjährige, die das 14. Lebensjahr 
vollendet haben, können auch selbst den Antrag stellen. Der Anspruch auf die 
Leistungen der Krankenversicherung für Angehörige (§ 123) kann in den Fällen 
des § 89 Abs. 4 oder wenn der Versicherte die AntragsteIlung ohne triftigen 
Grund verweigert, auch vom Angehörigen selbst oder von dessen gesetzlichem 
Vertreter unmittelbar geltend gemacht werden. Der Kostenersatz nach § 131 
Abs. 1 und 3 sowie nach § 150 kann, wenn der Anspruchsberechtigte vor der 
AntragsteIlung verstorben ist, auch von den nach § 108 bezugsberechtigten 
Personen beantragt werden, Hinsichtlich eines Leistungsanspruches, aus dem ein 
auf Grund der Bestimmungen des Abschnittes II des Fünften Teiles vom Träger 
der Sozialhilfe geltend gemachter Ersatzanspruch zu befriedigen ist, ist auch der 
Träger der Sozialhilfe antragsberechtigt. 

(3) und (4) unverändert. 

ASVG - Vorgeschlagene Fassung 

(6) Die Verhandlungen der' Landesberufungskommission (§ 345) und der 
Landesschiedskommission (§ 345 a) sind am Sitz des Landesgerichtes der 
jeweiligen Landeshauptstadt, im Land Vorarlberg am Sitz des Landesgerichtes 
Feldkireh, und die Verhandlungen der Bundesschiedskommission (§ 346) am Sitz 
des Obersten Gerichtshofes durchzuführen. Die Kanzleigeschäfte der in den 
§§ 344, 345 und 345 a vorgesehenen Kommissionen sind kalenderjährlich 
abwechselnd von den Ärztekammern und den Gebietskrankenkassen jener 
Länder zu führen, in denen die betreffende Kommission eingerichtet oder im 
Einzelfall einzurichten ist, Die Kanzleigeschäfte der Bundesschiedskommission 
(§ 346) sind kalenderjährlich abwechselnd von der Österreichischen Ärztekam­
mer und vom Hauptverband zu führen. 

Leist,;,ngssachen 

§ 354. Leistungssachen sind die Angelegenheiten, in denen es sich handelt um 
I, bis 3. unverändert. 
4. Feststellung von Versicherungszeiten der Pensionsversicherung außerhalb 

des Leistungsfeststellungsverfahrens auf Antrag des Versicherten (§ 247). 

Einleitung des Verfahrens 

§ 361. (1) unverändert. 

(2) Zur Stellung eines Antrages nach Abs. 1 ist der Anspruchswerber selbst oder 
sein gesetzlicher Vertreter berechtigt. Minderjährige, die das 14. Lebensjahr 
vollendet haben, können auch, selbst den Antrag stellen. Der Anspruch auf die 
Leistungen der Krankenversicherung für Angehörige (§ 123) kann in den Fällen 
des § 89 Abs. 4 oder wenn der Versicherte die AntragsteIlung ohne triftigen 
Grund verweigert, auch vom Angehörigen 'selbst oder von dessen gesetzlichem 
Vertreter unmittelbar geltend gemacht werden. Der Kostenersatz nach § 131 
Abs, 1 und 3 sowie nach § 150 kann, wenn der Anspruchsberechtigte vor der 
AntragsteIlung verstorben ist, auch von den nach § 107 a bezugsberechtigten 
Personen beantragt werden. Hinsichtlich eines Leistungsanspruches, aus dem ein 
auf Grund der Bestimmungen des Abschnittes II des Fünften Teiles vom Träger 
der Sozialhilfe geltend gemachter Ersatzanspruch zu befriedigen ist, ist auch der 
Träger der Sozialhilfe antragsberechtigt. 

(3) und (4) unverändert. 
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ASVG - Geltende Fassung 

Bestellung der Versicherungsvertreter 

§ 421. (1) unverändert. 

(2) Bei Versicherungsträgern, deren Sprengel sich nicht über mehr als ein Land 
erstreckt, hat, wenn mehrere entsendeberechtigte Stellen in der Gruppe der 
Dienstgeber oder der Dienstnehmer in Betracht kommen, der zuständige 
Landeshauptmann die· auf die einzelnen Stellen entfallende Zahl von 
Versicherungsvertretern unter Bedachtnahme auf die durchschnittliche Zahl der 
Versicherten in den den einzelnen Stellen zugehörigen Gruppen von 
Dienstnehmern oder Dienstgebern festzusetzen. Die Berechnung der auf die 
einzelnen Stellen entfallenden Zahl von Versicherungsvertretern hat nach dem 
System d'Hondt zu erfolgen. Die Wahl zahl ist in Dezimalzahlen zu errechnen. 

. Haben nach dieser Berechnung mehrere Stellen den gleichen Anspruch auf einen 
Versicherungsvertreter, so entscheidet das Los. Die Auf teilung gilt jeweils für die 
betreffende Amtsdauer. 

(3) bis (8) unverändert. 

Vorsitz im Hauptverband; Angelobung 

§ 434. (1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung sowie im Vorstand des 
Hauptverbandes hat der Präsident nebst zwei Stellvertretern zu führen. Der 
Präsident und seine Stellvertreter sind vom Bundesminister für Arbeit und· 
Soziales für die Amtsdauer der genannten Verwaltungskörper nach Anhörung 
des Österreichischen Arbeiterkammertages, der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft und der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­
reichs zu ernennen. Sie sind zur Ausübung ihrer Funktionen berechtigt, sobald sie 
die Annahme ihrer Ernennung gegenüber dem Bundesminister für Arbeit und 
Soziales ausdrücklich erklärt haben. Der Präsident muß weder als Dienstgeber 
noch als Versicherter einem der dem Hauptverband angeschlossenen 
Versicherungsträger angehören. Sein erster Stellvertreter ist der Gruppe der 
Dienstnehmer, sein zweiter der Gruppe der Dienstgeber zu entnehmen. Soweit 
sich aus diesem Bundesgesetz nichts anderes ergibt, gelten die für die Obmänner 
vorgesehenen Bestimmungen auch für den Präsidenten und die Vizepräsidenten 
des Hauptverbandes. 

(2) und (3) unverändert. 

ASVG - Vor g e s chI a gen e Fa s s u n g 

Bestellung der Versicherungsvertreter 

§ 421. (1) unverändert. 

(2) Bei Versicherungsträgern, deren Sprengel sich nicht über mehr als ein Land 
erstreckt, hat, wenn mehrere entsendeberechtigte Stellen in der Gruppe der 
Dienstgeber oder der Dienstnehmer in Betracht kommen, der zuständige 
Landeshauptmann die auf die einzelnen Stellen entfallende Zahl von 
Versicherungsvertretern unter Bedachtnahme auf die Zahl der Versicherten in 
den den einzelnen Stellen zugehörigen Gruppen von Dienstnehmern oder 
Dienstgebern festzusetzen. Die Zahl der Versicherten ist auf Grund einer im 
Monat Juli des der Neubestellung der Verwaltungskörper zweitvorangegangenen 
Kalenderjahres durchzuführenden Stichtagserhebung zu ermitteln. Die Berech­
nung der auf die einzelnen Stellen entfallenden Zahl von Versicherungsvertretern 
hat nach dem System d'Hondt zu erfolgen. Die Wahlzahl ist in Dezimalzahlen zu 
errechnen. Haben nach dieser Berechnung mehrere Stellen den gleichen 
Anspruch auf einen Versicherungsvertreter, so entscheidet das Los. Die 
Auf teilung gilt jeweils für die betreffende Amtsdauer. 

(3) bis (8) unverändert. 

Vorsitz im Hauptverband; Angelobung 

§ 434. (1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung sowie im Vorstand des 
Hauptverbandes hat der Präsident nebst zwei Stellvertretern zu führen. Der 
Präsident und seine Stellvertreter sind vom Bundesminister für Arbeit und 
Soziales für die Amtsdauer der genannten Verwaltungskörper nach Anhörung 
der Bundesarbeitskammer, der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und 
der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs zu ernen­
nen. Sie sind zur Ausübung ihrer Funktionen berechtigt, sobald sie die Annahme 
ihrer Ernennung gegenüber dem Bundesminister für Arbeit und Soziales 
ausdrücklich erklärt haben. Der Präsident muß weder als Dienstgeber noch als 
Versicherter einem der dem Hauptverband angeschlossenen Versicherungsträger 
angehören. Sein erster Stellvertreter ist der Gruppe der Dienstnehmer, sein 
zweiter der Gruppe der Dienstgeber zu entnehmen. Soweit sich aus diesem 
Bundesgesetz nichts anderes ergibt, gelten die für die Obmänner vorgesehenen 
Bestimmungen auch für den Präsidenten und die Vizepräsidenten des 
Hauptverbandes. 

(2) und (3) unverändert. 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

Ausgleichsfonds für die Krankenanstaltenfmanzierung 

§ 447 f. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Die Überweisung gemäß Abs. 2 2 2 istfolgendermaßen zu berechnen: 
1. bis 3. unverändert. 
4. Auf Grund der Lohnstufeneinreihungen (2 2) ist für jedes Kalenderjahr 

getrennt nach den Bereichen gemäß 2 1· eine durchschnittliche Beitrags­
grundlage zu berechnen, wobei als Höchstbeitragsgrundlage der Tageswert 
der Lohnstufe anzunehmen ist, in die der Betrag von fünf Sechstel des nach 
§ 108 b Abs. 2 ermittelten Me.ßbetrages fällt. Für die Krankenversicherungs­
träger der Selbständigen sind als Höchstbeitragsgrundlage sieben Sechstel 
des Tageswertes der Lohnstufe, in die der Betrag von fünf Sechstel des nach 
§ 108 b Abs.2 ermittelten Meßbetrages fällt, gerundet auf Groschen, 
anzunehmen. Die durchschnittliche Beitragsgrundlage ist auf Groschen zu 
runden. 

5. bis 8. unverändert. 

(6) bis (10) unverändert. 

Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger 

§ 447 g. (1) Beim Hauptverband ist ein Ausgleichsfonds der Träger der 
Pensionsversicherung zu errichten. Das·Vermögen dieses Fonds ist getrennt vom 
sonstigen Vermögen des Hauptverbandes zu verwalten. Für jedes Jahr ist ein 
Rechnungsabschluß zu erstellen, der jedenfalls aus einer Erfolgsrechnung und 
einer Schlußbilanz zum Ende des Jahres bestehen muß. Weiters ist zum Abschluß 
eines jeden Jahres ein Geschäftsbericht zu verfassen und mit dem 
Rechnungsabschluß dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorzulegen. 

(2) Die Mittel des Ausgleichsfonds werden aufgebracht durch: 
a) die Erträge an 2usatzbeiträgen (§ 51 a) j 
b) Überweisungen nach Abs. 3; 
c) sonstige Einnahmen. 

ASVG - Vorgeschlagene Fassung 

Ausgleichsfonds für die Krankenanstaltenfinanzierung 

§ 447 f. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Die Überweisung gemäß Abs. 2 22 ist folgendermaßen zu berechnen: 
1. bis 3. unverändert. 
4. Auf Grund der Lohnstufeneinreihungen (2 2) ist für jedes Kalenderjahr 

getrennt nach den Bereichen gemäß 2 1 eine durchschnittliche Beitrags­
grundlage zu berechnen, wobei als Hochstbeitragsgrundlage der Tageswert 
der Lohnstufe anzunehmen ist, in die der Betrag von fünf Sechstel des nach 
§ 108 b Abs. 2ermittelten Meßbetrages'fällt. Für die Krankenversicherungs­
träger der Selbständigen sind als Höchstbeitragsgrundlage sieben Sechstel 
des Tageswertes der Lohnstufe, in die der Betrag von fünf Sechstel des nach 
§ 108 b ermittelten Meßbetrages fällt, gerundet auf Groschen, anzunehmen. 
Die durchschnittliche Beitragsgrundlage ist auf Groschen zu runden. 

5. bis 8. unverändert. 

(6) bis (10) unverändert. 

Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger 

§ 447 g. (1) Beim Hauptverband ist ein Ausgleichsfonds der Träger der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen Sozialversi­
cherungsgesetz, dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz und dem Freiberuflichen 
Sozialversicherungsgesetz zu errichten. Das Vermögen dieses Fonds ist getrennt 
vom sonstigen Vermögen des Hauptverbandes zu verwalten. Für jedes 
Geschäftsjahr ist ein Rechnungsabschluß zu erstellen, der jedenfalls aus einer 
Erfolgsrechnung und einer Schlußbilanz zum Ende des Jahres bestehen muß. 
Weiters ist zum Abschluß eines jeden Jahres ein Geschäftsbericht zu verfassen und 
mit dem Rechnungsabschluß dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
vorzulegen. Darüber hinaus ist bis zum 30. April des folgenden Jahres der 
Gesamtbetrag der Überweisungen nach Abs. 5 dem Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales bekanntzugeben. 

(2) Die Mittel des Ausgleichsfonds werden aufgebracht durch: 
a) die Erträge an 2usatzbeiträgen (§ 51 a) j 
b) die Überweisungen gemäß Abs. 3 und 4; 
c) sonstige Einnahmen. 
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ASVG - Geltende Fassung 

(3) Zur Abgeltung bzw. teilweisen Abgeltung der Aufwendungen, die den 
Pensionsversicherungsträgern aus der Anrechnung der Ersatzzeiten 

a) des Bezuges einer Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung wegen 
Arbeitslosigkeit bzw. des Ruhens des Anspruches auf Arbeitslosengeld 
gemäß § 16 Abs. 1 lit.l des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 
erwachsen, ist an den Ausgleichsfonds nach Abs. 1 aus Mitteln der 
Arbeitslosenversicherung ein Betrag in der Höhe von 7,6 vH der 
Arbeitslosenversicherungsbeiträge (§ 61 AlVG) 

b) gemäß § 227 Abs. 1 Z 4 erwachsen, ist an den Ausgleichsfonds nach Abs.1 
aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen ein Betrag in der 
Höhe von 22,7 vH des Aufwandes für das Karenzurlaubsgeld (§ 6 Abs. 1 
lit. d A1VG) und die Teilzeitbeihilfe 

zu überweisen. 

(4) Zur Abgeltung der Aufwendungen, die den Pensionsversicherungsträgern 
aus der Anrechnung der Ersatzzeiten gemäß § 227 Abs. 1 Z 11, § 228 Abs. 1 Z 1 
lit. b sowie § 228 Abs. 1 Z 7 und 8 erwachsen, ist an den Ausgleichsfonds nach 
Abs. 1 aus Mitteln der Kriegsopferversorgung sowie aus Mitteln der 
Opferfürsorge jeweils ein jähriicher Pauschbetrag zu überweisen. Ausmaß und 
Fälligkeit dieser Pauschbeträge werden durch ein besonderes Bundesgesetz 
bestimmt. 

ASVG - Vor g e s chI a gen e Fa s s u n g 

(3) Zur Abgeltung bzw. teilweisen Abgeltung der Aufwendungen, die den 
Pensionsversicherungsträgern aus der Anrechnung von Ersatzzeiten erwachsen, 
sind an den Ausgleichsfonds gemäß Abs. 1 zu überweisen: 

1. für Zeiten des Bezuges einer Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung ~ 
wegen Arbeitslosigkeit bzw. des Ruhens des Anspruches auf Arbeitslosen- 0-

geld gemäß § 16 Abs. 1lit. I des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 und Pl 
für Zeiten des Bezuges von Sonderunterstützung bzw. des .Ruhens des ~ 
Anspruches auf Sonderunterstützung gemäß § 2 des Sonderunterstützungs- if 
gesetzes, BGBI. Nr. 64211973, aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung ein g 
Betrag in der Höhe von 22,8 vH der Aufwendungen für Arbeitslosengeld, 
Notstandshilfe und Sonderunterstützung nach dem Sonderunterstützungs­
gesetz, ausgenommen der Aufwand für die Krankenversicherung der 
Bezieher dieser Geldleistungen ; 

2. für Zeiten gemäß § 227 Abs. 1 Z 4 ein Betrag in der Höhe von 22,7 vH des 
Aufwandes für Karenzurhiubsgeld (§ 6 Abs. 1 lit. d A1VG) und Teilzeitbei­
hilfe aus Mitteln des Ausgleichsf~nds für Familienbeihilfen; 

3. für Zeiten des Wehrdienstes als Zeitsoldat der Abgeltungsbetrag gemäß § 22 
Abs. 5 des Heeresgebührengesetzes 1992, BGBI. Nr. 422. 

(4) Zur Abgeltung der Aufwendungen, die den Pensionsversicherungsträgern 
aus der Anrechnung der Ersatzzeiten gemäß § 227 Abs. 1 Z 11, § 228 Abs. 1 Z 1 
lit. b sowie § 228 Abs. 1 Z 7 und 8 erwachsen, ist an den Ausgleichsfonds nach 
Abs. 1 . aus Mitteln der Kriegsopferversorgung sowie aus Mitteln der 
Opferfürsorge jeweils ein jährlicher Pauschbetrag zu überweisen. Ausmaß und 
Fälligkeit dieser Pauschbeträge werden durch ein besonderes Bundesgesetz 
bestimmt. -'.J 

'.J 

932 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
177 von 189

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



ASVG - Geltende Fassung 

(5) Der Hauptverband hat für jedes Geschäftsjahr von den Erträgen an 
Zusatzbeiträgen (Abs. 2 lit. a) zunächst insgesamt 5 vH an die Sozialversiche­
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und an die Sozialversicherungsanstalt 
der Bauern, beide Anstalten als Träger der Pensionsversicherung, zu überweisen. 
Die verbleibenden Erträge nach Abs. 2 sind den Trä~ern der Pensionsversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz zu überweisen. Die Uberweisung an die Träger 
der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz bzw. an die Sozialversiche­
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und die Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern hat nach Aufteilungsschlüsseln zu erfolgen, die nach Abs.·8 festzusetzen 
sind. 

(6) Der Hauptverband hat nach dem 20. eines jeden Kalendermonates die 
Überweisungen nach Abs. 5 nach den Aufteilungsschlüsseln des in Betracht 
kommenden Geschäftsjahres zu bevorschussen; hiebei sind alle bei ihm jeweils 
eingelangten Beträge an die Träger der Pensionsversicherung nach Abs. 1 so 
rechtzeitig zu überweisen daß die Vorschüsse für die Pensionszahlung des 
folgenden Kalendermonates zur Verfügung stehen. Um eine ungünstige 
Kassenlage eines Trägers der Pensionsversicherung ganz oder teilweise zu 
beheben, kann der Hauptverband zusätzliche Vorschußzahlungen vornehmen. 

(7) Bei der Ermittlung des Bundesbeitrages nach § 80 dieses Bundesgesetzes, 
nach § 34 Abs. 2 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes bzw. nach § 31 
Abs. 4 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes gelten die Überweisungen nach 
Abs. 5 als Erträge. 

(8) Die Aufteilungsschlüssel nach Abs. 5 sind jährlich - getrennt für die Träger 
der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz bzw. nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz und dem Bauern-Sozialversicherungs­
gesetz - durch Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales 
festzusetzen. Bei der Festsetzung der Auf teilungs schlüssel ist auf das Verhältnis 
zwischen den Aufwendungen und den Erträgen (ohne Überweisungen nach 
Abs. 5) des zweitvorangegangenen GeschäftSjahres bei den einzelnen Pensions-

ASVG - Vor g e s chi a gen e F ass u n g 

(5) Der Hauptverband hat für jedes Geschäftsjahr von den Erträgen an 
Zusatzbeiträgen (Abs. 2 lit. a) zunächst insgesamt 5 vH an die Sozialversiche­
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und an die Sozialversicherungsanstalt 
der Bauern, beide Anstalten als Träger der Pensionsversicherung, zu überweisen. 
Die verbleibenden Mittel gemäß Abs. 2 abzüglich der Ersätze gemäß § 70 dieses 
Bundesgesetzes, gemäß § 127 b des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 
und gemäß § 118 b des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes sowie sonstiger 
Ausgaben sind an die Träger der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
zu überweisen. Die Überweisung an die. Pensionsversicherungsträger ist nach den 
sich gemäß Abs. 7 ergebenden Aufteilungsschlüsseln vorzunehmen. 

(6) Der Hauptverband hat nach dem 20. eines jeden Kalendermonates die 
Überweisungen gemäß Abs. 5 nach Aufteilungsschlüsseln zu bevorschussen, die 
vom Bundesminister für Arbeit und Soziales für das in Betracht kommende 
Geschäftsjahr auf Grund der voraussichtlichen Gebarungsergebnisse unter 
Berücksichtigung des Abs. 7 zu schätzen und dem Hauptverband bekanntzuge­
ben sind; hiebei sind alle bei ihm jeweils eingelangten Beträge an die Träger der 
Pensionsversicherung nach Abs. 1 so rechtzeitig zu überweisen, daß die 
Vorschüsse für die Pensionszahlung des folgenden Kalendermonates zur 
Verfügung stehen. Um eine ungünstige Kassenlage eines Trägers der 
Pensionsversicherung ganz oder teilweise zu beheben, kann der Hauptverband 
zusätzliche V orschußzahlurigen vornehmen. 

(7) Die Aufteilungsschlüssel .gemäß Abs. 5 für ein Geschäftsjahr sind -
getrennt für die Träger der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz bzw. 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz und dem Bauern-Sozialversi­
cherungsgesetz - unter Zugrundelegung des Verhältnisses, in welchem der nicht 
gedeckte Aufwand aller Pensionsversicherungsträger nach diesem Bundesgesetz 
bzw. der Pensionsversicherungsträger der Selbständigen auf die einzelnen Träger 
entfällt, festzusetzen. Die Aufteilungsschlüssel sind auf zwei Dezimalstellen zu 
runden. 

(8) Nicht gedeckter Aufwand gemäß Abs. 7 ist der Betrag, um den die 
Aufwendungen die Erträge übersteigen. Hiebeisind bei den Aufwendungen die 
Ausgleichszulagen, bei den Erträgen der Bundesbeitrag gemäß § 80 Abs. 1 dieses 
Bundesgesetzes, gemäß § 34 Abs. 2 des Gewerblichen Sozialversicherungsgeset­
zes und gemäß § 31 Abs. 3 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes, die Ersätze 
für Ausgleichs~ulagen und die Überweisung gemäß Abs. 5 außer Betracht zu 
lassen. Der nicht gedeckte Aufwand eines Geschäftsjahres ist von jedem 
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ASVG - Geltende Fassung 

versicherungsträgern Bedacht zu nehmen. Hiebei sind die Bestimmungen des § 80 
Abs. 1 zweiter Satz dieses Bundesgesetzes, des § 34 Abs. 2 zweiter Satz des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes bzw. des § 31 Abs. 3 zweiter Satz des 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes entsprechend anzuwenden. Darüber hinaus 
ist bei den Erträgen der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
die Überweisung aus dem Aufkommen an Gewerbesteuer gemäß § 34 Abs. 1 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes, bei den Erträgen der Sozialversiche­
rungsanstalt der Bauern der Beitrag des Bundes gemäß § 31 Abs. 2 des 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes außer Betracht zu lassen. Die Auf teilungs­
schlüssel sind auf eine Dezimalstelle zu runden. 

Leistungen aus der Pensionsversicherung 

§ 470. (1) und (2) unverändert. 

(3) Bei der Ermittlung der Beitragsgrundlagen zur Bildung der Bemessungs­
grundlage sind die Bestimmungen des § 242 mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
die Summe der Beitragsgrundlagen der Pflichtversicherung (§ 242 Abs. 2 Z 1) aus 
den in Betracht kommenden Tagesarbeitsverdiensten (§ 466 Abs. 2) gebildet wird. 

Versicherungsbeiträge 

§ 472 a . .(1) unverändert. 

(2) Der Beitrag ist ein einheitlicher Hundertsatz der Beitragsgrundlage 
(Abs. 1). Der Hundertsatz beträgt ab dem Jahre 19927,9 vH. Die Beiträge sind in 
den Fällen, in denen ein Waisenversorgungsgenuß die Beitragsgrundlage ist, vom 
Dienstgeber allein, in allen übrigen Fällen vom Versicherten und vom Dienstgeber 
zu gleichen Teilen zu tragen. Der Dienstgeber hat überdies zur Bestreitung von 
Ausgaben der erweiterten Heilbehandlung einen Zuschlag zu den Beiträgen in 
der Höhe von 0,5 vH der Beitragsgrundlage zu entrichten. Erreicht der Bezug des 
Versicherten nicht den Betrag der Mindestbeitragsgrundlage (Abs. 1), so hat der 
Dienstgeber den Beitrag, der auf den Unterschiedsbetrag zwischen dem Bezug 
des Versicherten und der Mindestbeitragsgrundlage entfällt, zur Gänze allein zu 
tragen. 

(3) und (4) unverändert. 

ASVG - Vor g e s chi a gen e Fa s s u n g 

Pensionsversicherungsträger nach Abs. 1 bis zum 30. April des folgenden Jahres 
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales bekanntzugeben. 

Leistungen aus der Pensionsversicherung 

§ 470. (1) und (2) unverändert. 

(3) Bei der Ermittlung der Beitragsgrundlagen zur Bildung der Bemessungs­
grundlage sind die Bestimmungen des § 242 mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
die Summe der Beitragsgrundlagen der Pflichtversicherung (§ 242 Abs. 1 Z 1) aus 
den in Betracht kommenden Tagesarbeitsverdiensten (§ 466 Abs. 2) gebildet wird. 

Versicherungsbeiträge 

§ 472 a. (1) unverändert. 

(2) Der Beitrag ist ein einheitlicher Hundertsatz der Beitragsgrundlage 
(Abs. 1). Der Hundertsatz beträgt ab dem Jahre 1992 7,9 vH. Die Beiträge sind in 
den Fällen, in denen ein Waisenversorgungsgenuß die Beitragsgrundlage ist, vom 
Dienstgeber allein, in allen übrigen Fällen vom Versicherten und vom Dienstgeber 
zu gleichen Teilen zu tragen. Der Dienstgeber hat überdies zur Bestreitung von 
Ausgaben der erweiterten Heilbehandlung sowie der med·izinischen Maßnahmen 
der Rehabilitation (§ 154 a) einen Zuschlag zu den Beiträgen in der Höhe von 
0,5 vH der Beitragsgrundlage zu entrichten. Erreicht der Bezug des Versicherten 
nicht den Betrag der Mindestbeitragsgrundlage (Abs. 1), so hat der Dienstgeber 
den Beitrag, der auf den Unterschiedsbetrag zwischen dem Bezug des 
Versicherten und der Mindestbeitragsgrundlage entfällt, zur Gänze allein zu 
tragen. 

(3) und (4) unverändert. 
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ASVG - Gel t end e Fa s s u n g , 

Zusätzliche Pensionsversicherung 

§ 479. (1) unverändert. 

(2) Bis zum Inkrafttreten einer besonderen bundesgesetzlichen Regelung ist die 
zusätzliche Pensionsversicherung unter Bedachtnahme auf die finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Versicherungsträger und auf die wirtschaftlichen 
Bedürfnisse der Versicherten durch die Satzung der Versicherungsträger zu 
regeln; nachstehende Bestimmungen sind entsprechend anzuwenden: 

1. von den Bestimmungen des Ersten Teiles die §§ 8 Abs. 1 Z 1lit. b, 10 Abs. 7, 
21,22,32,38,40,42,43,60 Abs. 1 und 3, 61, 62, 64 mit der Maßgabe, daß 
im Abs. 2 an Stelle des nach § 58 Abs. 5 berufenen Versicherungsträgers der 
Träger der zusätzlichen Pensionsversicherung tritt, 65 bis 69, 73 Abs. 6 und 
8,79 Abs. 1,81,84 Abs. 1, Abs. 3 Z 2 lit. a, Abs. 5 Z 2 lit. a und Abs. 6, 86, 
87,96,97,98,98 a, 101, 102 Abs. 3,103,104 Abs. 2, 3 und 5,107,108,109 
bis 114; 

2. bis 4. unverändert. 

(3) unverändert. 

Begünstigte Erwerbung von Anwartschaften und Ansprüchen 

§ 502. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Personen, die in der im § 500 angeführten Zeit aus einem der dort 
angeführten Gründe ausgewandert sind und die vorher in der Zeit seit dem 1. Juli 
1927 Beitragszeiten gemäß § 226 oder Ersatzzeiten gemäß §§ 228 oder 229 oder 
Zeiten nach dem Auslandsrenten-Übernahmegesetz zurückgelegt haben, können 
für die Zeiten der Auswanderung, längstens aber für die Zeit bis 31. März 1959, 
Beiträge nachentrichten. Der nachzuentrichtende Beitrag beträgt für jeden 
Monat der Auswanderung 204 S; an die Stelle des Betrages von 204 S tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1989, der unter Bedachtnahme 
auf § 108 i' mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte 
Betrag. § 227 Abs. 4 ist sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, daß die 
Beitragsentrichtung bei der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten zu 
erfolgen hat, wenn bei keinem V ersicherungsträger Versicherungszeiten 
erworben worden sind. Für die Abstattung der nachzuzahlenden Beiträge gilt 

lAbs. 2 zweiter bis letzter Satz entsprechend. 

(5) unverändert. 

ASVG - Vor g e sc h lag e n e Fa s s u n g 

Zusätzliche Pensionsversicherung 

§ 479. (1) unverändert. 

(2) Bis zum Inkrafttreten einer besonderen bundesgesetzlichen Regelung ist die 
zusätzliche Pensionsversicherung unter Bedachtnahme auf die finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Versicherungsträger und auf die wirtschaftlichen 
Bedürfnisse der Versicherten durch die Satzung der Versicherungsträger zu 
regeln; nachstehende Bestimmungen sind entsprechend anzuwenden: 

1. von den Bestimmungen des Ersten Teiles die §§ 8 Abs. 1 Z 1lit. b, 10 Abs. 7, 
21,22,32,38,40,42,43,60 Abs. 1 und 3,61,62,64 mit der Maßgabe, daß 
im Abs. 2 an Stelle des nach § 58 Abs. 5 berufenen Versicherungsträgers der 
Träger der zusätzlichen Pensionsversicherung tritt, 65 bis 69, 73 Abs. 6 und 
8,79 Abs. 1,81,84 Abs. 1, Abs. 3 Z 2lit. a, Abs. 5 Z 2 lit. a und Abs. 6,86, 
87,96,97,98,98 a, 101, 102 Abs. 3, 103, 104 Abs. 2,3 und 5,107,107 a, 109 
bis 114; 

2. bis 4. unverändert. 

(3) unverändert. 

Begünstigte Erwerbung von Anwartschaften und Ansprüchen 

§ 502. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Personen, die in der im § 500 angeführten Zeit aus einem der dort 
angeführten Gründe ausgewandert sind und die vorher in der Zeit seit dem 1. Juli 
1927 Beitragszeiten gemäß § 226 oder Ersatzzeiten gemäß §§ 228 oder 229 oder 
Zeiten nach dem Auslandsrenten-Übernahmegesetz zurückgelegt haben, können 
für die Zeiten der Auswanderung, längstens aber für die Zeit bis 31. März 1959, 
Beiträge nachentrichten. Der nachzuentrichtende Beitrag beträgt für jeden 
Monat der Auswanderung 204 S; an die Stelle des Betrages von 204 S tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1989, der unter Bedachtnahme 
auf § 108 Abs. 9 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 aAbs. 1) vervielfachte 
Betrag. § 227 Abs. 4 ist sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, daß die 
Beitragsentrichtung bei der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten zu 
erfolgen hat, wenn bei keinem Versicherungsträger Versicherungszeiten 
erworben worden sind. Für die Abstattung der nachzuzahlenden Beiträge gilt 
Abs. 2 zweiter bis letzter Satz entsprechend. 

(5) unverändert. 
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ASVG - Geltende Fassung 

(6) Abs. 1 und 4 gelten auch für Persünen, die vür der Haft, Strafe, Anhaltung, 
Arbeitslüsigkeit, Ausbürgerung .oder Auswanderung aus Gründen, auf die der 
(die) Betreffende keinen Einfluß hatte, keine Beitragszeiten gemäß § 226 .oder 
Ersatzzeiten gemäß den §§ 228 und 229 zurückgelegt haben, süfern der (die) 
Betreffende am 12. März 1938 seinen (ihren) Wühnsitz im Gebiet der Republik 
Österreich hatte und, in den Fällen des Abs. 4, in der Zeit vüm 12. März 1938 bis 
9. Mai 1945 das 15. Lebensjahr vüllendet hat. Eine sülche Nachentrichtung, 
soweit sie für die Zeiten der Auswanderung erfülgt, ist unbeschadet des Abs. 1 
letzter Satz frühestens für Zeiten nach der Vüllendung des 15. Lebensjahres der in 
Betracht kümmenden Persün zulässig. 

(7) und (8) unverändert. 

Erwerbung von Versicherungszeiten bei Gewährung von strafrechtlichen 
Entschädigungen 

§ 506 a. Zeiten einer Anhaltung, in Ansehung derer ein österreichisches G.ericht 
rechtskräftig einen Entschädigungsanspruch für strafgerichtliche Anhaltung .oder 
Verurteilung zuerkannt hat, gelten, süfern der Versicherte vür der Anhaltung 
Beitragszeiten .oder Ersatzzeiten in der Pensiünsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz erwürben hat, als Versicherungszeiten, und zwar die vür dem 
Zeitpunkt, ab dem vün der betreffenden Versichertengruppe erstmals Beiträge 
entrichtet werden kürinten, gelegenen Anhaltungszeiten als Ersatzzeiten und die 
nach diesem Zeitpunkt gelegenen Anhaltungszeiten als Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung. Die auf diese Beitragszeiten entfallenden Beiträge hat der 
Bund an den zuständigen Versicherungsträger nach den jeweils in Geltung 
gestandenen Vürschriften nachzuentrichten. Die Beitragszeiten gelten in dem 
Zweig der Pensiünsversicherung als erwürben, in dem der Versicherte zuletzt vür 
der Anhaltungszeit Beitrags- .oder Ersatzzeiten zurückgelegt hat. Als 
Beitragsgrundlage für die Bemessung der Beiträge und für die Leistungen der 
Pensiünsversicherung gilt das 30fache der Tagesbeitragsgrundlage der 
Pflichtversicherung (§ 242 Abs.2 Z 1) des dem Ausscheiden aus der 
Pflichtversicherung vürangegangenen letzten Beitragsjahres (§ 242 Abs. 6); hat 
der Versicherte Beitragszeiten der Pflichtversicherung nur im Beitragsjahr des 
Beginnes der Anhaltung erwürben, dann ist dieses Beitragsjahr heranzuziehen. 

Anwendung des Leistungsrechtes 

§ 522. (1) und (2) unverändert. 

ASVG - Vürgeschlagene Fassung 

(6) Abs. 1 und 4 gelten auch für Persünen, die vür der Haft, Strafe, Anhaltung, 
Arbeitslüsigkeit, Ausbürgerung .oder Auswanderung aus Gründen, auf die der 
(die) Betreffende keinen Einfluß hatte, keine Beitragszeiten gemäß § 226 .oder 
Ersatzzeiten gemäß den §§ 228 und 229 zurückgelegt haben, sofern der (die) 
Betreffende am 12. März 1938 seinen (ihren) Wühnsitz im Gebiet der Republik 
Österreich hatte und, in den Fällen des Abs. 4, und im Kalenderjahr 1938 und 
früher das 6. Lebensjahr vüllendet hat. Eine sülche Nachentrichtung, süweit sie 
für die Zeiten der Auswanderung erfülgt, .ist unbeschadet des Abs. 1 letzter Satz 
frühestens für Zeiten nach der Vüllendung des 15. Lebensjahres der in Betracht 
kümmenden Persün zulässig. 

(7) und (8) unv~rändert. 

Erwerbung von Versicherungszeiten bei Gewährung von strafrechtlichen Ent­
schädigungen 

§ 506 a. Zeiten einer Anhaltung, in Ansehung derer ein österreichisches Gericht 
rechtskräftig einen Entschädigungsanspruch für strafgerichtliche Anhaltung .oder 
Verurteilung zuerkannt hat, gelten, süfern der Versicherte vür der Anhaltung 
Beitragszeiten .oder Ersatzzeiten in der Pensiünsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz erwürben hat, als Versicherungszeiten, und zwar die vür dem 
Zeitpunkt, ab dem vün der betreffenden Versichertengruppe erstmals Beiträge 
entrichtet werden künnten, gelegenen Anhaltungszeiten als Ersatzzeiten und die 
nach diesem Zeitpunkt gelegenen Anhaltungszeiten als Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung. Die auf diese Beitragszeiten entfallenden Beiträge hat der 
Bund an den zuständigen Versicherungsträger nach den jeweils in Geltung 
gestandenen Vürschriften nachzuentrichten. Die Beitragszeiten gelten in dem 
Zweig der Pensiünsversicherung als erwürben, in dem der Versicherte zuletzt vür 
der' Anhaltungszeit Beitrags- .oder Ersatzzeiten zurückgelegt hat. Als 
Beitragsgrundlage für die Bemessung der Beiträge und für die Leistungen der 
Pensiünsversicherung gilt das 30fache der Tagesbeitragsgrundlage der 
Pflichtversicherung (§ 242 Abs. 1 Z 1) des dem Ausscheiden aus der 
Pflichtversicherung vürangegangenen letzten Beitragsjahres (§ 242 Abs. 6); hat 
der Versicherte Beitragszeiten der Pflichtversicherung nur im Beitragsjahr des 
Beginnes der Anhaltung erwürben, dann ist dieses Beitragsjahr heranzuziehen. 

Anwendung des Leistungsrechtes 

§ 522. (1) und (2) unverändert. 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

(3) Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten ab 1. Jänner 1957 
entsprechend auch für Leistungen, auf die im übrigen nach den Abs. 1 und 2 noch 
die bisherigen Vorschriften anzuwenden sind: 

1. a) im Bereich der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über das Ruhen von Leistungen, 

b) im Bereich der. in Betracht kommenden Versicherung die §§ 86 Abs. 41 
97 bis 101, 102 Abs: 3, 103 bis 108, 110 Abs. 1 Z 2 lit. a und Abs. 2, 112 
Abs.2; 

2. bis 4. unverändert. 

(4) bis (7) unverändert. 

Witwenpension aus der Pensionsversicherung bei Eintritt des VersicherungsfaUes 
vor dem 1. Jänner 1939 

§ 522 k. (1) unverändert. 

(2) Die Witwenpension nach Abs. 1 beträgt 536 S monatlich. An die Stelle 
dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf 
§ 108 i mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachte Betrag. 

(3) unverändert. 

Öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 

§ 529. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Ist nach Abs. 1 ein Überweisungsbetrag zu leisten, so hat der 
leistungszuständige Versicherungsträger .dem Versicherten 

a} bis c) unverändert. 
zu erstatten. Abs. 3 letzter Satz und § 108 sind anzuwenden. Unabhängig davon, 
ob ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 zu leisten ist, sind auf Antrag des 
Versicherten sämtliche nach der Aufnahme in das Dienstverhältnis nach Abs. 1 
entrichteten Beiträge zur Weiterversicherung jederzeit, sonSt gleichzeitig mit der 
Leistung des Überweisungsbetrages - es sei denn, diese Beiträge wurden nach 
einer pensions(renten)versicherungspflichtigen Nebenbeschäftigung entrichtet -
aufgewertet mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor 
(§ 108 c) zu erstatten. 

(6) bis (13) unverände.rt. 

ASVG - Vorgeschlagene Fassung 

(3) Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten ab 1. Jänner 1957 
entsprechend auch für Leistungen, auf die im übrigen nach den Abs. 1 und 2 noch 
die bisherigen Vorschriften anzuwenden sind: 

1. a) im Bereich der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über das Ruhen von Leistungen, 

b) im Bereich der in Betracht kommenden Versicherung die §§ 86 Abs. 4, 
97 bis 101, 102 Abs. 3, 103 bis 107 a, 110 Abs. 1 Z 2lit. a und Abs. 2, 112 
Abs.2; 

2. bis 4. unverändert. 

(4) bis (7) unverändert. 

Witwenpension aus der Pensionsversicherung bei Eintritt des Versicherungsfalles 
vor dem 1. Jänner 1939 

§ 522 k. (1) unverändert. 

(2) Die Witwenpension nach Abs. 1 beträgt S36 S monatlich. An die Stelle 
dieses Betrages tritt ab 1. J;inner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf 
§ 108 Abs. 9 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachte Betrag. 

(3) unverändert. 

Öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 

§ 529. (1) bis (4) unverändert. 

(S) Ist nach Abs. 1 ein Überweisungsbetrag zu leisten, so hat der 
leistungszuständige Versicherungsträger dem Versicherten 

a) bis c) unverändert. 
zu erstatten. Abs.3 letzter Satz und § 107 a sind anzuwenden. Unabhängig 
davon, ob ein Überweisungs betrag nach Abs. 1 zu leisten ist, sind auf Antrag des 
Versicherten sämtliche nach der Aufnahme in das Dienstverhältnis nach Abs. 1 
entrichteten Beiträge zur Weiterversicherung jederzeit, sonst gleichzeitig mit der 
Leistung des Überweisungsbetrages - es sei. denn, diese Beiträge wurden nach 
einer pensions(renten)versicherungspflichtigen Nebenbeschäftigung entrichtet -
aufgewertet mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor 
(§ 108 c) zu erstatten. 

(6) bis (13) unverändert. 
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ASVG - Gel t end e Fa s s u n g 

§ 547. (1) und (2) unverändert. 

(3) Abweichend von den Bestimmungen des § 51 Abs. 1 Z 2 beträgt ab Beginn 
des Beitragszeitraumes Jänner 1993 bis zum Ende des Beitragszeitraumes Juni 
1993 der Beitragssatz in der Unfallversicherung 1,3 vH der allgemeinen 
Beitragsgrundlage. 

(4) bis (13) unverändert. 

ASVG - Vor g e s chI ag e n e Fa s s u n g 

§ 547. (1) und (2) unverändert. 

(3) Abweichend von den Bestimmungen des § 51 Abs. 1 Z 2 beträgt ab Beginn 
des Beitragszeitraumes Jänner 1993 bis zum Ende des Beitragszeitraumes 
Dezember 1994 der Beitragssatz in der Unfallversicherung 1,3 vH der 
allgemeinen Beitragsgrundlage. 

(4) bis (13) unverändert. 

§ 551. (1) Es treten in Kraft: 
1. mit 1. Jänner 1993 die §§ 104 Abs. 2 und 292 Abs. 4 lit. g in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./ 1993; 
2. mit 1. Juli 1993 die §§ 14 Abs. 1 Z 2, 15 Abs. 1 und 2, 21 Abs. 2,29,49 Abs. :3 

Z 9, 86 Abs. 3Z 1, 104 Abs. 2, 135 Abs. 1 Z 1, 143 Abs. 1 Z 3, 151 Abs. 2, 
215 Abs.3, 245 Abs.7, 248 Abs. 1, 248 b, 251 a Abs. 3, 258 Abs.4, 292 
Abs. 3, 294 Abs. 3 und 5, 307 e Abs. 1, 324 Abs. 3, 347 Abs. 6, 434 Abs. 1, 
502 Abs. 6, 547 Abs. 3 sowie in der Anlage 9 die 'z 4, 7 und 8 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./1993; 

3. mit 1. Juli 1993, sofern zu diesem Zeitpunkt für die Ruhe(Versorgungs)be" 
züge auf Grund eines öffentlich"rechtlichen Dienstverhältnisses Regelungen 
'in Kraft stehen, die dem System der Aufwertung und Anpassung in der 
Sozialversicherung (Nettoanpassung - §§ 108 bis 108 I in der Fassung des 
Art. I Z 34) mindestens gleichwertig sind, die §§ 5 Abs. 2, 18,40 Abs. 2, 44 
Abs. 6, 45 Abs. 1, 56 a Abs. 2, 70, 74 Abs. 1, 76 a Abs. 1 und 3, 76 b Abs. 1 
und 3, 77 Abs. 2 und 4, 78 Abs. 3,95 Abs. 1,99 Abs. 3 Z 2 und 3 und Abs. 4, 
107 Abs. 5, 107 a, 108 bis 1081, 122 Abs. 4, 136 Abs. 3, 137 Abs. 2, 141 
Abs. 3, 154 Abs. 1, 181 Abs. 1, 181 b, 212 Abs. 3, 222 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 
Z 1, 223 Abs. 2, 225 Abs. 1 Z 3, 227 Abs. 1 Z 4 und Abs. 2, 228 Abs. 1 Z 10, 
231 Z 2, 234 Abs. 1 Z 11, 236 Abs. 1 bis 3,238,238 a, 239, 240, 241, 241 a, 
242,243 Abs. 1 Z 3, 244 Abs. 3, 244 a, 248 a, 249 Abs. 1,250 Abs. 2, 251 a 
Abs. 7 Z 3 und 4, 253, 253 a Abs. 3, 253 b Abs. 1 und 4, 253 c, 253 d, 254 
Abs.l und 5, 255 Abs. 4,255 a, 261, 261 a, 261 b, 261 c, 262, 264-in der 
Fassung des Art. I Z 93, 266, 267 in der Fassung des Art. I Z 96, 269 Abs. 2; 
270,271 Abs. 1 und 3, 273 Abs. 3,273 a, 274, 276, 276 a Abs. 3,276 b Abs. 1 
und 4, 276 c, 276 d, 279 Abs. 1 und 3, 280, 283, 284, 284 a, 284 b, 284 c, 285 
Abs. 1,288 Abs. 1,289,292 Abs. 4lit. h, 293 Abs. 2,306 Abs. 2, 307 e Abs. 2, 
308 Abs. 3,354 Z 4, 361 Abs. 2, 447 f Abs. 5 Z 4, 470 Abs. 3,479 Abs. 2 Z 1, 
502 Abs. 4, 506 a, 522 Abs. 3 Z 1 lit. b, 522 k Abs. 2 und 529 Abs. 5 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr ... ./ 1993; 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g ASVG - Vor ge s chI ag e n e Fa s s u n g 

4. mit dem Beginn des Beitragszeitraumes Juli 1993 § 44 Abs. 1 Z 7 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./1993; 

5. mit 1. Jänner 1994 die §§ 33 Abs. 2, 37,79 a, 80, 80 a, 444 a und 447 g in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./1993; 

6. mit 1. Jänner 1995 die §§ 264 und 267 in der Fassung des Art. I Z.94 bzw. 
Z 97 des Bundesgesetzes BGBI. Nr. .. ./ 1993; 

7. rückwirkend mit 1. Jänner 1992 § 472 a Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./1993; 

8. rückwirkend mit 1. Juli 1992 § 421 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr ... ./1993; 

9. rückwirkend mit 1. September 1992 die §§ 4 Abs. 1 Z 5 und 16 Abs. 2 Z 1 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ../1993. 

(2) Bei der Anwendung des § 95 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. .. ./1993 auf Leistungen mit einem vor dem 1. Juli 1993 liegenden Stichtag ist 
der Zurechnungszuschlag und der Kinderzuschlag nach den vor dem 1. Juli 1993 
in Geltung gestandenen Vorschriften heranzuziehen. 

(3) Personen, die erst auf Grund der §§ 215 Abs. 3 lit. d bzw. 258 Abs. 4 lit. d in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr ..... Anspruch auf eine Leistung aus 
der Unfall- bzw. Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz erhalten, gebührt diese Leistung ab 1. Juli 1993, wenn der Antrag bis 
zum 30. Juni 1994 gestellt wird, sonst ab dem auf die AntragsteIlung folgenden 
Monatsersten. 

(4) Als Beitragszeiten im Sinne des § 225 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr ... ./1993 sind auch anzusehen Zeiten der Weiterversicherung sowie 
Zeiten der Selbstversicherung gemäß § 225 Abs. 1 Z 3 lit. a in der am 30. Juni 
1993 geltenden Fassung, wenn die Entbindung vor dem 1. Juli 1993 erfolgt ist und 
die Beiträge bis längstens 30. Juni 1999 wirksam (§ 230) entrichtet werden. 

(5) Die §§ 227 Abs. 1 Z 4, 228 Abs. 1 Z 10, 236 Abs. 1 bis 3, 238, 239, 242, 
244 a, 251 a Abs. 7 Z 3, 253, 253 a Abs. 3, 253 b Abs. 1 und 4, 253 c, 253 d, 254 
Abs. 1 und 5, 255 Abs. 3 und 4, 261, 261 a, 261 b, 271 Abs. 1 und 3, 273 Abs. 3, 
274, 276, 276 a Abs. 3, 276 b Abs. 1 und 4, 276 c, 276 d, 279 Abs. 1 und 3, 284, 
284 a und 284 b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr .... sind nur auf 
Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 30. Juni 1993 
liegt. 

(6) Bei Personen mit Stichtag 1. Jänner 1993 bis 1. Juni 1993, bei denen Zeiten 
gemäß § 227 Abs. 1 Z 4 bzw. § 228 Abs. 1 Z 10 nach der am 1. Juli 1993 geltenden 
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ASVG - Geltende Fassung ASVG - Vor g e s chi a gen e Fa s s u n g 

Rechtslage für die Pension zu berücksichtigen gewesen wären, wenn diese 
Rechtslage bereits am 1. Jänner 1993 in Kraft getreten wäre, ist die Pension von 
Amts wegen auf Grund der am 1. Juli 1993 geltenden Rechtslage (gesamtes 
Bemessungsrecht) neu zu bemessen. Wenn es für sie günstiger ist, gebührt die neu 
bemessene Pension rückwirkend ab Pensionsbeginn. 

(7) Abweichend von Abs. 5 bleiben, wenn dies für den Versicherten günstiger 
ist, die Bestimmungen des Vierten Teiles über die Bemessung einer Pension in der 
am 30. Juni 1993 geltenden Fassung für Versicherungsfälle, deren Stichtag in den 
Zeitraum vom 1. Juli 1993 bis 1. Dezember 1996 fällt, mit der Maßgabe weiterhin 
anwendbar, daß für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage anstelle der letzten 
120 Versicherungsmonate bei einem Stichtag 

1. vom 1. Jänner 1995 bis 1. Dezember 1995 die letzten 132 Versicherungsmo­
nate, 

2. vom 1. Jänner 1996 bis 1. Dezember 1996 die letzten 156 Versicherungsmo-
nate 

aus allen Zweigen der Pensionsversicherung heranzuziehen sind. Dies gilt bei 
Anwendung des § 238 Abs. 2 Z 1 und 2 in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung 
in den Fällen der Z 1, wenn der Stichtag vor bzw. nach Vollendung des 
51. Lebensjahres liegt, in den Fällen der Z 2, wenn der Stichtag vor bzw. nach 
Vollendung des 53. Lebensjahres liegt. Dabei ist § 108 c in der am 30. Juni 1993 in 
Geltung gestandenen Fassung mit der Maßgabe weiter anzuwenden, daß bei der 
Festsetzung der Aufwertungsfaktoren für die Jahre 1994 bis 1996 anstelle des 
Richtwertes der jeweils geltende Anpassungsfaktor des zweitvorangegangenen 
Kalenderjahres tritt. 

(8) Bei Pensionen aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit, 
bei vorzeitigen Alterspensionen gemäß § 253 a, § 253 b, § 276 a bzw. § 276 b, 
deren Stichtag vor dem 1. Juli 1993 liegt, ist bei Vollendung des 65. Lebensjahres 
bei Männern bzw. des 60. Lebensjahres bei Frauen § 253 bzw. § 276 in der am 
30. Juni 1993 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 

(9) Ein am 30. Juni 1993 bestandener Anspruch auf Kinderzuschuß gemäß den 
§§ 262 bzw. 286 in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung bleibt auch über 
diesen Zeitpunkt hinaus solange weiter bestehen, solange die Veraussetzungen 
für den Anspruch nach der am 30. Juni 1993 geltenden Rechtslage gegeben sind. 
Die bis 30. Juni 1993 den Kinderzuschuß betreffenden Bestimmungen sind dabei 
weiter anzuwenden. 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g ASVG - Vorgeschlagene Fassung 

(10) § 262 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr .... ist nur auf 
Leistungen anzuwenden, die nach dem 30. Juni 1993 anfallen. 

(11) § 240 in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung ist in den Fällen des 
Bezuges von Sonderunterstützung nach den Bestimmungen des Sonderunterstüt­
zungsgesetzes für den in Betracht kommenden Versicherungsfall, dessen Stichtag 
vor dem 1. Juli 1993 liegt, weiterhin anzuwenden. 

(12) § 264 in der Fassung des Art. I Z 93 des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr ... ./1993 ist anzuwenden: 

1. auf alle Versicherungsfälle des Todes, in denen der Stichtag nach dem 
30. Juni 1993 liegt; 

2. auf die gemäß § 258 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der 
Fassung des Art. I Z 14 der 36. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz, BGBI. N r. 282/1981, gebührendenWitwerpensionen, in denen 
der Versicherungsfall nach dem 31. Mai 1981 eingetreten ist, mit Ausnahme 
der im Art. II Abs. 9 der 36. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetz bezeichneten Pensionen. 

(13) § 264 in der Fassung des Art. I Z 94 des Bundesgesetzes BGBI. Nr. ... ist 
anzuwenden: 

1. auf alle Versicherungsfälle des Todes, in denen der Stichtag nach dem 
31. Dezember 1994 liegt; 

2. auf die gemäß § 258 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der 
Fassung des Art. I Z 14 der 36. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz, BGBI. Nr. 282/1981, gebührenden Witwerpensionen, in denen 
der Versicherungsfall nach dem 31. Mai 1981 eingetreten ist, mit Ausnahme 
der im Art. II Abs. 9 der 36. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetz bezeichneten Pensionen. 

(14) Ein Versicherter (eine Versicherte), der (die) am 30. Juni 1993 in der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung versichert ist, bleibt auch für die nach 
diesem Zeitpunkt liegenden Zeiten einer Beschäftigung in einem knappschaftli­
chen Betrieb in der knappschaftlichen Pensionsversicherung versichert. Die 
Bestimmungen des Abschnittes IV des Vierten Teiles dieses Bundesgesetzes 
finden Anwendung. Dies gilt auch für jene Personen, die am 30. Juni 1993 eine 
Leistung aus der Arbeitsmarktverwaltung beziehen und unmittelbar vor 
Inanspruchnahme dieser Leistung in der knappschaftlichen Pensionsversicherung 
versichert waren. 
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ASVG - Geltende Fassung 

Anlage 9 

Liste der Arbeiten, die als wesentlich bergmännische oder ihnen gleichgestellte 
Arbeiten anzusehen sind (§ 236 Abs. 3) 

Wesentlich bergmännische oder ihnen gleichgestellte Arbeiten sind folgende in 
knappschaftlichen Betrieben ständig verrichtete Arbeiten: 

1. bis 3. unverändert. 
4. die Tätigkeit aller ausschließlich oder überwiegend mit der Beaufsichtigung 

der in den Ziffern 1 bis 3 und 7 genannten Personen beauftragten 
technischen Aufsichtspersonen ; 

5. und 6. unverändert. 
7. im Braunkohlentagbau die Tätigkeit der Hauer im engeren Sinne, soweit sie 

ausschließlich oder überwiegend mit Bohren, Schießen, Abräumen, 
Ablauten und Sichern befaßt sind. 

ASVG - Vor g e s chI a gen e Fa s s u n g 

(15) Personen, die erst auf Grund des § 502 Abs.6 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBLNr .... Anspruch auf eine Leistung aus der Pensionsversi­
cherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz erhalten, gebührt diese 
Leistung ab 1. Juli 1993, wenn der Antrag bis zum 30. Juni 1994 gestellt wird, 
sonst ab dem auf die Antragstellung folgenden Monatsersten. Befindet sich der 
Antragsteller im Zeitpunkt der Antragstellung in Auswirkung einer aus den 
Gründen des § 500 Abs. 1 erfolgten Auswanderung noch im Ausland, ist das 
Zutreffen der Voraussetzungen für den Leistungsanspruch abweichend von § 223 
Abs. 2 zum Zeitpunkt des Eintrittes des Versicherungsfalles zu prüfen. 

(16) § 502 Abs.6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr .... ist auf 
Antrag auch auf Leistungsansprüche anzuwenden, die am 30. Juni 1993 bereits 
bestehen. Eine sich daraus ergebende Erhöhung der Leistungsansprüche gebührt 
ab 1. Juli 1993, wenn der Antrag bis 30. Juni 1994 gestellt wird, sonst ab dem der 
Antragstellung folgenden Monatsersten. 

Anlage 9 

Liste der Arbeiten, die als wesentlich bergmännische oder ihnen gleichgestellte 
Arbeiten anzusehen sind (§ 236 Abs. 3) 

Wesentlich bergmännische oder ihnen gleichgestellte Arbeiten sind folgende in 
knappschaftlichen Betrieben ständig verrichtete Arbeiten: 

1. bis 3. unverändert. 
4. die Tätigkeit aller ausschließlich oder überwiegend mit der Beaufsichtigung 

der in den Ziffern 1 bis 3, 7 und 8 genannten Personen beauftragten 
technischen Aufsichtspersonen ; 

5. und 6. unverändert. 
7. in Tagbaubetrieben die Tätigkeit der Hauer im engeren Sinne, soweit sie 

ausschließlich oder überwiegend mit Bohren, Schießen, Abräumen, 
Ablauten und Sichern befaßt sind, wobei in Betrieben, in denen der 
Hauerschein noch nicht eingeführt ist, die Anerkennung als Hauer durch 
den Betrieb maßgebend ist; 

8. in Betrieben der Erdöl- und Erdgasgewinnung die Tätigkeit der unmittelbar 
mit dem Aufschluß und der Gewinnung beschäftigten Personen. 
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ASVG - Gel t end e F ass u n g 

Auf teilung der Beitragslast 

§ 22. (1) und (2) unverändert. 

(3) Der Dienstgeber hat überdies zur Bestreitung von Auslagen der erweiterten 
Heilbehandlung (§ 70) einen Zuschlag zu diesen Beiträgen in der Höhe von 
0,4 vH der Beitragsgrundlage (§ 19) bzw. der beitragspflichtigen Sonderzahlun-
gen zu entrichten. . 

(4) und (5) unverändert. 

Ärztliche Hilfe 

§ 63. (1) Die ärztliche Hilfe wird durch Vertragsärzte, durch Wahlärzte (§ 59 
Abs.l) oder durch Ärzte in eigenen hiefür ausgestatteten Einrichtungen der 
Versicherungsanstalt (Vertragseinrichtungen) gewährt. Im Rahmen der Kran­
kenbehandlung (§ 62 Abs. 2) ist der ärztlichen Hilfe gleichgestellt: 

1. eine auf Grund ärztlicher Verschreibung erforderliche 
a) physikotherapeutische, 
b) logopädisch-phoniatrisch-audiometrische oder 
c) ergotherapeutische 
Behandlung durch Personen, die gemäß § 52 Abs. 4 des Bundesgesetzes 
betreffend die Regelung des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch­
technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste, BGB!. Nr. 102/1961, zur 
freiberuflichen Ausübung des physikotherapeutischen Dienstes, des 
logopädisch-phoniatrisch-audiometrischen Dienstes bzw. des beschäfti­
gungs- und arbeitstherapeutischen (ergotherapeutischen) Dienstes berech­
tigtsind; 

2. und 3. unverändert. 

(2) bis (4) unverändert. 

Medizinische Hauskrankenpflege 

§ 71. (1) unverändert. 

(2) Die medizinische Hauskrankenpflege wird erbracht durch diplomierte 
Krankenschwestern bzw. diplomierte Krankenpfleger (§ 23 des Bundesgesetzes 

ASVG - Vor g e s t h lag e n e F ass u n g 

Auf teilung der Beitragslast 

§ 22. (1) und (2) unverändert. 

(3) Der Dienstgeber hat überdies zur Bestreitung von Ausgaben der erweiterten 
Heilbehandlung (§ 70) sowie der medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation 
(§ 65 a) einen Zuschlag zu diesen Beiträgen in der Höhe von 0,4 vH der 
Beitragsgrundlage (§ 19) beziehungsweise der beitragspflichtigen Sonderzahlun­
gen zu entrichten. 

(4) und (5) unverändert. 

Ärztliche Hilfe 

§ 63. (1) Die ärztliche Hilfe wird durch Vertragsärzte, durch Wahlärzte (§ 59 
Abs. 1) oder durch Ärzte in eigenen hiefür ausgestatteten Einrichtungen der 
Versicherungsanstalt (Vertragseinrichtungen) gewährt. Im Rahmen der Kran­
kenbehandlung (§ 62 Abs. 2) ist der ärztlichen Hilfe gleichgestellt: 

1. eine auf Grund ärztlicher Verschreibung erforderliche 
a) physiotherapeutische, 
b) logopädisch-phoniatrisch-audiologische oder 
c) ergotherapeutische 
Behandlung durch Personen, die gemäß § 7 des Bundesgesetzes über die 
Regelung der gehobenen medizinisch-technischen Dienste, BGB!. 
Nr. 460/1992, zur freiberuflichen Ausübung des physiotherapeutischen 
Dienstes, des logopädisch-phoniatrisch-audiologischen Dienstes bzw. des 
ergotherapeutischen Dienstes berechtigt sind; 

2. und 3. unverändert. 

(2) bis (4) unverändert. 

Medizinische Hauskrankenpflege 

§ 71. (1) unverändert. 

(2) Die medizinische Hauskrankenpflege wird erbracht durch diplomierte 
Krankenschwestern bzw. diplomierte Krankenpfleger (§ 23 des Krankenpflege-
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ASVG - Geltende Fassung 

betreffend 9ie Regelung des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch-techni­
schen Dienste und der Sanitätshilfsdienste, BGBI. Nr. 102/1961), die von der 
Versicherungsanstalt beigesteIlt werden oder die mit der Versicherungsanstalt in 
einem Vertragsverhältnis im Sinne des Sechsten Teiles des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes stehen oder die im Rahmen von Vertragseinrichtun-

. gen tätig sind, die medizinische Hauskrankenpflege betreiben. 

(3) bis (6) unverändert. 

ASVG - Vorgeschlagene Fassung 

gesetzes, BGBI. Nr.l02l1961), die von der Versicherungsanstalt beigesteIlt 
werden oder die mit der Versicherungsanstalt in einem Vertragsverhältnis im 
Sinne des Sechsten Teiles des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes stehen 
oder die im Rahmen von Vertragseinrichtungeri tätig sind, die medizinische 
Hauskrankenpflege betreiben . 

(3) bis (6) unverändert. 

§ 175. (1) § 22 Abs. 3 tritt rückwirkend mit 1. Jänner 1992 in Kraft. 

(2) Die §§ 63 Abs. 1 Z 1 und 71 Abs. 2 treten mit 1. Juli 1993 in Kraft. 
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